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Vorwort



«Thomas A.* bereitete der Wohnbehörde Rapperswil schon kurz nach seiner Schulentlassung erhebliche Schwierig keiten, weil er sich weigerte, eine Arbeit anzunehmen. Er träumte damals schon von Musiker, Photoreporter und dergleichen und fand das Leben ohne manuelle Arbeit schöner. ( … )  In Anwendung von Artikel 1 und 4 des Gesetzes betreffend die Versorgung arbeitsscheuer und lieder licher Personen in Zwangsarbeitsanstalten vom 1. August 1872 wird vom Regierungsrat auf Antrag des referierenden Departementes beschlossen: 1. Der Beschluss des Gemeinde rates Rapperswil vom 21. Januar 1963 betreffend die Ein weisung des Thomas A. in eine Arbeits- oder Erziehungs anstalt für die Dauer eines Jahres wird genehmigt.»1 Der Traum des 19-jährigen Thomas A., Musiker zu werden, endete Anfang der 1960er Jahre zumindest vorläufig in der Thurgauer Arbeitserziehungs anstalt Kalchrain. Thomas A. hatte keine Straftat begangen. Sein einziges Vergehen war, dass der Schlagzeuger als Mitglied einer Jazzband in den Augen der Behörden keiner geregelten Arbeit nachging. Die gesetzliche Grundlage für seine einjährige Anstaltsunterbringung bildete ein fast hundert Jahre altes Gesetz über die Versorgung von «arbeitsscheuen» und «liederlichen» Personen in Zwangsarbeitsanstalten. Wenige Jahre später wurde das Versorgungsgesetz im Kanton St. Gallen aufgehoben, weil es gegen das Recht auf persönliche Freiheit und die Europäische Menschenrechtskonvention verstiess. Am 1. August 2014 trat in der Schweiz ein Gesetz in Kraft, um die Betroffenen dieser fürsorgerischen Zwangsmassnahme zu rehabilitieren. Das Gesetz beinhaltet die von den Betroffenen seit Jahrzehnten geforderte Anerkennung des geschehenen Unrechts und den erleichterten Aktenzugang. Zudem hat der Bund eine unabhängige Expertenkommission mit der wissen schaftlichen Aufarbeitung dieses «düsteren Kapitels der schweizerischen Sozialgeschichte» beauftragt.2 Der Fall von Thomas A. ist einer von Tausenden. In fast allen Kantonen der Schweiz waren bis zu Beginn der 1980er Jahre vergleichbare kantonale Versorgungsgesetze in Kraft, die es den Behörden ermöglichten, als «arbeits scheu» oder «liederlich» eingestufte Menschen auf administrativem Weg – ohne gerichtliche Beurteilung – jahrelang in Zwangsarbeits-, Arbeitserziehungs- oder gar Strafanstalten unterzubringen. «Arbeitsscheue Leute sind immer auch als liederlich zu bezeichnen, aber nicht alle liederlichen Leute sind auch arbeitsscheu.» Mit diesen Worten umschrieb der S t. Galler Re gierungsrat 1944 in einem Kreisschreiben an die Gemeinden die beiden für die administrative Anstaltseinweisung massgeblichen Versorgungsgründe. Die Erklärung verband die Regierung mit dem Aufruf, diese Personen in



die kantonale Arbeitserziehungsanstalt Bitzi einweisen zu lassen, um sie an ein solides, arbeitsames Leben zu gewöhnen.3 Die Betroffenen werden in den Akten und der zeitgenössischen Literatur über die Jahrzehnte hinweg wahlweiseals «staatsschädliche Müssiggänger», «Taugenichtse», «Vagabunden», «Querulanten», «Asoziale», «sittlich verwahrloste» oder «haltlose» Menschen bezeichnet. Die Zuschreibungen änderten, gleich blieb, dass die Begriffe «Arbeitsscheu» und «Liederlichkeit» keine bestimmte strafbare Handlung, sondern das allgemeine Verhalten einer Person betrafen. Noch 1969 sprach der St. Galler Regierungsrat bei der geplanten Revision des kantonalen Versorgungsgesetzes davon, dass die «Arbeitsscheuen» und «Liederlichen» einen «bestimmten Charakter- und Verhaltenstyp» darstellten.4 Die Betroffenen wurden nicht wegen eines Delikts in einer Anstalt versorgt, sondern aufgrund ihrer Lebensweise, die nicht den damaligen gesellschaft lichen Normen entsprach. Dieser massive Eingriff in die persönliche Freiheit der Betroffenen wurde von den Behörden als fürsorgerische Massnahme im Interesse des Gemeinwohls gerechtfertigt. Das erklärte Ziel dieser Zwangsmassnahme war die Umerziehung der administrativ versorgten Personen zu «nützlichen Gliedern der menschlichen Gesellschaft».5
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Bundesgesetz über die Rehabilitierung administrativ versorgter Menschen vom 21. März 2014 (Stand am 1. August 2014)



Artikel 1 Zweck Dieses Gesetz bezweckt, denjenigen Menschen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, die administrativ versorgt worden sind.



Artikel 2 Geltungsbereich Dieses Gesetz gilt für Menschen, die gestützt auf die in der Schweiz vor dem 1. Januar 1981 geltenden Bestimmungen des kantonalen öffentlichen Rechts oder des Zivilgesetzbuches durch eine kantonale oder kommunale Behörde administrativ versorgt und in eine Anstalt eingewiesen worden sind. ( … )
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Die St. Galler Versorgungsgesetze



Wie in anderen Schweizer Kantonen entwickelten sich auch in St. Gallen die Gesetze über die administrative Anstaltseinweisung von «arbeitsscheuen» und «liederlichen» Personen aus dem Armenrecht des 19. Jahrhunderts. Während sich der vom Grossen Rat zurückgewiesene Gesetzesentwurf von 1854 noch auf die Zwangsversorgung von «unwürdigen» A  rmen fokussierte, die in den Augen der Behörden trotz Arbeitsfähigkeit den A  rmenkassen und Armenhäusern zur Last fielen, wurde mit dem ersten k  antonalen Versorgungsgesetz von 1872 die Zielgruppe erheblich e rweitert. Im Gegensatz zur bisherigen armenrechtlichen Praxis, bei der die administrative Einweisung in Zwangsarbeitsanstalten auf von der öffentlichen Fürsorge u  nterstützte Personen beschränkt war, konnten die Behörden seit Inkrafttreten des  Versorgungsgesetzes bereits präventiv eingreifen. Ihr Handlungsspielraum wurde dadurch deutlich ausgeweitet, der Kreis der potenziell von einer administrativen Versorgung betroffenen Menschen vergrössert. Eine Verschärfung des ersten Versorgungsgesetzes, verbunden mit einem noch gravierenderen Eingriff in die persönliche Freiheit der Betroffenen, bedeutete das Einweisungsgesetz von 1924. Stand bei der Entstehung des Versorgungsgesetzes von 1872 die Entlastung der Armenhäuser von «unwürdigen» Insassen im Fokus, war der Auslöser für das Einweisungsgesetz von 1924 die chronische Überbelegung der Zwangsarbeitsanstalt Bitzi. Die Einweisung von rück fälligen oder bereits mehrfach zwangsversorgten Personen in die Strafanstalt sollte – wie ein halbes Jahrhundert zuvor im Falle der kommunalen Armenhäuser – eine Entlastung der kantonalen Zwangsarbeitsanstalt bringen. Das zweite St. Galler Versorgungsgesetz aus den 1920er Jahren muss zudem im Zusammenhang mit der verzögerten Einführung einer einheitlichen eidgenössischen Strafgesetzgebung gesehen werden. Das Schweizerische Strafgesetzbuch trat nach jahrzehntelangen Diskussionen erst zu Beginn der 1940er Jahre in Kraft. Die St. Galler Regierung versuchte mit dem rechtlich umstrittenen Einweisungsgesetz von 1924 dem ungelösten Problem der fehlenden Verwahrungsanstalten für Gewohnheitsver brecher oder bereits mehrfach zwangsversorgte Personen zu begegnen. Dabei w  aren sich Regierungsrat und Parlament der Problematik einer administrativen Strafanstaltsversorgung von Menschen, die kein strafrechtlich relevantes Delikt begangen hatten, durchaus bewusst. Aus praktischen Gründen – zur Entlastung der «Bitzi» und in Ermangelung einer spezifischen Anstalt zur Verwahrung von rückfälligen oder renitenten administrativ versorgten Personen – entschied sich der Kanton St. Gallen dennoch, diese zusammen mit gerichtlich verurteilten Delinquenten in die Strafanstalt einzuweisen. Im Prinzip war eine Trennung der administrativ Eingewiesenen von den Strafgefangenen vorgesehen, diese wurde jedoch nicht umgesetzt. Auffällig ist im Kanton St. Gallen der Einfluss des Parlaments auf die Entwicklung der Versorgungsgesetze. Zwei regierungsrätliche Gesetzesvorlagen



scheiterten am Widerstand des Grossen Rats: Mitte des 19. Jahrhunderts lehnte der Grosse Rat die Schaffung eines kantonalen Versorgungsgesetzes ab, Ende der 1960er Jahre wies er die geplante Gesetzesrevision zurück und forderte stattdessen die Aufhebung der administrativen Versorgung. Die Interventionen des Parlaments wirkten sich allerdings nicht in jedem Fall zum Vorteil der Betroffenen aus: Im ersten kantonalen Versorgungsgesetz von 1872 nahm die vorberatende Kommission des Grossen Rates wesentliche inhaltliche Veränderungen vor und war verantwortlich für die Ausweitung der potenziellen Zielgruppe.6



Diskussion um die Versorgung von «Liederlichen» und «Arbeitsscheuen» im 19. Jahrhundert – Der Gesetzesentwurf von 1854 Das erste St.  Galler Versorgungsgesetz trat zwar erst 1872 in Kraft, Massnahmen gegen «liederliche» Personen, welche der öffentlichen Fürsorge zur Last zu fallen drohten, gab es schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In einem Dekret vom 22. Juni 1820 bestimmte der Grosse Rat beispielsweise, dass der Gemeindeverwaltungsrat eine geplante  Ehe schliessung einstellen lassen konnte, wenn das Brautpaar von der Armenkasse finanziell unterstützt wurde oder eine eigenständige Haushaltsführung « wegen liederlichem Lebenswandel nicht zu erwarten wäre». Dem Paar stand die Möglichkeit offen, beim Kleinen Rat, dem heutigen Regierungsrat, Rekurs gegen einen solchen Entscheid einzulegen.7 Anfang 1828 forderte der Bezirk Untertoggenburg – auf Antrag der Mehrheit s einer Gemeinden – die St. Galler Regierung auf, ein angemessenes Armenunterstützungsgesetz sowie ein kantonales Strafarbeitshaus für arbeitsfähige «liederliche» Personen zu schaffen.8 In diesen Forderungen aus den 1820er Jahren zeigt sich ein Grundanliegen der Gemeinden, das ein halbes Jahrhundert später zur Schaffung der Toggenburger Zwangsarbeitsanstalt sowie des kantonalen Versorgungsgesetzes führte: finanzielle Entlastung der kommunalen Armen kassen und Armenhäuser von als arbeitsfähig, aber «liederlich» und damit unterstützungsunwürdig eingestuften Personen. Vereinzelt stellten Gemeinden bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Gesuche an den Kleinen Rat, diese Personen in ausserkantonalen Anstalten versorgen zu dürfen. Der Kleine Rat lehnte jedoch beispielsweise 1845 einen Antrag des Gemeinderates von St. Gallen auf Versorgung eines unter Vormundschaft stehenden jungen Mannes in der bernischen Anstalt Thorberg mit dem Hinweis auf die fehlende rechtliche Grundlage ab.9 1854 erteilte der Kleine Rat schliesslich dem Departement des Vormundschafts- und Armenwesens den Auftrag, ein entsprechendes Gesetz auszuarbeiten. Auslöser dafür waren Anfragen von Armenbehörden, in Ausnahmefällen die in den kommunalen
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 rmenanstalten nicht mehr tragbaren «liederlichen» und «arbeitsscheuen» A Personen in Zwangsarbeitsanstalten einweisen zu dürfen.10 Der Gesetzesvorschlag betreffend die «Unterbringung von liederlichen oder arbeitsscheuen Personen in einer Zwangsarbeitsanstalt» vom 16. September 1854 sah vor, dass über sechzehn Jahre alte «Personen, welche bei anerkannter Arbeits fähigkeit sich einem liederlichen oder arbeitsscheuen Lebenswandel ergeben, und deshalb für ihre Person oder für ihre Familienangehörigen die Unter stützung ihrer Heimatgemeinden in Anspruch nehmen», vom Kleinen Rat in eine ausserkantonale Zwangsarbeitsanstalt eingewiesen werden konnten. Voraussetzung war eine vorhergehende Verwarnung und ausdrückliche Androhung der Zwangsversorgung durch die heimatliche Armenbehörde mit der Möglichkeit zur Verbesserung der Lebensführung. Die Detentionszeit sollte bei erstmaliger Versorgung bei zwei bis maximal zwölf Monaten liegen, im Rückfall bei höchstens zwei Jahren. Auch eine vorzeitige Entlassung bei g uter Führung war vorgesehen sowie eine Frist von mindestens sechs Monaten vor einer allfälligen erneuten Versorgung. In ihrer Botschaft an den Grossen Rat strich die St. Galler Regierung das Bedürfnis nach e iner derartigen Fürsorge heraus, die eine Entlastung für die Armenanstalten bringen sollte. Das Gesetz zielte auf eine Trennung von arbeitsfähigen, aber arbeitsscheuen Personen von den wirklich Bedürftigen, damit die kommunalen Armenhäuser nicht den Charakter einer «Zuchtanstalt für jede Sorte ausgearteter S ubjekte» trugen. Der Kleine Rat unterschied also – wie in der zeitgenössischen A  rmutsdebatte üblich – zwischen «würdigen» und «unwürdigen» Armen. Letztere sollten durch das vorgeschlagene Versorgungsgesetz in ausserkantonale Zwangsarbeitsanstalten eingewiesen werden, um sie einer schärferen Disziplin zu unterstellen. Ausserdem erhoffte sich die St. Galler Regierung von diesem Gesetz eine abschreckende Wirkung. Die E  rrichtung



Diese empfahl dem Grossen Rat im November 1857, nicht auf den Gesetzes vorschlag einzutreten, da diese Frage ihrer Meinung nach in die Kompetenz der Armenpolizei fiel.13 Die zuständigen Armenbehörden erhielten die Berechtigung, in begründeten Fällen eine Zwangsversorgung von «arbeitsscheuen» oder «liederlichen» «Armengenössigen» zu verfügen, die jedoch vom Kleinen Rat genehmigt werden musste. Es war also bereits vor Inkrafttreten des Versorgungsgesetzes von 1872 möglich, als «liederlich» oder «arbeitsscheu» eingestufte Personen, die aus der Armenkasse finanziell unterstützt wurden, administrativ in eine ausserkantonale Zwangsarbeitsanstalt einzuweisen. Grundlage dafür bildete das Gesetz über das Armenwesen von 1835.14 Gemäss diesem Gesetz hatten nur wirklich Bedürftige – «Notarme» – Anspruch auf öffentliche Unterstützung (Artikel 8). «Arbeitsscheue» oder «Liederliche», die arbeitsfähig waren und sich ihren Lebensunterhalt selbst verdienen konnten, wurden ausdrücklich von dieser finanziellen Hilfeleistung ausgeschlossen. Zudem konnten mittellose Mütter von unehelichen Kindern sowie «liederliche» Eltern, deren Kinder von der Gemeinde unterstützt wurden, in ein Arbeitshaus eingewiesen oder von der zuständigen Armenbehörde in einer anderen Form zur Arbeit gezwungen werden (Artikel 30). Personen, die bettelten oder einer «herumschweifenden Lebensart» frönten, sollten in Armenhäusern zwangsversorgt werden (Artikel 29). Im Bestreben, die Zustände in den Armenhäusern des Kantons zu verbessern, erstellte das zuständige Departement des Vormundschafts- und Armenwesens in den 1840er Jahren Musterreglemente und -pläne für deren Bau und Organisation.15 In



einer kantonalen Zwangsarbeitsanstalt schloss der Kleine Rat aus finanziellen Erwägungen aus. Vielmehr hielt er eine interkantonale Z  usammenarbeit für die beste Lösung mit der Begründung, dass der Kanton St. Gallen in seinen eigenen Anstalten – wie der Strafanstalt St. Jakob oder der Heilanstalt St. Pirminsberg – ebenfalls ausserkantonale Personen aufnahm. Die St. Galler R  egierung erachtete ihren Gesetzesvorschlag als fortschrittlicher und durchdachter als die Anordnungen anderer Kantone. Zum einen beschränkte St. Gallen – im Gegensatz etwa zum Kanton Thurgau – den Kreis der Betroffenen auf «Armengenössige», das heisst Personen, die öffentliche Unterstützungsgelder bezogen. Zum anderen enthielt das geplante Versorgungsgesetz gewisse Schutzbestimmungen.11 Nach Verlesen der Botschaft des Kleinen Rates sowie des Gesetzesentwurfs beschloss der Grosse Rat, die Vorlage durch eine fünfköpfige Kommission – bestehend aus zwei Regierungsräten und drei Richtern – prüfen zu lassen.12



11



den 1850er Jahren verstärkte das Department die Kontrolle über die Armenhäuser der St. Galler Gemeinden, führte Inspektionen durch und anerkannte nur noch diejenigen, deren Reglement von der Regierung genehmigt worden war. Das D  epartement kritisierte zudem wiederholt die Praxis einzelner Gemeinden, Bedürftige zum Eintritt ins örtliche Armenhaus zu zwingen, selbst wenn sich die Betroffenen mit geringeren Unterstützungsbeiträgen ausserhalb der Anstalt durchbringen konnten. Einen weiteren Kritikpunkt stellten die vielfältigen Verwendungszwecke des Armenhauses dar: In einigen Gemeinden diente es gleichzeitig als Erziehungsanstalt für Kinder, Verpflegungsstätte für alte und kranke Menschen sowie Arbeits- und Besserungsanstalt für «Arbeitsscheue» und «Liederliche». 1856 unterband der Kleine Rat die in einzelnen Gemeinden herrschende «Tendenz der Zwangsversorgung in Armenanstalten». Die kommunalen Behörden hatten die Bestimmungen des Armengesetzes zu weit ausgelegt, indem sie auch nicht von der öffent lichen Fürsorge unterstützte Mitbürgerinnen und Mitbürger ins Armenhaus einwiesen. Sie ergriffen d  iese gesetzeswidrige Massnahme zur Disziplinierung oder zur vermeintlichen Verhinderung unehelicher Schwangerschaften, wenn die Betroffenen in ihren Augen einen unsittlichen Lebenswandel führten. Hingegen bewilligte der Kleine Rat im gleichen Jahr die Versorgung
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einer Person, die sich beharrlich der Armenhausordnung widersetzte, in die Zwangsarbeitsanstalt Fürstenau (GR).16 Auch in den kommenden Jahren genehmigteder Kleine Rat vereinzelt die Einweisung in Zwangsarbeitsanstalten, lehntediese jedoch bei widerrechtlichen Anträgen ab, so zum Beispiel 1858 im Falle einer Witwe, die ihren 23-jährigen arbeitsunfähigen Sohn der Obhut des Armenhauses überliess. 1868 verbot er die Massnahme eines Armenhauses, arbeitsscheue und widerspenstige Insassen mit Zuchthaussträflingskleidung zu kennzeichnen. Im selben Jahr kam das zuständige Departement nach Inspektion der Armenhäuser des Kantons zum Schluss, «dass durch Zustandekommen von Zwangsarbeitsanstalten diejenige Klasse von Armen von den Armenhäusern abgehalten werden können, welche die Disziplin am meisten gefährden und dadurch den Armenhäusern ihren eigentlichen C  harakter mildthätiger Versorgung sehr beeinträchtigen».17



den zur Errichtung einer eigenen Zwangsarbeitsanstalt bereits weit fortgeschritten war. Diese sollte als eine Armenanstalt mit verschärfter Disziplin eine Mittel stellung zwischen Armen- und Korrektionshaus einnehmen.21 Unterstützung fand dieses regionale Projekt auch im Regierungsrat, der die Errichtung einer mit Staatsmitteln geschaffenen kantonalen Zwangs arbeitsanstalt aus finanziellen Erwägungen – wie bereits 1854 – für nicht realisierbar hielt. Anlässlich der bevorstehenden Gründung der toggen burgischen Zwangsarbeitsanstalt, an der sich der Kanton schliesslich mit einem Staatsbeitrag von 5000 Franken beteiligte, legte der Regierungsrat dem Grossen Rat einen erneuten Gesetzesentwurf betreffend die Versorgung von «liederlichen» und «arbeitsscheuen» Personen vor.22



1866 existierten im Kanton St. Gallen 69 Armenhäuser – davon fünfzig mit vom Regierungsrat bewilligten Reglementen – sowie vier W  aisenhäuser.18 Die geringe Zahl der Waisenhäuser verdeutlicht einen oft kritisierten Missstand in den Armenanstalten: die fehlende Trennung von Kindern und Erwachsenen. Das im «Gesetz betreffend Versorgung und Erziehung armer Kinder und Waisen» festgesetzte Verbot, Kinder unter sechzehn Jahren in Armenhäusern unterzubringen, erfolgte in St. Gallen im Vergleich zu anderen Kantonen erst spät und wurde von einigen Gemeinden noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht konsequent umgesetzt.19 Der Ruf nach Errichtung von separaten Zwangsarbeitsanstalten wurde von unterschiedlichen Seiten laut: Die reformierte Kirche forderte Ende der 1850er Jahre die Trennung von Kindern und Erwachsenen in Armenhäusern, die «Ausscheidung der Liederlichen und Arbeitsscheuen» aus diesen sowie die Schaffung von Zwangsarbeitshäusern. Die evangelische Synode des Kantons St. Gallen richtete 1857 ein entsprechendes Gesuch an die Regierung.20 Der Regierungsrat verwies in seinem Antwortschreiben auf den vom Grossen Rat abgelehnten Gesetzesvorschlag und die bereits bestehende Kompetenz der Armenbehörden, «arbeitsscheue» und «liederliche» Personen mit Bewilligung des Kleinen Rates in ausserkantonalen Zwangsarbeitsanstalten zu versorgen. 1866 gelangte auch der toggenburgische Armenvaterverein mit dem dringlichen Begehren nach Errichtung einer Zwangsarbeitsanstalt an den Regierungsrat. Dieser wies in der Folge die Toggenburger Bezirksämter an, in ihren Gemeinden eine Befragung über die Notwendigkeit einer solchen Anstalt durchzuführen. Auch das kantonale Schutzaufsichtskomitee für entlassene Sträflinge forderte 1869 die St. Galler Regierung dazu auf, eine kantonale oder mehrere bezirkliche Zwangsarbeitsanstalten für die Unterbringung «liederlicher und arbeitsscheuer Individuen» zu schaffen. Der Regierungsrat beschloss, auf dieses Begehren nicht einzutreten, da zu diesem Zeitpunkt das Gemeinschaftsprojekt verschiedener Toggenburger Gemein-



Versorgung von arbeitsscheuen und liederlichen Personen in Zwangsarbeits anstalten – Das erste Versorgungsgesetz von 1872 Wie in anderen Schweizer Kantonen waren demnach auch in St. Gallen bereits Mitte des 19. Jahrhunderts Bestrebungen zur Schaffung einer spezifischen Gesetzesgrundlage für die Zwangsversorgung von arbeitsfähigen, aber «liederlichen» Armen vorhanden. Die entsprechende Gesetzesgrundlage der St. Galler Regierung wurde jedoch vom Parlament verworfen. Knapp zwanzig Jahre später nahm der Grosse Rat das Versorgungsgesetz einstimmig an. Die Frage stellt sich: Was hatte sich seit dem abgelehnten Gesetzesentwurf von 1854 verändert? Die Eröffnung der toggenburgischen Zwangsarbeitsanstalt Bitzi am 1. August 1871 bildete einen der Hauptgründe für das Zustandekommen des ersten St. Galler Versorgungsgesetzes. Wie aufgezeigt, bestand jedoch bereits vor diesem Zeitpunkt die Möglichkeit, «liederliche» oder «arbeitsscheue» Personen administrativ – auf Antrag der kommunalen Armen- oder Vormundschaftsbehörde und mit der Genehmigung der St. Galler Regierung – in eine ausserkantonale Zwangsarbeitsanstalt einzuweisen. Diese Zwangsversorgungen erfolgten in der Regel entweder in die Anstalten der benachbarten Kantone Graubünden (Zwangsarbeitsanstalt Fürstenau, später Realta) oder Thurgau (Zwangsarbeitsanstalt Kalchrain). Aufgrund der bisherigen Gesetzeslage konnten nur Personen, die bevormundet waren oder Armen unterstützung bezogen, durch Administrativbehörden in eine Zwangs arbeitsanstalt eingewiesen werden. Noch Anfang 1871 lehnte der Regierungsrat das Gesuch eines Gemeinderates auf Versorgung eines «liederlichen» Ehemannes mit der Begründung ab, dass die Unterbringung von Personen in einer Zwangsarbeitsanstalt nur administrativ verfügt werden könne, «wenn dieselben entweder Bewohner von Armenhäusern oder gerichtlich bevogtet seien».23 Hingegen hatte der Regierungsrat bereits vor Inkrafttreten des
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Versorgungsgesetzes von 1872 die Unterbringung von «arbeitsscheuen und verkommenen Individuen» in Zwangsarbeitsanstalten bewilligt, wenn diese eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellten. Die vermehrten Gesuche seitens der Gemeindebehörden auf Zwangsversorgung von «arbeitsscheuen» und «liederlichen» Personen sowie die unklare Rechtsgrundlage veranlassten den Regierungsrat dazu, ein entsprechendes kantonales Gesetz zu entwerfen.



oder «liederlich» eingestufte Personen. Ausserdem liessen die Formulierungen einen weiten Ermessensspielraum zu. Dies galt nicht nur für die nicht näher definierten Begriffe der «Arbeitsscheu» und «Liederlichkeit», sondern ebenso für die angeblich drohende Abhängigkeit von der Fürsorge sowie die Vernachlässigung der Familienpflichten. Die Behörden konnten mit dem neuen Gesetz präventiv Versorgungen beschliessen, auch wenn die Betroffenen zum Zeitpunkt des Entscheides selbst für ihren Lebenswandel aufkamen und nicht von der öffentlichen Fürsorge unterstützt wurden. Damit war der Wandel von einer rein armenrechtlichen Versorgungsmassnahme hin zur Sanktionierung einer Vielfalt von nicht der gesellschaftlichen Norm oder den damaligen Rollenerwartungen entsprechenden Verhaltensweisen vollzogen.



Das am 1. August 1872 in Kraft getretene «Gesetz betreffend die Versorgung arbeitsscheuer und liederlicher Personen in Zwangsarbeitsanstalten» bedeutete im Vergleich zum Gesetzesentwurf von 1854 in verschiedenen Bereichen eine Verschärfung, insbesondere in Bezug auf den potenziell davon betroffenen Personenkreis.24 Zielte der Gesetzesentwurf von 1854 auf arbeitsfähige von der öffentlichen Fürsorge unterstützte Personen, konnten mit dem Gesetz von 1872 auch «arbeitsscheue» und «liederliche» Personen zwangsversorgt werden, die keine Armenunterstützung bezogen. Wie kam es zu dieser Ausweitung? Ein Vergleich des regierungsrätlichen Gesetzesvorschlags von 1871 mit dem vom Grossen Rat verabschiedeten Versorgungsgesetz von 1872 zeigt, dass die Erweiterung des Personenkreises auf Anregung des Parlaments erfolgte. Der Gesetzesvorschlag des Regierungsrates vom April 1871 sah drei Versorgungskategorien von «Arbeitsscheuen» und «Liederlichen» vor: arbeitsfähige Personen, die über sechzehn Jahre alt waren und entweder Armenunterstützung bezogen, unter Vormundschaft standen oder die öffentliche Sicherheit gefährdeten. Dieser Personenkreis entsprach der erwähnten bisherigen Versorgungspraxis. Der Regierungsrat hatte mit der administrativen Zwangsversorgung gemäss seiner Botschaft an den Grossen Rat vor allem die Entlastung der Armenhäuser von «arbeitsscheuen» und «liederlichen» Insassen im Blick, die das Leben der «würdigen» A  rmen erschwerten und einen schlechten Einfluss auf die damals ebenfalls dort untergebrachten Waisenkinder ausübten. In der Einleitung nannte der R  egierungsrat als Hauptzweck des Versorgungsgesetzes die Entfernung «solcher Individuen» aus den Armen- und Waisenhäusern «im Interesse einer geordneten und gedeihlichen Armenpflege». Der Grosse Rat strich diesen Passus und erweiterte die betroffene Zielgruppe erheblich. Gemäss seinen Änderungsvorschlägen konnten zusätzlich auch Personen zwangsversorgt werden, die der öffentlichen Unterstützung anheimzufallen drohten, ihre Familienmitglieder der öffentlichen Fürsorge überliessen, die häusliche Zucht und Ordnung störten oder die Wohlfahrt der Familie beeinträchtigten. Zudem war es möglich, unter Schutzaufsicht stehende Personen, die sich nicht an ihre Auflagen hielten, in die Zwangsarbeitsanstalt einzuweisen. Die durch den Grossen Rat angeregten Änderungen bedeuteten eine erhebliche Ausweitung des Zugriffes der Behörden auf als «arbeitsscheu»
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Das Versorgungsgesetz von 1872 bedeutete im Vergleich mit der Gesetzesvorlage von 1854 auch in den Bereichen der Versorgungsdauer sowie der vorgängigen Massnahmen eine Verschlechterung für die Betroffenen. Die maximale Detentionszeit betrug nun bei erstmaliger Versorgung zwei, bei einem Rückfall sogar drei Jahre. Zudem war keine sechsmonatige Sperrfrist zwischen den Versorgungen mehr vorgesehen. Dies bedeutete, dass zwar eine maximale Versorgungsfrist bestand, die Betroffenen nach deren Ablauf jedoch direkt wieder versorgt werden konnten. Wie die Fallgeschichten zeigen, mussten die Betroffenen zum Teil über Jahre hinweg in der Zwangsarbeitsanstalt verbleiben. Im Gesetzestext von 1872 fehlte – im Gegensatz zur Gesetzesvorlage von 1854 – auch die ausdrückliche Verpflichtung zur vorgängigen Verwarnung und Androhung der Zwangsversorgung sowie zur ausführlichen Begründung des Versorgungsantrags durch die  zuständige Behörde. Auch die vom Regierungsrat zum Versorgungsgesetz erlassene  Vollzugsverordnung spricht nur von einer «motivierten Erkenntnis», also einem begründeten Beschluss, ohne genauere Richtlinien für die Gemeindebehörden festzulegen. In Bezug auf ein allfälliges Recht der Betroffenen, gegen diesen Behördenentscheid Beschwerde einzureichen, wird im Versorgungsgesetz von 1872 lediglich festgehalten, dass ihnen durch das Bezirks amt «Gelegenheit zur Verantwortung» gegeben werden soll. Diese bestand gemäss Vollzugsverordnung darin, dass die Betroffenen innerhalb einer Frist von acht Tagen eine mündliche oder schriftliche Stellungnahme vor dem zuständigen Bezirksamt abgeben konnten. Es bestand keine gesetzliche Pflicht, die Betroffenen vor ihrer administrativen Anstaltseinweisung zu befragen. Bei Fluchtgefahr konnte das Bezirksamt die vorläufige Verhaftung anordnen, bei tatsächlicher Flucht oder unbekanntem Aufenthaltsort wurde «das vom Regierungsrat verurteilte Individuum» polizeilich ausgeschrieben. In der Vollzugsverordnung wurde zudem der Zweck der administrativen Versorgung explizit festgelegt: Mit dieser Massnahme sollten die Betroffenen bei passender und strenger Arbeit in der Zwangsarbeitsanstalt an eine geregelte
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Tätigkeit und einen sittlichen Lebenswandel gewöhnt werden. Als Hinderungsgrund für eine Einweisung galten Geisteskrankheit, Taubstummheit, geistige Behinderung, Schwangerschaft oder Nichterreichen der Altersgrenze (17. Lebensjahr). Sowohl die St. Galler Regierung als auch das Parlament waren sich beim Erlass des Versorgungsgesetzes von 1872 bewusst, dass die Anstaltseinweisung einen schwerwiegenden Eingriff in die persönliche Freiheit der Betroffenen bedeutete. Auch die Problematik, dass diese fürsorgerische Zwangsmass nahme durch ein rein administratives Verfahren – ohne Beurteilung durch ein Gericht – erfolgte, wurde in beiden Räten diskutiert. Der Regierungsrat begründete dieses Vorgehen damit, dass die Gemeinderäte den Lebenswandel der Betroffenen in der Regel besser beurteilen konnten als eine entfernte gerichtliche Instanz. Zudem strich er die Zeit- und Kostenersparnis durch das administrative Verfahren heraus, das eine raschere Fallerledigung ermöglichte. Aus denselben Gründen hielt er auch das Recht zu einem Rekurs vor einem Gericht für unnötig. Den Schutz vor allfälligen ungerechtfertigten Eingriffen in die persönlichen Rechte sah er durch den im Gesetzesentwurf vorgesehenen Rekurs vor dem Regierungsrat als der obersten Armen-, Vormundschafts- und Polizeibehörde genügend gewährleistet. Die Diskussion darüber im Grossen Rat zeigt, dass zumindest ein Teil der Mitglieder an der fehlenden Gewaltentrennung und dem gravierenden Eingriff in die persönlichen R  echte der Betroffenen Anstoss nahm. Ende November beriet das Parlament über die Änderungsvorschläge der vorberatenden fünfköpfigen Kommission. D  iese bestand aus einem Mitglied des Regierungsrates – dem freisinnigen Regierungsrat und Juristen Eduard Steiger – sowie je zwei Vertretern von Bezirks- und Gemeindebehörden. In der Plenumsdiskussion des Grossen Rates wurde unter anderem der Antrag gestellt, dass der Zwangsversorgungsbeschluss der Gemeinderäte durch das Bezirksgericht – statt wie im Gesetzesentwurf vorgesehen durch den Regierungsrat – genehmigt werden sollte. Der Antrag wurde ebenso verworfen wie derjenige, den Betroffenen die Möglichkeit eines Rekurses vor dem Bezirksgericht einzu räumen. Einen weiteren Vorschlag, den gerichtlichen Rekurs zumindest «den nichtarmengenössigen Zwinglingen» zu gewähren, lehnte das Parlament ebenfalls ab.25 Nach der zweiten Beratung wurde das überarbeitete Gesetz am 4. Juni 1872 einstimmig vom Grossen Rat verabschiedet und trat am 1. August des gleichen Jahres in Kraft.  
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Oskar B., *1892 – «Wie ein Spielball von einer Anstalt in die andere geworfen»



Aufgrund verschiedener Personendossiers lässt sich die zehnjährige Odyssee von Oskar B. durch Besserungs-, Zwangsarbeits- und psychiat rische Heilan stalten verfolgen, bis er schliesslich beim St. Galler Regierungsrat die Genehmigung zur Auswanderung nach Südamerika erreichte. Im Rahmen eines kurzen Aufenthaltes in der psychiatrischen Heil- und Pf legeanstalt St. Pirminsberg in Pfäfers, wo er auf seine Militärdiensttauglichkeit überprüft wurde, schilderte Oskar B. in einem handschriftlichen Brief seinen Lebenslauf und die Umstände, die schliesslich zu seiner ersten administrativen Zwangsv ersorgung in der « Bitzi» im Alter von erst siebzehn Jahren führten. Aufgewachsen in schwierigen Familienv erhältnissen mit einem schwer alkoholkranken Vater und häufig wechselnden Wohnorten, hatte Oskar B. die Schule mit vierzehn Jahren verlassen und zuerst als «Schiff lifüller» in einer Stickerei in Flawil, danach als Fabrikarbeiter in einer Bleicherei sein Geld verdient. Nach einer Massenentlassung infolge der Wirtschaftskrise entschied sich Oskar B., auf Wanderschaft zu g ehen, und schloss sich Handwerksgesellen an. In der Folge wurde er von der Polizei wegen «Vaganität» aufgegriffen, in seine Heimatgemeinde zurückgeschafft und schliesslich in die Besserungsanstalt für Knaben in Oberuzwil (SG), das heutige Jugendheim Platanenhof, eingewiesen. Aufgrund von Anfällen – die D iagnose lautete gemäss psychiatrischem Gutachten «hysterische Affektion» – wurde Oskar B. mit sechzehn Jahren ins kantonale Asyl in Wil überführt, auf Drängen der Familie jedoch nach zwei Monaten Ende 1908 wieder entlassen. In seinen Schilderungen spricht Oskar B. von verschiedenen Wanderschaften in der Schweiz, Österreich und Deutschland, wobei er nach einer erneuten Rückschaf-
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«So kam es dann, dass ich 17.5 Jahre alt in die Anstalt Bitzi kam, wo ich nach Verlauf ¼ Jahres desertierte. Ich wurde dann durch die Heilsarmee vom Landammann  wegen meiner Jugendlichkeit freigesprochen und ich kam dann nach Köniz in ein Männerheim. Da war ich am längsten, 1 Jahr. Da ich auch nicht misshandelt wurde wie in der Bit zi Anstalt.  ( …  )  Da wurde es mir schliesslich doch einmal zu dick. Und ich sah ein, dass ich auf diese Art zu kurz kam und wie ein Spielball von einer Anstalt in die andere geworfen wurde. Was der Gemeinde ihre Meinung war, ich bessere mich, war es gerade umgekehrt. Ich wurde durch die Misshandlung verbitterter und hartnäckiger. Das ist der Beweis, was sie durch ihre guten Kenntnisse er reicht haben.  ( … )  [Oskar B. heuerte auf einem Schiff nach  merika an, kam schriftenlos zurück und wurde nach seiner A Rückkehr erneut für ein Jahr in die Zwangsarbeitsanstalt Bitzi eingewiesen.] Ich war einige Wochen  zuhause, auch jetzt hat der Wandergeist wieder in mir Platz ergriffen, aber umso fester was sie glaubten mir durch die Bitzi ausgelöscht zu haben.  ( …  )   Das haben sie nicht geglaubt und gemerkt, dass [sie] mich nur noch schlimmer machen, [wenn sie] mir ein Vorbild geben von solchen  Brüdern, wie sie in verschiedener Sorte vorkommen, die aus der menschlichen Gesellschaft ausgeschlossen sind, wie es [sie] in solchen Anstalten zur Genüge gibt.   ( … )  Dann glaubten sie, weil ich so in Anstalten und in der Welt herum gekommen bin, so sei ich nicht zurechnungsfähig, wo sie leider im Irrtum waren, wenn sie das glauben. Darum haben sie mich nach St. Pirminsberg für 10 Tage zur  Beobachtung gebracht, ob man mich jetzt für tauglich in die Rekrutenschule gebrauchen könne.  ( … )  Ich bin so wenig des St. Pirminsberg bedürftig wie mein polizeilicher Be gleiter, der mich hierher gebracht hat.  ( … )  Und ich muss in Wahrheit bekennen, dass ich seit [ich] in St.  Gallen und hier so eingesperrt bin, und radikal ungerecht, mich schlechter fühle als vorher. Bitte Sie freundlichst, mir dieses Schreiben nicht zu zürnen.»26 (Handschriftlicher Lebenslauf von Oskar B., 17.08.1915)



fung zeitweise auch im Armenhaus seiner Heimatgemeinde untergebracht w urde. Er schlug sich als Gelegenheitsarbeiter in der Landwirtschaft und verschiedenen Gastronomiebetrieben durch, geriet wegen seiner nichtsesshaften Lebensw eise – Oskar B. selbst nennt es seinen «Wandergeist», die Behörden sprechen von «triebhaftem Hang zum Vagabundieren» – jedoch häufig in Konf likt mit der Polizei. 1909 entschied sich seine Heimatgemeinde Flawil, den d amals 17-jährigen Oskar B. für ein Jahr in die St. Galler Zwangsarbeitsanstalt Bitzi einzuweisen. Nach zweimonatigem Aufenthalt wurde Oskar B. wegen gesundheitlicher Probleme ins Spital Wattwil versetzt, aus dem er nach ein paar Tagen entwich. Er meldete sich beim Pfarrer seiner Heimatgemeinde mit dem Gesuch um Versetzung in eine andere Anstalt. Aufgrund seines jugendlichen A lters und des Angebots eines Heilsarmeeoffiziers, Oskar B. in seine Obhut zu nehmen, entschloss sich der St. Galler Regierungsrat zur provisorischen Entlassung aus der Zwangsarbeitsanstalt. Dieser Versuch scheiterte in den Augen der Behörde, Oskar B. wurde «rückfällig» und wegen seiner nichtsesshaften Lebensweise ins Heim für entlassene Sträf linge in Köniz (BE) eingewiesen. Oskar B. selbst äussert sich positiv zu diesem Aufenthalt, im Gegensatz zu demjenigen in der «Bitzi», wo er von Misshandlungen spricht. Gemäss ärztlichem Gutachten der Heil- und Pf legeanstalt St. Pirminsberg verlangte der Leiter des Männer-
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heims jedoch aufgrund des Verhaltens von Oskar B. dessen Wegnahme aus der Anstalt. Daraufhin begab sich Oskar B. erneut auf Wanderschaft, heuerte auf verschiedenen Schiffen an, unter anderem nach Amerika, und wurde schliesslich nach wiederholten Rückschaffungen in die Heimatgemeinde Ende 1913 wieder in die Zwangsa rbeitsanstalt Bitzi eingewiesen. Trotz Fluchtversuch wurde er ein Jahr später bedingt aus der «Bitzi» entlassen, jedoch bereits Mitte 1915 wegen Nichteinrückens in die Rekrutenschule wieder aufgegriffen und vom Untersuchungsrichter zur Begutachtung in die Heil- und Pf legeanstalt St. Pirminsberg (Pfäfers) eingewiesen. Diese stellte die Diagnose «Jugendirresinn» (Dementia praecox) und prognostizierte die Verschlimmerung seines Geisteszustandes, welche letztlich in eine dauernde Anstaltsversorgung münden werde. Der mittlerweile 23-jährige Oskar B. bezeichnete sich in seinem für den Klinikarzt verfassten Lebenslauf als «Spielball, der von einer Anstalt in die andere geworfen» worden sei. Die Anstaltsversorgung bewirke bei ihm keine Besserung, sondern verstärke seinen Wandertrieb. Zudem hielt er die dortigen aus der menschlichen Gesellschaft ausgeschlossenen Mitinsassen für schlechte Vorbilder. Ende 1916 beantragte der Gemeinderat seiner Heimatgemeinde erneut die Zwangsversorgung in der «Bitzi» – bereits zum dritten Mal innerhalb von sieben Jahren. Oskar B. war seit seiner Entlassung aus der Klinik mehrere Male wegen «Bettel und Vaganität» polizeilich heimgeschafft worden. Obwohl Oskar B. g emäss Gemeinderat kein Delikt nachgewiesen wurde, er keine öffentlichen Fürsorgeleistungen bezog und sich die Behörde keinen Erfolg von der Zwangsmassnahme versprach, bewilligte der St. Galler Regierungsrat Anfang 1918 die erneute Anstaltsversorgung. Vor dem Bezirksamt Untertoggenburg hatte Oskar B. vergeblich gegen die Einweisung in die Zwangsarbeitsanstalt Bitzi protestiert. Einerseits wies er den Vorwurf der Arbeitsscheu mit dem Hinweis auf sein selbst verdientes Geld ab, andererseits bezog er sich auf seine geistige Abnormität und das entsprechende Gutachten der Klinik St. Pirminsberg. Schon d amals äusserte Oskar B. den Wunsch, ins Ausland ausreisen zu dürfen. Oskar B. f lüchtete in den folgenden Monaten dreimal aus der «Bitzi», kam einmal bis nach L ausanne, ein anderes Mal bis nach Donaueschingen, wurde jedoch immer wieder aufgegriffen und in die Anstalt zurückgeschafft. 27 Nach der dritten Entweichung



weitere Unterbringung in einer Zwangsarbeitsanstalt für zwecklos. Trotz gegenteiliger Meinung des Gemeinderates des Heimatortes Flawil entschied sich der St. Galler Regierungsrat Mitte 1918 für die «Irrenversorgung» von Oskar B. im kantonalen Asyl in Wil. Wenige Monate später stellte Oskar B. bei seiner Heimatg emeinde das Gesuch, ihn aus der Anstalt zu entlassen und ihm aus s einem Vermögen 150 Franken für die Auswanderung nach Südamerika auszuhändigen. Die G emeindebehörde unterstützte dieses Begehren, der St. Galler Regierungsrat äusserte hingegen seine Bedenken angesichts der ärztlich dia gnostizierten Geisteskrankheit und der konstatierten Notwendigkeit zur dauerhaften A nstaltsversorgung. Die Regierung hielt es für fragwürdig, «einen solchen M enschen einfach durch Auswanderung einem fremden Land z uzuschieben», und verlangte nach einer diesbezüglichen Stellungnahme des D irektors des Asyls in Wil. Dieser stellte den Antrag, Oskar B., der nicht gemeingefährlich und bei g eeigneter Beschäftigung arbeitswillig sei, im Sinne einer therapeutischen Massnahme «auf Wohlverhalten hin zur See zu entlassen». Am 11. Oktober 1918 willigte der St. Galler Regierungsrat, in Anbetracht dessen, dass «die wieder holte Versorgung in Zwangsarbeits- und Irrenanstalten ein n egatives Resultat aufwies», in die Anstaltsentlassung und anschliessende A uswanderung ein. 28 Nach zehn Jahren, die Oskar B. seit seinem sechzehnten Lebensjahr – mit Unterbrüchen – a bwechselnd in Besserungs-, Zwangsarbeits-, Heilanstalten sowie zeitweise in dem heimatlichen Armenhaus und einem Männerheim verbracht hatte, erreichte er im Alter von 26 Jahren die Aufhebung der administrativen Anstaltsversorgung.



Oskar B.
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stellte der Verwalter der «Bitzi» den Antrag auf Versetzung in die ausbruchsichere Zwangsarbeitsanstalt Kaltbach (SZ) sowie die Verlängerung der Versorgung um mindestens ein Jahr. Der Gemeinderat der Heimatgemeinde unterstützte das Gesuch. Oskar B. hingegen wehrte sich bei der Einvernahme gegen diese Massnahme, verwies erneut auf das psychiatrische Gutachten und forderte den Regierungsrat auf, ihn in eine seinem Leidenszustand entsprechende Anstalt zu versorgen. Daraufhin liess das Justizdepartement vom Anstaltsarzt der «Bitzi» ein neuerliches Gutachten über den Geisteszustand von Oskar B. erstellen, das die frühere D iagnose bestätigte. Infolge der angeblich unheilbaren Geisteskrankheit und der Misserfolge der letzten zehn Jahre hielt der Arzt eine
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Einweisung von administrativ Versorgten in die Strafanstalt – Das zweite Versorgungsgesetz von 1924



Gemeingefährlichkeit der Betroffenen die Möglichkeit zu einer solchen Versorgung bestand. Zudem verwies er auf die bereits bestehende Versorgungspraxis der Kantone Zürich und Bern, die in bestimmten Fällen – bei Entweichungsgefahr, aus disziplinarischen Gründen oder wegen Überfüllung der Arbeitsanstalt – bevormundete oder administrativ versorgte Personen in die Strafanstalt versetzen konnten. Mit der Notmassnahme des Regierungsrates wurde diese Möglichkeit auch im Kanton St. Gallen geschaffen. Personen, die auf der Grundlage des kantonalen Versorgungsgesetzes von 1872 administrativ versorgt worden waren, konnten ab März 1924 unter bestimmten Voraussetzungen in die Strafanstalt eingewiesen werden. Im Fokus dieser Massnahme standen mehrfach vorbestrafte oder wiederholt in Zwangsarbeitsanstalten versorgte Personen sowie wegen Fluchtgefahr, Widerstand gegen die Anstaltsordnung oder Gefährlichkeit als renitent eingestufte Insassen der Anstalt Bitzi. Diese administrativ Eingewiesenen sollten zwar gleich wie die Strafgefangenen behandelt, jedoch von diesen getrennt und durch ihre Kleidung unterschieden werden. Im Bewusstsein der unsicheren Rechtsgrundlage für diese Einweisungen liess der Regierungsrat vom Justizdepartement einen entsprechenden Gesetzesentwurf ausarbeiten.32 Dieses «Gesetz betref-



«Wenigstens den Wunsch wage ich, dass der Kanton St. Gallen seine Strafanstalt von den Administrativen freihält.» Mit diesen Worten schloss der bekannte Zürcher Strafrechtsprofessor Ernst Hafter (1876 – 1949) seine Abhandlung zum St. Galler Gesetzesentwurf betreffend die Einweisung von Gewohnheitsverbrechern und Zwangsversorgten in die Strafanstalt.29 In seinem Artikel in der «Schweizerischen Zeitschrift für Strafrecht» stellte sich der Experte klar gegen die Unterbringung von administrativ versorgten Personen, die kein Delikt begangen hatten, in einer Strafanstalt. Im Besonderen kritisierte er die schweizweite Entwicklung, aus finanziellen Gründen – weil die Mittel zur Errichtung von besonderen Anstalten fehlten – die sogenannt Administrativen mit gerichtlich verurteilten Straftätern zusammen in Strafanstalten zu versorgen. Er sah darin eine Aufhebung des Unterschiedes zwischen Strafe und fürsorgerischer Massnahme. Dem Kanton St. Gallen warf er vor, eine rechtlich fragwürdige Lösung für das Problem der Überlastung der Zwangsarbeitsanstalt Bitzi getroffen zu haben. Die Kritik an der Internierung der «Administrativen» in Strafanstalten blieb über die Jahrzehnte hinweg bestehen. So erklärte auch der Rechtswissenschaftler P  eter Bossart Mitte der 1960er in seiner Dissertation das St. Galler «Gesetz betreffend die Einweisung von Gewohnheitsverbrechern und Zwangsversorgten in die Strafanstalt» für rechtlich bedenklich. Er hielt es zudem für ein Gebot der Gerechtigkeit, dass administrativ Versorgte nicht zusammen mit Kriminellen interniert würden.30 Doch welche Gründe führten die St. Galler Regierung dazu, gut fünfzig Jahre nach Inkrafttreten des ersten Versorgungsgesetzes ein in juristischen Fachkreisen bereits bei der Einführung umstrittenes zweites kantonales Versorgungsgesetz zu schaffen? Im März 1924 verfügte der St. Galler Regierungsrat eine vorübergehende Notmassnahme zur Einweisung von administrativ versorgten Personen in die kantonale Strafanstalt.31 Mit diesem Entscheid fällte die Regierung den Beschluss, Personen auf rein administrativem Wege – ohne Gerichtsurteil – in einer Strafanstalt zu versorgen. Als Begründung für diese Massnahme nannte der Regierungsrat den akuten Platzmangel und die disziplinarischen Schwierigkeiten in der Zwangsarbeitsanstalt Bitzi sowie die Problematik der zahlreichen Entweichungen aus dieser offenen Anstalt. Die Verwaltung der «Bitzi» habe deshalb wiederholt die Anregung gemacht, renitente admini strativ zur Zwangsarbeit eingewiesene Personen in die kantonale Strafanstalt oder deren Sträflingskolonie zu versetzen. Der Regierungsrat kam nach Prüfung der rechtlichen Grundlagen zum Schluss, dass aufgrund des Schweizerischen Zivilgesetzbuches sowie des Gesetzes über die Strafrechtspflege bei
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fend die Einweisung von Gewohnheitsverbrechern und Zwangsversorgten in die Strafanstalt» – später kurz als Einweisungsgesetz bezeichnet – enthielt, wie der Name besagt, auch Bestimmungen zur gerichtlichen Verwahrung von Gewohnheitsverbrechern. In seiner Botschaft bezeichnete der St. Galler Regierungsrat die Verwahrung von Gewohnheitsverbrechern als Postulat der modernen Kriminalistik und stützte sich auf den eidgenössischen Entwurf zum Schweizerischen Strafgesetzbuch von 1918. Im Sinne einer sichernden Massnahme sollte die Gesellschaft vor Rückfälligen geschützt werden, die einen Hang zu Verbrechen oder Vergehen sowie zu «Arbeitsscheu» und «Liederlichkeit» bekundeten. Dabei war sich die St. Galler Regierung bewusst, dass die Einweisung von administrativ versorgten Personen in die k  antonale Strafanstalt «keine ideale Lösung des Verwahrungsproblems» und einen noch massiveren Eingriff in die persönlichen Rechte der Betroffenen bedeutete als das erste Versorgungsgesetz von 1872. In der vorberatenden Kommission des Grossen Rates erhoben sich denn auch Bedenken gegen diese Form der administrativen Versorgung.33 In Bezug auf die gleichzeitige Unterbringung von administrativ Versorgten mit gerichtlich Verurteilten wies die Kommission auf die Entwicklung im Strafvollzug und die Ausrichtung der modernen Strafanstalten auf Besserung und Erziehung hin. Die Kommission kam zum Schluss, dass die Strafanstaltsversorgung für die administrativ Eingewiesenen das Rechtsempfinden nicht verletze und auch andere fortschrittliche Kantone diese bereits erfolgreich anwenden würden. Aufgrund der Meinungsverschiedenheiten richteten sie jedoch das Gesuch an die Regierung, eine bessere Trennung von gerichtlich Verurteilten und administrativ
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Eingewiesenen zu prüfen. Die Strafanstaltsdirektion versprach daraufhin, die administrativ Eingewiesenen nach Möglichkeit in die Kolonie Saxerriet einzuweisen, und befürwortete eine getrennte Abteilung für männliche «Administrative» in der Strafanstalt. Wie die Berichte der Staatswirtschaftlichen Kommission des Grossen Rates Ende der 1920er und zu Beginn der 1930er Jahre belegen, wurde allerdings in der Folge weder eine eigene Abteilung für die administrativ Eingewiesenen geschaffen noch wurden die verschiedenen Insassengruppen konsequent getrennt.34 Auf Antrag der grossrätlichen Kommission wurde das Einweisungsgesetz von 1924 zudem um einen Artikel erweitert, der den administrativ Eingewiesenen zumindest die Gelegenheit zur Stellungnahme einräumte. A  llerdings stellt sich die Frage, ob sich der Rechtsschutz für die Betroffenen dadurch tatsächlich verbesserte. Ein wesentlicher Unterschied zum Versorgungsge-



Hausierer im Visier des Regierungsrates – Der Notrechtserlass von 1941



setz von 1872 bestand nämlich darin, dass die Einweisung von a  dministrativ Versorgten in die Strafanstalt nicht von den Gemeindebehörden, sondern nur vom Regierungsrat selbst beschlossen werden konnte – gemäss Regierungsrat aus Rücksicht auf den gravierenderen Eingriff in die individuelle Freiheit der Betroffenen.35 Der Regierungsrat traf den B  eschluss über die Einweisung in die Strafanstalt demnach erst- und letztinstanzlich und entschied auch über eine allfällige Beschwerde des Betroffenen. Der Grosse Rat nahm die geänderte Vorlage im November ohne Gegenstimme an, womit das Einweisungsgesetz am 22. Dezember 1924 in Kraft trat.36 In Bezug auf die Versorgungsdauer der administrativ Versorgten unterschied das Einweisungsgesetz zwei Gruppen: Mehrfach vorbestrafte oder zwangsversorgte Personen konnten bis zu fünf Jahren in der Strafanstalt untergebracht werden. Bei den aus disziplinarischen Gründen – wegen wiederholter Flucht, Gefährlichkeit, Widerstand gegen die Anstaltsordnung oder schlechtem Einfluss auf andere Detinierte – aus der Zwangsarbeits- in die Strafanstalt versetzten Personen betrug die Versorgungsdauer maximal drei Jahre. Gemäss dem Bericht der Staatswirtschaftlichen Kommission genügten in der Regel zwei Entweichungen oder vorgängige Zwangsversorgungen respektive rund zehn Vorstrafen für eine administrative Einweisung in die Strafanstalt.37 Das Einweisungsgesetz muss im Kontext der Diskussion um das Schweize rische Strafgesetzbuch zu Beginn des 20. Jahrhunderts und dessen verzögerter Einführung gesehen werden.38 Die Idee der sichernden Massnahmen schlug sich im Gesetz von 1924 nieder, indem es neben der administrativen Einweisung auch die richterliche Verwahrung von Gewohnheitsverbrechern in Strafanstalten regelte. Dieser Abschnitt wurde bei der Einführung des Strafgesetzbuches Anfang der 1940er Jahre aufgehoben, die administrative Einweisung in Strafanstalten blieb jedoch bis zur Aufhebung der St. Galler Versorgungsgesetze Anfang der 1970er Jahre bestehen.
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Während des Zweiten Weltkriegs geriet eine weitere Gruppe ins Visier der Behörden: die Hausierer. Personen mit einem «herumschweifenden  Lebenswandel» zählten seit dem 19. Jahrhundert zur Zielgruppe der kantonalen Armen- und Versorgungsgesetze. Aufgrund ihrer berufsbedingten Reisetätigkeit gehörten die Hausierer schon vor 1939 zum potenziell von einer Zwangsversorgung betroffenen Personenkreis. In der Krisenzeit der Kriegsjahre verschlechterte sich ihre Situation zusätzlich: Der St. Galler Regierungsrat unterstellte «herumlungernde Personen (hauptsächlich Hausierer)» der Arbeitsdienstpflicht und bot sie zur zivilen Arbeitsleistung auf dem  «Aelpli», der zur kantonalen Arbeitserziehungsanstalt Bitzi gehörenden Alpwirtschaft, auf. Im Fokus standen alle arbeitsfähigen, aber in den Augen der Regierung untätigen und deshalb «liederlichen» Personen. Die Berufsgruppe der Hausierer wurde jedoch explizit genannt. Da sich die zum Arbeitsdienst aufgebotenen Männer zum Teil dieser Massnahme widersetzten, erachtete die St. Galler Regierung die Voraussetzung für eine administrative Einweisung dieser Personen in die Zwangsarbeitsanstalt im Sinne des Gesetzes von 1872 betreffend die Versorgung «arbeitsscheuer» und «liederlicher» Personen für gegeben. Um rascher handeln zu können, fällte der Regierungsrat am 9. Juni 1941 aufgrund seiner erweiterten Kompetenzen bei Kriegsgefahr den Entscheid, dass für die Dauer des Aktivdienstzustandes ausser den Gemeindebehörden auch der Regierungsrat direkt die Zwangsversorgung in die Anstalt Bitzi beschliessen konnte. In Bezug auf das rechtliche Gehör hatten die Betroffenen, wie im Versorgungsgesetz von 1872 vorgesehen, die Gelegenheit zur Verantwortung vor dem Bezirks ammann oder einem vom zuständigen Departement bestimmten Beamten.39 Im Beschluss war ebenfalls festgehalten, dass der Regierungsrat die nötigen Erhebungen veranlasste. Wie eine Statistik des kantonalen Arbeits- und Sozialversicherungsamtes aus dem Jahr 1941 zeigt, betraf das Aufgebot zum zivilen Arbeitsdienst auf dem «Aelpli» – im Bericht als «Sonderlager für Arbeitsunwillige und Renitente» bezeichnet – vor allem Hausierer sowie Hilfs- und Gelegenheitsarbeiter. Diese Arbeitsdienstpflichtigen unterstanden der Leitung des Verwalters der «Bitzi», sollten jedoch von den zwangsversorgten Insassen getrennt und abends nicht eingeschlossen werden.40 Zumindest in juristischen Kreisen wurde die Vermischung von erzieherischen Massnahmen und Arbeitsdienstpflicht sowie der direktere Zugriff auf die Betroffenen – unter Umgehung des Gemeinderatsbeschlusses – als problematisch wahrgenommen. Der Anwalt eines Betroffenen wies das zuständige Erziehungsdepartement darauf hin, dass der zivile Arbeitsdienst eine Massnahme im Interesse der Landesversorgung und kein Instrument zur Entrechtung und Verknechtung der Betroffenen sei. Zudem forderte er das Departe-
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ment auf, die Arbeitsdienstpflichtigen nicht länger in der «Bitzi» oder deren Aussenstation «Aelpli» unterzubringen, sondern bei privaten oder anderen staatlichen Arbeitsstellen einzusetzen. Das Departement war sich offensichtlich der Brisanz dieser strittigen Massnahme bewusst und bat den Anwalt um eine mündliche Unterredung.41 Im Rahmen seiner Untersuchung zu den administrativen Versorgungen in der Schweiz und deren Verhältnis zu den sichernden Massnahmen im neuen Strafgesetzbuch erkundigte sich der Jurist Karl Zbinden über den Zweck des St. Galler Notrechtserlasses von 1941.42 Er stellte die Frage, ob das im Versorgungsgesetz von 1872 vorgesehene Verfahren als schwerfällig empfunden werde. Das Erziehungsdepartement gab zur Auskunft, dass das erwähnte Gesetz revidiert worden sei, um renitente Arbeitsdienstpflichtige, die «überhaupt nicht an regelmässige tüchtige Arbeit gewöhnt sind», «im Arbeitsdienst nichts leisten oder flüchten», reibungslos in die Zwangsarbeitsanstalt einweisen zu können. Der Notrechtserlass ermögliche durch den direkten Regierungsratsbeschluss ohne vorgängigen Entscheid der Gemeinde ein r ascheres und sichereres Verfahren. Der St.  Galler Regierungsrat verfolgte mit dem Arbeitsdienst auf dem «Aelpli» das Ziel, arbeitsfähige Personen, die aus Sicht der Behörden keiner geregelten Arbeit nachgingen oder auf den Strassen «herumvagabundierten», in der Landwirtschaft einzusetzen. Die Regierung handelte dabei im Bestreben, in der Kriegszeit alle verfügbaren Arbeitskräfte zu erfassen, wobei sie ein besonderes Augenmerk auf den Hausierhandel legte. Mit dem Notrechtserlass von 1941 gab sich der Regierungsrat ein zeitlich begrenztes Mittel,



fahren, das modernen rechtsstaatlichen Grundsätzen nicht mehr entsprach. Aus der Diskussion der Gesetzesvorlage im Grossen Rat geht zudem hervor, dass die Revision vom Vorsteher des zuständigen Polizeidepartements angeregt worden war. Dieser forderte die richterliche Überprüfung der Versorgungsbeschlüsse und den Ausbau des rechtlichen Gehörs.44 In ihren Erläuterungen zum Gesetzesentwurf nahm die St. Galler Regierung Bezug auf die 1950 geschaffene Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) und den bevorstehenden Beitritt der Schweiz (Ratifikation 1974).45 Zwar kam der Regierungsrat bei der Überprüfung der rechtlichen Grundlagen zum Schluss, dass die St. Galler Versorgungsgesetze mit der Konvention des Europarates vereinbar seien, auch hinsichtlich des Rechts auf persönliche Freiheit und der Bestimmungen betreffend Zwangsarbeit (EMRK Artikel 4 und 5). Der Regierungsrat wies in diesem Zusammenhang auf die im Kanton St. Gallen seit 1965 bestehende Möglichkeit einer Beschwerde gegen die Zwangsversorgung vor Verwaltungsgericht hin. Das Einweisungsverfahren, vor allem in Bezug auf das rechtliche Gehör, wurde hingegen als mangelhaft angesehen. So war beispielsweise eine Anhörung der Betroffenen vor dem Zwangsversorgungsbeschluss nicht zwingend vorgeschrieben. Um diese Mängel zu beheben und die Bestimmungen in Einklang mit den veränderten rechtsstaatlichen Auffassungen zu bringen, legte der Regierungsrat dem Grossen Rat im Oktober 1969 den Entwurf des revidierten «Gesetzes über die administrative Versorgung in Arbeitserziehungs- und Arbeitsanstalten» vor. In den Augen der St. Galler Regierung stellten die «Arbeitsscheuen» und «Liederlichen» einen «bestimmten Charakter- und Verhaltenstyp» dar. In seiner Botschaft an das Parlament hielt der Regierungsrat fest, er sei davon überzeugt, dass die kantonalrechtliche administrative Anstaltseinweisung als Ergänzung zur vormundschaftlichen Versorgung gemäss Schweizerischem Zivilgesetzbuch und zur Arbeitserziehung gemäss Schweizerischem Strafgesetzbuch (ehemaliger Artikel 43 StGB) weiterhin notwendig sei. Die strafrechtlich angeordnete Arbeitserziehung erfolge als Massnahme im Zusammenhang mit einem gerichtlich beurteilten Delikt, während die vormundschaftliche Anstaltseinweisung als fürsorgerische Massnahme zur Wahrung der privaten Interessen der Betroffenen angewandt werde. Die kantonalrechtliche Versorgungsmassnahme bot nach Meinung des Regierungsrates ergänzend die Möglichkeit, diese Personengruppe zum Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit respektive der Gesellschaft in eine Anstalt einzuweisen. Der Schwerpunkt der Revision wurde auf den Ausbau der Rechte der Betroffenen gelegt. Gemäss Gesetzesentwurf konnte die Versorgung neu erst nach einer persönlichen Anhörung der Betroffenen durch die Gemeindebehörde angeordnet werden. Vor dem Versorgungsbeschluss sollten zudem vormundschaftliche Massnahmen geprüft werden. Ausserdem wurde das Mindest alter für die administrative Versorgung auf achtzehn Jahre erhöht. Im Fokus



um Personen, die sich diesem Arbeitsdienst auf dem «Aelpli» widersetzten, direkt – ohne Beiziehen der zuständigen Gemeinde – in die Zwangsarbeitsanstalt Bitzi einzuweisen.



Abschaffung statt Revision – Die Aufhebung der kantonalen Versorgungs gesetze im Jahr 1971 Die Problematik der administrativen Anstaltsversorgung in Bezug auf den gravierenden Eingriff in die persönliche Freiheit der Betroffenen und den mangelhaften Rechtsschutz wurde bei den Gesetzesentwürfen sowohl im 19. als auch im 20. Jahrhundert wiederholt thematisiert und zum Teil kontrovers diskutiert. Die St. Galler Regierung und das Parlament entschieden sich jedoch trotz Einwänden aus den eigenen Reihen sowie aus Expertenkreisen für die Einführung der entsprechenden Gesetze und Erlasse. 1969 – knapp hundert Jahre nach Inkrafttreten des ersten kantonalen Versorgungsgesetzes – entschloss sich der Regierungsrat zur Revision dieser Bestimmungen.43 Ein Hauptgrund für die Überarbeitung der kantonalen Versorgungsgesetze war gemäss Botschaft des Regierungsrates insbesondere das Einweisungsver-
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des revidierten Gesetzes standen weiterhin «arbeitsscheue» und «liederliche» Personen, die von der öffentlichen Fürsorge unterstützt wurden, allerdings nur, wenn sie sich weigerten, einer Arbeit nachzugehen, oder die öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährdeten. Wie der Titel des Gesetzesentwurfs impliziert, wurde zudem zwischen der Versorgung in Arbeitserziehungs- und Arbeitsanstalten unterschieden. Unter 25-Jährige sollten in Arbeitserziehungsanstalten eingewiesen werden, Jugendliche zusätzlich die Möglichkeit zum Erlernen eines Berufes erhalten. Die Einweisung von administrativ versorgten Menschen in die Strafanstalt – analog zum Einweisungsgesetz von 1924 – war in Ausnahmefällen weiterhin vorgesehen. Auf Antrag der vorberatenden Kommission wies der Grosse Rat im Mai 1970 die Gesetzesvorlage des Regierungsrates zurück. Die Kommission verlangte stattdessen die Aufhebung des Versorgungsgesetzes von 1872, das veraltet und eines modernen Rechtsstaates nicht mehr würdig sei. Im Gegensatz zum Regierungsrat hielt die Kommission des Grossen Rates die kantonalen Versorgungsgesetze für unvereinbar mit den Bestimmungen der Europäischen Menschenrechtskonvention. Für die Kommission liess sich die Zwangsversorgung von «arbeitsscheuen» und «liederlichen» Personen auf dem Verwaltungsweg, ohne gerichtliche Verurteilung, nicht länger recht fertigen. Die  Europäische Menschenrechtskonvention hielt eine admini strative Internierung nur für zulässig, wenn der oder die Betroffene wegen Geisteskrankheit, Verbreitung ansteckender Krankheiten, Rauschgift- oder Alkoholsucht sowie Landstreicherei eine Gefahr für die Gesellschaft darstellte. Nach Meinung der Kommission konnten gemäss diesen Bestimmungen die von den kantonalen Versorgungsgesetzen betroffenen «arbeitsscheuen» oder «liederlichen» Personen lediglich noch dann administrativ in eine Arbeitsanstalt eingewiesen werden, wenn sie über keinen festen Wohnsitz verfügten. In der Mehrheit der Fälle erachtete die Kommission die bundesrechtliche und ü  brige kantonale Gesetzgebung als ausreichend. Neben dem Vormundschaftsrecht gemäss dem Schweizerischen Zivilgesetzbuch und dem schweizerischen Strafrecht sowie den kantonalen Gesetzen über die Fürsorge (1964) und die Bekämpfung des Alkoholmissbrauchs (1968) sah sie keine Notwendigkeit für das revidierte Versorgungsgesetz. Ergänzend verwies die Kommission auf das weitgefasste Organisationsgesetz von 1947, das den Gemeinderäten gemäss Artikel 55 ermöglichte, Personen wegen Geisteskrankheit oder Gefahr für die Allgemeinheit zu internieren. Allerdings erachtete die Kommission die letztgenannten Bestimmungen ebenfalls als problematisch und revisionsbedürftig. Abgesehen von diesen rechtlichen Gründen hielt die grossrätliche Kommission das neue Gesetz zudem aus rein praktischen Überlegungen für überflüssig, da in den beiden Jahren vor 1969 lediglich zwei a dministrative Versorgungsentscheide gefällt worden seien. Auch gemäss den  Gemeindeammännern bestand neben dem Bevormun-



dungsrecht kein Bedürfnis nach weiteren Eingriffsmöglichkeiten. Die vorberatende Kommission des Grossen Rates beurteilte das neue Gesetz deshalb einstimmig als «rechtlich problematisch und politisch nicht nötig» und wies die Vorlage an den Regierungsrat zurück. In der Folge arbeitete das zuständige Polizeidepartement einen Entwurf zur Abschaffung der k  antonalen Versorgungsgesetze aus, der dem Parlament im Oktober 1970 vorgelegt wurde. Die sozialdemokratische Fraktion wies in der Diskussion darauf hin, dass mit der Abschaffung der Versorgungsgesetze das Problem der «modernen Verwahrlosung» der betreffenden Personengruppe nicht gelöst sei, und forderte vermehrte Mittel für fürsorgerische und vorsorgliche Massnahmen.46 Am 5. Mai 1971 stimmte der Grosse Rat dem «Gesetz über die Aufhebung von Vorschriften über die administrative Versorgung» ohne Gegenstimme zu. Am 15. Juni 1971 wurde es rechtsgültig, womit die administrative Anstaltsversorgung im Kanton  St. Gallen offiziell abgeschafft war.47 Die Anstaltseinweisung von bevormundeten Personen auf der Grundlage des Schweizerischen Zivilgesetzbuches blieb hingegen weiterhin möglich.
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Vormundschaftliche Versorgungen – Die Anstaltseinweisungen gemäss Schweizerischem Zivilgesetzbuch Neben den administrativen Einweisungen aufgrund der kantonalen Versorgungsgesetze konnten Personen auch aufgrund von Beschlüssen der kommunalen Vormundschaftsbehörden – im Kanton St. Gallen Waisenämter genannt – in die Zwangsarbeitsanstalt Bitzi eingewiesen werden. Die gesetzliche Grundlage dafür bildete das 1912 in Kraft getretene Schweizerische Zivilgesetzbuch (Artikel 406 und 421 ZGB). Im Gegensatz zu den kantonalrechtlichen Versorgungen mussten die vormundschaftlichen Anstaltseinweisungen deshalb nicht vom St. Galler Regierungsrat genehmigt werden. Die anderen wesentlichen Unterschiede zum kantonalrechtlichen Versorgungsverfahren lagen in der vorgängigen Entmündigung der betroffenen Person (Artikel 370 ZGB) sowie in der Möglichkeit, gegen den Versorgungsentscheid der Vormundschaftsbehörde zu rekurrieren. Allerdings musste es sich bei der Rekursinstanz nicht zwingend um eine richterliche Behörde handeln, im Kanton St. Gallen war dafür der Regierungsrat zuständig.48 Wie in a nderen Kantonen üblich, wurden auch in St. Gallen vormundschaftsrecht liche und kantonalrechtliche Zwangsversorgungen in derselben Anstalt vollzogen.49 In der Theorie bestand der Unterschied der vormundschaftlichen und administrativen Versorgung in der Zielsetzung der fürsorgerischen Massnahme: Während die zivilrechtliche Versorgung dem Schutz der privaten Interessen des Betroffenen dienen sollte, zielte die kantonalrechtliche Anstaltseinweisung auf den Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit. In der Praxis gab es jedoch keine scharfe Trennlinie, da beide Versorgungsarten den gleichen Personenkreis betrafen und die Anwendung im Ermessen der Behörden lag. In einer Umfrage Ende der 1960er Jahre anlässlich einer Radiosendung über die Praxis der administrativen Versorgung gab der zuständige sozialdemokratische Regierungsrat Mathias Eggenberger (Amtszeit 1951 – 1969) an, dass im Kanton St. Gallen früher oft auch bevormundete Personen gemäss dem kantonalen Versorgungsgesetz von 1872 in Zwangsarbeitsanstalten eingewiesen worden seien.50 Der Fall von Hans M. zeigt exemplarisch die enge Verflechtung der kantonal- und bundeszivilrechtlichen Einweisung in Zwangsarbeitsanstalten: Als der bevormundete Hans M. sich 1929 mit einem Anwalt gegen seine administrative Versorgung in die Anstalt Realta wehrte und eine staatsrechtliche Beschwerde einreichte, forderte das Schweizerische Bundesgericht den St. Galler Regierungsrat zur Vernehmlassung auf. In seiner Stellungnahme gab der Regierungsrat zu, dass die betreffenden St. Galler Gemeindehörden – das Waisenamt und der Gemeinderat – ihre Funktionen und Verhandlungsgegenstände nicht immer streng auseinanderhielten und ein gemeinsames Protokoll führten.51 Er wies das Bundesgericht darauf hin, dass im Kanton St. Gallen das Waisen amt der Vormundschaftsbehörde entspreche (Artikel 27 Einführungsgesetz zum ZGB) und aus dem Gemeinderat oder einer Abteilung davon (Artikel 91 EG zum ZGB) gebildet werde. Diese Ausführungen verdeutlichen die



personellen Überschneidungen der Entscheidungsinstanzen bei vormundschaftlichen und kantonalrechtlichen Versorgungsbeschlüssen, die insbesondere für die Betroffenen schwer ersichtlich waren und sich negativ auswirken konnten. Der St. Galler Regierungsrat kam letztlich im Fall von Hans M. zum Schluss, dass die Einweisung in die Zwangsarbeitsanstalt in erster Linie durch den Beschluss des Waisenamtes auf der Grundlage des eidgenössischen Rechts (Artikel 370, 406 und 421 ZGB) erfolgt war. Allerdings hatte auch der Gemeinderat einen kantonalrechtlichen Versorgungsentscheid gemäss Versorgungsgesetz von 1872 gefällt, der erst nachträglich – am gleichen Tag wie die Stellungnahme an das Bundesgericht – durch den Regierungsrat genehmigt wurde. Zu diesem Zeitpunkt war Hans M. bereits seit Wochen in der Anstalt versorgt. Auch die im Versorgungsgesetz von 1872 vorgeschriebene «Gelegenheit zur Verantwortung» vor Bezirksgericht war ihm nicht gewährt worden. Der St. Galler Regierungsrat befand trotz dieser Widersprüchlichkeiten und formalen Verfahrensfehler, dass keine Verletzung der verfassungsmässigen Rechte von Hans M. vorliege und die Zwangsversorgung materiell begründet sei. Das Bundesgericht folgte dieser Einschätzung und wies den Rekurs ab. Zugunsten der vormundschaftlichen Versorgung führten juristische Fach leute ins Feld, dass diese im Vergleich zu der kantonalrechtlich adminis trativen Versorgung umfassendere Massnahmen und die Betreuung durch einen Vormund beinhalte. Die administrative Versorgung sah demgegenüber nur die Anstaltseinweisung vor und konnte einfacher, ohne vorgängiges Entmündigungsverfahren, angeordnet werden.52 Auch der St. Galler Regierungsrat räumte bei der geplanten Gesetzesrevision Ende der 1960er J ahre ein, dass es sich bei der kantonalrechtlichen administrativen Versorgung um den «bequemeren Weg» handle. Der Gesetzesentwurf sah deshalb eine vorgängige Abklärung über allenfalls geeignetere zivilrechtliche Massnahmen vor.53 In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde auch im Kanton St. Gallen oft dem einfacheren Verfahren der administrativen Versorgung der Vorzug gegeben. So wurden immer wieder bevormundete Personen aufgrund des kantonalen Versorgungsgesetzes von 1872 in die Zwangsarbeitsanstalt eingewiesen, obwohl in diesen Fällen eine direkte Versorgung durch Beschluss des zuständigen kommunalen Waisenamtes, ohne Genehmigung des St. Galler Regierungsrates, erfolgen konnte.54 Dass der Schutz der Rechte der Betroffenen bei einer vormundschaftlichen Versorgung nicht in jedem Fall besser gewährleistet war, zeigt das Schicksal der 19-jährigen Ursula A.: Nach erfolgloser Unterbringung in einem Zürcher Mädchenheim, aus dem sie wiederholt zu ihren Eltern flüchtete, wurde die schwangere Ursula A. im Juni 1941 vom Waisenamt der Stadt St. Gallen in die Arbeitserziehungsanstalt Bitzi eingewiesen. Die Vormundschaftsbehörde begründete diesen Schritt mit der «äusserst renitenten Natur des Mädchens» und dem Fehlen
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einer geschlossenen Erziehungsanstalt für «Töchter protestantischer Konfession». Mangels geeigneter Alternativen wurde Ursula A. daher – trotz nicht verheimlichter Schwangerschaft – vormundschaftlich in die «Bitzi» versorgt. Weder das kantonale Polizeikommando, welches die junge Frau in die «Bitzi» überführte, noch die Anstaltsleitung wiesen die Vormundschaftsbehörde darauf hin, dass die Aufnahme von Schwangeren in der Anstalt Bitzi gesetzlich verboten war. Nach der Geburt des Kindes und dem vorübergehenden Aufenthalt im Krankenhaus wurde die junge Mutter in die «Bitzi» zurückversetzt und ihr Sohn im Kinderheim Sonnegg in Ebnat fremdplatziert. Die Unterbringung in einem offenen Mutter-Kind-Heim kam für das Waisenamt auf Anraten des Amtsvormunds wegen einer möglichen, von den Eltern unterstützten Flucht der beiden nicht infrage. Auf einen gegen die Zwangsversorgung eingegangenen Rekurs hin untersuchte das Erziehungsdepartement den Fall zwar, kam aber lediglich zum Schluss, dass «die unrechtmässige Einweisung der schwangeren Ursula A. in die ‹Bitzi› seinerzeit zufolge eines Übersehens der bezüglichen Vorschriften durch verschiedene Instanzen erfolgt» sei. Zusätzlich wies das Departement die Verwaltung der «Bitzi» an, ihr Amt künftig über jede Einweisung, die nicht durch den Regierungsrat eines Kantons verfügt wurde, zu informieren. Trotz erwiesener Verfahrensfehler und persönlicher Vorsprache des Vaters auf dem Erziehungsdepartement kam eine vorzeitige Entlassung des Mädchens für die städtische Vormundschaftsbehörde nicht infrage.55



machung gegenüber zivilrechtlich in Arbeits- und Strafanstalten versorgten Personen. Um dieser Betroffenengruppe gerecht zu werden, sind umfassende Studien auf Gemeindeebene nötig, da diese Anstaltseinweisungen durch die kommunalen Vormundschaftsbehörden erfolgten.



In Bezug auf die Versorgungsdauer konnte sich die vormundschaftliche Anstaltseinweisung ebenfalls als Nachteil für die Betroffenen erweisen, da diese Massnahme im Gegensatz zur kantonalrechtlichen Versorgung auf unbestimmte Zeit erfolgen konnte. Zwar wies Regierungsrat Adolf Roemer (Amtszeit 1936 – 1960) eine Gemeinde 1946 darauf hin, dass auch vormundschaftliche Einweisungen in die Arbeitserziehungsanstalt Bitzi auf maximal drei Jahre beschränkt ausgesprochen werden sollten. Ein Insassenverzeichnis der Anstalt aus dem Jahr 1950 spricht allerdings eine andere Sprache: Von fünfzig Insassinnen und Insassen befanden sich acht vormundschaftlich eingewiesene Personen auf unbestimmte Zeit in der «Bitzi». Es gab auch Fälle, bei denen Betroffene zuerst kantonalrechtlich und zu einem späteren Zeitpunkt – nach erfolgter Bevormundung – zivilrechtlich in die «Bitzi» eingewiesen wurden.56 Im Gegensatz zu den administrativen Einweisungen in die Zwangsarbeitsanstalt aufgrund der kantonalen Versorgungsgesetze mussten die vormundschaftlichen Anstaltseinweisungen nicht vom St. Galler Regierungsrat genehmigt werden. Die Zahl der Betroffenen lässt sich deshalb weder aus den Regierungsratsprotokollen noch aus den Amtsberichten ermitteln. Sie f ehlen dementsprechend auch in der Statistik zur St. Galler Versorgungspraxis. Das «Bundesgesetz über die Rehabilitierung administrativ versorgter Menschen» vom 1. August 2014 umfasst auch die moralische Wiedergut-
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Als der Kanton Neuenburg die Notwendigkeit seines Versorgungsgesetzes aus dem Jahr 1939/40 prüfte und sich bei St. Gallen nach der dortigen Gesetzes lage in Bezug auf die administrative Versorgung erkundigte, zählte das zuständige St. Galler Polizeidepartement 1963 bezeichnenderweise auch das «Gesetz betreffend die Bekämpfung der Trunksucht» aus dem Jahr 1925 zu den Versorgungsgesetzen.57 Bis zur Gesetzesrevision in den 1920er Jahren wurden die sogenannten Trinkerversorgungen auf der Grundlage des «Gesetzes betreffend die Versorgung von Gewohnheitstrinkern» von 1891 wie die administrativen Einweisungen in die Zwangsarbeitsanstalt durch die Gemeinderäte, danach durch die Vormundschaftsbehörden respektive die Waisenämter beantragt und mussten vom Regierungsrat genehmigt werden. Das Trinkerversorgungsgesetz wurde 1968 aufgehoben und durch das «Gesetz über die Verhütung und Bekämpfung des Alkoholmissbrauchs» ersetzt.58 Die unscharfe Trennung zwischen Trinkerversorgung und administrativer Anstaltseinweisung zeigt eine Bemerkung des Bezirksammanns von Gossau aus den 1930er Jahren. Er sprach sich bei einem Betroffenen, den er in s einem Bericht an den Regierungsrat als «alten, heruntergekommenen Alkoholiker» bezeichnet, gegen eine Trinkerversorgung und für die Zwangsversorgung in der «Bitzi» aus, «da es keinen Sinn hat, Gemeindegelder für einen solch verlorenen Posten zu opfern». In einem anderen Fall hielt er in seiner Stellungnahme an das Departement zwar die Trinkerversorgung für möglicherweise gerechter, aber aus Rücksicht auf die finanziell ohnehin stark belastete Gemeinde und den Staat die Einweisung in die Zwangsarbeitsanstalt Bitzi ebenfalls für sinnvoller.59 Im Amtsbericht von 1907 stellte das damals für die Zwangsarbeitsanstalt verantwortliche Justizdepartement diese Praxis infrage und gab dabei die Diskriminierung sozial schlechter gestellter Menschen offen zu: «Häufig drängt sich die Frage auf, ob nicht für einzelne Zwangsarbeiter die Unterbringung in einer Trinkerheilanstalt das Richtigere wäre. Leider spielt für die Beantwortung der Frage die finanzielle Seite der Angelegenheit eine wichtige Rolle, da dasjenige, was für sozial günstiger gestellte Personen möglich ist, nicht immer auch einer mit Armenlasten gesegneten Gemeinde zugemutet werden kann.»60 Auch über zwanzig Jahre später zeigte das Justizdepartement in seinem Jahresbericht Verständnis für die Versorgungspolitik ärmerer Gemeinden, die finanzielle Interessen über die Bedürfnisse der Betroffenen stellten und «angesichts der Armenlasten» eher die Einweisung in eine Zwangsarbeits- als eine Trinkerheilanstalt beantragten.61 Die administrative Versorgung in der Zwangsarbeitsanstalt bedeutete jedoch einen schwerwiegenderen Eingriff in die persönliche Freiheit dieser Menschen als die behördlich angeordnete Entwöhnungskur in einer Trinkerheilanstalt. Der St. Galler Regierungsrat drohte den Betroffenen zum Teil mit Versetzung in die Zwangsarbeitsanstalt Bitzi, falls sie sich in der Trinkerheilanstalt schlecht hielten.62 Die gemeinsame Versorgung von «Gewohnheitstrinkern» und «Arbeitserziehungszöglingen» in



Zwangsarbeitsanstalten wie der St. Galler Anstalt Bitzi wurde bereits 1914 von der Expertenkommission für die Reform des Strafvollzugs kritisiert und deren Unterbringung in verschiedenen Einrichtungen gefordert.63 Seit der Gesetzesrevision von 1925 bewogen neben wirtschaftlichen Erwägungen möglicherweise auch verfahrenstechnische Gründe die Gemeindebehörden dazu, die administrative Einweisung von Alkoholabhängigen in die «Bitzi» anstelle einer Trinkerversorgung anzuordnen. «Trunksucht», beziehungsweise übermässiger Alkoholkonsum, wird bei administrativen  Zwangsversorgungen vor allem bei Männern bis in die 1960er Jahre häufig als einer der Versorgungsgründe angeführt.64 Das erste kantonale Gesetz zur Versorgung von Gewohnheitstrinkern von 1891 sah – abgesehen von dem vorgeschriebenen amtsärztlichen Gutachten über die vorhandene Alkohol abhängigkeit – e inen ähnlichen Verfahrensablauf vor wie die administrative Versorgung. Der Beschluss der Einweisung in eine Trinkerheilanstalt wurde vom Gemeinderat gefällt, anschliessend hatte der Betroffene die Gelegenheit zur Verantwortung vor dem Bezirksamt, und als letzte Stufe erteilte der Regierungsrat die Genehmigung. Im Gegensatz zur administrativen Anstaltseinweisung wurde die  Trinkerversorgung jedoch in den 1920er Jahren nicht verschärft, sondern revidiert und detaillierter geregelt. Das neue «Gesetz betreffend die Bekämpfung der Trunksucht» von 1925 enthielt einen abgestuften Massnahmenkatalog mit Verwarnung und Probezeit. Nach der gesetzlich vorgeschriebenen Verwarnung durch die Vormundschaftsbehörde wurde den Betroffenen die Gelegenheit zur Besserung oder freiwilligen Teilnahme an Fürsorgemassnahmen gewährt. Scheiterten diese Massnahmen, legte die Vormundschaftsbehörde eine Probezeit von bis zu zwei Jahren fest, die mit Auflagen wie beispielsweise dem Beitritt zu einem Abstinenzverein verknüpft werden konnten. Führte das nicht zum gewünschten Erfolg, konnte die Vormundschaftsbehörde auf der Grundlage eines ärztlichen Gutachtens die Einweisung in eine Trinkerheilanstalt verfügen. Vor diesem vormundschaftlichen Versorgungsbeschluss war die Behörde jedoch dazu verpflichtet, eine amtliche Untersuchung über die Lebensführung und persönlichen Verhältnisse der Betroffenen durchzuführen und die zu versorgende Person einzuvernehmen. Als letzter Schritt musste der vormundschaftliche Beschluss zur Trinkerversorgung vom St. Galler Regierungsrat genehmigt werden. Das detailliertere Versorgungsverfahren mit abgestuftem Massnahmenkatalog garantierte den Betroffenen einen besseren Rechtsschutz als das wenig normierte Verfahren der administrativen Anstaltseinweisung. Zwar hielt auch das Versorgungsgesetz von 1872 in Artikel 1 fest, dass die Zwangsversorgung erst erfolge, wenn sich die Betroffenen «den zu ihrer Besserung von ihren zuständigen Behörden oder Familienangehörigen getroffenen Massregeln beharrlich widersetzen». Die Art und Dauer dieser Massregeln wird jedoch im Gegensatz zur Trinkerversorgung nicht näher bestimmt.
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der B ezirksarzt 1927 als «rechtschaffene, f leissige Männer», die «taubstumme» S chwester lebte in einer Anstalt. «Vor einigen Jahren machte A. – es h errschte damals eine kleine Selbstmordepidemie – einen Suizidversuch. Er wurde dann tüchtig v erprügelt und einige Tage in Arrest gesteckt – die Epidemie erlosch!» 66 Mit d iesen lapidaren Worten kommentierte der Bezirksarzt die psychische Krise von Alfred H., den er in seinem Zeugnis an die Anstaltsdirektion der Heilanstalt St. P irminsberg als «argen Trinker und Taugenichts» bezeichnete. Für Alfred H. begann damit ein langer Weg durch verschiedene kantonale und ausserkantonale Anstalten. Ende der 1920er bis Anfang der 1930er Jahre verbrachte Alfred H., mit kurzen Unterbrüchen, über sechs Jahre in unterschiedlichen Einrichtungen: Ein Jahr im Asyl Wil, acht Monate in der Heilanstalt St. Pirminsberg sowie mehr als vier Jahre in der Arbeitsanstalt Witzwil. 1923 taucht sein Name erstmals in den Protokollen der Vormundschaftsbehörde seiner Heimatgemeinde auf: Alfred H. musste sich damals zur Abstinenz verpf lichten und wurde unter Vormundschaft gestellt. Kurze Zeit später erhielt er von der Gemeinderatskanzlei eine Ermahnung w egen seines «liederlichen Lebenswandels». Mitte 1925 beschloss der G emeinderat dann die Zwangsversorgung von Alfred H. Das Justizdepartement kam bei der Prüfung des Antrags zum Schluss, dass Alfred H. «eher nur als Trinker und nicht als



«Der Versorgungsbeschluss des Gemeinderates W. vom 5.7.1950 ist mir im Wortlaute vorgelesen worden. Diesem entnehme ich, dass ich auf unbestimmte Zeit in der bernischen Arbeitserziehungsanstalt Witzwil versorgt werden soll. Ich will zum Land hinaus. Man soll mich nach Mexiko zie hen lassen. Ich will nicht nach der Anstalt Witzwil. Ich habe jetzt genug Anstalt.»65 (Einvernahme von Alfred H. vor dem Bezirksamt, 19.07.1950) Als Alfred H. 1950 erneut administrativ in eine Arbeitsanstalt eingewiesen werden sollte, wollte er nur noch weg, am liebsten nach Übersee. Zu diesem Zeitpunkt hatte der fast 70-jährige Alfred H. bereits mehrere Jahre in psychiatrischen Kliniken, verschiedenen Arbeitsanstalten und dem heimatlichen Bürgerheim v erbracht. Versuche, sich durch Flucht oder Auswanderung diesen Zwangsversorgungen zu entziehen, scheiterten. Für den Gemeinderat seiner Werdenberger Heimatgemeinde war Alfred H. mittlerweile ein «ganz unverbesserlicher Bursche, der nur in einer Strafanstalt richtig platziert werden kann». Der einvernehmende Bezirksammann hielt ihn für einen «vollendeten Querulanten, der unter strengere Aufsicht, als derjenigen in einem Bürgerheim gehört». Der für den Versorgungsantrag zuständige Beamte des Polizeidepartements kam nach dem Aktenstudium zum Schluss, «dass es mit dem Mann geistig happert. H. hat viele Jahre in Zwangsarbeitsanstalten verbracht. Bitzi zweimal und Witzwil. Er ist ein vollständig verbrauchter Süffel, der dauernd anstaltsbedürftig sein wird. Zu bessern ist hier bestimmt nichts mehr, arbeiten wird er auch kaum mehr können.» Der St. Galler Regierungsrat beschloss, Alfred H. erneut für drei Jahre in die Berner Anstalt Witzwil einzuweisen. Alfred H. war weder gemeingefährlich noch kriminell. G emäss Zuführungsbescheinigung der Berner Polizeidirektion wies Alfred H. auch bei seiner vierten Einweisung in eine Arbeitsanstalt zu Beginn der 1950er Jahre keine gerichtlichen Vorstrafen auf. Ihm wurden keine Straftaten zur Last gelegt, s o ndern seine von den Behörden als «querulant» bezeichnete Art, insbesondere sein Trinkverhalten. Obwohl die Behörden Alfred H. als Alkoholiker und nicht mehr besserungsfähig einstuften, wiesen sie den «Pensionär» nicht in die Trinker abteilung der Anstalt Witzwil, sondern in die dortige Arbeitserziehungsanstalt Lindenhof ein. Die Kostenfrage spielte dabei – nicht zum ersten Mal in der langen Anstaltskarriere von Alfred H. – eine entscheidende Rolle. Alfred H. wurde Anfang der 1880er Jahre in einer kleinen Gemeinde im Bezirk Werdenberg geboren. Über seine Kindheit ist wenig bekannt. Der Vater von Alfred H. verstarb früh, die Mutter heiratete wieder. Alfred H. wuchs gemäss Insassenverzeichnis der Anstalt Bitzi bei seinen Grosseltern auf und arbeitete nach der Primarschule als Knecht und Tagelöhner. Seine beiden Brüder beschrieb
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a rbeitsscheu zu taxieren» sei. Im Sinne des «Gesetzes betreffend die Bekämpfung der Trunksucht» von 1925 sollte ihm daher eine Probezeit von zwei Jahren gewährt werden, in der er sein Verhalten ändern könne. Als er drei Monate später wieder «auf dem Schub» von der Polizei heimgeschafft wurde, wollte die Gemeinde ihn in die Zwangsarbeitsanstalt Bitzi einweisen. Das Bezirksamt lehnte dies jedoch ab und bestimmte das Asyl Wil als Versorgungsort, wo sich Alfred H. einer Trinker heilkur unterziehen sollte. Nach Ablauf der einjährigen Versorgungszeit schlug das Justizdepartement der Heimatgemeinde vor, Alfred H. wegen Geisteskrankheit in einer Heilanstalt zu versorgen. Die Gemeinde entschied sich stattdessen, Alfred H. in die örtliche Armenanstalt zu versetzen. Als er diese wiederholt verliess und Drohungen gegenüber den Armeneltern aussprach, ordnete der Gemeindeammann schliesslich doch die Einweisung in die psychiatrische Klinik St. Pirminsberg an. Die Anstaltsärzte stellten die damals übliche Diagnose «Schwachsinn mit Trunksucht» und bezeichneten Alfred H. als «erheblich beschränkten Psychopathen». Im April 1928 wurde er «in etwas gebessertem, doch keineswegs normalem Zustande entlassen. Infolge seiner geistigen G ebrechlichkeit bedarf er der dauernden Überwachung und ist dementsprechend für die Auswanderung nicht geeignet.» Bereits Ende der 1920er Jahre äusserte Alfred H. gegenüber den Ärzten den Wunsch, die Schweiz zu verlassen. Die Entlassung aus St. Pirminsberg erfolgte auf Ersuchen des Gemeindeammanns, der gleichzeitig als Präsident der Armenkommission waltete. Die Heimatgemeinde habe Alfred H. «nur als gewöhnlichen Patienten» in der Anstalt untergebracht und halte ihn eigentlich für «weder verrückt noch gefährlich». Der Gemeindeammann gab unumwunden zu, dass hinter dem Entlassungsg esuch auch finanzielle Erwägungen standen. Die Gemeinde
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Alfred H., 1883 – 1954 – «Ich will zum Land hinaus … Ich habe jetzt genug Anstalt.»



h atte den Bruder zuvor aufgefordert, Alfred H. entweder bei sich aufzunehmen oder die Anstaltskosten zu bezahlen. Sein B ruder erklärte sich daraufhin trotz Skepsis dazu bereit, Alfred H. bei sich aufzunehmen. Das war Ende März 1928. Bereits am 2. Juni 1928 beschloss der Gemeinderat, Alfred H. aufgrund seines Verhaltens und seiner «unsoliden Lebensführung» für zwei Jahre in der Berner Anstalt Witzwil zu versorgen, die Kosten für die Anstaltsunterbringung belastete die Armenbehörde dem Bruder. Mit 75 Rappen pro Tag war die Versorgung in Witzwil im Vergleich zu derjenigen in der psychiatrischen Klinik St. Pirminsberg günstig. Diese hatte täglich drei Franken gekostet. Insgesamt verbrachte Alfred H. über vier Jahre in Witzwil, einen Teil davon im Arbeiterheim Nusshof. Die Gemeinde hatte mit Unterstützung der Verwandten mehrfach erfolgreich eine Verlängerung der Versorgung beantragt. Ende 1932 befanden dann schliesslich sowohl das St. Galler Polizeidepartement als auch die Anstaltsdirektion von Witzwil, dass für eine weitere Versorgung die Voraussetzungen fehlten. Nach über sechs Jahren Anstaltsversorgung verbrachte Alfred H. die nächsten Jahre offenbar in Freiheit, zumindest erscheint sein Name weder in den Protokollen des Gemeinderates noch in denen der Vormundschafts- oder Armenbehörde. Knapp zehn Jahre nach seiner Anstaltsentlassung wurde Alfred H. jedoch im Oktober 1941 erneut wegen unsolider Lebensweise und häufiger Betrunkenheit vor den Gemeinderat zitiert und erhielt ein einjähriges Wirtshausverbot. In den 1940er Jahren befand sich Alfred H. wiederholt auf Anweisung des Gemeinderats im heimatlichen Bürgerheim. 1945 trug er sich – vermutlich um der ständigen Kontrolle durch die Behörden zu entgehen – erneut mit Auswanderungsplänen. Ein Bekannter verfasste in seinem Namen ein entsprechendes Gesuch an das Bezirks amt Werdenberg. Der Gemeinderat erteilte einen abschlägigen Bescheid. Als sich Alfred H. daraufhin mehrmals ohne Erlaubnis aus dem Bürgerheim entfernte, b eschloss die Heimatg emeinde Ende 1947, ihn in die St. Galler Arbeitserziehungsanstalt Bitzi einzuweisen. Der Regierungsrat erhöhte die Versorgungsdauer auf anderthalb Jahre. Aufgrund des jahrelangen arbeitsscheuen und liederlichen L ebenswandels und der früheren Versorgungen hielt er die vom Gemeinderat beantragte einjährige Versorgungszeit für zu kurz, um einen «Erziehungserfolg» zu erreichen. Alfred H. war mittlerweile fast 65 Jahre alt. 67 Nach einem Jahr stell-



nicht infrage kam. 68 Nach seiner Entlassung aus der Arbeitsanstalt kam Alfred H. direkt ins Bürgerheim. Als er dort nicht mehr tragbar war, weil er sich den Anordnungen des Waisenamtes widersetzte, beantragte die Heimatgemeinde 1950 erneut erfolgreich seine administrative Anstaltseinweisung: «Es wird gemolden, dass er im Bürgerheim nicht recht tue. Die Behörde kann mit dem Kerl auch nicht ordentlich reden. Es soll daher versucht werden, den Genannten wenn möglich in die Anstalt Witzwil wieder für 2 Jahre zu versorgen», sofern die «Unterhaltskosten dort auch heute noch billig sind». Alfred H. landete also gut zwanzig Jahre nach seinem ersten Aufenthalt wieder in Witzwil, wobei der Regierungsrat die Versorgungszeit auf die Maximaldauer von drei Jahren festsetzte. Alfred H. bezog mittlerweile eine bescheidene Altersrente. Die Reisekosten von rund sechzig Franken wurden seinem Sparkonto entnommen. Alfred H. richtete in der Folge mehrere Entlassungsgesuche an die Gemeinde mit dem Versprechen, sich in Zukunft besser zu halten. Auch die Anstaltsdirektion empfahl, ihn an einen Privatplatz zu versorgen. Das heimatliche Waisenamt hingegen vermerkte am 26. Mai 1951: «Es wird aber beschlossen, A. in der Anstalt zu lassen, da man kein Zutrauen zu dessen Besserung habe.» Die Anstalt Witzwil unterbreitete der Gemeinde d araufhin Mitte 1951 den Vorschlag, Alfred H. wegen seines Alters und des guten Verhaltens wenn möglich in ein Altersheim zu versetzen, und bat das Männerheim der Heilsarmee Waldkirch erfolgreich um Aufnahme. Die Gemeinde stimmte unter der Bedingung zu, dass die Brüder die Mehrkosten für diese Unterbringung übernähmen. Seine Verwandten fanden j edoch, dass Alfred H. in Witzwil am richtigen Ort sei. Obwohl die Heilsarmee auf die persönliche Bitte von Alfred H. hin bereit war, das Kostgeld zu senken, beschloss der Gemeinderat Mitte September 1951, Alfred H. in Witzwil zu belassen. Alfred H. wurde daraufhin wegen seines guten Verhaltens in das Arbeiterh eim Nusshof versetzt, wo er mehr Freiheiten genoss. Damit war die Gemeinde von der Bezahlung eines Kostgelds befreit. Aufgrund s eines Gesundheitszustandes und Alters konnte Alfred H. inzwischen nur noch für leichtere Arbeiten eingesetzt werden. Ein knappes Jahr später, Mitte 1953, stand die Entlassung bevor, und Witzwil bat die Heimatgemeinde, Alfred H. an eine private Arbeitsstelle zu vermitteln: «Wir möchten nun doch wünschen, dass Sie ihm auf diesen Zeitpunkt entgegenkommen. Bei dem überall herrschenden Mangel an landwirtschaftlichen Hilfskräften, sollte es doch möglich sein, ihn in der Nähe seiner Heimat bei einem verständigen Landwirt unterzubringen. Bei uns im Arbeiterheim arbeitet er regelmässig.» 69 Offenbar fand sich keine passende Stelle, und



te er ein Entlassungsgesuch. Da sich die Anstaltsleitung mit seinem Verhalten und seinen Arbeitsleistungen zufrieden zeigte, stimmte das Erziehungsdepartement einer bedingten Entlassung zu, sofern Alfred H. einen passenden Arbeitsplatz finde. Anfang März 1949 konnte er eine Stelle als Knecht bei einem Landwirt im Kanton Thurgau antreten, der auch das Patronat übernahm und sich um die Wiedereingliederung von Alfred H. bemühte. Alfred H. unterstand nach seiner A nstaltsentlassung während zwei Jahren der kantonalen Schutzaufsicht. Bei Klagen gegen sein Verhalten drohte ihm die sofortige Rückversetzung in die «Bitzi». Diese erfolgte bereits im Juli, nachdem er die neue Arbeitsstelle unerlaubterweise verlassen und eine Rückkehr für seinen Patron wegen der Alkoholprobleme
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Alfred H. wurde – wie so oft in den vergangenen zwanzig Jahren – ins heimatliche Bürgerheim eingewiesen. Er war inzwischen siebzig Jahre alt. Von dieser Lebenszeit hatte Alfred H. mehr als zehn Jahre in verschiedenen A nstalten verbracht, mehrheitlich in Witzwil. Seit 1948 erhielt er eine kleine A ltersrente, zudem wurde ihm sein Verdienst aus Witzwil ratenweise ausbezahlt. Alfred H. konnte nur wenige Monate in seiner alten Heimat verbringen. Bereits Anfang 1954 kam er bei einem Verkehrsunfall ums Leben.
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Versorgungsverfahren und Versorgungspraxis



«Das Erziehungsdepartement berichtet: Mit Beschluss vom 9. Januar 1945 verfügte der Gemeinderat Balgach, es sei W.  S. [Name des Betroffenen], geboren 14. Juni 1903, von Balgach, wegen Arbeitsscheu und liederlichen Lebens wandels für die Dauer eines Jahres in die Arbeitser ziehungsanstalt Bitzi zu versorgen. Gemäss Antrag des Erziehungsdepartements wird diesem Versorgungsbeschluss die regierungsrätliche Genehmigung erteilt. Die  Kosten der Versorgung gehen zulasten der Heimatgemeinde.»70 (Regierungsratsbeschluss vom 09.02.1945)  Diese wenigen Zeilen – ohne Angabe der Gesetzesgrundlage – stellten bis Anfang der 1950er Jahre einen typischen Versorgungsbeschluss dar. In den St. Galler Regierungsratsprotokollen werden diese Entscheide über die administrative Anstaltseinweisung bezeichnenderweise bis Ende der 1960er Jahre unter dem Betreff «Zwangsversorgung» aufgeführt. Grundsätzlich waren im Kanton St. Gallen drei Ebenen in das Versorgungsverfahren der administrati  ven Anstaltseinweisung involviert: die zuständige Gemeinde, das betreffende Bezirksamt sowie die kantonale Regierung. Der Gemeinde rat fällte den Versorgungsentscheid und übermittelte ihn an das entsprechende Bezirksamt, das für die Mitteilung an den Betroffenen, dessen Einvernahme sowie den allfälligen Vollzug der Massnahme zuständig war. Der Gesamtregierungsrat genehmigte schliesslich auf Antrag und Bericht des verantwortlichen Departementes den gemeinderätlichen Versorgungsbeschluss. Wie Karl Zbinden in seiner Untersuchung im Zusammenhang mit der Einführung des Schweizerischen Strafgesetzbuches Anfang der 1940er Jahre aufzeigt, waren die administrativen Versorgungsverfahren in der Schweiz höchst unterschiedlich geregelt. Die Unterschiede fangen bei den Einweisungsgründen an – Zbinden listet in seinem Zusammenzug aus den kantonalen Versorgungsgesetzen über zwanzig verschiedene Kategorien auf – und ziehen sich durch das gesamte Versorgungsverfahren.71 Die im St. Galler Versorgungsgesetz von 1872 vorgesehenen Einweisungsgründe von «arbeitsscheuen» und «liederlichen» Personen umfassten missbräuchliche oder drohende Inanspruchnahme von öffentlichen Fürsorgegeldern, Familienvernachlässigung, Störung der häuslichen Ordnung, Gefährdung der öffentlichen Sicherheit sowie Missbrauch der Schutzaufsicht.72 In den untersuchten Stichjahren werden bis in die 1950er Jahre, wie oben zitiert, häufig lediglich «Arbeitsscheu und liederlicher Lebenswandel» als Einweisungsgründe genannt. Gelegentlich werden diese noch durch weitere ergänzt: Über den gesamten Untersuchungszeitraum betrachtet, sind dies vor allem «Trunksucht» – also übermässiger Alkoholkonsum – sowie Vernachlässigung der Familien- beziehungsweise Vater- oder Mutterpflichten. Daneben



werden auch «Vaganität» und damit verbundene wiederholte polizeiliche Heimschaffungen, renitentes Verhalten im Armenhaus respektive Bürgerheim oder Widerstand gegen die dortige Anstaltsdisziplin bis in die 1960er Jahre in den Regierungsratsbeschlüssen regelmässig als Argumente für die Einweisung in die Zwangsarbeitsanstalt erwähnt.73 Bei den ausführlicher begründeten Versorgungsentscheiden liegt der Fokus vor allem auf der Schilderung des Arbeitsverhaltens der Betroffenen; negativ ins Feld geführt werden unter anderem häufiger Stellenwechsel, unentschuldigtes Fernbleiben vom Arbeitsplatz, fehlende regelmässige Arbeitstätigkeit sowie Vernachlässigung von Familien- oder Alimentationspflichten. Während bei Männern das Arbeits- und oft auch das Trinkverhalten im Vordergrund standen, war es bei den Frauen vor allem ihr nicht den gesellschaftlichen Normvorstellungen entsprechendes Sexualverhalten. Allerdings bestand in St. Gallen ein wesentlicher Unterschied zu anderen kantonalen Versorgungsgesetzen: Für eine Anstaltseinweisung mussten beide Voraussetzungen – «Arbeitsscheu» und «Liederlichkeit» – vorliegen. «Liederlichkeit» allein, also beispielsweise ein sexuell aktiver Lebenswandel bei gleichzeitiger regelmässiger Arbeitstätigkeit, genügte, zumindest in der Theorie, nicht als Einweisungsgrund. Das abklärende Departement wies die Gemeindebehörden wiederholt auf diesen Umstand hin.74 Wie die Grafiken zur Versorgungspraxis und dem Insassenbestand der «Bitzi» zeigen, waren auch im Kanton St. Gallen überwiegend Männer von der administrativen Versorgung in Zwangsarbeits- respektive Arbeitserziehungsanstalten betroffen. Auf die Erklärungsansätze für dieses markante Ungleichgewicht wird im Kapitel zur Versorgungspraxis näher eingetreten. In Sonder- oder Konfliktfällen, wie beispielsweise bei Beschwerden gegen die Zwangsversorgung oder der Versetzung in eine andere Anstalt, sind die Einträge umfassender, und das Ressortdepartement geht in seinem Bericht detaillierter auf die Umstände und Gründe der Versorgung ein. In den 1950er und 1960er Jahren werden diese Begründungen generell umfang reicher und umfassen zuletzt mehrere Seiten. Auf die explizite Erwähnung der rechtlichen Grundlage folgen die Schilderung der Fallgeschichte sowie die Erwägungen des Regierungsrates. Dabei wird die Argumentation des Gemeinderatsbeschlusses zum Teil wortgetreu übernommen. Zudem werden vorhergehende Massnahmen – beispielsweise wiederholte Ermahnungen, Wirtshausverbote sowie Versorgungsandrohungen – dargelegt. Seit der Einführung des Verwaltungsgerichts 1965 wurden die Betroffenen auf die Möglichkeit hingewiesen, Beschwerde gegen ihre Versorgung einzulegen (Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege Artikel 59 lit. c Ziff. 4).75 Ziel der Einweisung in die «Bitzi» war auch Ende der 1960er Jahre noch die Erziehung zu regelmässiger Arbeit und einer geordneten, das heisst der gesellschaft lichen Norm entsprechenden Lebensweise. Im letzten in den Regierungsrats
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protokollen verzeichneten, knapp vierseitigen Versorgungsbeschluss vom 9. Dezember 1968 begründete der Gemeinderat seinen Entscheid beispielsweise mit dem Unvermögen des Betroffenen, «sich der Gesellschaft und einem Arbeitsprozess einzugliedern». Der 22-jährige, unverheiratete Hilfsarbeiter wird als «Aussenseiter» bezeichnet, zwar weder kriminell noch unmittelbar gemeingefährlich, aber einer «geordneten Lebensweise gänzlich entfremdet». Angesichts seiner «Haltlosigkeit» und weil er sich über alle Ermahnungen der Behörden hinwegsetzte, sah der Regierungsrat die Voraussetzungen für eine einjährige Versorgung in der «Bitzi» als gegeben.76



verwaltung über dieses Nachlassgesuch. Auch das Instrument des bedingten Versorgungsbeschlusses mit Sistierung des Vollzugs auf Wohlverhalten hin wurde bereits im 19. Jahrhundert als disziplinarische Massnahme angewandt.78 Häufiger bewilligte der Regierungsrat hingegen Verlängerungen der Detentionszeit, wobei er diese gegebenenfalls mit Hinweis auf die gesetzlich festgelegte Maximaldauer ablehnte.79 Die Verkürzung der Versorgungsdauer bei gutem Verhalten – respektive die Verlängerung bei nicht erfolgter Besserung – wurde als erzieherisches Mittel eingesetzt und vom Regierungsrat teilweise bereits im Versorgungsbeschluss in Aussicht g estellt.80 Insgesamt enthielten das Versorgungsgesetz und die Vollzugsverordnung von 1872 nur neun beziehungsweise acht Artikel. Das Verfahren der adminis trativen Anstaltseinweisung war also wenig detailliert geregelt und liess den Behörden entsprechend viel Handlungsspielraum. In Bezug auf die Rechte der Betroffenen, insbesondere ihren Anspruch auf rechtliches Gehör, sprachen die gesetzlichen Bestimmungen lediglich von einer «Gelegenheit zur Verantwortung» vor dem Bezirksamt, die schriftlich oder mündlich erfolgen konnte. Diese Stellungnahme war jedoch weder zwingend, noch war deren Form näher festgelegt. Ein eingehendes Untersuchungsverfahren – wie beispielsweise im Kanton Waadt – kannte der Kanton St. Gallen ebenso wenig wie den Weiterzug des Versorgungsbeschlusses an eine gerichtliche Instanz. Letzterer wurde erst mit der Schaffung des kantonalen Verwaltungsgerichts im Jahr 1965 möglich. Auch eine vorgängige Verwarnung der betroffenen Person und eine Androhung des Versorgungsbeschlusses durch die antragstellende Behörde waren nicht gesetzlich vorgeschrieben. Dass das St. Galler Einweisungsverfahren unvollständig geregelt war, widerspiegelt sich über die Jahrzehnte hinweg auch in den Berichten der jeweils für die Zwangsversorgung zuständigen Departemente. Deutlich vor Augen gebracht werden die Verfahrensmängel in der Botschaft des Polizeidepartements zur geplanten Gesetzesrevision von 1969.81 Als stossend empfand der Regierungsrat insbesondere,



Gemeinderat, Bezirksamt, Regierungsrat – Die Rolle der in das Versorgungs verfahren involvierten Behörden Während das Versorgungsgesetz die Zuständigkeiten nur grundsätzlich regelte, enthielt die Vollzugsverordnung des St. Galler Regierungsrates von 1872 detailliertere Bestimmungen zum Ablauf des administrativen Versorgungsverfahrens.77 Der Gemeinde- oder Verwaltungsrat musste den begründeten Versorgungsentscheid inklusive Angabe zur Versorgungsdauer innerhalb von drei Tagen im Doppel dem zuständigen Bezirksamt zustellen. Das Bezirksamt informierte daraufhin die betroffene Person über den Zwangsversorgungsbeschluss und forderte sie auf, innert acht Tagen entweder schriftlich oder persönlich vor dem Bezirksamt dazu Stellung zu nehmen. Bei unbekanntem Aufenthaltsort musste das Bezirksamt den Versorgungsbeschluss publik machen und der betroffenen Person ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung eine Frist von zehn Tagen zur allfälligen Stellungnahme einräumen. Nach Ablauf der entsprechenden Fristen übermittelte das Bezirksamt den Versorgungsbeschluss an den Regierungsrat zur Genehmigung. Im Falle der Bewilligung war das Bezirksamt für den Vollzug der Zwangsversorgung sowie die entsprechende Information an die antragstellende G  emeindebehörde und die Verwaltung der Versorgungsanstalt zuständig. Anders als in anderen Kantonen regelte die St. Galler Vollzugsverordnung auch die vorläufige Festnahme und Verhaftung der zu versorgenden Person bei Fluchtgefahr. Mit Zustimmung des Bezirksamtes konnte diese durch die Polizeibehörde angeordnet werden, eine zeitliche Begrenzung legte die Verordnung hingegen nicht fest. Wenn sich eine Person durch Flucht der Zwangsversorgung entzog, wurde sie polizeilich ausgeschrieben. St. Gallen kannte bereits 1872 das Mittel der vorzeitigen Entlassung bei gutem Verhalten: Die administrativ versorgte Person, ihre Familienangehörigen sowie die zuständige Gemeindeoder Schutzaufsichtsbehörde konnten beim Regierungsrat einen Antrag auf Verkürzung der Versorgungsdauer stellen. Die Regierung entschied nach Einholung eines Gutachtens des zuständigen Gemeinderates und der Anstalts-



43



dass eine Einvernahme der Betroffenen vor dem Erlass des Versorgungsbeschlusses nicht obligatorisch vorgeschrieben war. Im revidierten Gesetz wollte der Regierungsrat das Bezirksamt als Zwischeninstanz ganz ausschalten: Gemäss neuer Regelung konnte die zuständige Gemeindebehörde erst nach persönlicher Anhörung des Betroffenen dessen Versorgung anordnen. Vor der Verfügung über die Versorgung sollte die Behörde zudem abklären, ob nicht die Bevormundung der betroffenen Person eine geeignetere Massnahme darstellte als die administrative Anstaltseinweisung. Entschied sich der Gemeinderat der Wohnsitzgemeinde dennoch für die administrative Versorgung, musste er den Sachverhalt mithilfe von Beweismaterial ermitteln und gegebenenfalls ein ärztliches Gutachten über den körperlichen und geistigen Zustand der betroffenen Person einholen. Der Versorgungsbeschluss durfte erst nach persönlicher Anhörung des Betroffenen erfolgen. Nicht nur die
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Behörde sollte zur Einvernahme verpflichtet werden, sondern auch der Betroffene selbst hatte persönlich vor dem Amt zu erscheinen. Ein allfälliger Versorgungsentscheid des Gemeinderates musste schliesslich vom zuständigen Departement genehmigt werden. Mit dieser neuen Verfahrensregelung und der Pflicht zur persönlichen Einvernahme sollte der Rechtsschutz für die Betroffenen garantiert werden, selbst wenn diese wegen Gleichgültigkeit oder «Unbeholfenheit» im schriftlichen Ausdruck keine Beschwerde gegen den Versorgungsbeschluss erhoben. In den knapp hundert Jahren hatte sich die Sichtweise der St. Galler Regierung in Bezug auf die administrative Versorgung und den Anspruch der Betroffenen auf rechtliches Gehör theoretisch entscheidend gewandelt. Die Frage stellt sich, ob und wie sich das Einweisungsverfahren auch in der Praxis im Laufe der Jahrzehnte veränderte. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die administrative Versorgung blieben zwar dieselben, aber das Verfahren vor den Verwaltungsbehörden wurde während des 20. Jahrhunderts im Kanton St. Gallen stärker reglementiert, vor allem durch das Organisationsgesetz von 1947 und das Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege von 1965.82



ktenstücke eingesandt werden. Es kommt auch hie und da A vor, dass Bezirksämter das gesetzlich vorgeschriebene Verhör nur sehr summarisch vornehmen, statt dem Ange schuldigten die betreffenden Belastungsmomente vorzuhal ten und ihm Gelegenheit zur einlässlichen Verantwortung über dieselben zu geben.»84



Bossart weist in seiner Untersuchung Mitte der 1960er Jahre auf die gut normierte Verwaltungsrechtspflege-Gesetzgebung des Kantons St. Gallen hin.83 Zwar nahmen diese Gesetze, die das Verfahren vor den Verwaltungs behörden regelten, abweichende Vorschriften der kantonalen Gesetze – das heisst auch der Versorgungsgesetze – aus, seit Inkrafttreten des Verwaltungspflegegesetzes von 1965 hatte sich jedoch zumindest der Rechtsschutz der administrativ versorgten Menschen deutlich verbessert. Sie   konnten nun beim Verwaltungsgericht Beschwerde gegen die Zwangsversorgung erheben. Einen Einblick in das Verwaltungsverfahren zu Beginn des 20. Jahrhunderts liefert der jährliche Amtsbericht des damals für die Zwangsversorgung zuständigen Justizdepartements unter der Leitung des konservativen Regierungsrates Johann Baptist Schubiger (Amtszeit 1891 – 1920). Im Jahr 1900 äusserte sich das Departement wie folgt zum Versorgungsverfahren: «Wiederholt mussten Gesuche um Genehmigung von Zwangs versorgungsbeschlüssen vom Ressortdepartemente an die be treffende Behörde zur Aktenergänzung zurückgesandt wer den, weil sie einer gehörigen Motivierung entbehrten und das Beweismaterial fehlte; denn die Verbringung einer Person in eine Zwangsarbeitsanstalt ist ein so schwe rer Eingriff in die persönlichen Rechte derselben, dass der Regierungsrat auf das Gesuch um Genehmigung  eines der artigen Beschlusses nur dann eintreten kann, wenn ihm die Tatsachen, die zu demselben Anlass g egeben ha ben, ausführlich mitgeteilt und die hierauf bezüglichen
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Das Zitat des Justizdepartements veranschaulicht das damalige Einweisungsverfahren: In der Theorie hatte die antragstellende Gemeindebehörde ihren Versorgungsbeschluss mit Beweismaterial zu begründen und die Akten der übergeordneten Stelle zu übermitteln. Daraufhin führten die Bezirks ämter eine gründliche Einvernahme der betroffenen Person durch, wobei diese über die vorgebrachten Versorgungsgründe informiert wurde und dazu ausführlich Stellung nehmen konnte. Die Praxis zeigte jedoch o  ffenbar häufig ein anderes Bild, wobei das zuständige Departement bei allzu rudimentär begründeten Versorgungsanträgen einschritt und diese zur Aktenergänzung zurückwies. Allerdings ist darin – trotz Hinweis auf den gravierenden Eingriff in die persönlichen Rechte der Betroffenen – nicht eine generelle Kritik an der Praxis der administrativen Anstaltseinweisung zu sehen: Rund zehn Jahre später wandte sich Regierungsrat Schubiger im N  amen des Justizdepartements mit dem dringenden Aufruf an die Gemeinde- und Ortsverwaltungsräte, von ihrer Kompetenz zur Zwangsversorgung von «liederlichen Elementen» häufiger Gebrauch zu machen.85 Die Kritik der Oberbehörde an mangelhaft durchgeführten Versorgungsverfahren blieb weiterhin bestehen. So verlangte auch das mittlerweile für die administra tiven Anstalts einweisungen zuständige Polizeidepartement in den 1930er Jahren wiederholt gründlichere Abklärungen seitens der Gemeinden: Für eine Zwangsversorgung mussten beide Voraussetzungen – «Arbeitsscheu» und «Liederlichkeit» – aktenmässig nachgewiesen werden. Zudem wünschte sich das Departement von den Gemeinden vorgängige Verwarnungen beziehungsweise schriftlich protokollierte Versorgungsandrohungen. Deutliche Worte und eine ausdrückliche Kritik an den kommunalen Behörden findet das dem sozialdemokratischen Regierungsrat Valentin Keel (Amtszeit 1930 – 1942) unterstellte Departement im Amtsbericht von 1933: «Man kann sich hie und da des Eindrucks nicht erwehren, dass es Gemeinderäte gibt, die unangenehme Bürger gele gentlich in einer Zwangsarbeitsanstalt versorgen möchten. Seitens des Ressortdepartements musste wiederholt da rauf hingewiesen werden, dass nur dann eine Versorgung in Frage kommt, wenn die beiden Requisite Arbeitsscheu und Liederlichkeit nachgewiesen sind. Es ist auch wünschbar,
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dass vorgängig einer allfälligen Beschlussfassung eine Verwarnung erfolgt. Diese Versorgungs androhung sollte, um eventuellen späteren Einreden besser begegnen zu kön nen, protokolliert werden.»86



aus der Anstalt verlangt hatte, war ihr Ehemann am 23. September 1929 am Wohnort von der Polizei verhaftet und nach Realta abtransportiert worden. Dem Ehepaar war laut Eingabe des Anwalts unklar, welche Behörde den Versorgungsbeschluss aufgrund welcher rechtlichen Grundlage getroffen hatte. Eine Abklärung beim zuständigen Bezirksamt Werdenberg ergab, dass dort kein Versorgungsantrag eingereicht worden war. Auch der Regierungsrat hatte sich nicht mit der Angelegenheit befasst. Der Anwalt ging deshalb davon aus, dass die Anstaltsversorgung in gesetzeswidriger Weise erfolgt war, legte Beschwerde ein und forderte die Aufhebung des Beschlusses des Gemeinderates oder des Waisenamtes. Die betroffene St. Galler Gemeinde übermittelte daraufhin ihre Stellungnahme inklusive Beweismaterial an das zuständige Justizdepartement. Sie verwies auf längere vorgängige Verhandlungen mit der Bündner Heimatgemeinde, die sich zur Übernahme der Versorgungskosten bereit erklärt hatte. Am 10. August beschloss der Gemeinderat der St. Galler Wohngemeinde gemäss Versorgungsgesetz von 1872 die einjährige Unterbringung von Hans M. in der «Korrektionsanstalt» Realta wegen «liederlichen, arbeitsscheuen und trunksüchtigen Lebenswandels». Zudem beauftragte sie den Bezirksarzt mit der Untersuchung des Gesundheitszustands von Hans M. Im Wesentlichen warfen die Gemeindebehörden Hans M. vor, dass er nach einem Erbvorbezug und insbesondere nach dem im Mai 1929 erfolgten Tod seines vermögenden Vaters keiner geregelten Arbeit mehr nachging und sein Erbe verschwendete. Die Gemeinde verwies auf seine «Arbeitsscheu» – trotz guter physischer Verfassung und grundsätz licher Arbeitsfähigkeit: «Er sei körperlich stark und strotze vor Gesundheit, dagegen scheue er seit langem die Arbeit.» Die Behörden hielten deshalb eine Arbeitserziehung in einer Anstalt für angebracht, obwohl Hans M. kein Delikt begangen hatte und er der Gemeinde auch finanziell nicht zur Last fiel. Im Regierungsratsbeschluss vom 22. November 1929 wird die Fallgeschichte wie folgt geschildert: Im August 1923 forderte die St. Galler Wohngemeinde die Bündner Heimatgemeinde dazu auf, Hans M. eine «scharfe Verwarnung» zukommen zu lassen, der heimatliche Bürgerrat sprach sich daraufhin für eine Zwangsversorgung aus. Drei Jahre später folgte ein erneutes Schreiben an die Bündner Heimatgemeinde betreffend eine allfäl lige Zwangsversorgung, weil Hans M. «seinen Vater beständig um Geld anpumpe und sich der Liederlichkeit hingebe». Der St. Galler Gemeinderat war offensichtlich detailliert über die Vermögensverhältnisse informiert, da ein Ratsmitglied als Vormund des Vaters waltete. Knapp drei Jahre danach, am 29. Juni 1929, wurde Hans M. vor den Gemeinderat der St. Galler Wohngemeinde geladen. Er erklärte, dass er einen besseren Lebenswandel führen wolle, und versprach, in Arbon eine Arbeitsstelle anzutreten. Der Vormund wurde ermächtigt, ihm zu diesem Zweck hundert Franken auszuhändigen, die Hans M. jedoch anderweitig verwendete beziehungsweise aus Sicht der



Gemeinderat – «Man kann sich hie und da des Eindrucks nicht erwehren, dass es Gemeinderäte gibt, die unangenehme Bürger gelegentlich in einer Zwangsarbeitsanstalt versorgen möchten.» Der Versorgungsentscheid wurde in erster Instanz von der zuständigen Gemeindebehörde gefällt. In der Regel war dies der Gemeinderat der Heimatgemeinde, wenn diese aufgrund von Vermögenslosigkeit der betroffenen Person für die Versorgungskosten aufzukommen hatte. Je nach Gemeinde war auch der Verwaltungsrat zuständig, wenn die Verwaltung des Armenwesens der Ortsgemeinde oblag.87 Den Versorgungsantrag stellten die Gemeinde- oder Verwaltungsräte entweder selbst oder auf Veranlassung anderer Behörden, des Schutzaufsichtskomitees oder von Familienmitgliedern. Das St. Galler Versorgungsgesetz sah vor, dass «arbeitsscheue» und «liederliche» Personen, sofern sie sich beharrlich weigerten, den von den zuständigen B  ehörden oder ihren Familienangehörigen getroffenen Anweisungen Folge zu leisten, zur Besserung in die Zwangsarbeitsanstalt eingewiesen werden konnten. Im Fall des in der Einleitung erwähnten 19-jährigen Musikers Thomas A. hatte beispielsweise seine alleinerziehende Mutter die Gemeindebehörde eingeschaltet, weil ihr Sohn keiner geregelten Arbeit nachging.88 Auch in anderen Fällen ging die Initiative zum fürsorgerischen Eingreifen der Behörden von Verwandten aus, neben den Eltern vor allem von Ehepartnerinnen oder Ehepartnern. Teilweise erklärten sich die Familienangehörigen freiwillig zur Übernahme der Kosten bereit.89 Auf der anderen Seite kam es aber auch vor, dass dieselben Familienangehörigen diesen Schritt später bereuten und sich gegen eine Versorgung aussprachen. Wie bei Thomas A.: Die Mutter versuchte nach der administrativen Einweisung ihres Sohnes in die Arbeitserziehungsanstalt vergeblich, mittels Anwalt die sofortige Ent lassung zu erwirken. Im bereits erwähnten Fall von Hans M., der sich 1929 vor Bundesgericht gegen seine Zwangsversorgung wehrte, zeigt sich das Zusammenspiel verschiedener kommunaler Behörden: In den Versorgungsentscheid waren einerseits der Gemeinderat sowie das Waisenamt der St. Galler Wohngemeinde, a ndererseits der Gemeinderat der Bündner Heimatgemeinde involviert.90 Im November 1929 befand sich Hans M. in der Zwangsarbeitsanstalt Realta (GR). Gemäss Angabe seiner Ehefrau, die mit einem Anwalt Anfang O  ktober Beschwerde eingereicht und die Entlassung von Hans M.
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Versorgungsverfahren und Versorgungspraxis



Behörde «verprasste». In der Folge informierte der Vormund die Behörden der Wohn- und Heimatgemeinde über die nur temporären Arbeitseinsätze seines Mündels sowie dessen Ablehnung eines organisierten Arbeitsplatzes bei der Strassenverwaltung. Die Situation eskalierte im September, als Hans M. angeblich seinem Vormund damit drohte, handgreiflich zu werden, sofern dieser nochmals seine Wohnung aufsuche. Am 21. September 1929 ordneten Gemeinderat und Waisenamt der Wohnbehörde die Versorgung in Realta an. Der Regierungsrat sah darin «eine Massnahme, die nach dem früheren arbeitsscheuen und renitenten Verhalten des Beklagten schon längst angezeigt gewesen wäre». Mit dem Regierungsratsbeschluss vom 22. November 1929 erteilte er – zwei Monate nach dem Zwangsversorgungsbeschluss und längst vollzogener E  inweisung in die Korrektionsanstalt Realta – gemäss Artikel 4 des Versorgungsgesetzes von 1872 dem Versorgungsbeschluss die oberbehördliche Bewilligung, wies gleichzeitig die Beschwerde des Anwalts ab und beantragte auch beim Bundesgericht die Ablehnung des Rekurses. In seiner Stellungnahme an das Bundesgericht gab der Regierungsrat allerdings zu, dass das Waisenamt und der Gemeinderat der St. Galler Wohngemeinde aufgrund der personellen Verflechtung ihre verschiedenen Funktionen im



 aisenamt, H. sofort nach der Korrektionsanstalt Realta zu rat resp. das W verbringen.» In den nächsten Sitzungen genehmigte das Waisenamt die vom Anwalt geforderte Akteneinsicht und beauftragte Gemeindeamt und Kanzlei mit der vom St. Galler Regierungsrat verlangten Stellungnahme zur Beschwerde. Das zuständige Justizdepartement forderte daraufhin eine «noch einigermassen bessere Aufklärung über den Versorgungsbeschluss». Aufschlussreich ist der direkt anschliessende Protokolleintrag an der gleichen Sitzung vom 9. November 1929:



Fall von Hans M. nicht strikt auseinandergehalten hätten. Rechtlich fragwürdig erscheint an diesem Versorgungsverfahren zudem die Tatsache, dass das St. Galler Justizdepartement den Gemeinderat nachträglich – erst nach Eingang der Beschwerde – dazu veranlasste, den Versorgungsentscheid im Sinne des Versorgungsgesetzes von 1872 nochmals ausdrücklich zu fällen. Auch die im Versorgungsgesetz vorgesehene Eröffnung des Beschlusses und die Einvernahme von Hans M. erfolgten erst Mitte November durch die Direktion der Anstalt Realta, im Einverständnis mit dem eigentlich dafür zuständigen Bezirksamt Werdenberg.91 Die Unterlagen im Archiv der betreffenden Gemeinde im St. Galler Rheintal geben tieferen Einblick in das Versorgungsverfahren und den weiteren Lebenslauf von Hans M.: Im Waisen buch ist verzeichnet, dass der 1892 geborene Hans M. vom 13. April 1929 bis zum 7. Mai 1946 gemäss Artikel 369 ZGB in der Gemeinde unter Vormundschaft stand. Die Vormundschaft lag über den gesamten Zeitraum bei der gleichen Person, einem örtlichen Sattler. Das für damalige Verhältnisse ansehnliche Vermögen von Hans M. ist ebenfalls aufgeführt und blieb in dieser Zeit nahezu unverändert.92 Aus den Waisenamtsprotokollen ergibt sich folgendes Bild: An der Sitzung vom 21. September 1929 wurde die Zwangsversorgung von Hans M. tatsächlich beschlossen. Der Bürgerrat der Bündner Heimatgemeinde teilte mit, dass ihr Mitbürger bei erneuten Klagen «sofort ohne weitere Formalitäten nach Realta verbracht werden soll(e)». Der verlesene Bericht des Vormunds fiel ebenfalls negativ aus, weil Hans M. ihn «wegen unerlaubten Handlungen in seinen Funktionen als sein Vormund» verleumdet und bedroht habe: «Hierauf beschliesst der Gemeinde-
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«Nachdem H. vom Waisenamt und Gemeinderat W. auf nicht ganz gesetzliche Art und Weise in die Anstalt Realta versorgt worden (war), wird heute noch auf Grund einer  Veranlassung vom Vormund zur Ergänzung der Sache be schlossen: Es sei H. im Sinne des Gesetzes vom 1. August 1872 wegen Arbeitsscheu, Liederlichkeit etz. zu versor gen, umso mehr, weil H.’s Bürgergemeinde T. hiezu solches beantragt und Bewilligung erteilt und zwar in die Anstalt Realta.»93 Der Eintrag zeigt die Vermischung von vormundschaftlicher und administrativer Versorgung: Weder die Funktionen des Waisenamtes und Gemeinderates noch die Rolle des Vormunds waren klar getrennt beziehungsweise geregelt. Die administrative Anstaltseinweisung gemäss Versorgungsgesetz von 1872 konnte nur vom zuständigen Gemeinderat, nicht jedoch von der Vormundschaftsbehörde beschlossen werden. Trotz des rechtlich umstrittenen Versorgungsverfahrens wurde die Beschwerde von Hans M. sowohl vom St. Galler Regierungsrat als auch vom Schweizerischen Bundesgericht abgewiesen, weil die materiellen Voraussetzungen für die administrative Anstaltsversorgung in den Augen der Behörden erfüllt waren. Hans M. lebte nach der Anstaltsentlassung offenbar für kurze Zeit in seinem Heimatkanton und zog dann nach Basel. Das Waisenamt teilte dem dortigen Kontrollbüro im April 1931 mit, dass Hans M. aufgrund seiner Bevormundung nicht stimmfähig und wegen liederlichen Lebenswandels eine Zeit lang in der Anstalt Realta versorgt gewesen sei. Bei seiner Scheidung im Jahr 1935 wirkte immer noch der massgeblich an der Anstaltseinweisung beteiligte Vormund seiner ehe maligen St. Galler Wohngemeinde als Vertreter, obwohl Hans M. weiterhin in Basel lebte. Erst 1946 ging die Vormundschaft an den Bürgerrat der Bündner Heimatgemeinde über, und die Spur von Hans M. verliert sich. Der Fall von Hans M. zeigt einerseits, wie die verschiedenen Gemeindebehörden und die übergeordnete Ebene des Regierungsrates ineinandergriffen, auf der anderen Seite, wie die stigmatisierende Information über eine frühere administrative Anstaltseinweisung die Betroffenen auf ihrem weiteren Lebensweg verfolgte.
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Andere Fallgeschichten verdeutlichen, dass die Gemeindebehörden vor der administrativen Anstaltseinweisung durchaus zu verschiedenen weniger drastischen Mitteln griffen, um die Betroffenen zu einer «geordneten Lebensweise» zu bewegen. Der Massnahmenkatalog bestand neben Alkohol- und Wirtshausverboten aus erzieherischen Mitteln wie mehr  fachen Verwarnungen und Ermahnungen zur Besserung sowie Androhung der Zwangsversorgung.94 Bei Konrad J. erfolgte die administrative Versorgung – respektive die «gehörige Nacherziehung zur Arbeit» – in der «Bitzi» Anfang der 1950er Jahre beispielsweise als letzter Schritt, nachdem andere fürsorgerische Eingriffe wie Alkohol- und Wirtshausverbot, zwei einjährige Versorgungen in der Tübacher Trinkerheilanstalt Mühlhof sowie die Bevormundung wirkungslos geblieben waren.95 Auch bei vormundschaft lichen Versorgungsfällen hatten sich die zuständigen Vormunde teilweise im Vorfeld intensiv um ihre Mündel bemüht. Im Fall eines 18-Jährigen erfolgte die Anstalts einweisung erst nach Morddrohungen gegenüber dem Gemeindeammann, der in dieser kleinen, im Fürstenland gelegenen Gemeinde gleichzeitig als Waisenamtspräsident waltete. Auch in diesem Beispiel – wie im Fall von Hans M. – beantragte die G  emeindebehörde die Einweisung in die Anstalt Bitzi gemäss Versorgungsgesetz von 1872, obwohl der Betroffene unter Vormundschaft stand. Der Gemeinderat regte zudem an, den Jugendlichen vor der Zwangsversorgung psychiatrisch begutachten zu lassen. Der Bezirksammann sprach sich angesichts des Alters des Betroffenen nach der Einvernahme für die Unterbringung in einer Anstalt mit erzieherischem Schwerpunkt aus.96 In einem weiteren Fall bedauerte derselbe Gossauer Bezirksammann, dass die Gemeindebehörden bei einem 21-Jährigen nicht schon früher erzieherische oder vormundschaftliche Massnahmen ergriffen hatten und jetzt aufgrund der fortgeschrittenen «Liederlichkeit» des jungen Mannes nur noch das «Radikalmittel der Zwangsarbeitsanstalt» verblieb.97 Die geschilderten Fallgeschichten aus unterschiedlichen St. Galler Gemeinden in den 1920er bis 1960er Jahren zeigen die Problematik der personellen Verflechtungen auf der kommunalen Ebene. Gemeinderäte waren oft gleich zeitig Mitglieder der Vormundschaftsbehörde oder amteten als Vormunde der administrativ versorgten Personen. Nicht nur der Regierungsrat kritisierte wiederholt das Vorgehen der Gemeindebehörden bei den administrativen Anstaltseinweisungen. Wie verschiedene Presseartikel zeigen, herrschte auch in der Bevölkerung mitunter der Eindruck, dass «unbequeme Mitbürger» in die Arbeitsanstalt Bitzi abgeschoben wurden.98 Um ein umfassenderes Bild über die Fürsorgepolitik der einzelnen Gemeinden zu erhalten, sind vertiefte Studien unerlässlich.
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Bezirksamt – «Es kommt auch hie und da vor, dass Bezirksämter das gesetz lich vorgeschriebene Verhör nur sehr summarisch vornehmen …»



arbeitsanstalt Bitzi, von der sie sich zudem aufgrund der intensiveren Arbeit besseren Erfolg versprach.101 Das Beispiel zeigt einerseits das Zusammenspiel der verschiedenen Ebenen – Gemeinde, Bezirk und Kanton – sowie die Überprüfung der Entscheide der jeweils untergeordneten Instanzen. Andererseits macht es auch deutlich, dass finanzielle Überlegungen bei der Art der Versorgung eine Rolle spielten. In Bezug auf die Interpretation des im Versorgungsgesetz nicht eindeutig definierten Anspruchs auf rechtliches Gehör der Betroffenen zeigen sich aufgrund der in den Personendossiers enthaltenen Notizen grosse Unterschiede zwischen den Bezirksämtern: Der erwähnte Bezirksammann von Untertoggenburg verschaffte sich bei der Einvernahme einen persönlichen Eindruck von dem Betroffenen und bot ihm die Möglichkeit, seine Einwände mündlich vorzubringen. Demgegenüber hielt der Bezirksammann von Wil 1916 nur die Eröffnung des Zwangsversorgungsbeschlusses an den Betroffenen für nötig, verbunden mit dem Hinweis, dass dieser dem Bezirksamt innerhalb von acht Tagen eine allfällige persönliche oder schriftliche Stellungnahme abgeben konnte. In diesem Fall hatte der Gossauer Bezirksammann seinen Wiler Amtskollegen im Vorfeld darum ersucht, einen seiner Bürger über den Zwangsversorgungsbeschluss einzuvernehmen. Der Betroffene befand sich nach einem Selbstmordversuch im kantonalen Asyl Wil und sollte von dort auf Anraten des Anstaltsarztes zur Besserung seines «unsoliden» Lebenswandels – er war zweimal vorbestraft und wurde von der Gemeinde finanziell unterstützt – direkt administrativ in die «Bitzi» versorgt werden. Das Beispiel verdeutlicht, dass die jeweiligen Bezirksammänner die im Versorgungsgesetz festgelegte «Gelegenheit zur Verantwortung» der Betroffenen verschieden auslegten, obwohl das Departement bereits im Jahr 1900 zu gründlichen Befragungen aufgerufen hatte. Wie der Anspruch auf rechtliches Gehör der Betroffenen in der Praxis aussah, hing demnach von den jeweiligen Amtsinhabern ab. Die Notizen der Bezirksammänner widerspiegeln dabei deren Haltung gegenüber den zu versorgenden Personen oder der administrativen Versorgung im Allgemeinen. So spricht ein Bezirksammann Ende der 1920er Jahre bei einer jungen Frau, die wegen ihres liederlichen Lebenswandels – insbesondere ihrer wechselnden Sexualkontakte – zwangsversorgt wurde, von der «Existenz hereditärer Belastung», die «nur bei jahrelanger Einwirkung in einer geeigneten Anstalt geändert und gebessert werden» könne.102 Der Alttoggenburger Bezirksammann und Jurist Dr. Josef



Im Gegensatz zu Gemeindebehörden und Regierungsrat trafen die Bezirks ämter keine Versorgungsentscheide.99 Gemäss Vollzugsverordnung von 1872 war das Bezirksamt zwar für die Einvernahme der Betroffenen zuständig, übernahm jedoch ansonsten nur den Vollzug der Zwangsversorgung. Auf den ersten Blick erscheint es für die Betroffenen als Vorteil, dass die persönliche Einvernahme nicht von der antragstellenden Gemeindebehörde, sondern von einer übergeordneten Stelle durchgeführt wurde. Das Bezirks amt war allerdings ebenfalls eine Behörde und keine unabhängige gericht liche Instanz. Es führte kein eigentliches Untersuchungsverfahren durch und stellte keine eigenen Ermittlungen an. Aus den Regierungsratsbeschlüssen und Personendossiers wird hingegen deutlich, dass die Bezirksämter der übergeordneten kantonalen Stelle in der Regel Empfehlungen abgaben. So sprach sich der Bezirksammann von Obertoggenburg bereits 1875 gegen die Zwangsversorgung einer geschiedenen Frau aus, weil diese in seinen Augen durch die Versorgung in der Zwangsarbeitsanstalt «noch allen sittlichen Halt verlieren würde». Der Regierungsrat folgte der Empfehlung des Bezirksamtes und wies den Versorgungsantrag der Gemeinde zurück.100 Die einvernehmenden Bezirksammänner notierten teilweise ihre persönlichen Eindrücke der zu versorgenden Person, inklusive Empfehlung an das für die administrative Anstaltseinweisung zuständige kantonale Departement. Der Untertoggenburger Bezirksammann gewann beispielsweise 1924 anlässlich der Einvernahme eines Betroffenen einen positiveren Eindruck, als aus den Akten der Gemeinde vermittelt, und empfahl daher, die Zwangsversorgung nur bedingt auszusprechen. Daraufhin hielt das Justizdepartement telefonisch Rücksprache mit der antragstellenden Heimatgemeinde, die an ihrem Entscheid festhielt. Sie verwies auf die wiederholten Heimschaffungen und erfolgten Ermahnungen, zudem verlangte auch die Wohngemeinde energisch die Zwangsversorgung des Familienvaters. Der Verbleib des Mannes im A  rmenhaus der Heimatgemeinde war keine Option, da sich die übrigen Bewohner dagegen wehrten. Auf Bericht und Antrag des Justizdepartements genehmigte der St. Galler Regierungsrat schliesslich den Entscheid der Gemeinde auf Versorgung des Familienvaters in die Zwangsarbeitsanstalt Bitzi für die Dauer eines Jahres. Während der knapp gehaltene Regierungsratsbeschluss nur die standardmässigen Versorgungsgründe «Arbeitsscheu» und «Liederlichkeit» nennt, führt der im Personendossier enthaltene ausführ liche Antrag der Gemeinde vor allem die gewohnheitsmässige «Trunksucht» sowie die damit verbundene Vernachlässigung und Bedrohung der Familie als Belastungsmomente an. Aus Kostengründen beantragte die Gemeinde statt der Einweisung in eine Trinkerheilstätte die Versorgung in der Zwangs-
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Germann äusserte sich hingegen Ende der 1940er Jahre kritisch zu den «Bitziversorgungen», die im Gegensatz zu den strafrechtlichen Prozessen keine gründlichen Untersuchungen voraussetzten und «ohne nennenswerte Form» möglich waren. Er sprach sich erfolgreich gegen die erneute Versorgung eines Mannes in der Zwangsarbeitsanstalt aus, der erst wenige Tage zuvor daraus entlassen worden war und von der Gemeindebehörde keine Möglich-
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keit zur Bewährung erhalten hatte. Der gleiche Bezirksammann hatte bereits drei Jahre zuvor – im Zusammenhang mit verschiedenen Beschwerden von Insassen der «Bitzi» – gegenüber dem Erziehungsdepartement die Meinung vertreten, dass bei der Zwangsversorgung «gewisse humanitäre Grundregeln nicht verletzt werden (sollten), zumal die Einweisung in die Arbeitserziehungsanstalt auf administrativem Wege leichterdings, so zusagen mit einem Federzug erfolgt. Die Verfahrensvorschriften sind ja in keinem Verhältnis zum Verfahren, das in die Strafanstalt führt.»103 Das Departement hielt aufgrund dieser Berichte der Bezirksammänner unter Umständen Rücksprache mit den Gemeindebehörden, forderte diese zur Aktenergänzung auf oder ordnete weitere Abklärungen an, zum Beispiel in Form eines Arztzeugnisses oder einer psychiatrischen Begutachtung.104 Das Departement folgte allerdings nicht in jedem Fall den Anträgen der kommunalen Behörden oder den Empfehlungen des Bezirksammanns. Der letztinstanzliche Entscheid des St. Galler Regierungsrates über die Genehmigung des Zwangsversorgungsantrags stützte sich auf den Bericht des zuständigen Departements, mit dessen Antrag die Regierung in der Regel einigging.



der Versorgungsgesetze im Jahr 1872 bis zur Abschaffung 1971 trugen sowohl konservative und freisinnige als auch sozialdemokratische Regierungsräte die Verantwortung für das «Zwangsversorgungswesen» und die Arbeitsanstalt Bitzi. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war jahrzehntelang das Justizdepartement dafür zuständig, von 1930 bis 1936 sowie ab 1950 bis zur Aufhebung das Polizeidepartement, dazwischen fielen die administrativen Anstaltseinweisungen in die Zwangsarbeits- respektive Arbeits erziehungsanstalt ins Ressort des Erziehungsdepartements. Als Begründung für den Wechsel wird in der Regel die Neuverteilung der Departemente angegeben.106 Das Justizdepartement, welches insgesamt am längsten für die administrativen Zwangsversorgungen zuständig war, stellte beispielsweise  1930 anlässlich der Revision des regierungsrätlichen Geschäftsreglements den



Regierungsrat – «Wir ersuchen daher die Gemeindebehörden, arbeitsscheue und liederliche Elemente der Arbeitserziehungsanstalt Bitzi zuzuführen, wo sie an ein solides, arbeitsames Leben gewöhnt werden.» Mit dieser unmissverständlichen Aufforderung wandte sich das Erziehungsdepartement am 10. November 1944 in einem Kreisschreiben an sämtliche Gemeinderäte des Kantons St. Gallen und informierte diese über den entsprechenden Verfahrensweg. Bereits rund dreissig Jahre davor hatte das Justiz departement die Gemeindebehörden explizit eingeladen, «der Versorgung in der Zwangsarbeitsanstalt Ihre besondere Aufmerksamkeit zu schenken und sie in allen Fällen, wo deren gesetzliche Voraussetzungen zutreffen, in Aussicht zu nehmen, und wo deren Androhung nicht unmittelbar und dauernd Erfolg hat, sie unnachsichtlich zur Ausführung zu bringen. Dadurch wird den wirklichen Interessen der Betroffenen, ihrer Familien und der Gemeinden ungleich besser gedient, als durch übelangebrachte Nachsicht und Sparsamkeit.»105 Die kantonalen Behörden griffen also bei Bedarf aktiv ein und versuchten, die kommunalen Gemeindebehörden zu früheren beziehungsweise vermehrten Anstaltseinweisungen zu bewegen. Wie die beiden Kreisschreiben z eigen, spielte dabei weder die Departementszugehörigkeit noch die politische Ausrichtung des jeweiligen Vorstehers eine Rolle. Im Laufe der Jahrzehnte wechselte die Zuständigkeit für die «Zwangsversorgungen» mehrfach, vom Polizeidepartement zum Departement des Innern über das Justizdepartement bis hin zum Erziehungsdepartement. Seit Inkrafttreten
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Antrag, aufgrund der konstanten ausserordentlich starken Auslastung des Departements von diesen Geschäften enthoben zu werden. Der Regierungsrat entschied daraufhin, diese – mit Ausnahme der Trinkerversorgung – dem Polizeidepartement zu übertragen.107 Die einleitend zitierten Amtsberichte der für die administrativen Anstaltseinweisungen zuständigen Departemente aus den Jahren 1900 und 1933 zeigen, dass Versorgungsanträge der Gemeinden auf ihre Rechtmässigkeit überprüft und wiederholt zur Aktenergänzung an die betreffende untergeordnete Behörde zurückgesandt wurden. Das Departement forderte die Gemeinderäte auf, weiteres Beweismaterial wie Polizeirapporte oder Berichte von Arbeitgebern nachzuliefern.108 Eine in den 1930er und 1940er Jahren vom Erziehungsdepartement unter der Leitung des freisinnigen Regierungsrates Adolf Roemer geführte Kartei über Personen, die von der Zwangsversorgung betroffen oder bedroht waren, gibt Aufschluss über die Aktenzirkulation zwischen den einzelnen Ebenen – Gemeindebehörden, Bezirksämtern und Departementen – sowie gegebenenfalls mit der Verwaltung der Zwangsarbeitsanstalt Bitzi.109 Die Personenkarten geben auch Auskunft über die von den Betroffenen selbst oder ihren Angehörigen beim Departement eingegangenen Entlassungsgesuche, Beschwerden oder andere Anliegen, zum Beispiel betreffend die Auszahlung des während der Zeit in der Anstalt Bitzi erarbeiteten Verdienstes (sogenanntes Pekulium). Der Regierungsrat nutzte die Mittel der vorzeitigen Entlassung aus der Anstalt oder der Verlängerung der Versorgungsdauer als erzieherische Massnahmen. Die vorzeitige Entlassung aus der Anstalt und die vorläufige Sistierung des Vollzugs der Zwangsversorgung waren in der Regel an eine Bewährungszeit von bis zu drei Jahren gebunden und enthielten weitere Auflagen wie Alkoholverbot, freiwilliger Eintritt in eine Arbeiterkolonie oder Unterstellung unter die kantonale Schutzaufsicht.110 Die vorzeitige Entlassung erfolgte zudem häufig erst, wenn eine passende Arbeitsstelle vorhanden war. Damit standen die Betroffenen einerseits weiterhin unter der Kontrolle der Behörden
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und konnten andererseits bei Rückfall ohne erneuten Versorgungsentscheid direkt per Departementalverfügung in die Anstalt zurückversetzt werden. Die stichprobenartige Auswertung der Personenkartei zeigt zudem, dass das zuständige Departement auch weiterhin die Versorgungsanträge auf die  gesetzlichen Grundlagen hin prüfte. Es forderte beispielsweise die Bezirksämter oder Gemeindebehörden auf, Einvernahmeprotokolle der  Betroffenen oder Nachweise für deren Arbeitsscheu nachzureichen. Wenn die gesetzlich vorgeschriebenen Versorgungsgründe der «Liederlichkeit» und «Arbeitsscheu» nicht nachgewiesen werden konnten, lehnte das Departement den Antrag nachweislich auch ab, so auch 1946 im Fall der von der Fürsorgebehörde als «Dirne» und «Trinkerin» beschriebenen unverheirateten Fabrikarbeiterin Martha C.111 Das Erziehungsdepartement kam zwar zum Schluss, dass es sich «um eine ganz liederliche Frauensperson» mit einem «misslichen Lebenswandel» handelte und eine Versorgung daher dringend angezeigt war: «Dagegen sind wir leider für die Einweisung der C. nicht zuständig; uns obliegt nur die Einweisung von liederlichen und arbeitsscheuen Personen [Hervorhebung des Departements] in die Anstalt Bitzi. Bei der C. kann von Arbeitsscheu nicht gesprochen werden, wie in den Akten ausdrücklich vermerkt ist.» Das Departement empfahl deshalb die vormundschaftliche Anstaltsversorgung. Da Martha C. bei der Einvernahme eine Abtreibung zugegeben hatte, forderte das Departement die Gemeinde zudem zur Strafanzeige auf. In der Folge leitete die Gemeinde ein Strafverfahren ein und wies die über 40-jährige zweifache Mutter für zwei Jahre in die Erziehungsanstalt zum «Guten Hirten» in Altstätten ein.112 Die Ablehnung des



einer administrativ in eine Zwangsarbeitsanstalt eingewiesenen Person wieder auf.117 Im Falle eines fast 70-jährigen, von der Gemeindebehörde als «ewig wandernder Vagabund» bezeichneten Bürgerheiminsassen wies das Departement – trotz grundsätzlicher Zustimmung der Anstaltsleitung – die Zwangsversorgung in der «Bitzi» ab, weil es in Anbetracht von dessen fortgeschrittenem Alter nicht mehr von einem Erfolg der Arbeitserziehung ausging. Auch hier empfahl das Erziehungsdepartement, sofern sich der Mann nicht zum freiwilligen Eintritt in die «Bitzi» bewegen liess, die Bevormundung und anschliessende Anstaltsversorgung.118 Der Regierungsrat erhielt nicht nur Versorgungsanträge von Gemeinde behörden, zum Teil wandten sich auch Familienmitglieder oder Nachbarn direkt an die oberste Instanz. Wenn Familienangehörige persönlich auf dem Departement erschienen, um die Versorgung, zum Beispiel ihres Kindes, zu beantragen, schaltete das Departement die zuständige Gemeindebehörde ein. Notfalls wies das Departement die untergeordnete Behörde auch auf deren gesetzliche Verpflichtung zur Überprüfung des Versorgungsantrags hin.119 Eine Mutter, die sich zunächst erfolglos an die Vormundschaftsbe-



Versorgungsantrages durch das Departement bedeutete für die Betroffenen demnach nicht in jedem Fall, dass sie einer fürsorgerischen Zwangsmassnahme entgingen. Das Departement empfahl den Gemeindebehörden zum Teil Alternativen zur administrativen Versorgung in der Zwangsarbeitsanstalt wie beispielsweise die Bevormundung und anschliessende Einweisung in eine Trinkerheilanstalt oder die Zwangssterilisation.113 Ebenfalls abgelehnt wurden Versorgungsanträge, wenn die Einweisung in die Zwangsarbeitsanstalt Bitzi aufgrund des Alters oder einer Behinderung der betreffenden Personen nicht infrage kam.114 Bereits in den 1870er und 1880er Jahren beantragte der St. Galler Regierungsrat in Einzelfällen ärztliche Gutachten, wenn aus den Akten Hinweise auf eine vorliegende Geisteskrankheit hervorgingen.115 Gemäss Vollzugsverordnung durften keine psychisch kranken Personen in der Zwangsarbeitsanstalt versorgt werden. In manchen Fällen wandelte der St. Galler Regierungsrat die administrative Versorgung in eine «Irrenversorgung» um und liess die Betroffenen in eine Heil- und Pflegeanstalt – beispielsweise die Klinik St. Pirminsberg (Pfäfers) oder das Asyl in Wil – einweisen.116 In Einzelfällen hob der St. Galler Regierungsrat wegen unheilbarer physischer oder schwerer psychischer Erkrankung die Zwangsversorgung
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hörde gewandt hatte, versuchte 1940 durch persönliche Vorsprache auf dem Erziehungsdepartement die Zwangsversorgung ihres 23-jährigen Sohnes zu erreichen. In den Augen der Mutter führte dieser seit Jahren ein liederliches Leben und verschwendete sein Geld sinnlos für Alkohol, Mädchen und Kino. Der Sohn hingegen begründete die häufigen Stellenwechsel mit der Schwierigkeit, während der Kriegszeit und wegen des herrschenden Benzinmangels eine Dauerbeschäftigung in seinem angestammten Chauffeurberuf zu finden. Das Departement leitete die Beschwerde der Mutter zur Prüfung an die Vormundschafts- und Armenverwaltung der Stadt St. Gallen weiter, die den mittlerweile als Vertreter arbeitenden Sohn verhörte und verwarnte, jedoch von einer Zwangsversorgung absah.120 In der Regel wandten sich die Angehörigen jedoch mit ihrem Begehren direkt an die Gemeindebehörde, die dann gegebenenfalls Massnahmen einleitete oder einen Versorgungsentscheid fällte und diesen zur Genehmigung an den Regierungsrat weiterleitete.121 Obwohl gemäss Versorgungsgesetz von 1872 nur Behörden, Familienangehörige sowie allenfalls das Schutzaufsichtskomitee die Zwangsversorgung beim jeweiligen Gemeinde- oder Ortsverwaltungsrat beantragen konnten, drängten teilweise auch Nachbarn die Behörden zu fürsorgerischen E  ingriffen. Nachdem ihre Beschwerden über das «allgemeinschändliche Verhalten der Familie M., Vater und 2 Söhne, die von der ganzen Nachbarschaft nachgerade unerträglich empfunden» wurden, bei der zuständigen Gemeindebehörde keine Wirkung zeigten, wandten sich fünf aufgebrachte Mitbürger Mitte der 1940er Jahre mit ihrem Anliegen direkt an das Erziehungsdepartement. Dieses gelangte an den Gemeinderat mit der Bitte um Prüfung der Klagen und allfälliges Einleiten geeigneter Massnahmen. In der Meinung, dass der
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Gemeinderat die kantonale Behörde nicht richtig informieren würde, sahen es die Nachbarn – offenbar Arbeitskollegen des Vaters – als ihre Pflicht an, den Regierungsrat schriftlich über den «Hausstand und die Personalien der Familie» näher zu informieren. Die Mutter der Kinder war vor wenigen Jahren verstorben, der alleinerziehende Vater arbeitete seit Jahren als Tram angestellter und war deshalb tagsüber abwesend. Es folgt eine detaillierte Schilderung der Familienverhältnisse, die sich im Wesentlichen um das nonkonforme Verhalten der angeblich verwahrlosten und behinderten Söhne drehte. Abschliessend forderten die Nachbarn im Interesse der Öffentlichkeit sowie zur Verbrechensprävention die Anstaltsversorgung und gleichzeitige Arbeitserziehung der beiden Jugendlichen: «(W)enn diese Jungen nicht innert nützlicher Frist zwangsweise und zwar durch fremde Leute zu irgend einer Beschäftigung gelehrt werden, so werden Gemeinde und Staat, samt dem sehend blinden Vater, nicht nur nutzlose, zu erhaltende Invalide haben, sie werden gelegentlich noch mit dem Hüter des Gesetzes zu tun haben.» Der Gemeinderat bestätigte zwar die ungeordneten Familienverhältnisse seit dem Tod der Mutter und verfügte die Versorgung des stark sehbehinderten älteren Sohnes ins St. Galler Blindenheim, was bisher an der Kostenfrage gescheitert war. Die Versorgung des 15-jährigen jüngeren Sohnes lehnte er hingegen vorläufig ab. Einerseits war der Junge noch schulpflichtig, andererseits ging der Gemeinderat davon aus, dass die «dummen Streiche» mit der Trennung vom älteren Bruder ein Ende finden würden.122



liederlichem Lebenswandel bereits mehrere administrative Versorgungen in den Anstalten zum «Guten Hirten», Bitzi, Kalchrain und Hindelbank hinter sich. Der Departementsmitarbeiter stufte sie in seinen Berichten an den zuständigen Regierungsrat Anfang der 1950er Jahre als «hereditär schwerst belastet» und «ohne Uebertreibung dauernd anstaltsbedürftig» ein. Ihr früher selbst in der Anstalt Bitzi versorgter Vater hatte sich mehrfach schriftlich oder telefonisch an das Departement gewandt und war auch persönlich auf dem Amt erschienen, um die Anstaltsentlassung seiner Tochter zu er reichen. Neben den persönlichen Einschätzungen von den Betroffenen geben die Notizen des Mitarbeiters an den Regierungsrat auch Auskunft über die Überlegungen des Departements bei den Versorgungsverfahren. Im Falle von Maria A. wollte der Mitarbeiter sie nicht nach Hindelbank versorgen, weil er dort zuerst mit einer geeigneteren, «d. h. besser qualifizierte(n) Person ein etwas freundlicheres Plateau schaffen» wollte. Hintergrund dieses Kommentars war, dass die St. Galler Arbeitsanstalt Bitzi kurz vor der Schliessung der Frauenabteilung stand und das Polizeidepartement die Berner Anstalt Hindelbank als alternative Versorgungsanstalt ins Auge fasste. Der Mitarbeiter schlug dem Regierungsrat deshalb die Anstalt Kalchrain vor, die gemäss Angabe des Verwalters «noch froh um einige Frauen» war. Neben diesen pragmatischen spielten auch wirtschaftliche Erwägungen sowie die Solidarität mit der Gemeindebehörde eine Rolle: «Ich glaube aber auch, dass finanziell auf die Gemeinde Q. etwas Rücksicht genommen werden sollte. Sie hat für diese Familie schon schwer genug ausgelegt.» Der Regierungsrat stimmte diesem Antrag zu und beschloss die administrative Einweisung in die thurgauische Arbeitsanstalt Kalchrain, später wurde Maria A. wegen disziplinarischer Verstösse dennoch in die Anstalt Hindelbank versetzt.124 Angesichts dieses Vorgehens ist es eine logische Konsequenz, dass der Regierungsrat bei der geplanten Gesetzesrevision Ende der 1960er Jahre beim Versorgungsverfahren nicht nur das Bezirksamt als Zwischeninstanz abschaffen wollte, sondern auch die Genehmigung durch den Gesamtregierungsrat. Die Bewilligung der administrativen Anstaltsversorgung sollte nur noch durch das zuständige Departement erfolgen.125



Aus den Personendossiers der 1950er Jahre und 1960er Jahre wird deutlich, wie die damalige Überprüfung der Versorgungsanträge ablief: Ein Mitarbeiter des Departements traf die Vorabklärungen, stellte beispielsweise Rückfragen an die untergeordneten Stellen oder Aufnahmegesuche an ausserkantonale Versorgungsanstalten und übermittelte seine Notizen inklusive Vorschlägen an den zuständigen Regierungsrat. Dieser gab seine Zustimmung, worauf der Entwurf des Versorgungsbeschlusses an den Gesamtregierungsrat weitergeleitet wurde. Letzterer fällte dann in seiner Sitzung den Entscheid über die Zwangsversorgung der Betroffenen, wobei die Genehmigung auch auf dem Zirkulationsweg erfolgen konnte.123 Briefe der Betroffenen an das zuständige Departement sind teilweise direkt an den Mitarbeiter und nicht an den betreffenden Regierungsrat und Departementsvorsteher gerichtet. So bat etwa Maria A. den zuständigen Mitarbeiter des Polizeidepartements 1954 anlässlich eines Stellenwechsels persönlich um die Entlassung aus der Schutzaufsicht und der damit verbundenen ständigen Kontrolle: «Darf ich Sie nicht bitten, hinter meiner Vergangenheit nun einen Strich zu machen und mich endlich einmal mir selbst zu überlassen? Sie haben mich lange Zeit in ein Heim versorgt, und ich habe Zeit gehabt, für meine Fehler, für die ich nicht alleine verantwortlich war, zu büssen.» Zu diesem Zeitpunkt hatte die im Kinderheim aufgewachsene Maria A. wegen sittlicher Gefährdung und
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Ende 1966 – kurz nach Errichtung des Verwaltungsgerichts und Inkrafttreten des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege – kam es nach der Beschwerde eines Betroffenen über seine Zwangsversorgung zu einem Präzedenzfall, der wohl als einer der Beweggründe für die erwähnte Gesetzesrevision Ende der 1960er Jahre betrachtet werden kann. Der St. Galler Regierungsrat plante darin einerseits den besseren Schutz der Betroffenen, insbesondere in Bezug auf das rechtliche Gehör, andererseits die Ausschaltung der Bezirksämter als Zwischeninstanz. Dabei spielte möglicherweise die Haltung des neu geschaffenen kantonalen Verwaltungsgerichts zur administrativen
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Versorgung eine entscheidende Rolle. Im Gerichtsurteil von 1966 kommt diese Haltung deutlich zum Ausdruck: «Weil die Anstaltsversorgung einen besonders schweren Eingriff in die persönliche Freiheit darstellt, darf es weder mit der Gewährung des rechtlichen Gehörs noch mit der Beschaffung der Entscheidungsunterlagen leicht genommen werden. (…) Es sollen damit ungerechtfertigte schwere Eingriffe in die Persönlichkeitssphäre des Bürgers vermieden werden, namentlich dann, wenn so einschneidende Massnahmen wie die Unterbringung in eine Arbeitsanstalt zur Diskussion stehen.»126 Am 22. Dezember 1966 hiess das Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen die Beschwerde des 22-jährigen Josef P. gegen den St. Galler Regierungsrat gut und hob die zweijährige Zwangsversorgung in der kantonalen Arbeitsanstalt Bitzi auf. Das Gericht stellte grundsätzliche Verfahrensmängel fest. Auf die Frage, ob die administrative Versorgung wegen Arbeitsscheu und Vernachlässigung der Familienpflichten in materieller Hinsicht begründet war, trat es deshalb gar nicht erst ein. Das Gericht warf den Verwaltungsbehörden bei der Zwangsversorgung von Josef P. die Verletzung des rechtlichen Gehörs vor. Josef P. war zwar vor der regierungsrätlichen Genehmigung des Versorgungsantrags ordnungsgemäss vor dem Bezirksamt einvernommen worden. Er hatte auch die im Versorgungsentscheid des Gemeinderates vorgebrachten Begründungen anerkannt. Da er eine neue Arbeitsstelle angetreten und versprochen hatte, seine Familie in Zukunft regelmässig zu unterstützen, sprach der Gemeinderat die Zwangsversorgung nur bedingt aus und sistierte den Vollzug auf Wohlverhalten hin. Bereits zwei Wochen später beantragte der Gemeinderat beim zuständigen Bezirksamt Werdenberg die sofortige Anstaltseinweisung, weil Josef P. seine Arbeit wieder aufgeben hatte. Das Bezirksamt leitete den Antrag mit seiner Befürwortung an den Regierungsrat weiter. Dieser genehmigte am 6. September den Ende Juli gefassten Versorgungsbeschluss. Allerdings hatte der Gemeinderat in der Zwischenzeit Josef P. bereits eigenmächtig polizeilich festnehmen und in die kantonale Arbeitsanstalt Bitzi einweisen lassen. Der regierungsrätliche Versorgungsbeschluss wurde Josef P. erst Ende September 1966 – über einen Monat nach seiner Anstaltseinweisung – zugestellt und enthielt keine Rechtsmittelbelehrung. Am 1. Oktober erhob Josef P. Einsprache gegen den Entscheid des Regierungsrates, der diese zusammen mit seiner Stellungnahme an das Verwaltungsgericht übermittelte. Der Regierungsrat sah die Versorgungsvoraussetzungen aufgrund des Verhaltens und des fehlenden Willens zur geregelten Arbeit als gegeben an, hielt die «nicht allzu schwer wiegenden Verfahrensmängel» für zweitrangig und zeigte angesichts des eindeutigen Sachverhalts Verständnis für das Vorgehen der Gemeindebehörden. Das Verwaltungsgericht kam jedoch demgegenüber zum Schluss, dass Josef P. vor dem Vollzug der Zwangsversorgung nochmals die Gelegenheit zur Stellungnahme hätte eingeräumt werden müssen. Da dies unterblieben war, sei Josef P. das rechtliche Gehör



versagt worden, das ihm sowohl gemäss den Vorschriften des kantonalen Verwaltungsrechtspflege-Gesetzes als auch der schweizerischen Bundesverfassung zustand. Zudem war die Versorgung bei seiner Einweisung weder vom Regierungsrat genehmigt noch war Josef P. über die ihm zustehenden Rechtsmittel belehrt worden. Die betroffene Gemeindebehörde bezeichnete das Urteil gegenüber dem Polizeidepartement empört als das «berühmte Urteil ‹Auch der arbeitsscheue Bürger muss angehört werden›» und warf dem Verwalter der Anstalt Bitzi vor, Josef P. bei der Beschwerdeschrift unterstützt zu haben. Der Verwalter wehrte sich vehement gegen diese Unterstellung. Er betonte, dass er lediglich beim Eintrittsgespräch auf die Möglichkeit des Rekurses hingewiesen und die Briefe von Josef P. pflichtgetreu an die Behörden weitergeleitet habe. Mit dem Urteil des Verwaltungsgerichts zeigte der Verwalter sich hingegen keineswegs einverstanden und hielt die angeordnete Anstaltsentlassung gegenüber den übrigen Insassen so lange wie möglich geheim. Gemäss Aussage des zuständigen Departementsvorstehers Mathias Eggenberger wurde der St. Galler Regierungsrat mit diesem Entscheid vor «neue verfahrensrechtliche Tatsachen» gestellt.127 Mit der Revision des veralteten Versorgungsgesetzes sollte diesem Umstand Rechnung getragen und die Anhörung der administrativ zu versorgenden Personen neu geregelt werden. Das Parlament entschied sich stattdessen für die Abschaffung dieser fürsorgerischen Zwangsmassnahme, unter anderem, weil sie gegen grundlegende Menschenrechte verstiess.  



Emma S., *1871 – «Nun will ich sehen, ob es in St. Gallen noch eine Gerechtigkeit gibt.»



Emma S., *1871 – «Nun will ich sehen, ob es in St. Gallen noch eine Gerechtigkeit gibt.» «Nun für dieses alles verlange ich, dass man mich wegen körperlicher und geistiger Schädigung entschädigt. Und zwar innert kurzer Zeit. Die Regierung ist verpflichtet, es in Untersuch zu bringen und die Schuldigen an dieser Untat zu verurteilen. Der Landammann Rukstuhl hatte es mir immer versprochen, aber bis dahin nie besorgt. Nun will ich sehen, ob es in St. Gallen noch eine Gerechtig keit gibt.»128 (Handschriftliches Beschwerdeschreiben von Emma S., Anfang 1927)



men» werde. 131 Auf dieses Gutachten hin erfolgte die Versetzung in die psychi atrische Anstalt. Wie das Departement des Innern in einem späteren Untersuchungsbericht bestätigte, geschah diese Fortsetzung der Zwangsversorgung ohne weitere Verfügung seitens der Heimatgemeinde oder der übergeordneten Behörden. Die ursprünglich in den Versorgungsbeschlüssen festgelegte Detentionszeit war längst abgelaufen. 132 Während ihres Aufenthaltes im Asyl Wil wurde Emma S. wegen renitentem Verhalten, masslosem Schimpfen oder Fluchtversuchen mehrfach in das sogenannte Deckelbad gesteckt, zum Teil bis zu vier Tage lang. Im Juli 1906 gelang es ihr, einen Beschwerdebrief gegen ihre Zwangsversorgung an das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement aus der Anstalt zu schmuggeln. Emma S. bestritt darin ihre angebliche Geisteskrankheit und gab an, seit zweieinhalb Jahren widerrechtlich in der psychiatrischen Anstalt versorgt zu sein. Der Fall wurde daraufhin vom Departement des Innern untersucht. Die Bundesbehörde hatte die Beschwerde mangels Zuständigkeit an den St. Galler Regierungsrat überwiesen. Das angeforderte Gutachten der Asyl direktion sowie ein Bericht der Heimatbehörden, denen Emma S. anlässlich der Versorgung in die Zwangsarbeitsanstalt angedroht hatte, «sie werde nach ihrer Freilassung zum Schaden der Heimatgemeinde ihren unsittlichen Lebenswandel nach der Freilassung in noch stärkerem Grade fortsetzen», wirkten sich zu ihrem Nachteil aus. Der Regierungsrat stützte sich auf die Meinung der Experten, welche Emma S. als gemeingefährliche Psychopathin einstuften. Auch der Umstand, dass die heimatliche Armenbehörde für ihre beiden unehelichen Kinder aufkam, wurde ihr zur Last gelegt und rechtfertigte gemäss Armengesetz (Artikel 30) die Anstaltsversorgung. Die Beschwerde von Emma S. wurde im Oktober 1906 abgewiesen und die bestehende Unterbringung im Asyl Wil bis auf Weiteres genehmigt. 133 Im April 1907 gelang Emma S. die Flucht aus der psy-



Emma S. wurde 1871 als eines von vierzehn Kindern in Altstätten geboren. Die Tochter eines ehemaligen Lehrers und späteren Stickers wird in den A kten als gute Schülerin, aber schon in der Jugend als «ungebärdig und trotzköpfig» b eschrieben. Im Alter von 26 Jahren brachte Emma S. ihr erstes, ein paar Jahre später ihr zweites uneheliches Kind zur Welt. Mit ihrem Lohn als Nach stickerin konnte sie zunächst für sich selbst und teilweise auch für das Kostgeld ihrer Kinder aufkommen. Laut Auskunft der katholischen Armenbehörde ihrer H eimatgemeinde wurde Emma S. mehrfach wegen Mittellosigkeit oder «sittl icher Verwirrungen» polizeilich aufgegriffen und zwischenzeitlich im Armenhaus untergebracht. Da sich ihr Lebenswandel trotz der behördlichen Ermahnungen nicht änderte, beantragte die Heimatgemeinde schliesslich die Zwangsversorgung in der «Bitzi». Am 13. Februar 1902 wurde Emma S. wegen «Arbeitsscheu» und «Liederlichkeit» für ein Jahr in die Zwangsarbeitsanstalt Bitzi eingewiesen. Als Einweisungsgründe stehen im Insassenverzeichnis «Unsittlichkeit» und «Vernachlässigung der Mutterpf lichten», zudem wird sie als «ungehorsame Dirne» bezeichnet. 129 Emma S. selbst gab bei ihrem späteren Aufenthalt in der psychiatrischen Anstalt St. Pirminsberg an, dass die ihr vorgeworfene «Gewerbsunzucht» im Zusammenhang mit ihrer Notlage stand. Sie sei erst der Prostitution nachgegangen, als sie Mühe hatte, die Kosten für den Unterhalt ihres ersten Kindes zu bestreiten. Ihre administrative Versorgung in der «Bitzi» wurde in der Folge wegen ihres widerspenstigen Verhaltens dreimal verlängert. 130 Bei der letzten Verlängerung stellten ihr die Behörden die vorzeitige Entlassung in Aussicht, sofern sie freiwillig zur Besserung in das katholische Erziehungsheim zum «Guten Hirten» in Altstätten eintrat. Weil sich Emma S. damit nicht einverstanden erklärte und die Ärzte die Ursache ihres Verhaltens auf eine «geistige Abnormität» zurückführten, wurde sie im Februar 1904 direkt von der Zwangsarbeitsanstalt ins kantonale Asyl Wil versetzt. Der Bezirksarzt schloss aufgrund ihres Verhaltens in der «Bitzi» gegenüber Mitinsassen und Aufsichtspersonal, dass Emma S. an Erotomanie leide und als «moralisch defektes Individuum» in Freiheit wiederum «den sexuell liederlichen Lebenswandel von ehedem aufneh-
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chiatrischen Anstalt, sie wurde jedoch in Winterthur aufgegriffen und wieder eingeliefert. Im September konnte sie einer Wärterin die Schlüssel abnehmen, aber erneut dauerte die Freiheit nicht lange. Diese erlangte sie ein paar Monate später, allerdings zu einem hohen Preis: «Ihrem Drängen nach Entlassung wird entsprochen unter der Bedingung, dass sie sich der Castration unterziehe.» Die Unfruchtbarmachung erfolgte «im Einverständnis der zuständigen Instanzen» am 8. Oktober 1907 im Kantonsspital St. Gallen. Am 29. November wurde die mittlerweile 36-jährige Emma S., nach langem Kampf und fast sechs Jahre dauernder Zwangsversorgung, aus dem Asyl Wil entlassen. Über die nächsten Jahre geben die Akten keine Auskunft. Emma S. verbrachte die Zeit offenbar in Freiheit, wobei sie gelegentlich «an die eine und andere Behörde und Amtsstelle Schimpf- und Satisfaktionsbriefe» schrieb. Ende 1915 geriet Emma S. erneut in den Fokus der Behörden. Das eingeleitete Strafverfahren wegen «Kuppelei und fortgesetzter Gewerbsunzucht» wurde jedoch infolge i hrer angeblichen Unzurechnungsfähigkeit aufgehoben und Emma S. stattdessen mit Genehmigung des St. Galler Regierungsrates wiederum in die psychiatrische
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Emma S., *1871 – «Nun will ich sehen, ob es in St. Gallen noch eine Gerechtigkeit gibt.»



A nstalt eingewiesen. Emma S. kam in die Klinik St. Pirminsberg, nachdem das Asyl Wil eine erneute Aufnahme abgelehnt hatte. 134 Die Heimatgemeinde erklärte sich mit dieser Massnahme einverstanden und wies auf die «erbliche Belastung» durch den alkoholkranken Vater hin. Die Ärzte der Anstalt St. Pirminsberg stellten bei Emma S. die Diagnose «Dementia paranoides» und hielten die Krankheit ebenfalls für vererbt: «Vater Potator. Mutter moralisch defekt.»135 Im Januar 1916 in die Anstalt St. Pirminsberg in Pfäfers eingewiesen, blieb Emma S. fast vier Jahre lang – bis November 1919 – zwangsversorgt. Im Jahr 1918 steht auf dem Patientenblatt noch vermerkt, dass sie alle ein bis drei Wochen «wegen ihrer boshaften Gewalttätigkeiten und Hetzereien ins Deckelbad oder in der Zelle isoliert werden» musste. Im darauffolgenden Jahr wurde Emma S. nur noch als zeitweise aufbrausend und «stürmisch die Entlassung verlangend» beschrieben und schliesslich im November «gebessert» entlassen. Bei ihrem Austritt wird Emma S. im Protokoll als «kastrierte Querulantin» bezeichnet. 136



aufhin zwar mit Nachdruck und forderte sie auf, ihre haltlosen Anschuldigungen in Zukunft zu unterlassen. Da Emma S. jedoch bisher zu keinen Klagen Anlass gegeben hatte, sah das Waisenamt von einer erneuten Versorgung ab. Bei der Einvernahme durch den Sekretär der städtischen Vormundschaftsverwaltung akzeptierte sie die Verwarnung der Fürsorgebehörde und versprach, künftig keine Protestbriefe mehr zu verfassen. Sie nahm zur Kenntnis, dass ihr bei erneuten Klagen die Wiederversorgung in die Heilanstalt St. Pirminsberg drohte:



Sie kam in die Familie ihres Schwagers und durfte diese zugewiesene Platzierung nur im Einverständnis mit der Anstaltsleitung oder des Departements des Innern verlassen. Letzteres ermahnte die Verwandten schriftlich zur richtigen «Führung und Leitung der sittlich schwer defekten Person». Um dieser Kontrolle zu entgehen, verliess Emma S. nach ein paar Monaten eigenmächtig ihre Verwandten, denen sie im einleitend zitierten Beschwerdebrief an die Klinik St. Pirminsberg später die Schuld für ihre Anstaltseinweisung gab. Nach persönlicher Vorsprache beim zuständigen Regierungsrat Edwin Rukstuhl (Amtszeit 1906 –  1936) fand sie mit Einwilligung der Direktion von St. Pirminsberg Aufnahme im Bürgerheim ihrer Heimatgemeinde. Dieses verliess sie Anfang 1921 mit Zustimmung des Departements des Innern, verbunden mit der Ermahnung zu einem gesellschaftskonformen Lebenswandel: «Wir hoffen mit Ihnen, dass sich Ihr künftiges Lebensschicksal so günstig und geordnet gestalte, dass Sie den Behörden keinen Anlass mehr zu irgendwelchen Massnahmen in bisheriger Weise geben werden.» Entgegen der Erwartung des Amtes zeigte sich die widerspenstige Emma S. weiterhin kämpferisch. Sie richtete Anklageschreiben an den St. Galler Regierungsrat und die Anstaltsleitung von St. Pirminsberg. Das D epartement des Innern zog daraufhin 1928 die erneute Anstaltsversorgung der immer noch unter Vormundschaft stehenden Emma S. in Betracht und beauftragte das städtische Waisenamt mit der Prüfung dieser Massnahme. Emma S. lebte mittlerweile in der Stadt St. Gallen. Sie arbeitete wieder als Nach stickerin, bestritt nach eigenen Angaben ihren Lebensunterhalt selbst und wurde nicht von der Fürsorge unterstützt. Die Vormundschaftsbehörde zog bei der Nachbarschaft Erkundigungen über den Lebenswandel der inzwischen fast 60-jährigen Emma S. ein. Ihre Umgebung beschrieb sie lediglich als «äusserst schwatzhafte, sich etwas auffallend benehmende Person», «die immer eine grössere Anzahl Katzen auf ihrem Zimmer halte, im Uebrigen aber Niemand belästige und ihren Verpf lichtungen nachkomme». Das Waisenamt ermahnte Emma S. dar-
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«Den Brief an den Regierungsrat des Kts. St. Gallen habe ich geschrieben, weil mir in der Heilanstalt S  t. Pirmins berg tatsächlich Unrecht geschah und weil ich dort miss handelt wurde.  ( … )  Auch auf die seinerzeitige Beschwerde schrift meiner Heimatgemeinde Altstätten, erhielt diese keine Antwort. Wenn der Regierungsrat meine Klagen als erledigt betrachtet, so will ich die Sache nun auf sich beruhen lassen. Ich nehme die Verwarnung entgegen, dass ich solche Beschwerdeschriften in Zukunft zu unterlassen und dass ich mich auch sonst ruhig und korrekt zu ver halten habe.  ( …  )  Wenn das Waisenamt St. Gallen mir wieder einen Vormund bestellen will, so mache ich hiezu keine Einwendungen. Es sollte aber schon Jemand sein, der sich meiner annimmt; meine früheren Vormünder haben auch gar nichts getan und sich nie bei mir sehen lassen.»137 Mit dem Einvernahmeprotokoll und dem Bericht der Vormundschaftsverwaltung der Stadt St. Gallen an das Departement des Innern vom Mai 1928 endet die Patientenakte von Emma S. In der Folge ist keine weitere Versorgung belegt.
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Versorgungsverfahren und Versorgungspraxis



Versorgungspraxis – Die quantitative Entwicklung der administrativen Ver sorgung im Kanton St. Gallen



rechtlichen Versorgungen in die Zwangsarbeitsanstalten. Da diese Entscheide von den Vormundschaftsbehörden auf kommunaler Ebene aufgrund des Schweizerischen Zivilgesetzbuches gefällt wurden und keiner regierungs  rätlichen Genehmigung bedurften, gibt es dazu keine kantonale Statistik. In den 1960er Jahren erfolgten gemäss einer Statistik des Polizeidepartements deutlich mehr vormundschaftliche als kantonalrechtliche Anstaltseinweisungen.144 Im Kanton St. Gallen erschweren unterschiedliche und zum Teil fehlende Angaben in den Amtsberichten des Regierungsrates die Ermittlung von genauen Versorgungszahlen. Die jährlichen Amtsberichte weisen nur für den Zeitraum von 1894 bis 1939 – also für weniger als die Hälfte der Geltungsdauer des kantonalen Versorgungsgesetzes – eine separate Statistik zu den administrativen Anstaltseinweisungen aus. In den restlichen Jahren werden nur Angaben zum Insassenbestand der Anstalt Bitzi gemacht. Für die Ermittlung der Versorgungsziffern über den gesamten Zeitraum von 1872 bis 1971 müssten daher in den Jahren mit fehlender Statistik sämtliche Versorgungsentscheide einzeln ausgezählt werden. Dies war aus Ressourcengründen im Rahmen des Forschungsprojekts nicht machbar. Zudem könnten diese Z  ahlen kein verlässliches Gesamtbild über die effektive Anzahl der Betroffenen vermitteln, da die Zahlen zu den vormundschaftlich versorgten Menschen fehlen. Im Interesse der Betroffenen wurden hingegen alle unter dem Begriff «Zwangsversorgungen» aufgeführten rund 5000 Registereinträge erfasst, um die Suche nach dem entsprechenden Versorgungsbeschluss zu erleichtern.145 Zusätz-



Ein 2013 zuhanden des Bundesamts für Justiz erstellter Forschungsbericht geht davon aus, dass die Zahl der administrativen Anstaltseinweisungen zwischen der Wirtschaftskrise der 1930er und den 1950er Jahren ihren Höhepunkt erreichte.138 Aus den meisten Kantonen liegen keine detaillierten Angaben zu den Versorgungszahlen vor. Bei einzelnen Kantonen wurden diese Daten für bestimmte Zeitabschnitte erhoben, im Kanton Zürich sind beispielsweise im Zeitraum zwischen 1943 und 1980 insgesamt 2164 Versorgungsbeschlüsse bekannt.139 In ihrer grundlegenden Untersuchung zur administrativen Anstaltsversorgung im Kanton Bern ermittelte Tanja Rietmann für die knapp hundertjährige Geltungsdauer der kantonalen Versorgungsgesetze 14 489 Versorgungsentscheide (1884 – 1980). In Bern fanden die meisten administrativen Anstaltseinweisungen zwischen den 1910er und 1940er Jahren statt. Neben der Wirtschaftskrise und den schwach ausgebauten staatlichen Sozialwerken nennt Tanja Rietmann die gesellschaftlich intolerante Haltung gegenüber sozial nicht normkonformem Verhalten in der Zwischenkriegszeit als möglichen Grund für diese Entwicklung. Sie weist darauf hin, dass auch bei anderen fürsorgerischen Zwangsmassnahmen, wie beispielsweise den Zwangssterilisationen, die Höchstwerte in diese Krisenjahrzehnte fielen. Ab den 1940er Jahren waren die Versorgungszahlen im Kanton Bern im Zuge des wirtschaftlichen Aufschwungs und des Ausbaus der Sozialversicherungen rückläufig.140 Was Tanja Rietmann für den Kanton Bern feststellt, gilt in den Grundzügen auch für den Kanton St. Gallen. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass die kantonalen Versorgungsgesetze auf unterschiedliche Personengruppen zugriffen und die Zahlen daher nur begrenzt vergleichbar sind. So erhöhte der Kanton Bern beispielsweise mit dem Armenpolizeigesetz von 1912 (Artikel 62) die Versorgungskategorien von vier auf acht. Diese erhebliche Erweiterung der gesetzlich zulässigen Versorgungsgründe umfasste auch die administrative Versorgung von «Trunksüchtigen».141 Im Kanton Zürich zählte die Kategorie der «Gewohnheitstrinker» in der kantonalen Statistik ebenfalls zu den administrativen Anstaltseinweisungen und machte ab Anfang der 1950er Jahre fast die Hälfte der Versorgungen aus.142 In St. Gallen hingegen war die bereits erwähnte «Trinkerversorgung» seit 1891 separat geregelt. Die Regierung zählte sie zwar zu den Versorgungsgesetzen, wies sie statistisch jedoch getrennt aus. Die Amtsberichte der Jahre 1902 bis 1967 enthalten quantitative Angaben zu diesen Versorgungsentscheiden: In den gut 65 Jahren genehmigte der St. Galler Regierungsrat rund 1670 Trinkerversorgungsbeschlüsse.143 Ebenfalls nicht in der nachfolgenden Statistik zu den administrativen Anstaltseinweisungen im Kanton St. Gallen erscheinen die vormundschafts-
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lich wurden über den gesamten Untersuchungszeitraum alle zehn Jahre – in den Jahren ohne amtliche Statistik alle fünf Jahre – sämtliche Versorgungsbeschlüsse erfasst und ausgewertet, um detailliertere Aussagen über allfällige Veränderungen in der St. Galler Versorgungspraxis zu ermöglichen. Ein weiteres Ziel dieses Vorgehens war die Erfassung der G  eschlechterverteilung, welche in den Amtsberichten nicht ausgewiesen wird. Da sämtliche Einträge zu den «Zwangsversorgungen» in der Datenbank verzeichnet wurden, liessen sich signifikante Ausschläge – wie im Jahr 1942 – erfassen, gezielt in den Blick nehmen und ebenfalls auswerten. Die Kurve dieser Gesamteinträge zeigt auch, dass die Versorgungsziffern ab dem Ende des Zweiten Weltkriegs – abgesehen von einem erneuten leichten Anstieg um 1950 – rückläufig waren. Diese Entwicklung steht im Gegensatz zu den «Trinkerversorgungen», welche in den 1950er Jahren wieder anstiegen.



Die Grafik verdeutlicht, dass die Mehrheit der St. Galler Versorgungs beschlüsse in die Zwischenkriegszeit fiel und die administrativen Anstaltseinweisungen Ende der 1920er Jahre ihren Höhepunkt erreichten. Wie bereits erwähnt, sind die Versorgungsentscheide in den Amtsberichten nur im Zeit-
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raum von 1894 bis 1939 statistisch ausgewiesen. In diesem Zeitraum fällte der St. Galler Regierungsrat 1766 definitive Versorgungsentscheide. In den Jahren 1920 bis 1930 fielen 626 definitive Versorgungsentscheide, das heisst im Schnitt etwa 57 pro Jahr. Zum Vergleich: In den Jahren 1958 bis 1968 (letzter Versorgungsbeschluss) beschloss der St. Galler Regierungsrat noch rund 65 definitive Zwangsversorgungen, also durchschnittlich knapp sechs pro Jahr, wobei in den letzten drei Jahren nur noch jeweils ein definitiver Entscheid fiel.146 1928 erreichten die administrativen Anstaltseinweisungen einen Spitzenwert von 68 definitiven Entscheiden. Insgesamt wurden in diesem Jahr 105 gemeinderätliche Versorgungsbeschlüsse vom Regierungsrat genehmigt, in 37 Fällen – also bei mehr als einem Drittel – wurde der Vollzug jedoch auf Wohlverhalten der Betroffenen hin sistiert. Die Grafik weist auch diese bedingt ausgesprochenen Versorgungsbeschlüsse aus, deren Vollzug nicht selten zu einem späteren Zeitpunkt vom Departement angeordnet wurde. Die Entwicklung der administrativen Versorgung passt zur Feststellung von Max Lemmenmeier, wonach der Kanton St. Gallen im Gegensatz zu anderen Gebieten in der Schweiz keine «Goldenen Zwanzigerjahre» erlebte. Der Zusammenbruch der St. Galler Stickereiexporte stürzte den Kanton zwischen 1914 und 1945 in eine wirtschaftliche Dauerkrise.147 Die Krise traf alle Bevölkerungskreise, insbesondere jedoch die Angehörigen der sozialen Unterschicht und damit die Hauptzielgruppe der Versorgungsgesetze.148 Wie die
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Berufsstatistik der in den 1920er Jahren in die Zwangsarbeitsanstalt eingewiesenen Personen zeigt, war die Mehrheit der Männer entweder Landarbeiter, Tagelöhner oder Hilfsarbeiter. Bei den Frauen handelte es sich vor allem um Dienstmädchen und Fabrikarbeiterinnen. In wirtschaftlich schlechten Zeiten mit hoher Arbeitslosigkeit wurde es für diese wenig qualifizierten Berufsgruppen noch schwieriger, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Bei Verlust der Arbeitsstelle waren sie häufig auf finanzielle Unterstützung angewiesen und damit potenziell von der Zwangsversorgung bedroht. Zum Teil entschlossen sich Betroffene wegen der ungünstigen Situation auf dem Arbeitsmarkt sogar freiwillig zum Verbleib in der Zwangsarbeitsanstalt Bitzi.149 Der Ausbau der staatlichen Sozialversicherungen nach dem Zweiten Weltkrieg, wie beispielsweise die Einführung der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) im Jahr 1948, wird in der Forschung neben dem Wandel der gesellschaftlichen Normen und Werte als einer der Hauptgründe für den Rückgang der administrativen Anstaltseinweisungen von «Arbeitsscheuen» und «Liederlichen» genannt. Die St. Galler Regierung hielt Ende der 1950er Jahre fest, dass aufgrund der andauernden Hochkonjunktur weniger Versorgungen beantragt wurden, und bestätigte damit den Zusammenhang zwischen administrativen Anstaltseinweisungen und allgemeiner Wirtschaftslage.150 Neben der Steigerung des Wohlstands und der damit verbundenen Zunahme der Mittelschicht stellt Max Lemmenmeier in den 1960er auch im Kanton St. Gallen einen Wertewandel fest. Er spricht vom Bröckeln des «von katholischem Milieu und geistiger Landesverteidigung geprägten Ordnungsdenkens», das eine von den sozialen Normen abweichende und individuellere Lebensweise schrittweise ermöglichte. Allerdings blieb im Kanton St. Gallen beispielsweise das Konkubinatsverbot bis Anfang der 1980er Jahre bestehen.151 Ob nun aufgrund des wirtschaftlichen Aufschwungs, der verbesserten Sozialversicherungen oder des Aufbrechens gesellschaftlicher Normvorstellungen und bürgerlicher Rollenerwartungen: Ab den 1950er Jahren ging auch im Kanton St. Gallen die Zahl der administrativ in Arbeitsanstalten versorgten Menschen deutlich zurück. Von 41 Personen (davon vier Frauen) im Jahr 1950 sank die Zahl auf acht (davon eine Frau) im Jahr 1960. 1968 wurde noch ein Mann aufgrund des kantonalen Versorgungsgesetzes wegen «Arbeitsscheu» und «Liederlichkeit» in die Arbeitsanstalt eingewiesen.152 In der Grundtendenz zeigt die Entwicklung der kantonalrechtlichen administrativen Versorgung in St. Gallen also Übereinstimmungen mit a nderen Schweizer Kantonen wie Bern. Einige signifikante Ausschläge in den Versorgungsziffern stehen jedoch im Zusammenhang mit der spezifischen St. Galler Versorgungspolitik. Nach der staatlichen Übernahme und b  aulichen Erweiterung der Zwangsarbeitsanstalt Bitzi zu Beginn des 20. Jahrhunderts
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unternahm die St. Galler Regierung gezielte Anstrengungen, die Anstalt besser auszulasten. Im September 1911 beschloss der Regierungsrat auf Anregung des Justizdepartements, die Gemeinderäte und Ortsverwaltungsräte in einem bereits zitierten Kreisschreiben explizit dazu aufzufordern, häufiger von ihrer Kompetenz zur Zwangsversorgung von «arbeitsscheuen» und «liederlichen» Personen Gebrauch zu machen.153 Das Justizdepartement verwies auf die rückläufige Belegung der Zwangsarbeitsanstalt und führte diese Tendenz auf ökonomische Überlegungen der Gemeinden zurück, welche die administrativen Einweisungen in die «Bitzi» aus Kostengründen vermieden. Das Justizdepartement vertrat die Ansicht, dass eine frühzeitig angeordnete Versorgung in die Zwangsarbeitsanstalt gerade für besserungsfähige jüngere Leute im Interesse der Gesellschaft liege und eine abschreckende Wirkung ausübe. Im Fokus standen zwar weiterhin «arbeitsscheue» und «liederliche» Personen, welche die Ordnung in den Armenhäusern störten, «herumvagierten» oder das Wohl ihrer Familie gefährdeten. Das Justizdepartement betonte jedoch, dass die Zwangsmassnahme nicht nur gegen mittellose Arme, sondern auch gegen nicht von der öffentlichen Fürsorge unterstützte Personen angewendet werden konnte. In diesem Fall wurden die Versorgungskosten aus deren Vermögen bestritten. Tatsächlich war die Zahl der definitiven Versorgungsbeschlüsse 1910 auf 23 gesunken – 1908 waren es noch doppelt so viele. Wie die Grafik zeigt, stiegen die Zahlen nach 1911 kurzzeitig wieder an. Offenbar hatte die Intervention des Departements Wirkung gezeigt. Allerdings sanken die Versorgungszahlen schon vor Beginn des Ersten Weltkrieges wieder. Während des Zweiten Weltkriegs griff der Regierungsrat mit dem Notrechtserlass von 1941 erneut gezielt in die Versorgungspraxis ein: Im Fokus standen insbesondere die Hausierer. Herumziehende Personen sowie Menschen ohne festen Wohnsitz waren als sogenannte Vaganten bereits in den vorhergehenden Jahrzehnten von der administrativen Einweisung in die Arbeitserziehungsanstalt bedroht und betroffen, etwa wenn sie bereits mehrfach wegen «Mittel- und Obdachlosigkeit» polizeilich aufgegriffen und in die heimatliche Armenanstalt zurückgeschafft worden waren. Mit dem Notrechtserlass von 1941 verschaffte sich der Regierungsrat in Kriegszeiten ein Mittel, um diese «herumlungernden» arbeitsfähigen Personen, die sich dem zivilen Arbeitsdienst verweigerten, direkt – ohne vorgängigen Gemeinderatsbeschluss – in die Zwangsarbeitsanstalt einzuweisen. Der deutliche Anstieg der Anstaltseinweisungen im Jahr 1942, nachdem die Versorgungsziffern zu Beginn des Zweiten Weltkriegs gesunken waren, steht im Zusammenhang mit dieser Massnahme. Zuvor hatte das Kantonale Arbeits- und Sozialversicherungsamt bereits die Gemeinderäte sowie die Kantons- und Stadtpolizei um Meldung «arbeitsscheuer Elemente» ersucht und diese «Arbeitsunwilligen» zum Arbeitsdienst auf die Staatsdomäne «Aelpli» aufgeboten. Gemäss



einem Bericht von 1941 waren rund die Hälfte dieser Personen Hausierer. Im Mai äusserte sich der Verwalter der Anstalt Bitzi negativ über die politische Einstellung sowie die Arbeitsmoral dieser Arbeitsdienstpflichtigen und hielt deren sofortige Einweisung für angezeigt. Im Juni erliess der Regierungsrat den entsprechenden Notrechtserlass.154 Auch hier erreichte der Regierungsrat einen kurzzeitigen Effekt, aber es gelang ihm offenbar nur ein ungenügender Zugriff auf die anvisierte Personen- beziehungsweise Berufsgruppe. 1944 doppelte der zuständige Regierungsrat Roemer deshalb mit einem Kreisschreiben nach und forderte die Gemeindebehörden erneut nachdrücklich auf, die «arbeitsscheuen und liederlichen Elemente» der Arbeitserziehungsanstalt Bitzi zuzuführen: «Trotz der grossen Nachfrage nach Arbeitskräften, vor allem in der Landwirtschaft, müssen wir immer wieder erfahren, dass arbeitsfähige Leute untätig auf den Strassen und in den Wirtschaften herumstreifen oder sich dem nicht kontrollierbaren Hausierhandel hingeben. Die Duldung einer solchen Arbeitsscheu ist aber bei der heute bestehenden Notwendigkeit der Erfassung aller arbeitsfähigen Kräfte weniger denn je am Platze.» Wie die vorstehende Grafik und die rückläufigen Versorgungsziffern belegen, zeigte dieser Aufruf keine Wirkung mehr.155



Unterschiede zwischen den Gemeinden Die Auswertung der Registereinträge zu den «Zwangsversorgungen» nach Gemeinden ergibt, dass sämtliche der damals rund 90 St. Galler Gemeinden beim Regierungsrat administrative Anstaltseinweisungen beantragten, allerdings in unterschiedlichem Umfang und teilweise sehr sporadisch. Als Beispiel sei hier die kleine, damals drei- bis vierhundert Einwohnerinnen und Einwohner umfassende Toggenburger Gemeinde Krinau erwähnt: Der St. Galler Regierungsrat genehmigte zwischen 1899 und 1956 insgesamt fünf Zwangsversorgungsanträge des dortigen Gemeinderates.156 Am oberen Ende der Skala steht wenig überraschend die im Untersuchungszeitraum zwischen 35 000 bis 80 000 Einwohnerinnen und Einwohner zählende, bevölkerungsstärkste Gemeinde des Kantons, die Stadt St. Gallen mit rund 350 Einträgen. Diese Ziffer ist jedoch nicht mit der Anzahl von betroffenen Menschen gleichzusetzen, da die Einträge im Gegensatz zum Beispiel Krinau auch Mehrfachversorgungen der gleichen Personen sowie unter anderem auch Gesuche um vorzeitige Anstaltsentlassung enthalten. Gemessen an ihrer Grösse, weist die Stadt St. Gallen wie andere industrielle Zentren, etwa die Stadt Wil, im Verhältnis weniger Einträge auf als gewisse ländliche Gemeinden. Zur Gemeinde Nesslau, die im Zeitraum zwischen 1910 und 1950 rund 2000 Einwohnerinnen und Einwohner zählte, existieren beispielsweise 121 Einträge. Diese betreffen rund 60 verschiedene Personen.
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Die erste Zwangsversorgung beantragte der Nesslauer Gemeinderat bereits im ersten Jahr des Inkrafttretens des Versorgungsgesetzes von 1872, die letzte 1957. Die Einträge zeigen auch Mehrfachversorgungen auf: So wurde der Schneider Theodor J. zwischen 1901 und 1935 fünfmal in die Zwangsarbeitsanstalt Bitzi eingewiesen, dazwischen befand er sich zeitweise im heimatlichen Armenhaus sowie in den Heilanstalten St. Pirminsberg und Wil.157 Die meisten Versorgungsbeschlüsse fielen in die 1920er und 1930er Jahre. Für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg sind in den Registern der Regierungsratsprotokolle noch Zwangsversorgungsbeschlüsse zu vier Personen mit Heimatgemeinde Nesslau aufgeführt. Als Vergleich liefert die Datenbank zur Stadt Wil, deren Bevölkerungszahl in der Zwischenkriegszeit auf rund 7500 Personen anstieg, nur gut 40 Einträge zu rund 20 verschiedenen Personen. Eine mögliche Erklärung für diesen markanten Unterschied liegt in den wirtschaftlichen Verhältnissen der beiden Gemeinden: Als eigent liches «Stickerdorf» war Nesslau von der in den 1910er Jahren einsetzenden Krise der St. Galler Textilindustrie unmittelbar betroffen, während in der Stadt Wil in den 1920er und 1930er Jahren trotz der schlechten allgemeinen



Kreisschreiben von 1911 die Gemeinden zu vermehrter Beantragung von Zwangsversorgungen aufforderte, wies er ausdrücklich auf diese fi  nanzielle Unterstützung speziell für stark mit Armensteuern belastete Gemeinden hin.163 Nach dem Wegfall dieser Beiträge sahen gewisse Gemeinden aus Kostengründen von der Anstaltsversorgung ihrer «arbeitsscheuen E  lemente» ab, wie die Reaktion der Gemeinde Gommiswald auf einen erneuten Aufruf der Regierung zu mehr administrativen Versorgungen im Jahr 1944 zeigt. Sie hob in ihrem Antwortschreiben den hohen finanziellen Aufwand hervor, den solche Anstaltseinweisungen für die Gemeinden bedeuteten. Regierungsrat Roemer wies die Gemeinde in Anbetracht des kriegsbedingten Arbeitskräftemangels auf deren moralische Verpflichtung hin, «arbeitsscheue und liederliche Leute einer nützlichen Arbeitsleistung zuzuführen.» Den Einwand der Gemeinde versuchte der Regierungsrat mit dem Verweis auf die Armenausgleichssteuer sowie die geringen Unterbringungskosten in der Anstalt Bitzi von 95 Rappen pro Person und Tag (plus 15 Rappen Kleiderentschädigung) zu entkräften. Gommiswald zeigte sich davon offenbar unbeeindruckt, zumindest ist in den Regierungsratsprotokollen erst 1948 ein erneuter Versorgungsbeschluss dieser Gemeinde verzeichnet.164 Einen tieferen Einblick



Wirtschaftslage neue Fabriken und damit Arbeitsplätze entstanden.158 Einen weiteren wichtigen Aspekt bildete das Heimatprinzip in der öffentlichen Armenfürsorge. Bei den administrativen Anstaltseinweisungen spielte nicht zuletzt die Frage nach der Unterstützungspflicht respektive Kostentragung, auch unter Heimat- und Wohngemeinden der Betroffenen, eine zentrale Rolle. Zwar enthielt bereits das St. Galler Armengesetz von 1926 ab einer bestimmten Aufenthaltsdauer Regelungen zur wohnörtlichen Armenfürsorge. Allerdings waren die Wohngemeinden in Sonderfällen wie Heimschaffungen oder früheren Versorgungen in Armen-, Heil- oder Zwangsarbeitsanstalten nur bedingt unterstützungspflichtig.159 Dementsprechend merkt das für die Armenfürsorge zuständige Departement des Innern noch 1948 an, dass «nach unserm Bitzi-Versorgungsgesetz die Heimatgemeinde zur Fassung eines Versorgungsbeschlusses zuständig (ist), wenn diese die Kosten zu übernehmen hat, was ja sozusagen immer zutrifft».160 Die wohnörtliche Unterstützung wurde erst mit dem Beitritt des Kantons St. Gallen zum entsprechenden Konkordat Ende 1948 zum Grundsatz erhoben (seit 1. Januar 1950 in Vollzug).161 Zuvor hatte gemäss Georg Thürer die Armenausgleichssteuer von 1937 für die finanzschwächeren St. Galler Gemeinden, gerade auch im Toggenburg, eine gewisse Entlastung gebracht.162 Der St. Galler Regierungsrat gewährte den ärmeren Gemeinden allerdings bereits ab 1891 bis Mitte der 1930er Jahre Beiträge aus dem «Alkoholzehntel» an die Versorgungskosten in der Zwangsarbeitsanstalt Bitzi und den kantonalen Trinkerheilstätten. Je nach Finanzlage der Gemeinden deckten diese über die Hälfte der Auslagen für die Unterbringung einer administrativ in der «Bitzi» versorgten mittellosen Person ab. Als der Regierungsrat im
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in die kommunale Fürsorgepolitik können nur detaillierte Untersuchungen in den Gemeindearchiven liefern, die insbesondere auch die vormundschaftlichen Versorgungen durch die Waisenämter sowie weitere fürsorgerische (Zwangs-)Massnahmen in den Blick nehmen. Um ein umfassendes Bild der Versorgungspraxis einzelner St. Galler Gemeinden zu erhalten, müssen verschiedene Aspekte – wie beispielsweise die wirtschaftliche und politische Struktur sowie die Zusammensetzung der betreffenden Gemeindebehörden – beleuchtet werden.



Mehr Männer – Ungleiche Geschlechterverteilung In der Grafik zeigt sich eine weitere Gemeinsamkeit mit anderen S chweizer Kantonen ebenfalls deutlich: die ungleiche Geschlechterverteilung. In der Regel lag der Frauenanteil in den ausgewerteten Jahren zwischen rund 3 Prozent (1880) und 15 Prozent (1940). Einzig in den Stichjahren 1955 und 1960 lag der Prozentsatz bei 20 Prozent, allerdings wurden in diesen Jahren insgesamt nur noch wenige Versorgungsentscheide gefällt. Die Zahl bezieht sich auf eine Frau (1960) respektive zwei Frauen (1955). Ab 1966 wurde gar keine Frau mehr aufgrund des Versorgungsgesetzes von 1872 administrativ versorgt. Männer waren demnach viel stärker von der administrativen Einweisung in Arbeitserziehungsanstalten betroffen als Frauen. Auch im Kanton Bern betrug der Männeranteil im 20. Jahrhundert fast immer über 75 Prozent, im Kanton Nidwalden 84 Prozent. Tanja Rietmann bezeichnet die
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Versorgungsverfahren und Versorgungspraxis



75



administrative Versorgung dementsprechend als ein «in hohem Mass vergeschlechtlichtes Instrument». Das Ungleichgewicht wird in der Forschung vor allem mit der damaligen patriarchalen Gesellschafts- und Geschlechterordnung, dem bürgerlich-mittelständischen Familienideal und der damit verbundenen geschlechtsspezifischen Rollenverteilung erklärt, in der dem Mann die ökonomische Hauptverantwortung für die Familie zufiel.165 Auch in den St. Galler Versorgungsbeschlüssen steht bei den Männern die Arbeitshaltung sowie die allfällige Vernachlässigung der Familienpflichten im Zentrum: Häufiger Stellenwechsel, unbegründetes Fernbleiben von der Arbeitsstelle, oft verbunden mit dem Vorwurf des übermässigen Alkoholkonsums und des «Vertrinkens» ihres Verdienstes, werden in den Versorgungsentscheiden als Einweisungsgründe aufgeführt.166 Bei den Frauen liegt der Fokus hingegen auf der angeblichen «Liederlichkeit» und «Unsittlichkeit», insbesondere



1872 als Zwangsarbeitsanstalt betrachtet werden sollte. Das Justizdepartement und das Departement des Innern untersuchten daraufhin mehrere Fälle, bei denen der Verdacht bestand, dass die Gemeindebehörde die betroffenen Frauen ohne Genehmigung des Regierungsrates widerrechtlich in der Anstalt zum «Guten Hirten» zwangsversorgt hatten. Über einen Zeitraum von zwanzig Jahren stellte der Bericht bei drei Versorgungsfällen Gesetzeswidrigkeiten fest. Zwei dieser Frauen waren zuvor bereits in der «Bitzi» versorgt, und der Regierungsrat ging daher davon aus, dass sie «die Zwangsarbeitsanstalt Bitzi gerne mit der Anstalt zum Guten Hirten vertauschten». Der Regierungsrat beschloss letztlich, die Anstalt zum «Guten Hirten» nicht dem Versorgungsgesetz von 1872 zu unterstellen. Wie bisher konnten dort jedoch Frauen aufgrund gerichtlicher oder vormundschaftlicher Entscheide zwangsweise eingewiesen werden.170 Zweck der Anstalt war die Erziehung



i hrem sexuellen Verhalten. Diese geschlechtsspezifischen Unterschiede stellt Gisela Hauss auch im Zusammenhang mit den zivilrechtlichen Eingriffen der Vormundschaftsbehörde der Stadt St. Gallen gegenüber Jugendlichen und jungen Erwachsenen fest.167 Wie die Fallgeschichten zeigen, standen die Frauen wegen ihrer vor- respektive ausserehelichen Kontakte zu Männern zudem häufig im Verdacht der Prostitution. Die Ende der 1930er Jahre erlassenen Versorgungsgesetze der Westschweizer Kantone Waadt und Neuenburg zielten explizit auf die Bekämpfung der Prostitution im Zuge der Mobilmachung.168 Vor der Einweisung in die Zwangsarbeitsanstalt Bitzi waren die betroffenen Frauen teilweise bereits in anderen Anstalten wie Mädchen- oder Arbeiterinnenheimen untergebracht. Bei jungen Frauen zeigten die Behörden eine gewisse Zurückhaltung bei der Einweisung in die Arbeitsanstalt Bitzi, die bis 1952 auch eine Frauenabteilung umfasste. Im Kanton St. Gallen gab es verschiedene öffentliche und private Institutionen, die sich der Erziehung «sittlich verwahrloster» Frauen widmeten. Um ein detaillierteres Bild über die Versorgungspraxis gegenüber Frauen zu erhalten, müssten diese Einrichtungen genauer untersucht werden. Tanja Rietmann sieht in solchen alternativen Interventionsmassnahmen in Kombination mit anderen fürsorgerischen Eingriffen wie (Zwangs-)Sterilisationen eine weitere Ursache für die niedrigen Einweisungsziffern von Frauen in Arbeitsanstalten.169 Auf Frauen wurde demnach in anderer Form zugegriffen als auf Männer, insbesondere bei nicht der gesellschaftlichen Norm entsprechendem Sexualverhalten. Gerade als «sittlich gefährdet» eingestufte jüngere Frauen wurden oft vormundschaftlich in Erziehungs- oder Fürsorgeheime eingewiesen, im Kanton St. Gallen unter anderem in die von katholischen Ordensschwestern geführte Anstalt zum «Guten Hirten» in Altstätten. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts liess der St. Galler Regierungsrat auf Veranlassung des Grossen Rates gar die Frage prüfen, ob diese Anstalt im Sinne des Versorgungsgesetzes von



und Versorgung von zunächst als «sittlich verwahrlost», später als «fehlbar und schwererziehbar» beschriebenen weiblichen Personen im schulentlassenen Alter sowie bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts auch von alkoholkranken Frauen.171 Von 1868 bis 1968 wurden über 7220 Mädchen und Frauen in die Anstalt zum «Guten Hirten» eingewiesen. Gemäss Auswertung der ab 1947 geführten Karteikarten wird bei rund der Hälfte der Frauen «sexuelle Gefährdung und Verwahrlosung» als Versorgungsgrund genannt. 90 weitere Frauen wurden im Zeitraum zwischen 1947 und 1968 wegen «Vergnügungssucht, Arbeitsscheu und Liederlichkeit» im Erziehungsheim untergebracht.172 Viele der administrativ in die «Bitzi» oder, seit der Schliessung der dortigen Frauenabteilung Anfang der 1950er Jahre, in andere Arbeitsanstalten eingewiesenen Frauen waren entweder bereits zuvor in der Anstalt zum «Guten Hirten» untergebracht, oder der Eintritt wurde ihnen als Alternative zur Zwangsversorgung nahegelegt.173 Mehrheitlich e rfolgte die Unterbringung der jungen Frauen in diesem Erziehungsheim jedoch durch die St. Galler Vormundschaftsbehörden, so auch bei Gina R., die 1969 mit Einwilligung der Eltern zur Nacherziehung in die Anstalt zum «Guten Hirten» eingewiesen wurde. Auch in ihrem Fall war das Erziehungsheim eine Station in einer langen Reihe von Anstaltsversorgungen. Danach folgten eine Begutachtung in der psychiatrischen Anstalt Wil, die Versorgung im Zürcher Ulmenhof sowie die Einweisung in eine geschlossene Anstalt im Kanton Freiburg, bis die Vormundschaftsbehörden Gina R. schliesslich auf unbestimmte Zeit in der Berner Strafanstalt Hindelbank versorgten.174 Erst 1971 erreichte sie mit Unterstützung ihres Beistandes die Entlassung aus dieser administrativen Anstaltsversorgung. Ihr Beispiel verdeutlicht, dass die amtlichen Statistiken – so auch die vorstehende Grafik – eine Vielzahl der zu Unrecht in Arbeits- oder Strafanstalten administrativ versorgten Menschen nicht erfassen.



Die Anstalt Bitzi wurde 1871 als «Toggenburgische Zwangsarbeitsanstalt» gegründet und 1904 vom Kanton St. Gallen übernommen (Ansichtskarte um 1919).



Rund sieben Kilometer von der Anstalt Bitzi entfernt lag die Aussenstation «Aelpli», wo die «Alpmannschaft» untergebracht war (undatierte Aufnahme).



«Die Staatswirtschaftliche Kommission vor ihrem Transport nach der Zwangsarbeitsanstalt Bitzi» (undatierte Aufnahme)



Zwangsarbeiter («Detinierte») der Anstalt Bitzi beim Wegbau im Gebiet Hugenälpli-Älpli bei Mosnang (um 1932)



In unregelmässigen Abständen besuchten Mitglieder des Grossen Rates die Anstalt. Im Jahr 1936 lautete ihr Fazit: «Die baulichen Verhältnisse in der Bitzi bedürfen wirklich der Besserung.  ( … )  Ob ein Neubau oder eine schöne Umbaute das Erziehungsziel erreichen lasse, das man mit den Hoffnungslosen, wie es scheint, im Auge hat, ist füglich zu bezweifeln. Diese Arbeitsscheuen, Trinker, Querulanten und mit Defekten mannigfacher Art ausgestatteten Typen in nützliche Glieder der menschlichen Gesellschaft ummodellieren zu wollen, bedeutet eine auch für unsern Herrn Haab [Verwalter der Bitzi] nicht zu lösende Aufgabe. Eine nüchterne Betrachtung der Dinge führt uns dazu, die Bitzi nicht als Erziehungs-, sondern als Versorgungsanstalt zu bewerten und die Hoffnung auf Besserung der Internierten dementsprechend zu reduzieren.»



Für die Alpverbesserung auf dem Hugenälpli stellte die Zwangsarbeitsanstalt dem Landwirtschaftlichen Bezirksverein Untertoggenburg pro Zwangsarbeiter und Tag 4.50 Franken in Rechnung. Gemäss Hausordnung von 1932 erhielten die «Detinierten» – je nach Verhalten und Leistung – einen Verdienstanteil von 5 bis 30 Rappen pro Tag. Der Arbeitstag dauerte im Sommer 10 6, ab Herbst 10 Stunden. Die Zwangsarbeiter wurden von zwei Anstaltsaufsehern «zur Arbeit angeleitet und beaufsichtigt».



Die Anstalt Bitzi nach dem Neubau Anfang der 1950er Jahre



Aussenstation «Aelpli» nach dem Neubau



Die Anstalt Bitzi nach dem Grossbrand im Sommer 1947. Die Polizei nahm an, dass ein Defekt in der Rauchkammer den Brand verursacht hatte. 1950 brach auch in der Aussenstation «Aelpli» ein Feuer aus. Diesmal ging die Polizei von Brandstiftung durch eine Insassin aus, wie die Fallgeschichte von Lina T. auf Seite 96 f. zeigt.



Karolina und Johann H., *1918 und *1912 – «Was nun aber Sie betrifft …»



Karolina und Johann H., *1918 und *1912 – «Was nun aber Sie betrifft, ersuche ich Sie inständig, in Zukunft kein einziges Ihrer Kinder mehr zu besuchen, ohne mich vorher zu fragen.»



seinen Beschluss mit der Wahrung der Kindesinteressen. Er verwies auf die prekären Verhältnisse im Wohnwagen, die Anschuldigungen gegen den Vater sowie die fehlende Konstanz in der Erziehung. Der Regierungsrat beanstandete die «Art und Weise, wie die Eltern ihre Kinder bald hier, bald dort an Pf legeplätze brachten und wieder wegnahmen». Er betonte, dass es sich nicht um ein Straf urteil gegen die Eltern handle und es keine Rolle spiele, welchem «Kreis oder Beruf die Eltern angehören». Im Fokus stand laut Regierungsrat entgegen den Vorwürfen von Johann H. das Wohl der Kinder und deren Erziehung zu «guten, brauchbaren Gliedern der Gesellschaft», wobei er nicht ausschloss, dass einzelne Kinder zu einem späteren Zeitpunkt wieder den Eltern anvertraut würden. Mit diesem Entscheid der St. Galler Regierung war den Eltern die Gewalt über ihre Kinder definitiv entzogen worden. Die Kinder wurden alle unter die Vormundschaft der Pro Juventute gestellt. Als Vormund waltete Alfred Siegfried, Gründer und Leiter des Hilfswerks für die «Kinder der Landstrasse». Er war überzeugt davon, dass Kinder strikt von ihren fahrenden Eltern getrennt werden mussten. Zum Verhängnis waren der alleinerziehenden Mutter Gerüchte um ein aussereheliches Verhältnis geworden. Zudem hatte Karolina H. angeblich Anfang September 1952 die Behörden wegen des nahenden Winters und der beengten Platzverhältnisse im Wohnwagen darum ersucht, einen Teil der Kinder vorübergehend an einem Pf legeplatz unterzubringen. Zu diesem Zeitpunkt war Johann H. bereits in der Arbeitsanstalt Bitzi versorgt und Karolina H. alleine für die zahlreichen Kinder verantwortlich. Der Vater versuchte seit seiner Einweisung vergeblich, früher aus der Anstalt entlassen zu werden, und schrieb mehrere Briefe an den zuständigen Regierungsrat Eggenberger mit der Bitte um eine persönliche Aussprache. Im August 1952 schrieb ein Mitarbeiter des Polizei departements über Johann H.: «Irgendwie ist mir aber dieser im Grunde genommen doch gutmütige Korber sympathisch. Es liesse sich bei guter Führung (bis jetzt sei er recht gut), sicher mit Rücksicht auf seine grosse Familie verantworten, ihn allenfalls nach einem Jahr laufen zu lassen. Er hat versprochen, er wolle das Herumziehen aufgeben und in eine Fabrik gehen. ( …  ) Ob sich ein H. sesshaft machen lässt, ist allerdings eine andere Frage.» In Absprache mit dem Departementsvorsteher wurde entschieden, dass der Mitarbeiter bei seinem nächsten Anstaltsbesuch das «beschriebene Hoffnungslicht» der vorzeitigen Entlassung anstecke. In der Zwischenzeit versuchte Karolina H., ihre Kinder alleine durchzubringen. Sie übte weiterhin ihren Beruf als Korberin und Schirmf lickerin aus, um den Lebensunterhalt für ihre Familie zu bestreiten. G emäss Akten gingen «von überall Klagen ein», welche schliesslich zur Wegnahme der Kinder durch die Pro Juventute führten. Im Februar beschloss das Waisenamt von Alt St. Johann, auch Karolina H. wegen «Arbeitsscheu und Liederlichkeit» in der Arbeitsanstalt Kalchrain zu versorgen. Sie wurde vorübergehend beim Bezirksamt in Haft gesetzt und einvernommen. Die alleinerziehende Mutter wehrte sich gegen die Zwangsversorgung und bestritt ein angebliches Liebesverhältnis. Vielmehr habe



«Mit Beschluss vom 14. Januar 1953 verfügte der Gemeinderat Alt St. Johann, es sei Karolina H., geboren am 16. F ebruar 1918, von Alt St.  Johann, wegen Arbeitsscheu und lieder lichen Lebenswandels für die Dauer eines Jahres in die Arbeitserziehungsanstalt Kalchrain zu versorgen. Gemäss Antrag des Polizeidepartements wird diesem Versorgungs beschluss die regierungsrätliche Genehmigung erteilt, der Vollzug jedoch auf Zusehen und Wohlverhalten hin aufge schoben. Frau H. hat nachgewiesen, dass sie sofort eine Stelle in Stein (Aargau) antreten kann. Sie ist gewillt, von nun an einer regelmässigen Fabrikarbeit nachzuge hen.»175 (Regierungsratsbeschluss vom 24.02.1953) Wenige Wochen nachdem der St. Galler Regierungsrat diesen bedingten Versorgungsentscheid gefällt hatte, entschied das Bezirksamt Obertoggenburg im März 1953 auf Antrag des Waisenamtes von Alt St. Johann, dem Ehepaar Karolina und Johann H. die elterliche Gewalt über alle zwölf Kinder im Alter von zwei bis siebzehn Jahren zu entziehen. Weder Karolina noch Johann H. waren bei diesem Entscheid anwesend, beide wurden durch ihren jeweiligen Vormund – beides Gemeinderäte ihres Heimatortes Alt St. Johann – vertreten. Karolina H. befand sich zu diesem Zeitpunkt im Kanton Aargau. Aufgrund des bedingten Versorgungsbeschlusses musste sie dort in einer Fabrik arbeiten und durfte weder zu Klagen Anlass geben noch ohne Bewilligung von ihrem Arbeitsplatz fernbleiben, ansonsten drohte ihr die sofortige Einweisung in die thurgauische Arbeitserziehungsanstalt Kalchrain. Ihr Ehemann, gegen den Karolina H. die Scheidung eingereicht hatte, konnte an diesem Tag ebenfalls nicht vor Bezirksamt erscheinen. Johann H. war bereits im Juli 1952 für zwei Jahre administrativ in die St. Galler Arbeitsanstalt Bitzi eingewiesen worden. Der heimatliche Gemeinderat warf dem Korber vor, mit seinem «liederlichen» und «arbeitsscheuen» Verhalten das Wohl seiner grossen Familie auf das Schwerste gefährdet zu haben. Aufgrund verschiedener Klagen stand Johann H. in Verdacht, seine Kinder beschimpft und geschlagen zu haben. Die Heimatgemeinde hielt den vorbestraften Familien vater zudem für einen «haltlosen Trinker» und eine Gefahr für die Öffentlichkeit. Bei seiner Einvernahme vor dem Bezirksamt bestritt Johann H. diese Vorwürfe und legte Rekurs gegen den Entzug der elterlichen Gewalt ein. Er bat um die Rückgabe der Kinder und erklärte, dass er in Zukunft eine Wohnung beziehen und einen «rechten Lebenswandel» führen werde. Der St. Galler Regierungsrat stützte jedoch den Entscheid der untergeordneten Behörden und begründete
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Karolina und Johann H., *1918 und *1912 – «Was nun aber Sie betrifft …»



ihr ein Bekannter in Abwesenheit ihres Ehemannes zeitweise bei der grossen A rbeit geholfen. Der Bezirksammann erachtete daraufhin zwar die Voraussetzungen für die Anstaltsversorgung als gegeben, schlug jedoch vor, mit dem Vollzug der Internierung noch zu warten. Karolina H. musste sich dazu verpf lichten, einer geregelten Arbeit nachzugehen und die Behörden über jede Adressänderung auf dem Laufenden zu halten. Bei ihrer Einvernahme vor dem Bezirksamt gab Karolina auch an, dass sie nur in den Entzug der elterlichen Gewalt eingewilligt habe, weil sie von zwei Gemeinderatsmitgliedern bei einem unangekündigten Besuch «überrumpelt» worden sei. Trotz drohender Anstaltseinweisung versuchte Karolina H. in den folgenden Monaten, ihre Kinder zurückzuerhalten. Am 12. Mai 1953 bekam sie einen Brief des Obertoggenburger Bezirkammanns. Dieser forderte sie mit Nachdruck dazu auf, sich von ihren Kindern fernzuhalten: «Sollte nun noch eine einzige Klage eingehen, dass Sie Ihre versorgten Kinder aufsuchen, ohne ausdrückliche Bewilligung der zuständigen Instanzen, wird die Vollziehung des Zwangsversorgungsbeschlusses angeordnet.» Ihr Vormund hatte sich darüber beklagt, dass Karolina H. ihren Kindern nachreiste und versuchte, diese wieder zu sich zu nehmen. Der Bezirksammann leitete daraufhin polizeiliche Erkundigungen ein und liess ihre Eltern und Verwandten in Basel befragen. Karolina H. war jedoch bereits wieder im Kanton Aargau. Von dort aus fragte sie kurz darauf bei der Pro Juventute nach ihren Kindern. In seinem Antwortschreiben vom 1. Juni 1953 ermahnte auch Alfred Siegfried die besorgte Mutter, ihre Kinder nicht wieder aufzusuchen:



mit dem Titel «Zwölf Kinder hatten kein Dach …  und verwahrlosten um fahrende Leute herum, bis ein Gemeindevorstand zum Rechten sah und sie dem Pro- Juventute-Hilfswerk zuführte». Im Januar 1954 folgte ein zweiter Artikel in der Zeitschrift «Die Schweizer Familie» mit inszenierten Fotografien der Kinder in Heimen und bei Pf legefamilien. Die Lebensgeschichte von Georg H., dem zweitjüngsten Sohn von Karolina und Johann H., schildern Sara Galle und T homas Meier in ihrem Buch «Von Menschen und Akten» über die Aktion «Kinder der Landstrasse». Georg H. hat seinen Vater nie mehr getroffen, Johann H. starb bereits 1957. Nach Unterbringung in verschiedenen Heimen und bei Bauernfamilien lebte der mittlerweile 17-jährige Georg H. Ende 1963 kurz bei seiner Familie. Auf Veranlassung der Pro Juventute wurde er der Mutter erneut weggenommen und in das Erziehungsheim St. Georg in Knutwil gebracht. Georg H. f lüchtete und versuchte mehrfach, zu seiner Mutter zurückzukehren. Daraufhin liess ihn die Pro Juventute mit nachträglicher Zustimmung des Waisenamtes von Alt St. Johann in die Zürcher Arbeitserziehungsanstalt Uitikon einweisen. Georg H. entwich nach wenigen Tagen auch aus dieser Anstalt. Karolina H. erreichte schliesslich bei der Heimatgemeinde, dass ihr Sohn bei ihr bleiben durfte. 176



«Was nun aber Sie betrifft, ersuche ich Sie inständig, in Zukunft kein einziges Ihrer Kinder mehr zu besuchen, ohne mich vorher zu fragen. Sie wissen, dass an den Plätzen, die Sie selber gesucht haben, nur zwei Kinder  haben  bleiben können   (  …  ),   die andern mussten alle weiter platziert werden. Da darf nun vorläufig keine Störung eintreten, sonst wäre ich gezwungen, die Kinder in An stalten zu geben, wo sie es gewiss bei weitem nicht mehr so schön hätten, wie jetzt an ihren Pflegeplätzen. Im übrigen geht es allen gut, es ist keines krank und auch keines unzufrieden. Wenn Sie sich nur entschliessen kön nen, selber eine andere Lebensweise zu führen.» Beide Elternteile versuchten vergeblich, ihre Kinder zurückzuerhalten. J ohann H. schrieb einen weiteren Brief aus der Arbeitsanstalt Bitzi, diesmal an das St. Galler Erziehungsdepartement, mit der Bitte, ihm den Kontakt zu seinen Kindern zu ermöglichen: «Sie werden begreifen, dass ich die Kinder liebe und sie hie und da auch wieder gern sehe und etwas höre von ihnen.» Im Mai 1953 erschien in der Zeitung «Die Woche» eine Bildreportage über die Kinder der Familie H.
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Die Anstalt Bitzi – Zwangsarbeitsanstalt, Arbeitserziehungsanstalt, Kantonale Arbeitsanstalt



«Ich erinnere mich gut an meine Jugendzeit, als man jedem ‹Tunichtgut› mit der Versorgung ins Bitzi drohte, damit er endlich ‹chrampfen› lerne. Und niemand wird bestrei ten, dass noch vor 30 Jahren unbequeme Mitbürger, die den Behörden Sorgen bereiteten, nach dem Bitzi ab geschoben wurden. Dabei erinnere ich mich an einen Gemeindeam mann einer St.  Galler Gemeinde, der den zweifelhaften Ruf hatte, stets dann mit dem ‹Bitzi› zu drohen, wenn er einen Arbeitsscheuen im Namen der Fürsorgebehörde vorla  den musste. Glücklicherweise sind diese Zeiten endgültig vorbei.»177(Karl Bertsch, «Die Ostschweiz», 6.10.1978)



Zwangsarbeits- oder Erziehungsanstalt? – Geschichte und Zweck der Anstalt Anlässlich der Eröffnung der neuen Werkstattgebäude Ende der 1970er Jahre beschrieb der St. Galler Journalist Karl Bertsch unter dem vielsagenden Titel «Bitzi – ein Name weckt falsche Vorstellungen» seine oben zitierten Erinnerungen an die 1871 gegründete Anstalt. Zwangsarbeitsanstalt, Arbeitserziehungsanstalt, kantonale Arbeitsanstalt – die Anstalt Bitzi trug über die Jahrzehnte hinweg verschiedene Bezeichnungen. Immer wieder führten Zweck, Organisation und selbst Name dieser Anstalt zu Diskussionen in den Räten, den Medien und der Bevölkerung. 1978 war der Grundtenor der Berichterstattung positiv, die «Bitzi» wurde nicht länger als das frühere «Schreckgespenst» wahrgenommen. Dreissig Jahre zuvor klangen die Pressestimmen noch anders. So befand etwa die «Neue Toggenburger Zeitung» nach dem Grossbrand von 1947: «Das Wort ‹Bitzi› hat im allgemeinen Volksbegriff etwas Abstossendes, man weiss, dass dort arbeitsscheue Elemente versorgt sind – nicht alle!»178 Mit dem Neubau der Anstalt Anfang der 1950er Jahre plädierte die zuständige Kommission des Grossen Rates für einen Namenswechsel zu St.Gallische Arbeitsanstalt bei Mosnang. Sie erhoffte sich mit der Reorganisation eine Verbesserung des schlechten Rufs der Anstalt und wollte diese vom «ominösen Namen Bitzi» befreien. Dagegen wehrte sich allerdings die Gemeinde Mosnang, die nicht direkt mit der Anstalt in Verbindung gebracht werden wollte. Sie befürchtete, dass man «nach einer gewissen Reihe von Jahren im gleichen Ton und mit demselben Sinn von der ‹Anstalt Mosnang› spricht, wie dies heute mit dem Namen ‹Bitzi› geschieht».179 Die Diskussion verdeutlicht, wie stigmatisierend ein Aufenthalt in der «Bitzi» für die administrativ versorgten Menschen war. Noch in den 1960er Jahren empfand sich der vormundschaftlich in die Anstalt eingewiesene Henry S. als «Sträfling» und erinnerte sich insbesondere an die entwürdigenden sonntäglichen Kirchgänge in Anstaltskleidung unter den Blicken der Bevölkerung.180



Zweck der Anstalt Bitzi war zunächst, die gemäss Versorgungsgesetz von 1872 eingewiesenen «arbeitsscheuen» und «liederlichen» Personen zu «passender und strenger Arbeit anzuhalten» und an einen «sittlichen und g eregelten Lebenswandel zu gewöhnen» (Reglement 1893).181 Im Laufe des 20. Jahrhunderts – nach einer Untersuchung der Anstalt infolge Beschwerden von Insassen gegen die Anstaltsführung – versuchte die Regierung, mehr Gewicht auf den erzieherischen Aspekt zu legen. Das erklärte Ziel war nun, die Insassen «durch angemessene und geregelte Beschäftigung, unter Anwendung bewährter Erziehungsgrundsätze, an ein arbeitsames und solides Leben zu gewöhnen» (Reglement 1932).182



Von der toggenburgischen zur kantonalen Zwangsarbeitsanstalt (1871 – 1904) 1871 errichteten vierzehn Toggenburger Vertragsgemeinden mit Unterstützung der Ortsgemeinden der Städte St. Gallen und Wil im ehemaligen Gasthof «Bitzibad» die «Toggenburgische Zwangsarbeitsanstalt» zur «Unterbringung von arbeitsfähigen, aber arbeitsscheuen und liederlichen Personen beiderlei Geschlechts».183 Die Zwangsarbeitsanstalt sollte das Fürsorgewesen der Gemeinden entlasten, indem sogenannt renitente Armenhausinsassen oder pflichtvergessene Familienväter zur Disziplinierung und Arbeitserziehung in die Anstalt Bitzi versetzt werden konnten.184 Erst ein Jahr nach Eröffnung der Anstalt – am 1. August 1872 – trat das erste kantonale Versorgungsgesetz in Kraft. Aufgrund des hohen finanziellen Aufwands für die Vertragsgemeinden stellte sich bereits in den Anfangsjahren die Frage nach der Verstaatlichung der Anstalt, welche 1904 in die Tat umgesetzt wurde. Aufgrund der schlechten Wirtschaftslage herrschte in den 1880er Jahren – trotz staatlicher Subventionen – ein chronisches Betriebsdefizit. Die Staatswirtschaftliche Kommission des Grossen Rates stellte deshalb den Antrag, die Verlegung der administrativ eingewiesenen Personen in die Strafanstalt St. Jakob zu prüfen. 1890 erreichte der Insassenbestand der «Bitzi» einen Tiefststand von elf Personen. Die Verwaltungskommission der «Bitzi» sah in dieser Entwicklung allerdings nicht einen allgemeinen Rückgang der Zahl der «Arbeitsscheuen» und «Liederlichen», vielmehr machte sie die zu hohen Versorgungskosten dafür verantwortlich. Seit dem Beschluss des Grossen Rates von 1891, den Gemeinden Beiträge aus dem «Alkoholzehntel» an die Zwangs- und Trinkerversorgungen zu entrichten, stieg der Insassenbestand in der «Bitzi» wieder deutlich an.185 Anlässlich der vorgeschlagenen Übernahme durch den Staat wies der Regierungsrat den Grossen Rat auf die erheblichen Mängel der Anstalt hin: Kritisiert wurden einerseits die baulichen Verhältnisse, insbesondere die unhaltbaren Zustände in den Schlafräumen
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sowie das Fehlen von Einzelzellen. Andererseits entsprach die «Bitzi» auch in pädagogischer Hinsicht nicht den Anforderungen einer zeitgemässen Anstalt. Nach Meinung des Regierungsrates war es Aufgabe des Kantons, eine bessere Zwangsarbeitsanstalt zu schaffen.186 Trotz staatlicher Übernahme Anfang 1904 und gewissen baulichen Verbesserungen bemängelte die Staatswirtschaftliche Kommission noch vier Jahrzehnte später die desolaten Zustände der erwähnten Schlafräume.187 Ein Neubau des «alten Bitzibädli» erfolgte jedoch erst nach dem Grossbrand von 1947. Zusätzlich zur Zwangsarbeitsanstalt Bitzi erwarb der Kanton 1904 die rund sieben K  ilometer entfernte Liegenschaft «  Grosswald-Aelpli» und errichtete dort eine Aussenstation mit Alpbetrieb. Damit war die Zwangsarbeitsanstalt Bitzi zu Beginn des 20. Jahrhunderts der räumlich grösste Landwirtschaftsbetrieb des Kantons.188 Die Verwaltung der «Bitzi» stand über Jahrzehnte hinweg vor der



eine Erziehungsanstalt umzuwandeln.192 Im Zuge dieses Reformversuchs erfolgte 1932 die längst fällige Revision des Anstaltsreglements. Auslöser war eine Untersuchung des Departements über Vorwürfe von körperlicher Gewalt gegenüber Insassen. Bei den Erneuerungswahlen 1936 wurde die «Bitzi» schliesslich dem Erziehungsdepartement zugewiesen und ab 1938 als «  Arbeitserziehungsanstalt» bezeichnet. Die Staatswirtschaftliche Kommission stufte die «Bitzi» nach einer Besichtigung jedoch weiterhin eher als Versorgungs- denn als Erziehungsanstalt ein und zweifelte Mitte der 1930er Jahre an einer erfolgreichen Umerziehung der darin versorgten Menschen zu «nützlichen Gliedern der menschlichen Gesellschaft». Der Berichterstatter bezeichnete sie abwertend als «Arbeitsscheue, Trinker, Querulanten und mit Defekten mannigfacher Art ausgestattete Typen».193 Für die mässigen Erziehungserfolge wurden auch die baulichen Verhältnisse der «  Bitzi» verantwortlich gemacht, welche die gewünschte Trennung verschiedener Insassengruppen sowie der Geschlechter und damit auch die pädagogischen Reformversuche erschwerten. Mitte der 1940er Jahre standen Verwaltung und Personal erneut in der Kritik wegen ihrem groben Umgang mit den Anstaltsinsassen. Diesmal schaltete sich unter anderem auch der Direktor der kantonalen Strafanstalt mit Verbesserungsvorschlägen in die Diskussion ein. In der Folge führte die Anstaltsleitung der «Bitzi» ein neues System ein, das den Insassen je nach Kategorie verschiedene Vergünstigungen und ein gewisses Mitspracherecht gewährte.194 Im Sommer 1947 verschärf-



Herausforderung, einen umfangreichen staatlichen Landwirtschaftsbetrieb möglichst ohne Defizite zu führen und gleichzeitig dem im Anstaltsreglement festgesetzten Erziehungsanspruch gerecht zu werden.



Erziehungsanstalt oder Verwahrungsanstalt? – Reformversuche in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Bereits in den 1880er Jahren wurden im kantonalen Amtsbericht die f ehlenden erzieherischen Massnahmen kritisiert. Auch die nicht vorhandene Trennung von jüngeren und älteren – als nicht besserungsfähig eingestuften – Personen war bereits Ende der 1890er Jahre Gegenstand der Diskussion. Eine Besserung stellte die Aufsichtskommission vor allem bei den eingewiesenen Alkoholikern fest, die durch den Anstaltsaufenthalt an die Abstinenz gewöhnt wurden. Der Erziehungserfolg bei den übrigen Insassen wurde hingegen als unvollkommen eingestuft.189 Die Staatswirtschaftliche Kommission forderte bereits 1916 eine neue Anstaltsordnung, die den Veränderungen und Fortschritten im Anstaltswesen Rechnung trug.190 Im Laufe der 1920er Jahre wurden verschiedene Neuerungen eingeführt: Seit 1924 galt ein striktes Alkoholverbot für die gesamte Anstalt. Im gleichen Jahr trat zudem das sogenannte Einweisungsgesetz in Kraft, welches die Versetzung von administrativ Versorgten in die Strafanstalt ermöglichte und die chronisch überfüllte Zwangsarbeitsanstalt Bitzi entlasten sollte. Erst seit 1926 hatten die Insassen Anspruch auf einen geringen Verdienstanteil als Entschädigung für ihre Arbeitsleistung. Dieses «Pekulium» wurde ihnen beim Austritt als Starthilfe für den «Wiedereintritt in das bürgerliche Leben» ausgerichtet.191 Als nach einem erneuten Departementswechsel 1930 das Polizeidepartement die Verantwortung für die administrativen Anstaltseinweisungen übernahm, war das erklärte Ziel, die bisherige Zwangsarbeitsanstalt in
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te sich die ohnehin schon ungenügende räumliche Situation: Ein Brand in der «Bitzi» zerstörte grosse Teile des Anstaltsgebäudes und erschwerte den Anstaltsbetrieb zusätzlich. Die Hälfte der Insassinnen und Insassen wurde in der Folge auf die Aussenstation «Aelpli» verlegt, neu Eingewiesene teilweise in ausserkantonalen Anstalten versorgt. Erst 1952 – fünf Jahre nach dem Brand – konnte der Neubau bezogen werden. Der Hauptgrund für die Verzögerungen im Wiederaufbau respektive Neubau der «Bitzi» lag in der Einführung des Schweizerischen Strafgesetzbuches von 1942 und den damit verbundenen Veränderungen im Strafvollzug. St. Gallen strebte mit anderen Ostschweizer Kantonen eine interkantonale Anstaltsplanung an, die entsprechende Vereinbarung trat jedoch nach jahrelangen erfolglosen Verhandlungen erst 1956 in Kraft.195



Einführung des Schweizerischen Strafgesetzbuches und interkantonale An staltsplanung – Diskussion um die zukünftige Verwendung der Anstalt Bitzi Der Kanton St. Gallen plante ursprünglich eine Spezialisierung und Dreiteilung seiner Besserungsanstalten, um die Anforderungen des Schweizerischen Strafgesetzbuches von 1942 zu erfüllen: Die ersten beiden Stufen be-
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trafen Anstalten für Schulpflichtige und Jugendliche bis zum 22. Altersjahr. Die «Bitzi» sollte als Arbeitserziehungsanstalt für die dritte Stufe – ältere «Arbeitsscheue» und «Verwahrloste» – dienen. Ziel dieses neuen Anstaltskonzepts war die seit Jahren geforderte Trennung nach Altersstufen, insbesondere diejenige von Jugendlichen und Erwachsenen.196 Im Rahmen dieser grundlegenden Reorganisation des Anstaltswesens zog der Regierungsrat auch die Aufhebung der «Bitzi» und die Einweisung der administrativ versorgten Menschen in ausserkantonale Anstalten in Betracht. Nach dem Grossbrand im Jahr 1947 drängten Mitglieder des Grossen Rates auf eine definitive Lösung der «Bitzi-Frage» und die dringend notwendige Sanierung des Anstaltsgebäudes. In der Beantwortung ihrer Einfachen Anfrage im April 1949 ging der Regierungsrat noch davon aus, dass die interkantonale Vereinbarung der Ostschweizer Kantone kurz vor Abschluss stand, bis dahin sollte der provisorische Anstaltsbetrieb aufrechterhalten werden. In der Herbstsession des Grossen Rates schlug der damalige sozialdemokratische National- und spätere Regierungsrat Mathias Eggenberger die vorübergehende Verpachtung der «Bitzi» und die Unterbringung der Insassen in einer besonderen Abteilung der Strafanstalt sowie in modernisierten Bürgerheimen vor. Für die Umwandlung der Anstalt Bitzi in eine wirkliche Erziehungsanstalt hielt er die Anstellung eines ausgebildeten Pädagogen für dringend notwendig. Der Vorsteher des Erziehungsdepartements hielt dies zwar für den Ideal fall, jedoch aus Kostengründen für nicht realisierbar.197 Im Jahr 1950 kam



28. Altersjahr. In seiner Botschaft an den Grossen Rat wies der Regierungsrat darauf hin, dass der Anteil der als erziehungsfähig eingestuften Zöglinge gemäss Einweisungsstatistik nur etwa 10 Prozent der Anstaltsklientel der «Bitzi» ausmache. Jüngere männliche Insassen sollten künftig in Anstalten mit Ausbildungsmöglichkeiten eingewiesen werden. Die Frauenabteilung wurde mit dem Bezug der neuen Anstaltsgebäude am 1. August 1952 aufgehoben. Im Jahr 1956 trat nach mehr als zehnjährigen Verhandlungen zwischen den Kantonen endlich die Ostschweizer Vereinbarung über den Strafund Massnahmenvollzug in Kraft.202 Der Kanton St. Gallen verpflichtete sich ursprünglich, drei den Vorschriften des Schweizerischen Strafgesetzbuches entsprechende Anstalten zu führen: die Strafanstalt Saxerriet zum Vollzug von Gefängnis- und Zuchthausstrafen für Erstmalige, die Arbeitsanstalt B  itzi für administrative Versorgungen gemäss kantonalem Recht sowie eine st. gallische Arbeitserziehungsanstalt mit geschlossener und offener Abteilung zum Vollzug der Arbeitserziehung gemäss Artikel 43 StGB und der Erziehungsmassnahme für Jugendliche gemäss Artikel 91 StGB.203



die interkantonale Vereinbarung in der Anstaltsplanung beinahe zustande, der Grosse Rat des Kantons St. Gallen hatte ihr in der Frühjahrsession bereits zugestimmt. Die administrativen Anstaltseinweisungen sollten künftig statt in die «Bitzi» in die Bündner Anstalt Realta erfolgen. Die Umsetzung dieses Vorhabens scheiterte jedoch einerseits an der finanziellen Belastung für den Kanton Graubünden, andererseits betrachteten die beteiligten Kantone die weit von Industrie- und Gewerbezentren entfernte Lage der Anstalt Realta letzlich als ungeeignet für eine Arbeitserziehungsanstalt.198 Nach monatelangen Abklärungen über Alternativen entschied sich der Regierungsrat, die «Bitzi» als kantonale Arbeitsanstalt weiterzuführen und sowohl auf dem Areal der «Bitzi» als auch auf der mittlerweile durch Brandstiftung ebenfalls stark beschädigten Aussenstation «Aelpli» neue Anstaltsgebäude zu errichten.199 Mit dem Neubau beschlossen Regierung und Parlament eine Zweckbereinigung der Anstalt: Neu sollten nur noch 40 bis 60 ältere männliche «arbeitsscheue» und «liederliche» Personen aufgenommen und unter strenger Aufsicht über einen längeren Zeitraum hinweg zwangsweise zur Arbeit angehalten werden.200 Solche Personen waren gemäss Regierungsrat «wegen ihrer Verwahrlosung und ihres Alters nicht mehr erziehungsfähig».201 Als Obergrenze der Erziehungs- respektive Nacherziehungsfähigkeit betrachtete die Regierung in Anlehnung an die damalige St. Galler Gerichtspraxis das
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St.  Gallen stand damit vor der Aufgabe, erneut eine eigene Arbeitserziehungsanstalt zu errichten. Nach Prüfung verschiedener Optionen entschied sich der Regierungsrat für den Umbau der bestehenden Anstalt Bitzi zu einer geschlossenen Arbeitserziehungsanstalt.204 Diese war in der interkantonalen Gesamtplanung als Ergänzung zur offenen Zürcher Arbeitserziehungsanstalt Uitikon gedacht. Die Herausforderung bei der Umsetzung der Vollzugsvorschriften bestand in der im Schweizerischen Strafgesetzbuch geforderten strikten Trennung der einzelnen Kategorien von Versorgten: Die strafrechtlich verurteilten Personen (gemäss Artikel 43 StGB) sollten in die geschlossene Arbeitserziehungsanstalt eingewiesen werden, die administrativ versorgten Personen entweder in ausserkantonale Anstalten oder in die zur «Bitzi» gehörende, aber örtlich von dieser entfernt liegende Aussenstation «Aelpli». Zuerst realisierte die St. Galler Regierung jedoch den Neubau der Strafanstalt S  axerriet, der Umbau der «Bitzi» sollte im Hinblick auf eine bevorstehende Erhöhung der Bundessubventionen für den Ausbau von Erziehungsanstalten erst Ende der 1960er Jahre in Angriff genommen werden.205 Mit der Revision des Schweizerischen Strafgesetzbuches und der Ostschweizer Vereinbarung über den Strafvollzug in den 1970er Jahren wurde der Kanton St. Gallen von der Pflicht entbunden, eine geschlossene Abteilung für die strafrechtlich angeordnete Arbeitserziehung zu errichten. Die Anstalt Bitzi sollte in Zukunft nur noch als Arbeitsanstalt für administrativ versorgte Menschen geführt werden. In der Folge wurden allerdings auch weiterhin strafrechtlich verurteilte P  ersonen in die «Bitzi» eingewiesen. Bei den administrativen Anstaltseinweisungen handelte es sich – anders als in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts – Ende
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der 1960er Jahre vor allem um vormundschaftliche Versorgungen. Personen, die sich aufgrund des kantonalen Versorgungsgesetzes von 1872 in der «Bitzi» befanden, machten bereits vor der Aufhebung des Gesetzes im Jahr 1971 nur noch einen Bruchteil der Anstaltsklientel aus. Vormundschaftliche Versorgungen blieben dagegen bis in die späten 1980er Jahre hinein möglich, erst 1987 wurde eine erneute Zweckänderung der «Bitzi» durchgeführt: Aus der Arbeits- wurde eine Vollzugsanstalt für erstmalige und nicht fluchtgefährliche Strafgefangene.206



Die Anstaltsklientel der «Bitzi» In die «Bitzi» – heute ein Massnahmenzentrum für den Vollzug von strafrechtlichen Massnahmen – wurde die Mehrheit der in St. Gallen adminis trativ versorgten Menschen eingewiesen, bis 1952 auch Frauen. Deren Anteil lag in der Regel unter 15 Prozent, in der Zehnjahresstatistik von 1903 bis 1913 betrug er durchschnittlich rund 11 Prozent.207 In den ersten 75 Jahren des Bestehens (1871 – 1946) erfolgten über 3000 Eintritte in die «Bitzi», ein Teil der Personen wurde wiederholt in der Anstalt versorgt.208 In den 1920er Jahren lag die «Rückfallquote» bei rund 35 Prozent, Ende der 1960er Jahren immer noch bei knapp 30 Prozent.209 Die Grafik über die Insassenentwicklung im Anhang zeigt, dass die Belegung in den 1920er und 1930er Jahren am höchsten war.210 Der durchschnittliche Tagesbestand stieg in diesem Zeitraum phasenweise auf fast 90 Personen an, obwohl die Anstalt aufgrund der Räumlichkeiten und des Personals nicht für diese Auslastung eingerichtet war.211 Der St. Galler Regierungsrat führte die wechselhafte Anstaltsfrequenz auf saisonale und konjunkturelle Schwankungen zurück: Bereits 1882 bemerkte die Regierung, dass die «Bitzi» aufgrund der Arbeitsmarktsituation im Sommer jeweils unter-, im Winter dagegen überbelegt sei.212 Dieser Umstand wirkte sich negativ auf die wirtschaftliche Situation der Anstalt aus: In den Sommermonaten war der landwirtschaftliche Anstaltsbetrieb auf zahlreiche Arbeitskräfte angewiesen, im Winter kam es hingegen teilweise zu Schwierigkeiten bei der Arbeitsbeschaffung für die Insassinnen und Insassen. Auch konjunkturelle Schwankungen – wie beispielsweise die Hochkonjunktur in den 1950er Jahren – beeinflussten die Belegungszahlen der «Bitzi».213 Der Regierungsrat ging noch beim Neubau der «Bitzi» von einer Zunahme der Versorgungen bei einer Verschlechterung der Wirtschaftslage aus.214 Diese Berichte verdeutlichen, dass ungünstige Arbeitsmarktbedingungen die Wahrscheinlichkeit für eine administrative Anstaltseinweisung erhöhten.
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Administrativ versorgte Menschen – Kantonal- und zivilrechtliche Einwei sungen



gleichzeitigen Versorgung von strafrechtlich verurteilten mit vormundschaftlich eingewiesenen Personen, die kein Delikt begangen hatten, von einer «Ritzung des  Gesetzes» sprach, zeigt die rechtliche Problematik 222 dieser Lösung. Erst 1987 beschloss der Kanton – «aus rechtlichen wie praktischen Gründen» –, keine vormundschaftlichen Versorgungen in der «Bitzi» mehr vorzunehmen. Aus der ehemaligen Arbeitsanstalt wurde eine Vollzugsanstalt für Strafgefangene.223



Eine Fünfjahresstatistik der Jahre 1925 bis 1949 zeigt, dass in den Stichjahren die überwiegende Mehrheit der Einweisungen aufgrund des kantonalen Versorgungsgesetzes von 1872 erfolgte.215 Vormundschaftliche Versorgungen gemäss Schweizerischem Zivilgesetzbuch (Artikel 421 Ziff. 13 ZGB) machten in diesem Zeitraum zwischen null Prozent (1940) und knapp 30 Prozent (1949) aus. Ein Insassenverzeichnis aus dem Jahr 1950 zeichnet ein ähnliches Bild: Von den fünfzig namentlich aufgeführten Personen waren gut zwei Drittel durch den St. Galler Regierungsrat und rund ein Fünftel der Personen durch Vormundschaftsbehörden in die «Bitzi» eingewiesen worden.216 Neben diesen zwangsweise administrativ versorgten Menschen befanden sich drei Personen freiwillig in der «Bitzi», so etwa der damals 75-jährige Paul E., der seit über drei Jahrzehnten ohne Unterbruch dort lebte. U  rsprünglich war Paul E. vom Ortsverwaltungsrat wegen renitenten Verhaltens in der heimatlichen Armenanstalt, in die er infolge seiner Arbeitslosigkeit im Jahr 1914 eingetreten war, in die «Bitzi» eingewiesen worden. Während er sich in den 1920er Jahren nur teilweise freiwillig in der Anstalt aufhielt, stellte er 1932 bei seiner Heimatgemeinde den Antrag, auch weiterhin in der «Bitzi» verbleiben zu können.217 Ende der 1950er Jahre war das Verhältnis zwischen kantonal- und zivilrechtlich versorgten Personen ausgeglichen.218 Knapp zehn Jahre später – kurz vor Aufhebung des kantonalen Versorgungsgesetzes von 1872 – war die überwiegende Mehrheit der Insassen durch Vormundschaftsbehörden in die Anstalt versorgt worden: Von den 28 Männern, die sich Ende 1968 in der Anstalt befanden, waren nur noch zwei gemäss Versorgungsbeschluss vom St. Galler Regierungsrat eingewiesen worden. 24 Personen – also gut 85 Prozent der Insassen – befanden sich aufgrund von Entscheiden der kommunalen Waisenamts- und Vormundschaftsbehörden in der «Bitzi».219 Im Dezember 1968 verfügte der St. Galler Regierungsrat die letzte kantonalrechtliche Einweisung in die «Bitzi».220 Zivilrechtliche Versorgungen wurden jedoch weiterhin von den zuständigen Gemeindebehörden angeordnet, allerdings gemäss Amtsbericht von 1970 nur noch in besonders schwierigen Fällen. Am 1. Januar 1981 traten die neuen Bestimmungen des Schweizerischen Zivilgesetzbuches über die fürsorgerische Freiheitsentziehung (Artikel 397a ff. ZGB) in Kraft, welche sich nach den Grundsätzen der Europäischen Menschenrechtskonvention richteten. Entgegen den Erwartungen des Departementes ging die Zahl der vormundschaftlichen Versorgungen nicht weiter zurück, sondern blieb in den 1980er Jahren bei rund 20 Prozent.221 Die Mehrheit der Insassen befand sich mittlerweile zur Verbüssung von Gefängnisstrafen in der «Bitzi». Die Aussage des Verwalters der «Bitzi», der im Zusammenhang mit der
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Übrige Insassengruppen Neben den administrativ versorgten Menschen, die bis Ende der 1960er Jahre die Hauptklientel der Arbeitsanstalt Bitzi bildeten, befanden sich im Untersuchungszeitraum noch weitere Insassengruppen in der Anstalt. Seit der Einführung des Schweizerischen Strafgesetzbuches im Jahr 1942 wurden vereinzelt gerichtlich verurteilte Personen zur Arbeitserziehung in die «Bitzi» eingewiesen. Diese machten einen kleinen Prozentsatz des Insassenbestandes aus: 1942 bis 1946 waren insgesamt vier Männer aufgrund dieser Massnahme in der «Bitzi» versorgt, in den 1960er Jahren befanden sich jeweils zwei bis drei strafrechtlich eingewiesene Männer zur Arbeitserziehung in der «Bitzi». Dabei handelte es sich vor allem um Personen, die aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters nicht mehr in der Zürcher Arbeitserziehungsanstalt Uitikon untergebracht werden konnten, welche gemäss interkantonaler Vereinbarung für diese Massnahme vorgesehen war.224 Ende 1967 befanden sich fast 90 Prozent der Insassen aufgrund von administrativen Massnahmen und gut 10 Prozent aufgrund von Artikel 43 StGB in der «Bitzi».225 Seit der Aufhebung der kantonalen Versorgungsgesetze Anfang der 1970er Jahre und der Neuausrichtung der «Bitzi» war der Insassenbestand sehr heterogen: Die vormundschaftlich eingewiesenen Männer waren nun mehrheitlich mit Personen, die erstmalig eine kurze Freiheitsstrafe zu verbüssen hatten, sowie mit schwererziehbaren Jugendlichen, «geistig abnormen» oder drogensüchtigen Straftätern gemeinsam in einer Anstalt versorgt. Im Jahr 1978 machten die vormundschaftlichen Versorgungen sowie die Gefängnisstrafen beispielsweise je gut 40 Prozent der Einweisungen aus.226 Neben den strafrechtlich Verurteilten wurden im Untersuchungszeitraum noch weitere Personen v orübergehend in die «Bitzi» eingewiesen, während des Ersten und Zweiten Weltkrieges beispielsweise ausländische Deserteure oder in den 1950er und 1960er Jahren illegal eingereiste Flüchtlinge.227 Einen Sonderfall bildeten zudem die Arbeitsdienstpflichtigen, die Anfang der 1940er Jahre zum z ivilen Arbeitseinsatz auf der Aussenstation «Aelpli» aufgeboten wurden.228 Theoretisch sollten diese von den übrigen Insassen getrennt werden, was das unterbesetzte Aufsichtspersonal jedoch vor Probleme stellte.
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Bei unbefriedigendem Verhalten und schlechter Arbeitsleistung konnten die Arbeitsdienstpflichtigen aufgrund des Notrechtserlasses von 1941 durch Regierungsratsbeschluss direkt in die «Bitzi» versetzt werden.229



Teil der administrativ Verwahrten in der geschlossenen Strafanstalt befand. Anders als bei der Einführung des Strafgesetzes vorgesehen, wurden die verschiedenen Kategorien von Insassen nicht strikt getrennt.233



Exkurs – Administrative Einweisungen in die kantonale Strafanstalt



«Das Problem Bitzi kennen wir seit vielen Jahren, und noch immer ist es ungelöst.» – Kritik an den Verhältnissen in der Anstalt



In den 1920er Jahren erreichten die administrativen Versorgungen im Kanton St. Gallen ihren Höhepunkt und stellten die Regierung vor ein Problem: Während das Justizdepartement zu Beginn der 1910er Jahre wegen Unterbelegung der «Bitzi» die Gemeinden zu mehr Zwangsversorgungen aufgefordert hatte, wurde Mitte der 1920er Jahre die konstante Überbelegung der Anstalt im Regierungsrat thematisiert. Mit dem sogenannten Einweisungsgesetz von 1924 konnten Personen unter bestimmten Voraussetzungen – etwa bei Fluchtgefahr oder mehrfachen gerichtlichen Vorstrafen – administrativ in die Strafanstalt versetzt werden.230 Von 1924 bis Mitte 1934 werden diese Einweisungen in den Stammbüchern der Strafanstalt separat unter der Rubrik «Zwangsversorgungen» aufgeführt. Bei den 344 Einträgen handelt es sich mehrheitlich um administrative Einweisungen durch Gemeinderäte – respektive durch den St. Galler Regierungsrat – wegen «Arbeitsscheu» und «Liederlichkeit», zum Teil jedoch auch um gerichtliche oder vormundschaftliche Versorgungen. Die ersten administrativen Einweisungen fanden bereits im März 1924 statt, obwohl das Einweisungsgesetz offiziell erst im Dezember in Kraft trat. Im ersten Jahr wurden zwölf Männer administrativ in der Strafanstalt versorgt, von diesen waren zwei aus der «Bitzi» versetzt worden. Die Einträge zu den in der Strafanstalt administrativ versorgten Personen zeigen ausserdem, dass es sich bei den vorhandenen Vorstrafen – mit denen die Einweisung in die Straf- anstelle der Zwangsarbeitsanstalt gerechtfertigt wurde – zum weitaus grössten Teil um korrektionelle, nicht kriminelle Vorstrafen handelte.231 Die administrativ versorgten Personen machten bis Ende der 1950er Jahre in der Regel zwischen 4 und 10 Prozent des Insassenbestandes der Strafanstalt aus, vereinzelt befanden sich darunter auch Frauen. Obwohl die a dministrative Verwahrung in der Strafanstalt für mehrfach versorgte oder vorbestrafte Personen vorgesehen war, wurden in einigen Fällen auch nicht vorbestrafte Personen sowie unter zwanzig Jahre alte Jugendliche administrativ in die Strafanstalt eingewiesen.232 Ab 1942 liefert die Statistik des Polizeidepartements Angaben zur Verteilung der administrativ verwahrten Insassen auf die geschlossene Abteilung der Strafanstalt sowie die dazugehörige offene Kolonie Saxerriet. Die administrativ Verwahrten sollten gemäss Botschaft des Regierungsrates zum Einweisungsgesetz von 1924 vor allem in die offene Kolonie eingewiesen werden. Die Statistik belegt jedoch, dass sich bis zur Aufhebung der Strafanstalt St. Jakob Mitte der 1950er Jahre jeweils ein
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Die Aussage des sozialdemokratischen Regierungsrates Mathias Eggenberger aus dem Jahr 1968 umschreibt in wenigen Worten eine jahrzehntelange, in Parlament, Fachkreisen und Medien kontrovers geführte Diskussion über die «Bitzi».234 Bereits in den 1930er und 1940er Jahren wurde die Einstellung von pädagogisch ausgebildetem Personal gefordert. Dies wurde aus Kostengründen ebenso wenig in die Tat umgesetzt wie der im Anstaltsreglement von 1932 festgehaltene wöchentliche Unterricht für jüngere, bildungsfähige Insassen. Ein weiteres Problem lag in der chronischen Unterbesetzung und unzureichenden Ausbildung des Aufsichtspersonals. Obwohl die Anwendung physischer Gewalt in der Anstalt seit dem 19. Jahrhundert verboten war, machten sich Verwalter wie Personal dieses Vergehens schuldig. Die Übergriffe wurden zwar vom Departement verurteilt, führten jedoch nicht zu Entlassungen. Einzelne Aufseher, die bereits zu Beginn der 1930er J ahre wegen körperlicher Gewalt gegenüber Insassen verwarnt worden waren, arbeiteten auch bei einer erneuten Untersuchung Ende der 1940er Jahre weiterhin in der Anstalt. Noch zu Beginn der 1960er Jahre erhoben Insassen Vorwürfe gegen Anstaltsleitung und Aufsichtspersonal. Erst im Laufe der 1960er und 1970er Jahre verbesserten sich Ausbildungsmöglichkeiten und pädagogische Betreuung in der Anstalt Bitzi.



«Ich werde unter allen Umständen aus der Anstalt herauskommen, tot oder lebendig.» – Der Fall Lina T.



«Ich werde unter allen Umständen aus der Anstalt herauskommen, tot oder lebendig.» – Der Fall Lina T.



uns nie in allen Punkten befriedigen. Besonders ihr Ver halten können wir keinesfalls rühmen.  ( … )  Am Sonntag, den 2. ds. bei der Rückkehr vom Spaziergang in die Anstalt aber wagte sie erneut einen Fluchtversuch.   ( … )  Frau L. [Name der Aufseherin] konnte sie erreichen und wollte Frl. T. aufhalten. Doch diese schlug mit Händen und Füs sen um sich, sodass Frau L. um Hilfe rufen musste. Ihre Tochter und einige Frauen waren sofort zur Stelle und so wurde Frl. T. richtig mit Gewalt zurück gebracht. Zu Hause hat dann Herr L. [Name des Aufsehers] diese stör rische Person in Empfang genommen und ihr durch einige Schläge gezeigt, dass nicht sie hier Meister sei. Frl. T. ist nun etwas ruhiger geworden und auch diese Schläge haben sie nicht zu Schaden gebracht.»238



«Betrifft: Brandfall. Mosnang, Hulftegg im «Aelpli», 8.5.1950, ca. 1020  –  1025 Uhr Brandursache: Fahrlässige Brandstiftung mit töd lichem Ausgang, evt. vorsätzliche Brandstiftung mit Selbstmord Täterin und Opfer: T. Lina,  ( … )  geb. 23.5.1905 in Widnau/SG, von Mauren/FL, Fabrik arbeiterin und Insassin in der «Bitzi»( … )   Wie bereits bekannt, hat die T. schon zweimal versucht, aus der Anstalt zu flüchten. Sie hat auch keinen Hehl aus dieser Absicht gemacht und ihren Mitinsassinnen mehrmals und wiederholt erklärt, sie werde mit allen Mitteln ver suchen, aus der Anstalt herauszukommen. «Ich werde unter allen Umständen aus der Anstalt herauskommen, tot oder lebendig», um hier einen Ausspruch der T. zu zitieren.  ( …  )   Wie aus der Untersuchung und anhand der Einvernahmen her vorgeht, dürfte die T. unter allen Umständen eine Möglich keit zur Entweichung aus der Anstalt gesucht haben. Als sie nun alleine im Nähzimmer an der Arbeit war, hatte sie genügend Gelegenheit über eine solche Möglichkeit nachzu sinnen.  ( … )  Ihr Fluchtversuch ist ihr dann zum Verhängnis geworden und sie hat dabei ihr Leben lassen müssen.»235 (Polizeibericht vom 12.05.1950) Im Mai 1949 wurde die damals 44-jährige Lina T. von ihrer Liechtensteiner Heimatgemeinde auf unbestimmte Zeit vormundschaftlich in die Arbeitserziehungsanstalt Bitzi versorgt. 236 Sie war seit ihrer Einlieferung in die Alpmannschaft auf der Aussenstation «Aelpli» eingeteilt. Dort war seit dem Grossbrand des Hauptgebäudes der «Bitzi» ein grosser Teil der Insassen untergebracht. Bis Anfang Oktober 1949 hatte Lina T. bereits zwei Fluchtversuche unternommen. Nach dem zweiten Fluchtversuch wurde sie vom Aufseher mit Schlägen bestraft und für vier Tage und fünf Nächte in Arrest gesetzt. 237 Wie vom St. Galler Regierungsrat im Falle von körperlichen Bestrafungen gefordert, erstellte Verwalter Heinrich Haab einen Bericht zuhanden des zuständigen Erziehungsdepartements: «Obgenannte wurde am 17. Mai a.c. in unsere Anstalt ein gewiesen. Während der Zeit ihrer Versorgung konnte sie
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Das Erziehungsdepartement wies den Verwalter in seinem Antwortschreiben d arauf hin, dass körperliche Züchtigungen als Erziehungsmittel «verpönt und g egenüber Frauen als in allen Fällen unangemessen und stossend zu betrachten» seien. Regierungsrat Roemer verlangte zudem, dass gegenüber weiblichen Insassen jegliche körperliche Züchtigung unterbleibe und andere Strafmassnahmen angewendet würden. In der Folge wurde Lina T., wie auch andere Insassinnen, bei ihrer Arbeit in der Nähstube eingeschlossen. Lina T. war gemäss Akten weder bei der Anstaltsverwaltung noch bei ihren Mitinsassinnen beliebt. Sie wird in den A kten sowohl vom Anstaltspersonal als auch von ihren Mitinsassinnen als schwierige Person bezeichnet, die unter allen Umständen aus der Anstalt herauskommen wollte, «tot oder lebendig». Anders als die aufgrund des Versorgungsgesetzes von 1872 eingewiesenen administrativ versorgten Personen, die maximal drei Jahre in der Anstalt versorgt werden konnten, war Lina T. vormundschaftlich auf unbestimmte Zeit – ohne ein Entlassungsdatum – eingewiesen worden. Zum Zeitpunkt der mutmasslichen Brandstiftung befand sie sich seit einem Jahr in der Anstalt. Vielleicht hatte sie kurz zuvor den Entscheid erhalten, dass sie noch länger in der «Bitzi» bleiben müsse. Der ebenfalls vormundschaftlich versorgte kaufmännische Angestellte Emil U., der Anfang 1963 in einer Anstaltsscheune ein Feuer legte, begründete die Tat mit seiner Verzweif lung über den Entscheid der Vormundschaftsbehörde, ihn für ein weiteres Jahr in der Anstalt zu versorgen. 239 Auch im Fall von Lina T. ging die Polizei davon aus, dass sie am 8. Mai 1950 vorsätzlich einen Brand legte, um in der entstehenden Verwirrung einen erneuten Fluchtversuch zu unternehmen. Selbstmord schlossen die Ermittler aus, da Lina T. gemäss Zeugenaussagen noch versucht hatte, sich durch Klopfen und Rufen bemerkbar zu machen. Eine Mitinsassin reagierte jedoch zu spät auf ihre Hilferufe. Da Lina T. in ihrem Arbeitsraum eingeschlossen und der Schlüssel bei der Aufseherin deponiert war, endete ihr mutmasslicher Fluchtversuch tödlich. 240



Lina T.
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Verbale und körperliche Gewalt gegenüber Insassen



partements] ausser Acht gelassen» hatte.247 Im Zentrum der Kritik stand der Verwalter Heinrich Haab sen. (Amtszeit 1911 – 1938), dem «mittelalterlich anmutende Erziehungsmethoden» vorgeworfen wurden. Das Departement sprach von einer eigent lichen Vertrauenskrise zwischen Anstaltsleitung, Aufsehern und Insassen. Als zumindest teilweise entlastende Gründe für die Missstände führte der Bericht die hohe Arbeitsbelastung des unterbesetzten Personals sowie die schwierige Anstaltsklientel ins Feld. Das Departement forderte eine stärkere Fokussierung des Verwalters auf die Erziehungstätigkeit oder im Idealfall die Anstellung eines Pädagogen. Auch bei der Besetzung des Aufsichtspersonals sollten in Zukunft nicht nur landwirtschaftliche Kenntnisse, sondern vermehrt erzieherisches Geschick im Vordergrund stehen. Eine weitere Forderung zielte auf die Trennung der erziehungsfähigen von den übrigen Internierten ab. Diese jüngere Insassengruppe sollte zudem obligatorisch Schulunterricht erhalten. Neben den inneren Missständen wies das Departement auch auf die dringend zu behebenden baulichen Mängel der Anstalt hin, insbesondere der Schlafräume, die weder hygienischen noch feuerpolizeilichen Auflagen genügten. Die Untersuchung bewirkte die längst fällige Revision des veralteten Anstaltsreglements von 1893. In der neuen Hausordnung von 1932 wurde die körperliche Züchtigung explizit verboten, und das revidierte Reglement verpflichtete Verwalter und Angestellte zu einem anständigen und taktvollen Umgang mit den Insassen.248



Die Anstalt Bitzi unterstand der Oberaufsicht des St. Galler Regierungsrates beziehungsweise des zuständigen Departementes.241 Im Laufe der Jahrzehnte führten die verantwortlichen Departemente mehrere Untersuchungen durch, zumeist wegen wiederholter Klagen von Insassen gegen die Anstaltsleitung und das Aufsichtspersonal. Teilweise wurden die Beschwerden als unbegründet zurückgewiesen, vereinzelt bewirkten sie jedoch innere Reformen. Anlässlich einer Untersuchung stufte die Staatswirtschaftliche Kommission 1909 die Beschwerden ehemaliger Insassen als stark übertrieben ein. Auch wenn die Kommission des Grossen Rates Verständnis dafür zeigte, dass Verwalter und Aufseher mit einer «nicht gerade angenehmen Energie» einschritten, hielten sie mit Blick auf die weitgehenden Strafkompetenzen des Verwalters ein neues Anstaltsreglement für unerlässlich.242 Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden fluchtgefährdete Insassen nach Entweichungen in Ketten gelegt, mussten einen Klotz oder ein Halseisen tragen, zum Teil über mehrere Wochen oder Monate hinweg.243 Bei dem erwähnten Halsring mit Horn handelte es sich vermutlich um den sogenannten «Elefantenrüssel», der den Insassen der «Bitzi» früher zur Bestrafung angelegt wurde. In den 1990er Jahren erinnerte sich der damalige Leiter des Alpbetriebs aufgrund von Beschreibungen seines Vaters, der von den 1930er bis in die 1960er Jahre Aufseher auf dem «Aelpli» war, an diese brutale Form der Züchtigung: «[Der Elefantenrüssel] ist ein Eisengestell mit einem hornförmigen, fünfzig Zentimeter langen Hebel vor dem Gesicht, den man bei Nichtgehorchen runterzog, so dass es den Gefangenen im Nacken und an der Gurgel schmerzte.»244 Die Anregung der Staatswirtschaftlichen Kommission zum Erlass eines neuen Anstaltsreglements wurde erst nach einer erneuten Untersuchung Anfang der 1930er Jahre in die Tat umgesetzt. Dieses Mal liess das Departement eine Insassenbefragung durchführen, die kein gutes Licht auf die Anstaltsverwaltung warf: Sämtliche Aufseher wurden der Anwendung von physischer Gewalt wie Schlägen und Fusstritten sowie der verbalen Übergriffe beschuldigt. Von siebzehn einvernommenen Detinierten brachten fünf keine Klagen vor. Zwei Aufseher erklärten, nichts von einem Verbot von körperlicher Gewalt gegenüber Insassen gewusst zu haben,245 dies, obwohl das Justizdepartement die damalige Anstaltsleitung bereits 1892 auf die Verfassungswidrigkeit von Prügelstrafen als Disziplinarmittel hingewiesen hatte.246 In einem handschriftlichen Entschuldigungsschreiben an das zuständige Polizeidepartement bedauerten die fünf Aufseher ihre Handlungen zwar, gaben jedoch gleichzeitig an, dass es manchmal sehr schwerfalle, die erforderliche Ruhe zu bewahren. Ein Bericht des Polizeidepartements zuhanden der Aufsichtskommission kam Mitte 1931 zum Schluss, dass «die Verwaltung elementare Grundsätze einer Zwangs- und Erziehungsanstalt [Hervorhebung des De-
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Trotz neu eingeführter Richtlinien und pädagogischer Reformversuche in den 1930er Jahren häufte sich die Kritik an der Behandlung der Insassen Mitte der 1940er Jahre wieder. Neben der Staatswirtschaftlichen Kommission schaltete sich diesmal auch der Direktor der kantonalen Strafanstalt – auf Anfrage des Alttoggenburger Bezirksammanns und der Staatsanwaltschaft – in die Diskussion ein. Auslöser waren, wie zu Beginn der 1930er Jahre, Beschwerden von Insassen über die schlechte Behandlung in der Arbeitserziehungsanstalt Bitzi.249 Erneut stand der Vorwurf verbaler und physischer Gewalt seitens der Aufseher im Vordergrund. Gemäss Angabe des Direktors der Strafanstalt versuchten Insassen der «Bitzi» auffällig oft, durch Drohungen, Entweichungen oder deliktische Handlungen eine Versetzung in seine Anstalt zu erwirken. Der administrativ in die «Bitzi» eingewiesene und mehrfach daraus geflüchtete Othmar Z. war einer von ihnen. Seit seinem zweiten Fluchtversuch musste er statt der damals üblichen Anstaltsuniform gestreifte Sträflingskleidung und Holzschuhe tragen. Anlässlich seiner Verhaftung nach einer erneuten Entweichung erhob er 1946 schwere V  orwürfe gegen die Anstaltsleitung und bat erfolgreich um die Versetzung in die Strafanstalt.250 Andere Insassen der «Bitzi» drohten mit Brandstiftung oder Selbstmord, um die Versetzung in die Strafanstalt zu erreichen.251 Neben den gewalttätigen Aufsehern und der schlechten Verpflegung begründeten die Betroffenen diesen Schritt mit der übermässigen Arbeitsbelastung sowie der
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fehlenden Erholungs- oder Freizeit. Tatsächlich galten in der «  Bitzi» mit elf Stunden im Sommer längere Arbeitszeiten als in der Strafanstalt (9,20 Stunden), was der Regierungsrat jedoch aufgrund des Anstaltszwecks – der Erziehung zu «fleissiger, tüchtiger Arbeit» – für gerechtfertigt hielt.252 In seinem Antwortschreiben an den Bezirksammann wies der Direktor der Strafanstalt auf die über einen längeren Zeitraum hinweg übereinstimmenden Aussagen ehemaliger Insassen der «Bitzi» hin und fügte zur Illustration den Brief eines Betroffenen über die Verhältnisse in der Anstalt bei.253 Anfang 1946 wandte sich auch der Gemeinderat von Rorschacherberg an das Erziehungsdepartement mit dem Bericht eines weiteren Betroffenen über verbale und physische Übergriffe während des Anstaltsaufenthalts. Der zuständige Regierungsrat wies in der Folge den Verwalter der «Bitzi» mit Nachdruck darauf hin, dass in der Anstalt jede körperliche Züchtigung – mit Ausnahme der Notwehr – verboten sei. Er verlangte eine entsprechende Instruktion an das Personal und die Durchführung einer Untersuchung. In seiner Stellungnahme gab der Verwalter Heinrich Haab jun. (Amtszeit 1938 – 1963) zu, dass einige der teilweise seit über zwanzig Jahren in der «Bitzi» beschäftigten Angestellten nicht mehr den zeitgenössischen Anforderungen an einen «Anstaltserzieher» entsprachen, verwies jedoch gleichzeitig auf die «in jeder Beziehung zu den Schwererziehbaren» gehörende Anstaltsklientel der «Bitzi».254 In einem wei-



neu eingeführten Systems nicht gebessert hatte. Den Hauptgrund sah der Departementsvorsteher in den ungenügenden pädagogischen Fähigkeiten  der Aufseher: «Diese Leute sind in einer Zeit angestellt worden, als die Bitzi noch mehr Zwangsarbeitsanstalt als Erziehungsanstalt war. Wir sind deshalb schon mehr als einmal genötigt gewesen, wegen grober Behandlung von Insassen (Fluchen oder sogar körperlicher Züchtigung) einzuschreiten».258 Ein Insasse der «Bitzi» war in der Woche zuvor an einem Hitzschlag gestorben, weil sich das Aufsichtspersonal nicht an die Anweisungen des Verwalters betreffend Arbeitszeitverlegung gehalten hatte. Wie der geschilderte Fall von Lina T. aus dem Jahr 1949 zeigt, kam es auch in den folgenden Jahren zu Gewaltanwendung gegenüber widerspenstigen Insassinnen und Insassen. Anfang der 1960er Jahre nahm das Polizeidepartement gegenüber der Zeitschrift «Schweizerischer Beobachter» erneut Stellung zu Vorwürfen von körperlicher Gewalt des Verwalters gegenüber einem Insassen und wies auf die hohe physische und psychische Belastung hin, die mit dieser Aufgabe verbunden sei.259 In einem Zeitungsinterview aus dem Jahr 2013 berichte-



teren Schreiben an den Direktor der Strafanstalt bestätigte der Vorsteher des Erziehungsdepartements einzelne Vorfälle von körperlicher Gewalt. Er nahm das Verhalten der Aufseher jedoch teilweise in Schutz, indem er auf die bedeutend schwierigere Erziehungsaufgabe in einer Arbeitserziehungsanstalt im Vergleich zu einer Strafanstalt hinwies.255 In einem mehrseitigen Antwortschreiben legte der Direktor der Strafanstalt dem Erziehungsdepartement daraufhin detailliert seine Kritikpunkte dar, insbesondere in Bezug auf den Umgangston sowie die wiederholte Anwendung von körperlicher Gewalt gegenüber Insassen. Verbesserungspotenzial sah er einerseits in der Ausbildung des Personals. In diesem Bereich regte er neben spezifischer Schulung vermehrte Kontrollen und regelmässige Personalkonferenzen an. Auf der anderen Seite stellte er vor allem im Fehlen von systematischer Freizeitbeschäftigung und individueller Förderung der Insassen ein Defizit der Anstalt fest.256 Ein gutes Jahr später forderte auch der St. Galler Nationalrat Albert Spindler – trotz gutem Gesamteindruck von der Anstalt – eine Überprüfung der Erziehungsmethoden in der «Bitzi» sowie kürzere Arbeitszeiten für Insassen und Personal. Auch andere Mitglieder der Staatswirtschaft lichen Kommission des Grossen Rates wiesen auf die hohe Arbeitsbelastung respektive Überlastung des Verwalterehepaars hin.257 Kurz darauf meldete das kantonale Polizeikommando dem Erziehungsdepartement wiederkehrende Beschwerden der Insassen der «Bitzi». Die Reaktion von Regierungsrat Adolf Roemer belegt, dass sich die Situation in der «Bitzi» trotz des
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te Henry S., der zu Beginn der 1960er Jahre als 20-Jähriger von der Vormundschaftsbehörde zur «Nacherziehung» in die Anstalt Bitzi eingewiesen worden war, ebenfalls von körperlicher Gewalt gegenüber Insassen und von Dunkelhaft, fehlender pädagogischer oder psychologischer Betreuung sowie nicht vorhandenen Ausbildungsmöglichkeiten.260



Arbeitserziehung? – «Das war keine Erziehung   …   Wir leisteten Zwangs arbeit.» «Wer aufbegehrte, erhielt vom Aufseher ‹eis a d  ’Schnorre› [einen Schlag ins Gesicht].  (  …  )  Das war keine Erziehung. Ich war ein Gefangener, der zu Zwangsarbeit verurteilt war.»261 (Henry S., geb. 1940, 1960 vormundschaftlich in der «  Bitzi» versorgt) Im neuen Reglement von 1932 wurde – zumindest auf dem Papier – erstmals die «Anwendung von bewährten Erziehungsgrundsätzen» bei der Gewöhnung an ein «arbeitsames und solides Leben» festgehalten. Ein besonderer Fokus sollte dabei auf die Erziehung der jüngeren Insassen gelegt werden, unter anderem durch wöchentlichen Unterricht.262 Aus Kostengründen unternahm das mittlerweile für die «Bitzi» zuständige Erziehungsdepartement 1937 den Versuch, die Kanzleistelle mit einem ausgebildeten Pädagogen zu besetzen. Der eingestellte Lehrer verliess die Stelle jedoch bereits nach wenigen Wochen wieder. Grund dafür waren Meinungsverschiedenhei-
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ten mit dem Verwalter in Bezug auf dessen Erziehungsmethoden. In einem Brief an das Departement verurteilte der Pädagoge vor allem den Umgang des Personals mit den Insassinnen und Insassen.263 Die Kritik an den Zuständen in der «Bitzi» und den fehlenden Erziehungsmassnahmen riss auch nach dem Abgang des jahrzehntelangen Verwalters Heinrich Haab sen. (Amtszeit 1911 – 1938) nicht ab. Amtsnachfolger wurde – mit Unterstützung des zuständigen Departementsvorstehers – dessen Sohn Heinrich Haab jun. (Amtszeit 1938 – 1963).264 Mitte der 1940er Jahre forderte die Staatswirtschaftliche Kommission des Grossen Rates nach Besichtigung der inzwischen als Arbeitserziehungsanstalt bezeichneten «Bitzi» wiederholt Verbesserungen im Bereich der Erziehung und Bildung der mehrheitlich administrativ versorgten Menschen. Sie kam zum Schluss, dass die Anstalt in erster Linie nach ökonomischen Gesichtspunkten geführt werde. Die «Bitzi» blieb – trotz Reformversuchen und anders lautendem Anstaltsnamen – weiterhin vor allem eine Verwahrungsanstalt. Dem im Reglement von 1932 formulierten Erziehungsanspruch wurde nach Meinung der Kommission nur ungenügend oder gar keine Rechnung getragen.265 Dass die Kommission mit dieser Einschät-



«Bitzi» trotz Bezeichnung als Arbeitserziehungsanstalt im Wesentlichen um eine Verwahrungsanstalt handle. Er sah jedoch beim Verwalter den Willen weitgehend vorhanden, die «Bitzi» in eine zeitgemässe Arbeitserziehungsanstalt umzuwandeln. Zudem beurteilte er in seinem Bericht die Behandlungsweise der Insassen – im Gegensatz zu den Schilderungen des Direktors der Strafanstalt – als positiv. Für die Umgestaltung der «Bitzi» zu einer tatsäch lichen Arbeitserziehungsanstalt erachtete er unter anderem folgende Massnahmen als notwendig: Spezialisierung der Anstalt und Beschränkung auf eine bestimmte Altersstufe, Einstellung von pädagogisch geschultem Personal sowie Fokussierung auf Ausbildung und Erziehung der Zöglinge anstatt auf wirtschaftliche Interessen. Im Sinne dieser Empfehlungen sprach er sich für die Aufhebung der Frauenabteilung, die Abschaffung der Anstaltsuniformen und die Errichtung einer Arbeitserziehungsanstalt mit Lernwerkstätten zur Absolvierung von Berufslehren für ältere männliche Zöglinge aus.268 Im



zung richtig lag, zeigt die – vom Departement nachträglich korrigierte – Beantwortung eines Fragenkatalogs der Polizeidirektorenkonferenz betreffend zukünftiger Nutzung der Anstalt. Im Gegensatz zum Erziehungsdepartement nannte der Verwalter die «Bitzi» im April 1945 in seinem Vorentwurf bezeichnenderweise Verwahrungs- und nicht Arbeitserziehungsanstalt.266 Ein vom Departement Mitte 1945 von der Anstaltsleitung verlangter Bericht gibt einen Einblick in die wenig abwechslungs- und umfangreiche Freizeitgestaltung: Erwähnt werden lediglich sporadische Film- und Diavorführungen sowie staatsbürgerliche Vorträge. Mittlerweile war erneut ein Kanzlist in der «Bitzi» beschäftigt, der sich neben seiner Bürotätigkeit sowohl mit der Erziehung der Insassinnen und Insassen als auch mit der Planung des Freizeitprogramms befassen sollte.267 Nach dem Besuch eines Hochschulkurses für Anstaltsangestellte Ende 1945 und der Besichtigung einer Arbeitserziehungsanstalt für Jugendliche zeigte sich der Verwalter Heinrich Haab jun. davon überzeugt, dass sich die «Bitzi» auf einen Anstaltszweck spezialisieren sollte. Seiner Ansicht nach fehlten aus baulichen und geografischen Gründen die Voraussetzungen für eine Arbeitserziehungsanstalt für Jugendliche. Er schlug deshalb die Umwandlung in eine Verwahrungsanstalt für ältere Insassen ab dreissig Jahren vor. Die Jüngeren sollten in einer geeigneteren Anstalt mit modernen Einrichtungen und Erziehungsmethoden versorgt werden. Zur Lösung dieser Frage ersuchte der Verwalter den Vorsteher des Departements um eine fachkundige externe Beurteilung durch Fritz Gerber, den Leiter der Zürcher Arbeitserziehungsanstalt Uitikon. Mit Zustimmung des zuständigen Regierungsrates Roemer besichtigte Gerber die Anstalt Ende März 1946 und kam zum wenig überraschenden Schluss, dass es sich bei der



103



Zuge der Reorganisation führte die Anstaltsleitung Anfang 1946 eine Kategorien-Einteilung der Insassen mit verschiedenen Vergünstigungen und Sonderrechten – wie höherem Verdienstanteil, Raucherlaubnis oder Mitspracherecht – ein.269 Auf die Anstellung von Lehrkräften verzichtete die St. Galler Regierung aufgrund der kleinen Anzahl von als erziehungsfähig eingestuften jüngeren Insassen weiterhin.270 Mit dem Brand im Sommer 1947 verschärfte sich die Kritik an der Anstalt: Die «Bitzi» wurde zunehmend Gegenstand öffentlicher Diskussionen. Die Staatswirtschaftliche Kommission des Grossen Rates drängte ebenfalls auf eine Lösung des «Problems Bitzi».271 Auch andere Kreise übten Ende der 1940er Jahre Kritik an den Zuständen in der Anstalt und den veralteten Erziehungsmethoden, so beispielsweise die Sozialdemokratische Partei des Kantons St. Gallen am Parteitag von 1946 oder die St. Galler Armenpfleger anlässlich ihrer Konferenz im Jahr 1948.272 Wie bereits erwähnt, beschloss der Regierungsrat beim Neubau Anfang der 1950er Jahre, die Anstalt als e igentliche Arbeitsanstalt für ältere Insassen weiterzuführen. Die sozial demokratische Fraktion des Grossen Rates beanstandete zwar den nun gänzlich fehlenden Erziehungsanspruch der neuen Anstalt und verlangte vom St.  Galler Regierungsrat, dass «dem mit Arbeit überlasteten und landwirtschaftlich eingestellten Verwalter ein für Erziehungsaufgaben geeigneter Adjunkt beigegeben werde, da sich auch unter den über 28 Jahre alten Arbeitsscheuen und Liederlichen Besserungsfähige befinden».273 Bei der Schlussabstimmung nahm der Grosse Rat die Vorlage des Regierungsrates dennoch einstimmig an. Die angestrebte Beschränkung der Anstaltsklientel auf ältere Insassen, die als nicht mehr erziehungsfähig eingestuft wurden, dauerte jedoch nur kurze Zeit. Im Zuge der bereits erwähnten interkantonalen Ostschweizer Vereinbarung über den Straf- und Massnahmenvollzug sollte die «Bitzi» ursprünglich zu einer geschlossenen Arbeitserziehungsan-
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stalt für den Vollzug von Massnahmen gemäss Artikel 43 StGB umgebaut werden. Damit wäre die Anstalt gesetzlich dazu verpflichtet gewesen, neben der Erziehung zur Arbeit auch die geistige, körperliche und gewerbliche Ausbildung der Eingewiesenen durch Unterricht zu fördern. Wie das einleitende Zitat des vormundschaftlich versorgten Henry S. zeigt und die Statistiken in den Amtsberichten der 1960er Jahren bestätigen, wurden bereits vor dem geplanten Umbau der Anstalt erneut junge Erwachsene in die Anstalt Bitzi eingewiesen, obwohl weiterhin Lernwerkstätten und pädagogisches Betreuungspersonal fehlten.274 Noch zu Beginn der 1960er Jahre wurde das Fehlen von geeigneten Freizeitbeschäftigungen vom Departement bemängelt und mit Unterstützung der Strafanstalt Saxerriet eine kleine Freizeitwerkstätte eingerichtet. 1966 beschäftigten sich ein Werklehrer sowie ein Angestellter je an einem Abend mit dem «Problem der Nacherziehung und Freizeit» in Form von Freizeitarbeiten und Turnunterricht, ab 1969 erteilte ein Dorf lehrer wöchentlich zwei Stunden Unterricht in Allgemeinbildung.275



bemängelt: Die weiblichen Insassen der «Bitzi» seien zum Teil den ganzen Tag interniert, ohne regelmässigen Spaziergang an der frischen Luft, wie er sogar den «Kriminellen» von Gesetzes wegen zustehe.279 Verwalter Haab verwies auf den Personalmangel sowie die räumlichen Verhältnisse, welche die Geschlechtertrennung und den täglichen Spaziergang erschwerten. Besonders bei hoher Belegung herrschten schlechte Bedingungen für die weib lichen Insassen, da die sogenannte Frauenstube aus Platzmangel gleichzeitig als Arbeits-, Aufenthalts- und Essraum diente.280 Durch die Grossbrände in der «Bitzi» (1947) und der Aussenstation «Aelpli» (1950) spitzte sich die unhaltbare räumliche Situation zu, und der öffentliche Druck auf die Regierung stieg. Während bei den Ökonomiegebäuden die notwendigen Um- oder Neubauten vorgenommen wurden, blieben grundlegende bauliche Verbesserungen an den Wohn- und Schlafräumen aus. Ein Kantonsrat befand 1950 anlässlich einer Besichtigung der Anstalt, dass in der «Bitzi» die Tiere besser untergebracht seien als die Menschen, und die Staatswirtschaftliche Kommission wies ebenfalls mehrfach auf die Mängel des alten «Bitzibädli» und die dringende Notwendigkeit von Um- oder Neubauten hin.281 Nachdem der



Erst ab Mitte der 1960er Jahre – kurz vor Aufhebung der kantonalen Versorgungsgesetze – kann also in der Anstalt Bitzi von einer systematischen Freizeitgestaltung gesprochen werden, obwohl externe Experten diese bereits in den 1940er Jahren gefordert hatten. Die Bedingungen für die administrativ versorgten Menschen in der «Bitzi» waren demnach auch in Bezug auf die Ausbildungsmöglichkeiten schlechter als für strafrechtlich verurteilte Personen in den Strafanstalten, gerade für junge Insassen – trotz gegenteiliger Bestimmungen im Anstaltsreglement von 1932. Einige von ihnen bemühten sich gar um die Versetzung in eine Strafanstalt, damit sie eine Lehre absolvieren konnten.276



Bauliche Verhältnisse und fehlende Trennung der verschiedenen Insassen gruppen Neben der fehlenden pädagogischen Betreuung der in der «Bitzi» versorgten Menschen war auch die ungenügende Trennung der jüngeren von älteren Insassen in den 1930er und 1940er Jahren wiederholt ein Thema im Grossen Rat.277 Das veraltete Wohngebäude – besonders die desolaten Schlafräume und fehlenden Einzelzimmer – stand ebenfalls in der Kritik. In seiner Botschaft betreffend den Neubau der «Bitzi» von 1950 bestätigte der Regierungsrat, dass aufgrund der baulichen Verhältnisse bisher die Trennung von jüngeren Insassen nicht möglich war und daher der Erziehungszweck nicht erreicht werden konnte. Zudem bekräftigte er, dass das seit dem Grossbrand von 1947 bestehende Provisorium weder der Verwaltung noch den Insassen gegenüber länger verantwortet werden könne.278 Bereits 1937 hatte ein externes Gutachten die Zustände, insbesondere auch in der Frauenabteilung
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ehemalige Verwalter Heinrich Haab sen. während seiner Amtsdauer wiederholt vergeblich bauliche Verbesserungen gefordert hatte, sah er im Grossbrand von 1947 – da keine Opfer zu beklagen waren – einen eigentlichen Glücksfall. Endlich war die Regierung gezwungen, eine idealere Lösung für die Unterbringung der Insassen zu finden.282 Ein knappes Jahr zuvor hatte Haab in einem Zeitungsartikel zum 75-jährigen Jubiläum der «Bitzi» den Behörden vorgeworfen, dass sie trotz jahrzehntelanger «öffentlicher Kritik in Ratssaal und Presse» zwar neue Ökonomiebauten, aber immer noch keine besseren Wohnverhältnisse für die Menschen geschaffen hatten.283 Tatsächlich war in der Presse parteiübergreifend Kritik an den unzumutbaren baulichen Zuständen in der «Bitzi» geübt worden, besonders nach den beiden Brandfällen und dem abwartenden Vorgehen der Regierung beim Neubau. Die linksgerichtete Tageszeitung «Volksstimme» befand nach der Presse orientierung des St. Galler Regierungsrates anlässlich der Eröffnung des Neubaus im September 1952, dass die «Bitzi» nun endlich ein «menschenwürdiges Antlitz» trage.284 Nach der Revision des Schweizerischen Strafgesetzbuches und der Ostschweizer Vereinbarung über den Strafvollzug in den 1970er Jahren sollte die «Bitzi» nur noch als Arbeitsanstalt für administrativ Versorgte dienen. Aufgrund des Rückgangs der administrativen Einweisungen und der Überfüllung der Strafanstalt Saxerriet wurden in der Folge jedoch vermehrt strafrechtlich verurteilte Männer in die «Bitzi» eingewiesen, hauptsächlich wegen Verkehrsdelikten. Der seit Mitte der 1960er Jahre für die «Bitzi» verantwortliche Verwalter Hans-Rudolf Gygax (Amtszeit 1963 – 1996) strich anlässlich einer Medienorientierung über die Eröffnung der neuen Werkstät-
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ten die Vorteile dieser Lösung heraus. Das «St. Galler Tagblatt» zitierte seine Aussage, wonach «schon mehr als einmal ein schwieriger ‹Vormundschaftsfall› von seinen Kollegen im Strafvollzug ‹zurechtgetrimmt› worden sei». Die liberale Zeitung wies zwar auf die nicht ganz gesetzeskonforme gleichzeitige Unterbringung von administrativ Versorgten und strafrechtlich Verurteilten hin, kam jedoch zum Schluss, dass die «Bitzi» – «früher für Arbeitsscheue und Verkommene ein Schreckensgespenst» – überhaupt nicht mehr wie eine Arbeits- oder Strafanstalt aussehe.285 Auch die konservative Zeitung «Die Ostschweiz» begrüsste, dass «die Zeiten, als eine Behörde einen unbequemen Mitbürger versenken konnte», der Vergangenheit angehörten. Selbst die linksgerichtete «Ostschweizer AZ» stellte die «Bitzi» als vorbildliche, moderne Anstalt mit fortschrittlichen Resozialisierungsmassnahmen dar und erinnerte an die frühere Versorgungspraxis, als «sozial nicht Angepasste, wie ‹Arbeitsscheue›, ‹Landstreicher› und andere vom gutbürgerlichen Bewusstsein als Negativgestalten wahrgenommene Personen, auf vielfach fragwürdig schnelle Weise aus der Öffentlichkeit» entfernt und ohne Gerichtsurteil in der Anstalt versorgt werden konnten. Allerdings plädierte die Zeitung – analog zu den von der Sozialdemokratischen Partei bereits in den 1940er Jahren erhobenen Forderungen – für eine Aufspaltung der Anstaltsleitung in einen administrativen und einen sozialpädagogischen Bereich mit qualifizierten Fachkräften.286 Im Gegensatz zur Berichterstattung in den 1940er und zu Beginn der 1950er Jahre zeichnete die Presse Ende der 1970er Jahre ein durchgängig positives Bild der Anstalt.  
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Berta M., *1924 – «Wie schön wäre es, wenn Sie nun einmal probieren könnten, mich auf eigene Füsse zu stellen» «Ich bin als das 6. von 9 Geschwistern in R. (TG) geboren. Bis zu meinem 8. Lebensjahr kam ich dann in das Kinder heim meiner Bürgergemeinde N. (SG) in Pflege. Anschlies send kam ich zu der Familie W. in K. (SG) in  Pflege. In K. besuchte ich auch 8 Jahre die P rimarschule. Nach der Schulentlassung bis zur Konfirmation war ich der Familie W. in der Verrichtung ihrer Hausarbeiten behilflich. Zur Erlernung der Haushaltungsarbeiten kam ich anschliessend in die Haushaltsschule Wienerberg in St. Gallen.  ( … )  Zu folge meinem liederlichen Lebenswandel wurde ich dann



Anlässlich einer Befragung durch die Zürcher Polizei schilderte die damals 26-jährige Berta M. Ende 1950 ihren bisherigen Lebenslauf und ihre damalige Notlage. Wenige Monate zuvor war sie bedingt aus der Arbeitserziehungsa nstalt Bitzi – im Einvernahmeprotokoll bezeichnenderweise Strafanstalt genannt – entlassen worden. Da Berta M. unter kantonaler Schutzaufsicht stand und gegen die Auflagen verstossen hatte, wurde sie nach St. Gallen zurückgeschafft und wegen ihres «liederlichen Lebenswandels» für weitere zwei Jahre versorgt, diesmal in der Anstalt Kalchrain. Nach ihrer Entlassung im März 1952 arbeitete sie zunächst als Dienstmädchen in einem Toggenburger Ferienheim und lebte danach für kurze Zeit bei ihrer Schwester. An beiden Orten wurden der unverheirateten Berta M. ihre Männerbekanntschaften zum Verhängnis, sie führten zum Verlust der Arbeitsstelle und schliesslich bereits im Juli 1952 zur erneuten administrativen Anstaltsversorgung. Diesmal empfahl die kantonale Schutza ufsicht gar ihre Ein-



laut  Beschluss meiner Bürgergemeinde im Kantonsspital St. Gallen ‹unterbunden›. Zufolge dieser Operation zeigten sich bei mir Geistesstörungen, worauf ich anschliessend 1 ½ Jahre in der Irrenanstalt Wil (SG) interniert wurde. Seit diesem Zeitpunkt stehe ich unter Schutzaufsicht von Frl. R. in St.  Gallen. Nach der Irrenanstalt konnte ich die Stelle als Haustochter im Krankenhaus Wattwil an treten. Zufolge sittlichen Verfehlungen wurde ich nach 1 ½ Jahren wieder für 9 Monate in die Irrenanstalt Wil (SG) versorgt. Ca. 3 Monate war ich dann als Haustochter bei der Familie F. in N. (SG). Während den zwei weiteren Monaten war ich im Bürgerheim N. interniert. Wegen un gebührlichem Verhalten wurde ich  anschliessend 9 Monate in die Strafanstalt Bitzi (SG) versorgt. Durch Vermitt lung von Frl. R. konnte ich anfangs Oktober a.c. die Stelle als Haustochter bei  Familie H.  ( …  )  in A. (ZH) an treten.  ( … )  Zufolge  Unterleibskrankheit war ich vom 20. November bis 4. Dezember a.c. im Krankenhaus Adliswil. Vom Krankenhaus weg begab ich mich direkt nach Zürich, wo ich mich seither unangemeldet aufhalte.  ( … )  Während dieser Zeit liess ich mich von Herren, welche ich in Restaurants getroffen habe, verköstigen. Als Gegen leistung verlangten dieselben jeweilen Geschlechtsver kehr.  ( … )  Ich war auf diese Machinationen angewiesen, da ich beim Verlassen des Krankenhauses Adliswil über keine Barmittel verfügte. Ich nehme davon Kenntnis, dass ich bis auf die positive Weisung von Frl. R. in Arrest ge setzt werde.»287



weisung in die Strafanstalt: «Nachdem Berta M. bereits in der Bitzi, in Wil und in Kalchrain war, wurde deren Einweisung in die Kantonale Strafanstalt gem. A rtikel 6 des Gesetzes betr. Einweisung von Zwangsversorgten beantragt.»288 Mitte September 1952 bat Berta M. den zuständigen Beamten des Polizeidepartements in einem persönlichen Brief aus der Strafanstalt um die Rückversetzung in die Anstalt Kalchrain. 289 Im April 1954 arbeitete Berta M. auf der dortigen Verwaltungsabteilung und hoffte nach fast zwei Jahren Anstaltsversorgung vergeblich auf die baldige Entlassung. Seit September 1949 befand sich Berta M. – abgesehen von wenigen Monaten in den Jahren 1950 und 1952 – in Arbeitserziehungsanstalten – eine psychisch belastende Zeit, wie sie ihrer Patronin im Dezember 1954 schrieb: «Leider bin ich Nerven leidend, was mich sehr beschäftigt.» In einem weiteren Brief bat Berta M. ihre Patronin darum, sich beim zuständigen Regierungsrat Mathias Eggenberger für ihre vorzeitige Entlassung aus der Anstalt einzusetzen. Zudem äusserte Berta M. den Wunsch, wieder ins St. Galler Zuf luchtsheim aufgenommen zu werden, da sie aus gesundheitl ichen Gründen momentan keine Stelle antreten könne. Als die Anstaltsentlassung endlich bevorstand, bat das heimatliche Fürsorgeamt die kantonale Schutzaufsicht um Hilfe bei der Platzierung von Berta M. Die Toggenburger Gemeinde wollte eine erneute Unterbringung im örtlichen Bürgerheim mit Rücksicht auf den Anstaltsfrieden und die «älteren Leutchen» vermeiden. Vielsagend ist dabei die Aussage der Fürsorgebehörde. Der Präsident zeigte sich davon überzeugt, dass die damals erst 31-jährige Berta M. in späteren Jahren «einmal eine Kandidatin für unser Bürgerheim geben» werde. Obwohl Berta M. die Behörden aus Schamgefühl ausdrücklich darum bat, nicht in die unmittelbare Nähe ihrer Heimatgemeinde zurückkehren zu müssen, wurde sie vom Schutzaufsichtsamt in einer Metzgerei des Nachbardorfes platziert. Am 25. April 1955 konnte Berta M. die Arbeitserziehungsanstalt Kalchrain definitiv verlassen. Entgegen der Prognose der Heimatgemeinde und der kantonalen Schutzaufsicht konnte sich Berta M. in den folgenden Jahrzehnten weit entfernt von ihrer alten Heimat ein neues Leben aufbauen. Berta M.



108



Im Archiv ihrer Toggenburger Heimatgemeinde liegt ein über zweihundert Dokumente umfassendes Fürsorgedossier über Berta M. In der dicken Personenakte befinden sich Schreiben von verschiedenen Behörden, Heimen und kirchlichen Stellen, aber auch von Privatpersonen. Neben der Heimatgemeinde haben auch das Bezirksamt Obertoggenburg, die zuständigen kantonalen Departemente s owie die Schutzaufsicht eigene Dossiers geführt. In den meisten dieser A kten befinden sich auch persönliche Briefe oder Stellungnahmen von Berta M., die eine andere Sicht auf ihr Leben ermöglichen. So wandte sich die damals 19-jährige Berta M. im August 1943 mit einem handschriftlichen Brief aus der p sychiat rischen Anstalt Wil an den Gemeindeammann – ihren Vormund – und bat ihn um ein persönliches Gespräch: «Wie Sie wissen, habe ich vor 4 Wochen die Operation überstanden, da ich nun einigermassen wieder a  ufeinander bin, so erlaube ich mir, Sie zu fragen, ob Sie viel leicht die Güte hätten und mir wenn möglich bald eine Stelle suchen.  ( … )  Wie schön wäre es, wenn Sie nun einmal probieren könnten, mich auf eigene Füsse zu stellen und nicht mehr in einer Anstalt zu sein.»290 Berta M. äusserte den Wunsch, eine Stelle als Zimmermädchen im Kantonsspital Zürich antreten und endlich eigenes Geld verdienen zu können. Berta M. schrieb den Brief einen Monat nach ihrer Zwangssterilisation, die sie bei ihrer Befragung durch die Polizei sieben Jahre später als Auslöser für ihre psychischen Probleme erwähnte. In einer Notiz an den Gemeindeammann hielt das kantonale Asyl Wil die Entlassung für verfrüht und Zürich nicht für den geeigneten Aufenthaltsort. Vielmehr empfahl der Klinikarzt eine Arbeitsstelle in der Nähe der Heimatgemeinde, wo Berta M. unter besserer Aufsicht ihres Vormundes stehe. Der Briefwechsel zwischen der Klinik und der Heimatgemeinde gewährt einen tieferen Einblick in die Umstände, die zur Einweisung von Berta M. in die psychiatrische Anstalt und zu ihrer Unfruchtbarmachung geführt hatten: Anfang der 1930er Jahre – Berta war zu diesem Zeitpunkt zirka sechs Jahre alt – wurde den Eltern die Gewalt über sämtliche Kinder entzogen, weil sie «keine Gewähr für eine richtige Erziehung derselben boten». Die Hauptschuld gab die Heimat gemeinde der Mutter, die sie als «sexuell stark veranlagte Frau» ohne grosse M oral darstellte. Die Kinder kamen daraufhin ins örtliche Kinderheim. Berta wurde später in einer Toggenburger Pf legefamilie fremdplatziert. Von dort kam sie in die St. Galler Anstalt Wienerberg, danach in eine Strickstube im Thurgau und schliesslich erneut nach St. Gallen in das städtische Zuf luchtsheim. Die Gemeinde warf Berta vor, sich an den letzten drei Versorgungsstätten nicht gut gehalten und jede Gelegenheit benutzt zu haben, um Männerbekanntschaften
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zu schliessen. Das heimatliche Fürsorgeamt sah darin «vermutlich eine vererbte Sache», hielt unter diesen Umständen eine Anstellung in einer Privatfamilie für ausgeschlossen und wies Berta M. Ende 1942 zur Begutachtung in das kantonale Asyl Wil ein. 291 Zu diesem Zeitpunkt war sie achtzehn Jahre alt. Das junge Mädchen war durch eine Verkettung verschiedener behördlicher Eingriffe in eine ausweglose Situation geraten: Von der Heimatgemeinde als erblich vorbelastet eingestuft, wurde ihr schliesslich die Unterbringung im städtischen Zuf luchtshaus zum Verhängnis. Aufgrund der Rücksprache mit der dortigen Leiterin kam das Fürsorgeamt der Stadt St. Gallen zu folgendem Werturteil: «Die m annstolle Berta M. leidet unzweifelhaft an einem geistigen Defekt. Der übersteigerte Sexualtrieb muss irgendwie korrigiert werden können, bevor das Mädchen und andere Menschen unglücklich werden.»292 Das städtische Fürsorgeamt empfahl der Heimatgemeinde deshalb die Einweisung in eine psychiatrische Klinik, wo die Ärzte nach mehrwöchiger Beobachtung über weitere Massnahmen befinden konnten. Die Heimatgemeinde liess Berta daraufhin in das kantonale Asyl Wil einweisen. Ein halbes Jahr später schrieb Berta den zitierten Brief an ihren Vormund, in dem sie ihre Sterilisation erwähnt. Das Schicksal des jungen Mädchens blieb in der städtischen Bevölkerung nicht unbemerkt. Wenige Monate bevor Berta M. in die psychiatrische Anstalt eingewiesen wurde, wandte sich Otto G. – wie zuvor bereits der städtische Pfarrer – empört an den Gemeindeammann als Vormund von Berta M. und forderte deren Wegnahme aus einer Familie. Otto G. beschrieb diese als «sehr brutal» und warf ihr vor, Berta M. als unbezahlte Arbeitskraft zu missbrauchen: «Nennt man dies Erziehung, wenn man einem erziehungs bedürftigen Mädchen jeden Tag, ja sogar vor fremden Leuten die Strafanstalt androht? Neuerdings hegt Frau G.  den Plan, das Mädchen in eine Fabrik zu senden, um die selbe nebst dem Haushalt, noch auf diese Art auszubeuten. Da nun diese Tatsachen auf Ihren Fehler zurückzuführen sind und [es] unbedingt Ihre Pflicht gewesen wäre, die sen Arbeitsplatz zu untersuchen, bitte ich Sie, diesen Fehler zu korrigieren. Ich an Ihrer Stelle gäbe dieser nochmals die Gelegenheit und würde sie bei verständigen Leuten unterbringen, wo sie wenigstens einen bescheide nen Lohn hätte. Denn jeder Mensch besitzt nun einmal die Existenzberechtigung. Ist ihm diese genommen, (denn dies dort nenne ich nicht existieren) und wird er zu all dem noch ausgebeutet, so vergeht ihm das Arbeiten.»293 Otto G. drohte dem Gemeindeammann als weiteren Schritt mit dem Einreichen einer Beschwerde, falls Berta M. nicht an einem anderen Ort untergebracht Berta M.
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 ürde. Otto G. erhielt seinen Brief im Original zurück, versehen mit einer Notiz w des Gemeindeammanns, dass er nur auf anständige Korrespondenz antworte. Die Gemeinde wies Otto G. zudem auf die ohnehin nur temporäre Natur der Versorgung hin, sie stehe bereits mit dem städtischen Fürsorgeamt in Kontakt. Die nächste Station für Berta M. war das Zuf luchtshaus an der Grütlistrasse in St. Gallen. Nach ein paar Wochen – am 18. Dezember 1942 – wurde die von der Leiterin als «Sorgenkind» bezeichnete Berta M. ins Asyl Wil versetzt. 294 Ihre Unfruchtbarmachung ein knappes halbes Jahr später führte bei Berta M. zu psychischen Problemen und einem weiteren Aufenthalt in der Klinik in Wil. Nach verschiedenen Arbeitsplätzen als Hausangestellte wurde sie 1949 ins heimatliche Bürgerheim eingewiesen. Aus diesem f loh sie, wurde im Kanton Graubünden von der Polizei aufgegriffen und vor dem dortigen Kreisamt einvernommen. Aufgrund ihrer Aussage, wonach das Verwalterehepaar des Bürgerheims sie geschlagen habe, leitete das St. Galler Departement des Innern eine Untersuchung ein. Bei der Befragung gaben sowohl die Armenmutter als auch der Armenvater zu, B erta M. nach falschen Anschuldigungen mehrere Ohrfeigen versetzt zu h aben. Berta M. wurde vor Gemeindeamt und Bezirksamt erneut einvernommen und musste detailliert ihre Flucht und ihre sexuellen Kontakte mit Männern schildern. Der Gemeindeammann hielt sie wegen ihrer Provokationen und Falscha ussagen für eine Intrigantin, wies die Armeneltern jedoch darauf hin, dass solche Strafmethoden nicht gestattet seien. 295 Drei Tage nach ihrer Ein-



fragen, als diese den ihr zugewiesenen Arbeitsplatz kurz nach der Anstaltsentlassung wieder verlassen hatte. Nachdem sie einen Brief des Marthahauses in Luzern über den angeblich besorgniserregenden Zustand von Berta M. erhalten hatte, empfahl sie der Heimatgemeinde, erneut administrative Massnahmen in die Wege zu leiten. Da sich Berta M. freiwillig unter Schutzaufsicht begeben hatte, konnte diese keine Sanktionen anordnen. Berta M. brach in der Folge den Kontakt mit der Patronin ab. Ende der 1950er Jahre versuchte Letztere, den Aufenthaltsort von Berta M. ausfindig zu machen. Sie wollte ihr ein Sparguthaben von rund 170 Franken überweisen, das sich noch in St. Gallen befand. Die Heimatgemeinde konnte ihr nach längerer Suche eine Adresse in Basel vermitteln. Berta M. bedankte sich daraufhin im Januar 1959 schriftlich für das Geld und liess ihre ehemalige Patronin wissen, dass es ihr «ganz gut» gehe. 298 Berta M. lebte noch zu Beginn der 1990er Jahre in Basel. Sie hatte in der Zwischenzeit geheiratet und sich fern von ihrer Toggenburger Heimat eine neue Existenz aufgebaut. Im Alter von 65 Jahren bemühte sich Berta M. um Einsicht in ihre Akten. Sie wandte sich an die Aktenkommission «Kinder der L andstrasse», die sie bei ihrem Anliegen unterstützte. Berta M. verlangte Einsicht in die Krankengeschichten der Klinik Wil und der Frauenklinik St. Gallen sowie die U nterlagen verschiedener Vormundschafts- und Fürsorgebehörden. Aus der Fürsorgeakte ihrer Heimatgemeinde geht hervor, dass Berta M. das umfangreiche Dossier eingesehen hat. Persönliche Gegenstände wie private Briefe und Fotos wurden ihr durch die Aktenkommission ausgehändigt. Am 25. April 2014 wäre Berta M. 90 Jahre alt geworden. Wenige Monate später trat das «Bundesgesetz über die Rehabilitierung administrativ versorgter Menschen» in Kraft.



Berta M.



vernahme vor dem Bezirksamt fällte der Gemeinderat den Beschluss, Berta M. in die Arbeitserziehungsanstalt Bitzi einzuweisen. Der Gemeinderat begründete den Entscheid über die Zwangsversorgung mit den zerrütteten Familienverhältnissen und der «erblichen Belastung in sittlicher Beziehung». Zudem verwies er auf die Flucht aus dem Bürgerheim, die polizeiliche Heimschaffung und den anschliessenden Spitalaufenthalt wegen einer Geschlechtskrankheit. 296 Nach knapp einem Jahr Aufenthalt in der Anstalt Bitzi wurde Berta M. im August 1950 bedingt entlassen. Bereits im Dezember wurde die mittellose Berta M. im Zürcher Niederdorf von der Polizei aufgegriffen, nach St. Gallen zurückgeschafft und für weitere drei Jahre administrativ in der Thurgauer Arbeitserziehungsanstalt Kalchrain versorgt. 297 Die in der Personenakte des kantonalen Schutz aufsichtsamtes enthaltenen persönlichen Briefe zeigen, dass Berta M. trotz Fremdplatzierung im Kindesalter mit ihrer Herkunftsfamilie verbunden blieb. Sie stand mit verschiedenen Schwestern in Kontakt, bei denen sie später auch teilweise wohnte, b esuchte ihren Vater und das Grab ihrer verstorbenen Mutter. Das Personend ossier gibt auch Auskunft über die ambivalente Rolle ihrer Patronin, mit der sie in Briefkontakt stand und die sie persönlich betreute. Einerseits unterstützte die Patronin der Schutzaufsicht Berta M., holte diese in der Anstalt Kalchrain ab und half ihr auch bei ihrem Neustart in Zürich, indem sie sich bei der H eimatgemeinde um die Zustellung der Schriften kümmerte. A ndererseits zog sie Erkundigungen ein und liess Berta M. von der Polizei be-
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Anstaltseinweisungen, Kindswegnahmen, Unfruchtbarmachungen – Aktenbiografien von administrativ versorgten Menschen aus dem Kanton St. Gallen Die geschilderten Aktenbiografien der Männer und Frauen, die in den 1910er bis 1960er Jahren von der administrativen Versorgung im Kanton St. Gallen betroffen waren, verdeutlichen die enge Verflechtung von verschiedenen fürsorgerischen Massnahmen.299 Ihre Lebensgeschichten zeigen, wie vormundschaftliche Massnahmen und administrative Anstaltseinweisungen ineinandergriffen, welche Behörden und Personen an den Entscheidungen beteiligt waren und welche Handlungsstrategien die Betroffenen entwickelten. Das Schicksal von Berta M. steht exemplarisch für das weiterer Betroffener von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und weist auf die Vielfalt der behördlichen Eingriffe hin. Berta M. wurde bereits als Kind ihren E  ltern weggenommen, in Kinder- und Mädchenheimen sowie Pflegefamilien fremdplatziert, mehrfach in Heil- und Arbeitserziehungsanstalten versorgt und im Alter von neunzehn Jahren sterilisiert. Charakteristisch für die Lebensläufe



von administrativen Anstaltseinweisungen betroffen waren. Auch der Sohn von Karolina und Johann H. wurde in den 1960er Jahren vorübergehend vormundschaftlich in eine Arbeitserziehungsanstalt eingewiesen. Die administrative Einweisung in die Zwangsarbeitsanstalt bedeutete, dass die betroffenen Menschen in der Regel für mindestens ein Jahr interniert waren, nicht selten jedoch mehrere Jahre. Insbesondere bei administrativ versorgten Müttern oder Vätern hatte die Anstaltseinweisung auch Folgen für ihre Familien und führte unter anderem zu Kindswegnahmen. Einen vertieften Einblick in die Auswirkungen der administrativen Versorgung auf das weitere Leben und die Familie der betroffenen Menschen gibt die aufwendig recherchierte Biografie der St. Gallerin Anna Maria Boxler (1884 – 1965). Ihre Geschichte zeigt ein Leben im Spannungsfeld zwischen Armut und verschiedenen fürsorgerischen Zwangsmassnahmen.302



von administrativ versorgten Frauen und Männern aus dem Kanton S t. Gallen sind auch kürzere oder längere Aufenthalte in psychiatrischen Kliniken wie dem kantonalen Asyl in Wil oder St. Pirminsberg in Pfäfers. Der berufliche Hintergrund der porträtierten administrativ versorgten Menschen ist ebenfalls bezeichnend. Als Gelegenheitsarbeiter, Fabrikarbeiterin oder Hausierer gehörten sie entweder der sozialen Unterschicht an, oder ihr Arbeitsverhalten entsprach nicht den gesellschaftlichen Normvorstellungen. Bei den Einweisungsgründen zeigen sich die auch in anderen Kantonen typischen geschlechtsspezifischen Unterschiede: Während den Männern ihr unregelmässiges Arbeitsverhalten sowie allenfalls übermässiger Alkoholkonsum oder Vernachlässigung der Familienpflichten zur Last gelegt wurden, lag der Fokus bei den Frauen mehrheitlich auf ihrem sittlichen Verhalten, insbesondere ihren ausserehelichen Sexualkontakten. Sowohl Berta M. als auch Emma S. wurden aufgrund von psychiatrischen Gutachten und ihrer angeblichen «erblichen Belastung» unfruchtbar gemacht. Solche Eingriffe in die Reproduktionsrechte, mehrheitlich von Frauen, wurden auch im Kanton St. Gallen bis in die 1970er Jahren vorgenommen. Die St. Gallerin Bernadette G. schildert im 2014 erschienen «Bericht des Runden Tisches für die Opfer von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen», wie sie 1972 als 18-jähriges Mädchen von Ärzten, Vormund und Pflegeeltern zur Abtreibung und Sterilisation gedrängt wurde.300 Beim Ehepaar Karolina und Johann H. führte die administrative Anstaltseinweisung beziehungsweise deren Androhung Mitte der 1950er Jahre zum Verlust der elterlichen Rechte und zur Fremdplatzierung ihrer zwölf Kinder. Diese gehörten zu den insgesamt 94 «Kindern der Landstrasse» aus dem Kanton St. Gallen, die den Eltern weggenommen und in Heimen und Pflege familien fremdplatziert wurden.301 Die Einträge zu den «Zwangsversorgungen» in den Regierungsratsprotokollen belegen, dass einzelne im Kanton St. Gallen heimatberechtigte jenische Familien über Jahrzehnte hinweg



Die geschilderten Versorgungsfälle verdeutlichen jedoch, dass die kommunalen Behörden vor dem Versorgungsantrag teils abgestufte fürsorgerische Massnahmen anordneten und die Einweisung in die Arbeitsanstalt als letzter Schritt erfolgte. Im Fall von Alfred H. bestanden diese Massnahmen aus Verwarnungen, Verpflichtung zur Abstinenz und Wirtshausverbot sowie einer Entziehungskur. Auch die Unterbringung bei Verwandten, im örtlichen Bürgerheim oder an einer geeigneten Arbeitsstelle wurde mehrfach versucht. Mangels Alternativen, vielfach jedoch aus Kostengründen, entschied sich die Heimatgemeinde im Laufe der 1920er bis 1950er Jahre wiederholt für die administrative Versorgung in den Anstalten Witzwil (Bern) und Bitzi. Die Initiative für die fürsorgerischen Eingriffe ging zudem nicht immer von den Behörden aus. Zum Teil wandten sich Nachbarn oder Verwandte mit der Bitte um Hilfe an die Gemeinde oder den Regierungsrat. Das kantonale Departement lehnte Versorgungsanträge ausserdem bereits im 19. Jahrhundert ab oder forderte die untergeordneten Stellen zur Aktenergänzung auf, wenn es die gesetzlich vorgeschriebenen Versorgungsgründe entweder für nicht gegeben oder für nicht ausreichend erwiesen hielt. Wie die entscheidenden Instanzen bewegten sich auch Schutzbeamte und Vormunde im breiten Wirkungsfeld zwischen Fürsorge und Zwang. Einerseits setzten sie sich für die Interessen der administrativ versorgten Frauen und Männer ein, unterstützten diese etwa bei der Stellensuche oder Gesuchen um Entlassung aus der Anstalt. Auf der anderen Seite übten sie Kontrolle über das Verhalten und die Lebensweise der Betroffenen aus, verfassten Berichte an die zuständigen Behörden oder beantragten polizeiliche Befragungen sowie allenfalls die Versetzung in die Arbeitsanstalt. Die untersuchten Personenakten machen auch deutlich, welche Strategien Betroffene entwickelten, um sich der (drohenden) administrativen Anstaltsversorgung zu entziehen. Eine Form war die Anpassung an die sozialen Normen, indem sie beispielsweise ihre nichtsesshafte Lebensweise aufgaben oder
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eine gesellschaftskonforme Arbeit aufnahmen. Sowohl Karolina H. als auch Thomas A. erwirkten damit, dass der Versorgungsbeschluss nur bedingt ausgesprochen wurde. Die Aufgabe der geregelten Halbtagesstelle führte allerdings bei Thomas A. nachträglich zum Vollzug der Versorgung. Wenn die Anstaltseinweisung erfolgt war, versuchten die Betroffenen zum Teil, durch angepasstes Verhalten die vorzeitige Entlassung zu erreichen. Die Aktenbiografien der administrativ versorgten Menschen zeigen jedoch auch vielfältige Formen des Widerstands, angefangen beim Versuch, anhand von Beweismaterial den Vorwurf der «Arbeitsscheu» zu widerlegen, über Rekurse und Beschwerden bis hin zu Flucht und Auswanderung. Über den gesamten Untersuchungszeitraum setzten sich administrativ versorgte Menschen aus dem Kanton St. Gallen gegen ihre Anstaltseinweisung zur Wehr. Emma S. protestierte jahrelang mit Briefen und persönlichen Vor-



Eine Gemeinsamkeit der administrativ versorgten Frauen und Männer bestand darin, dass ihr «Charakter- und Verhaltenstyp» – wie es der St. Galler  Regierungsrat Ende der 1960er Jahre ausdrückte – aus dem damaligen gesellschaftlich akzeptierten Rahmen fiel. Im einleitend zitierten Fall von Thomas A. warf der von der Mutter eingeschaltete Anwalt den Behörden vor, dass ihre Auffassung in Bezug auf den Musikerberuf «nicht mehr den heutigen Ansichten angepasst» sei. Der Gemeinderat erachtete die gut vierzig Konzertabende in dreieinhalb Monaten jedoch nicht als «Beschäftigung im üblichen Sinne» und hielt die Nacherziehung von Thomas A. für «bitter nötig, wenn dieser sich später im Leben einmal behaupten soll». Das kantonale Departement stützte den Entscheid der kommunalen Behörde. Es teilte zwar die Meinung des Anwalts, wonach «ein Jazzband-Musiker nicht ohne weiteres als leichtsinnig taxiert werden darf». Thomas A. habe aber mit seiner Lebensführung gezeigt, dass er die «charakterlichen Voraussetzungen für die Ausübung dieses Berufes zum mindesten vorläufig noch nicht besitz(e)». Mit diesem Schreiben vom Juli 1963 endet das vom Polizeidepartement angelegte Personendossier. Der 1944 geborene Thomas A. war zu diesem Zeitpunkt noch keine zwanzig Jahre alt. Welche Auswirkungen die administrative Anstaltseinweisung auf seinen weiteren Lebensweg hatte, geht aus der Akte nicht hervor.306



sprachen – bei Bundesbehörden, Regierungsrat, Untersuchungsrichter und Klinikleitung – erfolglos gegen ihre Versorgungen und das ihr widerfahrene Unrecht. Sie forderte bereits Ende der 1920er Jahre von der St.   Galler Regierung eine Wiedergutmachung. Die überwiegende Mehrheit dieser Rekurse und staatsrechtlichen Beschwerden wurde jedoch abgewiesen. Das Bundesgericht stützte in den untersuchten Fällen aus den 1880er bis 1950er Jahren den Entscheid des St. Galler Regierungsrates, selbst wenn dieser in seiner Stellungnahme – wie im Fall von Hans M. – Verfahrensfehler der untergeordneten Instanzen zugab.303 Neben dem wenig Erfolg versprechenden Rechtsweg versuchten administrativ versorgte Männer und Frauen, sich durch Flucht der Anstaltsunterbringung zu entziehen. Wie der Fall von Lina T. zeigt, konnten diese Entweichungen noch in den 1950er Jahren empfindliche Strafen nach sich ziehen. Teilweise gelang die Flucht oder Auswanderung jedoch, und die Betroffenen erreichten später die Sistierung oder gar Aufhebung des Versorgungsbeschlusses. Oskar B. erhielt nach mehreren gescheiterten Fluchtversuchen und jahrelanger Anstaltsversorgung schliesslich die behördliche Genehmigung zur Auswanderung nach Südamerika. In anderen Fällen erreichten aus der Anstalt geflüchtete Betroffene nach Aufenthalten im Ausland beziehungsweise in der Fremdenlegion die Aufhebung der administrativen Versorgung. Der St. Galler Regierungsrat begründete seinen Entscheid damit, dass der Zweck der beschlossenen Anstaltsversorgung, nämlich die Anpassung der Betroffenen an ein geregeltes, arbeitsames Leben, inzwischen «in der harten Schule des Lebens» erreicht worden sei.304 Andere Formen des Widerstands bildeten – neben der in den Strafverzeichnissen und Amtsberichten häufig erwähnten Entweichung aus der Anstalt – Arbeitsverweigerung, Hungerstreik oder Suizid.305
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Im Juni 1971 hob der Kanton St. Gallen das fast hundertjährige Gesetz über die administrative Versorgung von «arbeitsscheuen» und «liederlichen» Personen in Zwangsarbeitsanstalten auf. Der St. Galler Regierungsrat hatte ursprünglich lediglich eine Revision der veralteten Vorschriften vorgeschlagen. Das Parlament hielt das kantonale Versorgungsgesetz von 1872 hingegen für unvereinbar mit der Europäischen Menschenrechtskonvention und forderte erfolgreich dessen Aufhebung. Vormundschaftliche Versorgungen in die kantonale Arbeitsanstalt Bitzi auf der Grundlage des Schweizerischen Zivilgesetzbuches blieben hingegen weiterhin möglich. Erst 1987 beschloss der Kanton St. Gallen, keine vormundschaftlich versorgten Menschen mehr in die «Bitzi» einzuweisen. Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts entwarf die St. Galler Regierung ein erstes Versorgungsgesetz. Das Parlament lehnte die Vorlage jedoch mit dem Hinweis auf das bestehende Armenrecht ab, das den kommunalen Armenbehörden die Unterbringung von «arbeitsscheuen» oder «liederlichen» Personen in Arbeitshäusern gestattete. Auch administrative Einweisungen in ausserkantonale Zwangsarbeitsanstalten konnten mit Genehmigung der Regierung angeordnet werden. Mit dem Versorgungsgesetz von 1872 erweiterte der Kanton St. Gallen den Zugriff auf die anvisierte Zielgruppe und ermöglichte im Sinne einer präventiven Massnahme auch die Zwangsversorgung von Personen, die nicht von der öffentlichen Fürsorge unterstützt wurden. Damit war der Wandel von einer rein armenrechtlichen Massnahme hin zur Sanktionierung einer Vielfalt von nicht den damaligen gesellschaftlichen Normen oder Rollenerwartungen entsprechenden Lebens- und Verhaltensweisen vollzogen. Ein halbes Jahrhundert später entschied sich der Regierungsrat zur Schaffung eines zweiten Versorgungsgesetzes, hauptsächlich, um die überfüllte Zwangsarbeitsanstalt Bitzi zu entlasten. Seit dem umstrittenen Gesetz von 1924 konnten renitente, vorbestrafte oder bereits mehrfach admini strativ versorgte Menschen für bis zu fünf Jahre in die kantonale Strafanstalt eingewiesen werden. Die rechtliche Problematik der administrativen Einweisung von Menschen in Zwangsarbeits- und Strafanstalten – ohne Gerichtsurteil – war der St. Galler Regierung und dem Parlament bewusst. Das zeigen die Diskussionen der entsprechenden Gesetzesvorlagen in den Räten. Kritische Stimmen, die eine Gewaltentrennung und den besseren Schutz der Betroffenen forderten, etwa die Beurteilung der Versorgungsentscheide durch ein Gericht oder die strikte Trennung der administrativ versorgten von den strafrechtlich verurteilten Personen, vermochten sich allerdings nicht durchzusetzen. Erst mit der Schaffung des St. Galler Verwaltungsgerichts im Jahr 1965 stand den administrativ versorgten Menschen die Möglichkeit offen, vor einem kantonalen Gericht Beschwerde gegen die Zwangsversorgung zu erheben. Im Kanton St. Gallen waren in der Regel drei Instanzen in das kantonalrechtliche Versorgungsverfahren involviert: Gemeinderat, Bezirksamt



und Regierungsrat. Die Untersuchung der Entscheidungsprozesse auf den unterschiedlichen Ebenen verdeutlicht, dass die Kompetenzen zwischen Gemeinderäten und Vormundschaftsbehörden nicht immer klar abgegrenzt waren, die Bezirksämter die gesetzlich vorgeschriebene Einvernahme der Betroffenen teils nur sehr summarisch durchführten oder dass finanzielle Überlegungen bei der Art der Versorgung eine wichtige Rolle spielten. Die St. Galler Versorgungspraxis weist Parallelen mit der in anderen Schweizer Kantonen auf; so fielen die meisten administrativen Versorgungsentscheide in der Zwischenkriegszeit, wobei der Höhepunkt in den 1920er Jahren lag. Auch bei der Geschlechterverteilung stimmt das Bild mit den Ergebnissen aus anderen Kantonen überein: Es wurden deutlich mehr Männer als Frauen kantonalrechtlich in die Zwangsarbeitsanstalt eingewiesen. Der Anteil der Männer lag über den gesamten Zeitraum meist bei über 80 Prozent. Die Auswertung der Versorgungsentscheide zeigt zudem, dass sämtliche St. Galler  Gemeinden Zwangsversorgungen beantragten. Die St. Galler Regierung forderte die Gemeinderäte mitunter mittels Rundschreiben explizit dazu auf, früher einzugreifen und vermehrt Anstaltseinweisungen vorzunehmen. Die Versorgungspraxis veränderte sich allerdings auch im Kanton St. Gallen: Während die Zahl der kantonalrechtlichen Anstaltseinweisungen ab Mitte des 20. Jahrhunderts abnahm, stieg die Zahl der vormundschaftsrechtlichen Versorgungen an. Diese zivilrechtlichen A  nstaltseinweisungen brachen entgegen der Erwartung des zuständigen Departements selbst nach der Einführung des fürsorgerischen Freiheitsentzugs im Jahr 1981 nicht ab. Obwohl sich Regierung und Anstaltsleitung der nicht gesetzeskonformen Praxis der gleichzeitigen Unterbringung von vormundschaftlich versorgten mit strafrechtlich verurteilten Menschen in der Arbeitsanstalt Bitzi bewusst waren, wurde diese Praxis bis 1987 weitergeführt. Die 1871 eröffnete ehemalige toggenburgische Zwangsarbeitsanstalt B  itzi gab im Untersuchungszeitraum wiederholt Anlass zu Kritik. Im Fokus standen neben der fehlenden Trennung der verschiedenen Insassengruppen die verbalen und physischen Übergriffe auf Zöglinge. Vereinzelt wurden auch schwangere Frauen widerrechtlich in die Arbeitsanstalt Bitzi eingewiesen, ihre Kinder nach der Geburt fremdplatziert. Seit der Aufhebung der Frauenabteilung zu Beginn der 1950er Jahre wurden die administrativ versorgten Frauen in anderen kantonalen Einrichtungen oder ausserkantonalen Anstalten untergebracht. Bereits in den 1930er und 1940er Jahren beanstandeten interne Untersuchungsberichte und externe Fachleute die Erziehungsmethoden in der Anstalt Bitzi und forderten die Anstellung von pädagogisch geschultem Personal. Trotz gegenteiligem Anspruch im Reglement und der zeitweiligen Bezeichnung als Arbeitserziehungsanstalt fehlten in der «Bitzi» im Gegensatz zur Strafanstalt Ausbildungsmöglichkeiten. Auch von einer systematischen Freizeitgestaltung kann erst ab Mitte der 1960er Jahre gesprochen werden.



120



Auftrag und Aufbau des Forschungsberichts



121



Auftrag und Aufbau des Forschungsberichts



Die geschilderten Aktenbiografien von Menschen, die in den 1910er bis 1960er Jahren von den St. Galler Behörden administrativ in Arbeitsanstalten eingewiesen wurden, verdeutlichen die enge Verflechtung verschiedener fürsorgerischer Eingriffe und Zwangsmassnahmen. Die Lebensgeschichten sind geprägt von Fremdplatzierungen in Pflegefamilien, Kinder- oder Erziehungsheimen, Kindswegnahmen, Einweisungen in psychiatrische Anstalten oder Unfruchtbarmachungen. Administrativ versorgte Männer berichten bis in die 1960er Jahre von Schlägen und Dunkelhaft in der kantonalen Arbeitsanstalt, junge Frauen wurden auch im Kanton St. Gallen noch in den 1970er Jahren zur Sterilisation gedrängt oder vormundschaftlich in die Berner Strafanstalt Hindelbank eingewiesen. Die administrative Anstaltsversorgung war häufig nur eine Massnahme in einer Reihe von behördlich angeordneten Eingriffen. Um ein umfassendes Bild über die Fürsorgepolitik im Kanton St. Gallen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu erhalten, sind wissenschaftliche Untersuchungen zu weiteren Zwangsmassnahmen sowie insbesondere Interviews mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen von zentraler Bedeutung. In Bezug auf die vormundschaftliche Anstaltsversorgung von Frauen spielten beispielsweise Fürsorgeoder Mädchenheime wie die Anstalt zum «Guten Hirten» in Altstätten eine wichtige Rolle. Im Interesse der Betroffenen sind die Klärung der Aktenlage zu den Kinder- und Jugendheimen des Kantons St. Gallen sowie die Sicherung allenfalls noch vorhandener Personendossiers unerlässlich. Die Erfassung und systematische wissenschaftliche Auswertung der über fünfhundert Personenakten von administrativ versorgten Menschen aus den 1950er bis 1970er Jahren, die sich zurzeit noch beim Amt für Justizvollzug befinden, ist ebenfalls ein wichtiges Forschungsdesiderat. Dabei ist es unabdingbar, die Erinnerungen und die Perspektive der betroffenen Personen einzubeziehen. Neben dem Recht auf einfachen Aktenzugang steht den Betroffenen gemäss St. Galler Archivgesetz die Möglichkeit zu, den Akten Bestreitungsvermerke beizufügen. Die Erschliessung sollte daher mit dem Aufruf an die Betroffenen verbunden werden, diesen Personendossiers eine Gegendarstellung beizulegen.



Im September 2010 und im April 2013 fanden in Bern Gedenkanlässe statt, an denen sich der Bundesrat bei den administrativ versorgten Menschen und den Betroffenen weiterer fürsorgerischer Zwangsmassnahmen für das geschehene Unrecht entschuldigte. Der Bund setzte einen «Runden Tisch» bestehend aus Betroffenen, Forschenden sowie Mitgliedern verschiedener Behörden und Institutionen ein, welche Massnahmenvorschläge erarbeiteten. Seit dem 1. August 2014 ist zudem das «Bundesgesetz über die Rehabilitierung administrativ versorgter Menschen» in Kraft. Es enthält die Verpflichtung zur moralischen Wiedergutmachung und historischen Aufarbeitung dieses dunklen Kapitels der Schweizer Sozialgeschichte. Erste Vorstösse in diese Richtung fanden im Kanton St. Gallen mit einer im September 2010 eingereichten Interpellation «Der Willkür der Fürsorge und Vormundschaftsbehörden ausgesetzt – was tut der Kanton?» statt. Die St. Galler Regierung erklärte sich daraufhin bereit, ein entsprechendes Forschungsvorhaben zu unterstützen. Im Zentrum des vom Staatsarchiv initiierten und vom Lotteriefonds des Kantons St. Gallen unterstützten Forschungsprojekts zur «administrativen Versorgung im Kanton St. Gallen (1872 – 1971)» stehen die historische Grundlagenforschung sowie die Klärung der Aktenlage. Zielsetzung war, die Entwicklung der rechtlichen Grundlagen und des Vollzugs, die beteiligten Akteurinnen und Akteure sowie die Zahl der Betroffenen zu untersuchen.307 Im ersten Teil des Berichts stehen deshalb die verschiedenen kantonalen Gesetze und Erlasse zur administrativen Versorgung im Fokus, insbesondere die beiden Versorgungsgesetze von 1872 und 1924. Zudem werden die Entstehung der Versorgungsgesetze respektive deren Entwürfe im 19. Jahrhundert in den Blick genommen sowie die politische Diskussion über die Rechte der Betroffenen. Auf die materiell-rechtlichen und formellen Gesetzesbestimmungen wird nur punktuell eingetreten. Diese Fragen hat Nicole Gönitzer in ihrer juristischen Masterarbeit eingehend untersucht. Im zweiten Teil liegt der Schwerpunkt auf dem Versorgungsverfahren und der Versorgungspraxis bei den administrativen Anstaltseinweisungen. Einerseits wird die Rolle der ins Einweisungsverfahren involvierten Behörden näher beleuchtet, andererseits die quantitative Entwicklung der administrativen Versorgung im Kanton St. Gallen erforscht. Die Ergebnisse werden mit anderen Kantonen verglichen, aber auch vor dem spezifischen Hintergrund im Kanton St. Gallen betrachtet. Das Einweisungsverfahren wird vor allem anhand von Fallbeispielen untersucht, um die behördlichen Eingriffe und das Zusammenspiel der verschiedenen Ebenen – Gemeinde, Bezirk und Kanton – zu verdeutlichen. Der dritte Teil widmet sich der Anstalt Bitzi. Die Mehrheit der Menschen, die im Kanton St. Gallen aufgrund des Versorgungsgesetzes von 1872 ad-
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ministrativ in eine Zwangsarbeitsanstalt eingewiesen wurden, kam in die «Bitzi» – bis 1952 auch Frauen. In Anbetracht der zentralen Bedeutung dieser staatlichen Institution wird im Forschungsbericht insbesondere auf die Diskussion über den Zweck der Anstalt sowie die Bedingungen für die darin kantonal- und vormundschaftsrechtlich versorgten Menschen eingetreten.



Das Forschungsprojekt wurde von Stefan Gemperli und Dr. Regula Zürcher (Staatsarchiv St.  Gallen) sowie Prof. Dr. Lukas Gschwend (Universität St. Gallen HSG) wissenschaftlich begleitet. Ich danke der Projektsteuerung für die anregenden Diskussionen und ihre Unterstützung. Ein herzlicher Dank geht auch an das gesamte Team des Staatsarchivs, Nicole Gönitzer sowie die Historikerinnen Iris Blum, Sabine Lippuner, Tanja Rietmann,  Anna Schneider und Loretta Seglias für den Gedankenaustausch und die wertvollen Hinweise. 



Um den Betroffenen eine Stimme zu geben, wurden Aktenbiografien von administrativ versorgten Frauen und Männern aus den 1910er bis 1960er Jahren zwischen die einzelnen Kapitel eingebaut. Es handelt sich dabei um Lebensläufe, wie sie in den von den Behörden und Ärzten angelegten Akten erscheinen. Auch die darin enthaltenen Briefe der Betroffenen entstanden in diesem spezifischen Kontext. Die Aktenbiografien zeigen, wie verschiedene fürsorgerische Zwangsmassnahmen ineinandergriffen und welche Auswirkungen die behördlichen Eingriffe auf das Leben der administrativ versorgten Menschen hatten. Die Auswahl der Fallgeschichten erfolgte unter Berücksichtigung der zeitlichen und geografischen Verteilung. Die untersuchten Männer und Frauen sind in verschiedenen Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts administrativ versorgt worden und stammen aus unterschiedlichen Bezirken, städtischen wie ländlichen Gemeinden des Kantons. Sie wurden zum Teil einmal, teils mehrfach administrativ versorgt oder waren von weiteren fürsorgerischen Zwangsmassnahmen betroffen. Ihre Versorgungsfälle weisen charakteristische Merkmale auf, zeigen jedoch auch individuelle biografische Züge. Die geschilderten Lebensgeschichten verdeutlichen, dass für die wissenschaftliche Aufarbeitung sämtlicher fürsorgerischen Zwangsmassnahmen im Kanton St. Gallen breitere und vertiefte Untersuchungen notwendig sind. Von zentraler Bedeutung ist der Einbezug der Perspektive der noch lebenden Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, insbesondere Interviews mit Betroffenen. Im Rahmen des Forschungsprojekts zur administrativen Versorgung im Kanton St. Gallen wurden in ausgewählten Stichjahren alle Regierungsrats beschlüsse zu diesen sogenannten Zwangsversorgungen ausgewertet (vgl. Kapitel «Versorgungsverfahren und Versorgungspraxis»). Ursula Hasler hat zudem sämtliche der rund fünftausend Einträge erfasst, die in den Regierungsratsprotokollen unter dem Begriff «Zwangsversorgung» verzeichnet sind. Die Datenbank ermöglicht einerseits eine erleichterte Aktensuche für die Betroffenen, andererseits können Mehrfachversorgungen und allfällige Verflechtungen mit anderen fürsorgerischen Massnahmen erforscht werden. Zusätzlich wurden rund einhundert Personendossiers aus den 1910er bis 1960er Jahren untersucht, die von den kantonalen Departementen, Bezirksämtern und Gemeindebehörden angelegt wurden (vgl. dazu Kapitel «Aktenlage»). Für die Aktenbiografien wurden je nach Fall weitere Akten wie Patienten- oder Vormundschaftsdossiers beigezogen.
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Sämtliche in das administrative Versorgungsverfahren involvierten Behörden – Gemeinden, Bezirksämter und kantonale Stellen – haben Akten über die Betroffenen angelegt, zum Teil umfangreiche Personendossiers. Im Fall von Berta M. enthält das im Gemeindearchiv erhaltene Fürsorgedossier rund 250 Dokumente. Im Rahmen des Forschungsprojekts zur administrativen Versorgung im Kanton St. Gallen wurden alle Einträge zu den sogenannten Zwangsversorgungen in einer Datenbank erfasst. Die rund 5200 Einträge betreffen auch bedingte Versorgungsbeschlüsse, verschiedene Gesuche sowie vereinzelt gerichtlich angeordnete Anstaltseinweisungen. Die Datenbank ermöglicht eine Abfrage über den gesamten Zeitraum (1872 – 1968) und damit eine erleichterte Suche nach dem entsprechenden Regierungsratsbeschluss, insbesondere, wenn das Versorgungsjahr einer betroffenen Person nicht bekannt ist. Aus dem Versorgungsentscheid des St. Galler Regierungsrates geht hervor, welche Gemeindebehörde den Antrag gestellt hat. In den Gemeindearchiven befinden sich die jeweiligen Protokolle, welche Hintergrundinformationen zum Entscheid liefern, sowie teilweise zusätzliche Personenakten von Vormundschafts- oder Fürsorgebehörden. Die Personendossiers, welche die Bezirksämter und kantonalen Stellen zu den administrativ versorgten Menschen angelegt haben, sind lückenhaft im Staatsarchiv überliefert. Personenakten sind aus den 1910er bis 1970er Jahren erhalten. Die Dossiers ab den 1950er Jahren befinden sich noch beim Departement (Amt für Justizvollzug) (Stand: Mai 2015). Für den Untersuchungszeitraum sind keine Insassendossiers der Anstalt Bitzi mehr vorhanden, die «Detiniertenverzeichnisse» reichen von den 1880er bis Ende der 1940er Jahre. Die Biografie von Alfred H., der in den 1920er bis 1950er Jahren mehrfach administrativ versorgt wurde, zeigt exemplarisch, welche Stellen im Laufe der Jahrzehnte Akten über ihn führten: In den Regierungsratsprotokollen finden sich neben einem Eintrag über die «Trinkerversorgung» fünf Einträge zu «Zwangsversorgungen» (1930 – 1950). Im Gemeindearchiv W. sind die Entscheide über die verschiedenen Anstaltsversorgungen in den Protokollen des Gemeinderates, der Armenbehörde und des Waisenamts dokumentiert. Auch in den Unterlagen zum örtlichen Bürgerheim ist Alfred H. verzeichnet. Zudem befindet sich im Gemeindearchiv eine Fürsorgeakte aus den 1950er Jahren. Im Staatsarchiv St. Gallen ist zusätzlich ein Patientendossier aus der Heilanstalt St. Pirminsberg aus den 1920er Jahren erhalten. Zu den Versorgungen in den Arbeitserziehungsanstalten wurden zwar in den 1930er und 1940er Jahren vom Erziehungsdepartement Personenakten angelegt. Im Fall von Alfred H. sind jedoch nur die Karteikarten mit dem Hinweis auf die entsprechenden Einzeldossiers und die Aktenzirkulation vorhanden. Die anlässlich seiner letzten Anstaltsversorgung Anfang der 1950er Jahre angelegte Personenakte befindet sich hingegen noch im Archiv des Amts für Justizvollzug. Zusätzlich erstellte das kantonale Schutzaufsichtsamt verschiedene Berichte



über Alfred H. In den Insassenverzeichnissen der Anstalt Bitzi ist Alfred H. ebenfalls mit Hintergrundinformationen verzeichnet.



Kanton Administrative Versorgung: Allgemeines und Personendossiers In den jährlichen Registerbänden zu den Regierungsratsprotokollen sind unter dem Stichwort «Zwangsversorgung» die kantonalrechtlich administrativ versorgten Menschen namentlich aufgeführt (vgl. ARR B 1). Zu den Regierungsratsbeschlüssen (ARR B 2) existieren im Staatsarchiv St. Gallen auch die dazugehörigen Akten. Bis 1930/31 wurden diese thematisch und nach Personennamen abgelegt (vgl. KA R.120-4-5b, «Zwangsarbeitsanstalten: Individuelles»), danach chronologisch nach Jahrgang und Protokollnummer (vgl. ARR 001). Der Umfang dieser Personenakten ist unterschiedlich, zum Teil enthalten sie nur den Entwurf des Versorgungsbeschlusses mit allfälligen handschriftlichen Änderungen. In manchen Fällen finden sich in den Dossiers jedoch ausführliche Unterlagen über die administrativ versorgten Menschen sowie Ego-Dokumente (z. B. Briefe von Betroffenen). Zu Personen, die Ende der 1910er bis 1920er Jahre administrativ versorgt wurden, empfiehlt sich die Suche nach dem entsprechenden Dossier im erwähnten Bestand «Zwangsarbeitsanstalten: Individuelles». Für den Forschungsbe richt wurden sämtliche Personendossiers der Buchstaben M und L ausgewertet (M: 32 Männer, 3 Frauen, total: 35 Personen bzw. L: 25 Männer, 5 Frauen, total: 30 Personen). Die Personenakten enthalten zwischen einem und rund fünfzig Dokumenten (Zeitraum: 1913 – 1930). Diese Dossiers sind in der Archivdatenbank des Staatsarchivs St. Gallen nicht einzeln erfasst. Aufgrund der Sample-Auswertung kann in diesem Bestand von rund 500 bis 600 Personendossiers ausgegangen werden. Ab ca. 1930 sind im Staatsarchiv St. Gallen alphabetische Karteien sowie Personendossiers erhalten, diejenigen ab ca. 1950 bis 1980 befinden sich noch beim Amt für Justizvollzug (Stand: Mai 2015). Zu Personen, die in den 1930er und 1940er Jahren administrativ in die Zwangsarbeitsanstalt eingewiesen wurden beziehungsweise werden sollten, hat das Erziehungsdepartement eine alphabetische Kartei angelegt (A 064/1, ca. 1931 – 1950). Die dazugehörigen chronologisch abgelegten Personenakten sind mehrheitlich kassiert worden. Es sind lediglich zwei Archivschachteln mit Personendossiers aus den Jahren 1933 bis 1948 erhalten. Die Kartei gibt jedoch Auskunft über die Versorgungsentscheide und die Aktenzirkulation. Der Bestand umfasst auch Dossiers zu abgelehnten Versorgungsfällen sowie Versorgungen in ausserkantonale Arbeitsanstalten. Die Kartei enthält vermutlich Angaben zu rund 600 Per-
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sonen (Buchstabe M: 29 Männer, 6 Frauen, total: 35 Personen; B  uchstabe L: 29 Männer, 4 Frauen, t otal: 33 Personen). Zu den 35 ausgewerteten Personenkarten des Buchstabens M sind nur acht Personendossiers erhalten (Buchstabe L: 33 Personenkarten, 7 Dossiers erhalten). Das bedeutet, dass in diesem Zeitraum zu weniger als einem Viertel der verzeichneten Personen die Akte noch vorhanden ist. Anders sieht die Aktenlage hingegen für die in den 1950er bis 1970er Jahren administrativ versorgten Personen aus. Im Archiv des Amts für Justizvollzug befinden sich über 500 Personendossiers zu kantonal- und vormundschaftsrechtlich in die Arbeitsanstalt eingewiesenen Menschen (Signatur 6 E, Nr. 1 – 554, betrifft z. T. auch gerichtliche Einweisungen [Arbeitserziehung gemäss Artikel 43 StGB]). Im Gegensatz zu den Personenakten wurde die dazugehörige alphabetische Kartei bereits an das Staatsarchiv St. Gallen abgeliefert (vgl. A 001/14, «Anstalt Bitzi: Einzelfälle»). Die Stichprobenauswertung des Buchstabens M liefert Angaben zu 28 Personen (25 Männer, 3 Frauen) mit Jahrgängen zwischen 1902 und 1955. Anders als die Kartei des Erziehungsdepartements aus den 1930er bis 1940er Jahren geben die Karteikarten keinen chronologischen Überblick zur Aktenzirkulation, sondern vermerken neben den Personalien (Name, Geburtsjahr und Heimatgemeinde) in der Regel nur die Aktennummer des entsprechenden Personendossiers (Signatur 6 E). Vereinzelt stehen Zusätze wie «Zwangsversorgung», «administrative Versorgung», «vormundschaftliche



Staatsarchiv St. Gallen (StASG)



Versorgung» oder «Trinkerversorgung». Entgegen dem Titel «Anstalt Bitzi» finden sich darin – wie in der Vorgängerkartei des Erziehungsdepartements – auch Einzelakten von administrativ versorgten Personen, die in ausserkantonale Anstalten eingewiesen wurden. Einzelne Personenakten von administrativ versorgten Menschen, die vor 1925 geboren wurden, sind bereits an das Staatsarchiv abgeliefert worden und werden zurzeit auf Dossierebene erfasst (vgl. dazu A 081, Justiz- und Polizeidepartement, Straf- und Massnahmenvollzug). Weitere Informationen zu administrativ versorgten Personen liefern zudem die Karteien der für die Zwangsversorgung zuständigen Departemente (v. a. A 001/09 Polizeidepartement (ca. 1921 – 1942) sowie A 001/12 (ca. 1927 – 1975)). Teilweise wurden administrativ versorgte Personen, wie gerichtlich verurteilte Straftäter, unter Schutzaufsicht gestellt. Es lohnt sich deshalb, zusätzlich in den entsprechenden Karteien des kantonalen Schutzaufsichtsamtes nach einer administrativ versorgten Person zu suchen. Insbesondere die teilweise ausführlichen Schlussberichte der zugewiesenen Patrons enthalten wichtige Angaben zum Lebenslauf der Personen nach dem Anstaltsaustritt (z. B. zu den persönlichen Verhältnissen der betroffenen Person) (vgl. dazu A 008/11, A 140 bzw. A 026/2).







A 001/09 A 001/12 



A 001/14 A 001/22 



A 008/11 



A 016 A 026/2 A 028 



A 054 



A 064/1 A 064/2 A 081 



A 140 
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Polizeidepartement: Kartei, 1921 – 1942 Justiz- und Polizeidepartement, Kantonale Schutzaufsicht: Schutzaufsichts- und Weisungsfälle, 1927 – 1967 (Personenkartei, betrifft z. T. auch administrative Versorgungen wegen Arbeitsscheu und Liederlichkeit, zugehörige Akten vgl. A 008/11, A 140 bzw. A 026/2) Justiz- und Polizeidepartement, Sekretariat: Kartei, ca. 1941 – 1975 Justiz- und Polizeidepartement, Schutzaufsichtsamt: Schutz aufsichts- und Weisungsfälle, 1942 – 1984 (Personenkartei, betrifft z. T. auch administrative Versorgungen wegen Arbeitsscheu und Liederlichkeit, zugehörige Akten vgl. A 140) Kantonale Schutzaufsicht: Schluss- bzw. Patronatsberichte über die einzelnen Schutzaufsichtsfälle, 1940 – 1960 (betrifft z. T. auch administrativ versorgte Personen vgl. Personenkartei A 001/14) Polizeidepartement, Sekretariat: Akten, 1927 – 1948 Kantonale Schutzaufsicht: Schutzaufsichtsfälle, 1956 – 1961 Departement des Innern: Vormundschaftswesen, 1955 – 1971 (Personendossiers, betreffen z. T. auch vormundschaftliche Versorgungen in der Anstalt Bitzi, zu den vormundschaft lichen Anstaltseinweisungen vgl. auch A 422) Justiz- und Polizeidepartement, Generalsekretariat: Armenrecht (unentgeltliche Rechtspflege und Rechtsverbeiständung), 1961 – 1984. (Die Serien wurden 2014 einzeln erschlossen und weisen vereinzelt administrative Versorgungen aus [z. B. A 054/68.097].) Erziehungs- und Militärdepartement, Zwangsversorgungen: Kartei, ca. 1931 – 1950 Erziehungs- und Militärdepartement, Zwangsversorgungen: Personendossiers, 1935 – 1948 Justiz- und Polizeidepartement, Straf- und Massnahmenvollzug: Akten über Verurteilte und Insassen, 1931 – 1982 (betrifft z. T. auch administrativ versorgte Personen [bis Geburtsjahr 1925, spätere Personendossiers befinden sich noch beim Departement]) Justiz- und Polizeidepartement, Schutzaufsichtsamt: Personendossiers, 1941 – 1984 (betreffen z. T. auch administrative Versorgungen wegen Arbeitsscheu und Liederlichkeit, vgl. Kartei A 001/22)
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AGR B 1 



Staatsarchiv St. Gallen (StASG)



Grosser Rat: Verhandlungsprotokolle, ab 1803 (ab 1910 gedruckt, vgl. gedruckte Quellen) ARR B 2 Kleiner Rat (Regierungsrat/Regierung): Verhandlungs protokolle, ab 1803 ARR 001 Akten zu den Beschlüssen der Regierung, 1931–2012 KA R.120-4-5 Zwangsarbeitsanstalten, insbesondere KA R.120-4-5b: Individuelles (alphabetisch geordnete Personendossiers), ca. 1918 – 1931



Amt für Justizvollzug (Sicherheits- und Justizdepartement) 6 E, Nr. 1 – 554 Administrative Verwahrungen / Zwangsversorgungen, ca. 1950 – 1980 (betrifft auch vormundschaftliche Versorgungen in Arbeitserziehungsanstalten, vereinzelt auch gericht liche Einweisungen) (Zugriff über Kartei StASG A 001/14)



Anstalt Bitzi Gemäss Abklärungen des Staatsarchivs St. Gallen sind in der Anstalt Bitzi vor dem Jahr 1999 keine Insassendossiers mehr vorhanden. Im Staatsarchiv St. Gallen (A 319/01) befinden sich hingegen Insassenverzeichnisse respektive gebundene Registerkarten aus den Jahren 1895 bis 1949, Signalementbücher (1889 – 1916) sowie ein Strafverzeichnis (1911 – 1960). Diese Verzeichnisse liefern wertvolle Informationen zu den Betroffenen, da sie in der Regel neben den Personalien und persönlichen Merkmalen auch den Versorgungsgrund auf führen. Ausserdem enthalten die Verzeichnisse Angaben über den Aufenthalt in der Anstalt (Dauer, Verhalten sowie teilweise Verbleib nach dem Austritt). Interessant sind insbesondere die Angaben über die Erziehung (z. B. E  ltern, Pflegeeltern, Waisenhaus, Erziehungsanstalt, Landwirt) sowie allenfalls der Name des Vormunds. Im letzten Band (1944 – 1949) wird auch die einweisende Behörde genannt (Regierungsrat, Vormundschaftsbehörde, Schutz aufsicht, Gericht [bei Versorgungen gemäss Artikel 43 StGB], ausserkantonale Regierungen). Aus dem Zeitraum 1935 bis 1949 sind zudem rund 30 Foto grafien erhalten, welche die Betroffenen in Anstaltskleidung und mit Nummer abbilden (A 319/01.3). Durch das Einweisungsgesetz von 1924 konnte der Regierungsrat die administrative Einweisung in die Strafanstalt veranlassen. Deshalb finden sich auch vereinzelt Angaben zu administrativ versorgten Menschen in den Beständen zur Strafanstalt. In diesem Zusammenhang liefern vor allem die Einträge in den Stammbüchern wertvolle Angaben zu den betroffenen Personen (u. a. Name, Alter, Heimatort, Beruf, Konfession).
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Justiz- und Polizeidepartement, Generalsekretariat: Anstalt Bitzi, Mosnang, 1932 – 1978 A 060/1.06 Jahresberichte der Verwaltung der Anstalt Bitzi, A 030/014 1949 – 1980 (vgl. auch die gedruckten Amtsberichte des Regierungsrates zur Anstalt Bitzi) A 064 Erziehungs- und Militärdepartement, Arbeitsanstalt Bitzi, Mosnang: Zwangsversorgungen, ca. 1931 – 1950 A 065 Erziehungs- und Militärdepartement, Arbeitsanstalt Bitzi, Mosnang, ca. 1930 – 1954 A 319 Justiz- und Polizeidepartement, Anstalt Bitzi: Insassen verzeichnisse und Buchhaltungsunterlagen, 1889 – 1963 A 515/2.02 Hochbauamt, Anstalt Bitzi in Mosnang: Akten und Pläne, 1906 – 1967 (weitere Pläne siehe: KPP 1/46.03ff.) KA R.86 B 5a Strafanstalt St. Jakob, Stammbuch: Einweisungen, 1931 – 1934 (Fortsetzung von KA R.86 B 7) KA R.86 B 7 Strafanstalt St. Jakob, Stammbuch: Arbeitshaus: Zwangsversorgungen, 1924 – 1931 KA R.86-9 Zwangsarbeitsanstalt Bitzi, Mosnang



Massnahmenzentrum Bitzi Im Archiv des Massnahmenzentrums Bitzi befinden sich noch einzelne Akten, Bilder und Pläne aus dem Untersuchungszeitraum (ohne Signatur); Personenakten sind hingegen keine erhalten. Von besonderer Bedeutung sind die Aufzeichnungen des ehemaligen Verwalters (Originaltitel: «Kantonale Arbeitsanstalt Bitzi Statistik», betrifft Entstehung und Entwicklung der Anstalt bis 1949 inklusive Fotografien sowie Notizen zu einzelnen Detinierten), ein Alpbuch (betrifft Aussenstation «Aelpli», 1909 – 1953), Unterlagen zu Vorträgen sowie Ergänzungen des Verwalters zu den Amtsberichten (v. a. 1940er und 1950er Jahre). Einen vertieften Einblick in die Anstaltsführung liefern zudem die Protokolle der Aufsichtskommission (1939 – 1962).
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Bezirksämter



Gemeinden



Die St. Galler Bezirksämter (seit 1918 insgesamt 14) stellten ein Bindeglied zwischen kantonaler und kommunaler Verwaltung dar und waren für den Vollzug der Zwangsversorgungen sowie die Einvernahme der administrativ zu versorgenden Menschen zuständig. Die Unterlagen der im Jahr 2000 aufgelösten Bezirksämter wurden an das Staatsarchiv St. Gallen abgeliefert. Im Hinblick auf das Forschungsprojekt zur administrativen Versorgung wurden die Akten zu den Zwangsversorgungen auf Dossierebene erfasst, ebenso die Unterlagen zu Fürsorge- und Vormundschaftswesen (z. B. Trinkerversorgungen, Entzug der elterlichen Gewalt, Adoptionen). Zum Teil liefern auch die Tagebücher der einzelnen Bezirksämter Angaben zu den administrativen An-



Zur Klärung der Aktenlage im Bereich «Fürsorgerische Zwangsmassnahmen» hat das Staatsarchiv St. Gallen im Oktober 2013 sämtliche Gemeindearchive des Kantons kontaktiert und um Verzeichnisse der archivierten Akten aus dem Vormundschaftswesen oder sachverwandten Aufgabenbereichen gebeten. Dieser Aufruf verfolgte das Ziel, eine Übersicht über die Archivbestände zu erhalten und den Aktenzugang für die Betroffenen zu erleichtern. Im Staatsarchiv befinden sich daher von einigen Gemeinden entsprechende Listen zu relevanten Beständen (Archivverzeichnisse, Bücherregister usw.). Einzelne Gemeinden haben Listen mit den in ihren Archiven vorhandenen Vormundschaftsfällen (alphabetisch abgelegten Personendossiers) oder Verweisen auf die entsprechenden Einträge in den Waisen- und Schirmkastenbüchern erstellt. Für die Gemeinde Wartau hat der Historiker Armin Eberle verschiedene Unterlagen der Vormundschafts- und Fürsorgebehörden der 1920er bis 1970er gesichtet, darunter die Protokolle des Waisenamts und der Armenbehörde sowie verschiedene Einzelakten zu Vormundschaftsfällen und Pflegekindern. Das tabellarische Personenverzeichnis enthält Quellenhinweise sowie Angaben zu den getroffenen Massnahmen (u. a. Fremdplatzierungen von Kindern, Anstaltsversorgungen, Kastrationen).308



staltseinweisungen (vgl. z. B. A 513, Bezirksamt See, 1927 – 1999, Einträge unter: «Zwangsversorgung»). Die Anzahl der vorhandenen Personendossiers ist je nach Bezirksamt unterschiedlich. Am umfangreichsten ist die Aktenlage zu den Zwangsmassnahmen beim Bezirksamt Gossau (rund 40 Dossiers zu administrativen Zwangsversorgungen, weitere 50 zum Entzug der elterlichen Gewalt, Zeitraum: ca. 1930 – 1954). Es ist nicht ersichtlich, nach welchen Kriterien die Personenakten bei den Bezirksämtern aufbewahrt wurden.
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Staatsarchiv St. Gallen (StASG) A 020 Bücherarchive einzelner Bezirksämter (u. a. Tagebücher), ca. 1930 – 1970 A 106/08 Bezirksamt Sargans, Zwangsversorgungen, 1942 – 1968 A 325/5 Bezirksamt Sargans, Zwangsmassnahmen, 1958 – 1999 A 288/06 Bezirksamt See, Zwangsmassnahmen, 1947 – 1977 A 359/6.2 Bezirksamt Rorschach, Zwangsmassnahmen, 1963 – 1985 A 369/8.6.3 Bezirksamt Obertoggenburg, Zwangsversorgungen, 1953 – 1962 A 377/5 Bezirksamt Neutoggenburg, Zwangsversorgungen, 1944 – 1966 A 430/8.3 Bezirksamt Gossau, Zwangsversorgungen, 1930 – 1954 A 487/7.3.3-6 Bezirksamt Wil, Zwangsversorgung, 1943 – 1947 A 505/6.5 Bezirksamt Untertoggenburg, Zwangsmassnahmen, 1935 – 1994 Bei den übrigen sechs Bezirksämtern wurden die «Zwangsversorgungen» nicht separat ausgewiesen. Siehe dazu: Bezirksamt Gaster (A 321), Bezirksamt Werdenberg (A 328), Bezirksamt St. Gallen (A 343), Bezirksamt Alttoggenburg (A 142), Bezirksamt Unterrheintal (A 393), Bezirksamt Oberrheintal (A 408).



Bei der Suche nach Akten in den jeweiligen Gemeindearchiven empfiehlt sich zuerst die Personenabfrage in der im Rahmen des Forschungsprojekts erstellten Datenbank «Zwangsversorgungen» (1871 bis 1968). Sie verweist auf den Regierungsratsbeschluss (StASG ARR B 2), der immer die antragstellende Gemeindebehörde und das Datum des Versorgungsbeschlusses aufführt. Diese Angaben erleichtern den Betroffenen den Aktenzugang in den Gemeindearchiven. Bei den kantonalrechtlichen Anstaltseinweisungen (gemäss Versorgungsgesetz von 1872) sind in erster Linie die Protokolle des Gemeinderats von Bedeutung. Dieser fällte den Versorgungsentscheid und musste beim St. Galler Regierungsrat die Bewilligung für die administrative Einweisung in die Zwangsarbeitsanstalt beantragen. Da bei Vermögens losigkeit der Betroffenen in der Regel die Gemeinde für die Versorgungskosten aufzukommen hatte, liefern zudem häufig die Akten zum Armenwesen (Fürsorgebehörde) weitere Angaben zu den administrativ versorgten Personen. Für die zivilrechtlichen Anstaltseinweisungen von bevormundeten Personen (gemäss ZGB) war das Waisenamt (Vormundschaftsbehörde) der jeweiligen Gemeinde verantwortlich. Die wichtigsten Bestände bilden somit die Protokolle des Gemeinderats, der Armenbehörde sowie des Waisenamts. Sie geben Auskunft über die von diesen Behörden getroffenen Massnahmen (z. B. Verwarnungen, Versorgungsandrohungen und Versorgungsentscheide). Zum Teil sind in den Gemeindearchiven auch Personendossiers zu Vormund-
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schafts- oder Fürsorgefällen erhalten. Bevormundete Personen sind zudem in den Waisen- oder Schirmkastenbüchern registriert, die zusätzliche Angaben über den Vormund und die Dauer der Entmündigung liefern. Oft wurden administrativ versorgte Menschen nach Rückschaffungen oder Anstaltsentlassungen vorübergehend in den kommunalen Armenanstalten beziehungsweise Bürgerheimen untergebracht. Zu diesen Einrichtungen finden sich in den Gemeindearchiven ebenfalls teilweise Verzeichnisse oder Personen dossiers (z. B. Insassenverzeichnisse, Tage- oder Visitationsbücher). In den Gemeindearchiven sind zudem je nach Überlieferungssituation auch Unterlagen zu privaten Heimen und Institutionen, zum Pflegekinderwesen sowie Personendossiers zur sogenannten Trinkerfürsorge vorhanden.



HLS 



Historisches Lexikon der Schweiz



RRB 



Regierungsratsbeschluss, vgl. Kleiner Rat (Regierungsrat/Regierung): Verhandlungsprotokolle, ab 1803



StASG 



Staatsarchiv St. Gallen



StGB 



Schweizerisches Strafgesetzbuch



ZGB 



Schweizerisches Zivilgesetzbuch
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Titelblatt: Alphabetische Kartei des Erziehungsdepartements über die Zwangsversorgungen, ca. 1931 – 1950 (StASG A 064/1). S. 6: 



Bundesgesetz über die Rehabilitierung administrativ versorgter Personen von 2014 (Amtliche Sammlung des Bundesrechts, AS 2014 2293).
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Protokoll des Regierungsrates, 1963, Nr. 513 (StASG ARR B 2, Bd. 631).



S. 16: 



Gesetz betreffend die Versorgung arbeitsscheuer und liederlicher Personen in Zwangsarbeitsanstalten von 1872 (StASG Bibliothek ZMk 006.1, S. 478f.).



S. 50: 



Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates (StASG KA R.120-4-5b). Zur Bio grafie von Anna Maria Looser, geb. Boxler siehe: Herger, Lisbeth/Heinz Looser, Zwischen Sehnsucht und Schande. Die Geschichte der Anna Maria Boxler 1884 – 1965, Baden 2012.
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Ansichtskarte der Zwangsarbeitsanstalt Bitzi, um 1919 (StASG ZMA 18/08.10-10).



S. 76: 



Staatswirtschaftliche Kommission, undatierte Aufnahme (Archiv des Massnahmenzentrums Bitzi, ohne Signatur, in Buch mit Titel: «Kantonale Arbeitsanstalt Bitzi Statistik», Aufzeichnungen des ehemaligen Verwalters Haab). Zitat vgl. Bericht der Staatswirtschaftlichen Kommission des Grossen Rates, 1936, S. 26.



S. 77: 



Aussenstation «Aelpli», undatierte Aufnahme (vor Brand 1950) (Archiv des Massnahmenzentrums Bitzi, ohne Signatur, lose Fotografie).
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Zwangsarbeiter der Anstalt Bitzi beim Wegbau im Gebiet Hugenälpli-Älpli, Gemeinde Mosnang, ca. 1932 (StASG ZMA 17/060). Zu den Hintergrundinformationen vgl. StASG A 151/3.097-0792.
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Beide Aufnahmen um 1952 (Archiv des Massnahmenzentrums Bitzi, ohne Signatur, in Buch mit Titel: «Kantonale Arbeitsanstalt Bitzi Statistik», Aufzeichnungen des ehemaligen Verwalters Haab).
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Detiniertenverzeichnis der Anstalt Bitzi (StASG A 319/01.3, Nr. 571).



S. 106: 



handschriftliche Briefe von Berta M. an ihre Patronin (StASG A 008/11-2687, Personendossier der Kantonalen Schutzaufsicht, 1954 – 1959).
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140



Anhang



St. Galler Versorgungsgesetze von 1872 und 1924



Anhang



141



142



Anhang



143



144



Anhang



145



146



Anhang



147



148



Reglement und Hausordnung für die kantonale Zwangsarbeitsanstalt Bitzi von 1932
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Anhang



Insassenbestand der Anstalt Bitzi (1872 – 1971)



Anmerkungen * Die Namen der administrativ versorgten Personen wurden aus Gründen des Daten- und Persönlichkeits-



schutzes vollständig anonymisiert (mit Ausnahme bereits publizierter Namen). Zur Identifikation werden jeweils die Regierungsratsbeschlüsse (RRB) angegeben, welche die richtigen Namen enthalten. Personen des öffentlichen Lebens wurden nicht anonymisiert.
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1 Regierungsratsbeschluss



(RRB) 1963, Nr. 513, in: Protokoll des Regierungsrates des Kantons St. Gallen (StASG ARR B 2). Die Beschlüsse des St. Galler Regierungsrates sind unter dem Betreff «Zwangsversorgung» in den Regierungsratsprotokollen verzeichnet. In der Folge wird jeweils nur der Regierungsratsbeschluss (RRB) angegeben.
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2



Die Initiative zur Schaffung des Rehabilitierungsgesetzes war im April 2011 vom St. Galler Nationalrat Paul Rechsteiner eingereicht worden. Das «Bundesgesetz über die Rehabilitierung administrativ versorgter Menschen» trat am 1. August 2014 in Kraft, vgl. dazu Amtliche Sammlung des Bundesrechts, AS 2014 2293 (http://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2014/2293.pdf). Die wissenschaftliche Aufarbeitung umfasst neben den administrativen Versorgungen auch weitere fürsorgerische Zwangsmassnahmen. Die neunköpfige, multidisziplinär zusammengesetzte Expertenkommission hat ihre Arbeit Anfang 2015 aufgenommen (Abschluss: Ende 2018). Siehe dazu die weiterführenden Angaben des Delegierten für Opfer von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen: http://www.fuersorgerischezwangsmassnahmen.ch. Zur Experten- kommission vgl. ebd. Medienmitteilung vom 05.11.2014.
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3 Kreisschreiben



des Erziehungsdepartements an die Gemeinderäte des Kantons St. Gallen, 10.11.1944, in: StASG A 065/18.
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4 Botschaft des Regierungsrates zum Entwurf eines Gesetzes über die administrative Versorgung in Arbeits erziehungs- und Arbeitsanstalten vom 6. Oktober 1969, in: Amtsblatt des Kantons St. Gallen, 1969, S. 1297. 5 Vgl. dazu u. a. Bericht der Staatswirtschaftlichen Kommission des Grossen Rates des Kantons St. Gallen, 1936, S. 26; Protokoll der 26. Armenpfleger-Konferenz des Kantons St. Gallen, 04.05.1948, Jahresbericht 1947 des Präsidenten, S. 10 (in: StASG A 065/20). Zu Auftrag und Aufbau des Forschungsberichts siehe S. 121ff. 6 Zu den materiell-rechtlichen und formellen Bestimmungen der Versorgungsgesetze des Kantons St. Gallen vgl. die juristische Masterarbeit von Nicole Gönitzer, Die administrative Versorgung im Kanton St. Gallen nach 1872.



Die Amtsberichte des Regierungsrates zur Anstalt Bitzi liefern vor allem seit der staatlichen Übernahme 1904 bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs ein detailliertes Bild über den Insassenbestand der «Bitzi». Die Ausführlichkeit der Statistiken verändert sich im Lauf der Jahrzehnte: Im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts geben die Statistiken summarisch Auskunft über Geschlecht, Herkunft, Alter, Zivilstand, Konfession und Beruf der Insassen sowie allfällige Vorstrafen oder frühere Versorgungen in Zwangsarbeitsoder Trinkerheilanstalten. Bei der Neuverteilung der Departemente im Jahr 1936 wurde die «Bitzi» auf Wunsch des Polizeidepartements dem Erziehungsdepartement zugeteilt, ab diesem Zeitpunkt werden die Angaben zum Insassenbestand weniger ausführlich. Ab Beginn des Zweiten Weltkriegs bis zur Aufhebung der Frauenabteilung 1952 wird in der Regel nur noch das Geschlechterverhältnis aufgeführt.309



7 StASG AGR B 1, Protokoll des Grossen Rates, 22.06.1820. Zur Entwicklung der Armenfürsorge im Kanton St. Gallen vgl. Zürcher, Armenfürsorge im Kanton St. Gallen im 19. und 20. Jahrhundert. Von der Einwohnerarmenpflege zu den eidgenössischen Sozialversicherungen, S. 29 – 41. 8 StASG ARR B 2, Protokoll des Kleinen Rates, 07.02.1828, sowie Haab, Entstehung und Entwicklung der Kantonalen Arbeits-Erziehungsanstalt Bitzi/Mosnang 1872 – 1947, S. 1. 9 StASG



ARR B 2, Protokoll des Kleinen Rates, 1845, Nr. 1390.



10



Vgl. dazu z. B. StASG ARR B 2, Protokoll des Kleinen Rates, 1854, Nr. 291. Zum Gesetzesentwurf vgl. ebd., Nr. 1949, Nr. 1955 (u. a. gedruckte Beilage des Gesetzesentwurfs), Nr. 2013 sowie Nr. 2449.



11



StASG AGR B 1, Protokoll des Grossen Rates, 1857, Nr. 100, I. Beilage (Botschaft betreffend den Gesetzesvorschlag über die Unterbringung von Armenhausgenössigen in Zwangsarbeitsanstalten, 22.09.1854).
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StASG AGR B 1, Protokoll des Grossen Rates, 1854, Nr. 147.



13



StASG AGR B 1, Protokoll des Grossen Rates, 1857, Nr. 100. Vgl. dazu auch den mehrseitigen Bericht der Prüfungskommission vom 12.03.1855, ebd. II. Beilage.



14



Gesetz über das Armenwesen vom 30.04.1835 (Inkrafttreten), in: Sammlung der Gesetze und Beschlüsse des Grossen und Kleinen Raths des Kantons St. Gallen, Bd. 6, S. 73 – 81.
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Zu den folgenden Angaben siehe: Amtsberichte des Kleinen Rates (Regierungsrates) an den Grossen Rat, 1835 – 1871, unter: «Armenwesen» (bis 1861 Departement des Vormundschafts- und Armenwesens, danach Departement des Innern).
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Ebd. 1856, S. 53, sowie StASG ARR B 2, Protokoll des Kleinen Rates, 1856, Nr. 619. Zu den vom Kleinen Rat – ab 1861 Regierungsrat – angeordneten Zwangsversorgungen vgl. auch die Registereinträge in den Protokollen des Kleinen Rates (bzw. Regierungsrates) unter «Zwangsarbeitsanstalt». 1855 hatte der Kleine Rat den Antrag eines Waisenamtes auf Versorgung in einer Zwangsarbeitsanstalt noch mit dem Hinweis auf die fehlende rechtliche Grundlage und den hängigen Gesetzesentwurf abgewiesen (ARR B 2 1855, Nr. 221).
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17



Amtsbericht von 1868, S. 40.



34



18



Amtsbericht von 1866, Tabelle zu S. 62.



19



Zur Situation der Kinder in St. Galler Armenhäusern vgl. Hauss, Armenhäuser und Kinderschutz. Erste Schritte der institutionellen Ausdifferenzierung (1876 – 1910), S. 104ff., sowie Isenring, Der Umgang mit Kost- und Pflegekindern, S. 160.



20



StASG ARR B 2, Protokoll des Kleinen Rates, 1857, Nr. 2264.



21



StASG ARR B 2, 1869, Nr. 213.



163



Bericht der Staatswirtschaftlichen Kommission des Grossen Rates des Kantons St. Gallen, 1929, S. 23f. bzw. 1933, S. 26. Zur Unterbringung von administrativ Eingewiesenen in der Strafanstalt siehe auch die Ausführungen im Kapitel «Versorgungspraxis».



35



Vgl. dazu den entsprechenden Hinweis des St. Galler Regierungsrates an den Gemeinderat von Kriessern: «Formell ist darauf hinzuweisen, dass die administrative Einweisung im Hinblick auf den schärferen Eingriff in die individuelle Freiheit des Fehlbaren (gegenüber der gewöhnlichen Zwangsversorgung) nur vom Regierungsrat beschlossen werden kann; der Gemeinderat hat lediglich Antragsrecht» (RRB 1930, Nr. 1945).



36



22



Vgl. die Einträge in den Regierungsratsprotokollen: StASG ARR B 2, 1869, Nr. 333 (Gesuch des kantonalen Schutzaufsichtskomitees für entlassene Sträflinge); 1869, Nr. 213 und Nr. 1342 (Errichtung der toggenburgischen Zwangsarbeitsanstalt bzw. Beitritt der Stadt St. Gallen zu diesem Unternehmen). Siehe auch die Amtsberichte von 1866, S. 62; 1869, S. 164f.; 1871, S. 36. Zur Gründung der toggenburgischen Zwangsarbeitsanstalt vgl. das entsprechende Unterkapitel.



23



StASG ARR B 2, 1871, Nr. 81. Gerichtliche Einweisungen von straffällig gewordenen Personen – sowie in schweren Fällen auch von Bettlern oder Armengenössigen mit unstetem und liederlichem Lebenswandel – in Zwangsarbeitsanstalten waren aufgrund des St. Galler Strafgesetzbuches von 1857 ebenfalls möglich (Artikel 15, Unterbringung in einer Besserungsanstalt bzw. Artikel 111, Gefährdende Lebensweise) siehe Gesetzessammlung des Kantons St. Gallen, Bd. 13, S. 547 – 644. Vgl. auch die Antwort des Regierungsrates auf eine Anfrage des Kantons Neuenburg zu den gesetzlichen Bestimmungen des Kantons St. Gallen betreffend die Unterbringung von arbeitsscheuen und liederlichen Personen in Zwangsarbeitsanstalten, StASG ARR B 2, 1865, Nr. 153.



«Gesetz betreffend die Einweisung von Gewohnheitsverbrechern und Zwangsversorgten in die Strafanstalt vom 22.12.1924», Gesetzessammlung, Neue Folge, Bd. 14, S. 78 – 82 bzw. Bereinigte Gesetzessammlung, Bd. 2, S. 425 – 427. Die Artikel 1 bis 5 betreffend die gerichtliche Einweisung von Gewohnheitsverbrechern wurden durch Artikel 135 des Einführungsgesetzes zum Schweizerischen Strafgesetzbuch vom 24.03.1941 aufgehoben (vgl. dazu Abdruck im Anhang).



37



Bericht der Staatswirtschaftlichen Kommission des Grossen Rates des Kantons St. Gallen, 1928, S. 35: «Nach konstanter Praxis des Regierungsrates findet die in Artikel 6 vorgesehene Versorgung in der Strafanstalt statt nach zweimaligem erfolglosem Aufenthalt in der Zwangsarbeitsanstalt Bitzi oder zweimaligem Entweichen während des ersten Aufenthaltes. Desgleichen findet die Einweisung arbeitsscheuer oder liederlicher Personen statt, wenn sich dieselben etwa 10 Vorstrafen zuschulden kommen liessen. Diese Praxis des Regierungsrates kann auf keinen Fall als zu streng bezeichnet werden.»



38



Zur historischen Entwicklung der gesetzlichen Grundlagen zur Zwangsversorgung sowie zu den Auswirkungen der verzögerten Einführung des Schweizerischen Strafgesetzbuches auf die kantonalen Versorgungsgesetze vgl. Bossart, Persönliche Freiheit und administrative Versorgung, S. 10 – 14.
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«Gesetz betreffend die Versorgung arbeitsscheuer und liederlicher Personen in Zwangsarbeitsanstalten vom 1. August 1872», Gesetzessammlung, Neue Folge, Bd. 1, S. 478 – 480, bzw. Bereinigte Gesetzessammlung, Bd. 2, S. 420 – 422, sowie die Vollzugsverordnung dazu vom 21. August 1872, ebd. S. 481 – 483 bzw. S. 422 – 424 (vgl. dazu Abdruck im Anhang). Siehe auch: Gesetzesvorlage des Regierungsrates vom 26.04.1871 sowie die Botschaft dazu in: Amtsblatt, 1871, S. 255 – 261; zur Diskussion der Gesetzesvorlage im Parlament und die Änderungsvorschläge vgl. die Protokolle des Grossen Rates StASG AGR B 1, 1871, Nr. 16, Nr. 29 (Bestellung der Kommission), Nr. 68 (erste Beratung) sowie 1872, Nr. 19 (zweite Beratung, Schlussabstimmung).



25



Zur Beratung der Gesetzesvorlage im Grossen Rat vgl. StASG AGR B 1, 1871, Nr. 16, Nr. 29 sowie v. a. Nr. 68. Die Antragssteller werden nicht namentlich genannt.



Siehe dazu: RRB 1941, Nr. 791: «Versorgung arbeitsscheuer und liederlicher Personen; Beschluss über Einweisung des Regierungsrates» sowie Amtsblatt, 1941, S. 483f.: «Beschluss des Regierungsrates des Kantons St. Gallen über die Versorgung arbeitsscheuer und liederlicher Personen».



40



Bericht des Kantonalen Arbeits- und Sozialversicherungsamtes St. Gallen betreffend Erfassung von Berufs- und Beschäftigungslosen. Sonderlager für Arbeitsunwillige und Renitente, 27.10.1941, in: StASG A 065/12, sowie die Ausführungen im folgenden Kapitel zur Versorgungspraxis. Von den 57 bis Oktober 1941 erfassten Personen leisteten 42 dem Aufgebot zum Arbeitsdienst Folge. Vier dieser Arbeitsdienstpflichtigen wurden wegen schlechten Verhaltens aufgrund des Notrechtserlasses für ein Jahr in die Zwangsarbeitsanstalt Bitzi eingewiesen. 41



26



Handschriftlicher Lebenslauf von Oskar B. (Name geändert), 17.08.1915, in: StASG A 404/2.04023. Zu Oskar B. sind im Staatsarchiv verschiedene Regierungsratsbeschlüsse sowie Personen- und Patientendossiers (inklusive handschriftliche Briefe und Einvernahmeprotokolle) vorhanden. Zu den Regierungsratsbeschlüssen siehe: RRB 1909, Nr. 2847; 1910, Nr. 432; 1913, Nr. 914; 1914, Nr. 2638; 1917, Nr. 2 und Nr. 2422; 1918, Nr. 1471 und Nr. 2670. Personendossiers siehe: StASG A 404/2.04023 (St. Pirminsberg), KA R.120-4-5b (Zwangsarbeitsanstalten) sowie KA R.120-4-6c (Asyl Wil).



27



Vgl. dazu das Detiniertenverzeichnis der Anstalt Bitzi, 1895 – 1921, StASG A 319/01.2 (Einträge zu Oskar B.: Nr. 241 (1910), Nr. 427 (1913) und Nr. 604 (1917), sowie das Strafverzeichnis der Anstalt Bitzi, 1911 – 1959, StASG A 319/01.4, ebd. insbesondere 1917/18 Einträge zu Detiniertem Nr. 604. 6 Einträge wegen Arbeitsverweigerung, Renitenz und Entweichung, jeweils 1 – 11 Tage Arrest.



Vgl. dazu den Briefwechsel zwischen dem St. Galler Rechtsanwalt K. und dem Erziehungsdepartement, August/September 1941, in: StASG A 065/12.



42



Ebd. Anfrage von Zbinden sowie Antwort des Erziehungsdepartements, 25./26.08.1941. Zum Ergebnis der Untersuchung vgl. Zbinden, Die administrativen Einweisungsverfahren in der Schweiz.



43



Gesetz über die administrative Versorgung in Arbeitserziehungs- und Arbeitsanstalten, Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 06.10.1969, in: Amtsblatt, 1969, S. 1293 – 1305. Vgl. dazu auch die folgenden Regierungsratsbeschlüsse: StASG ARR B 2, 1969, Nr. 1094 und Nr. 1154 sowie 1970, Nr. 364 und Nr. 1267 sowie StASG A 002/060, Gesetz über die Aufhebung von Vorschriften über die administrative Versorgung: Entwürfe des Polizeidepartementes (inklusive Stellungnahmen, Protokolle, Zeitungsartikel).
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Siehe dazu die entsprechenden Regierungsratsbeschlüsse: RRB 1918, Nr. 1471 und Nr. 2670 sowie die dazugehörigen Unterlagen im Personendossier von Oskar B., in: StASG KA R.120-4-6c (Asyl Wil).



29



Hafter, Behandlung von Gewohnheitsverbrechern, Liederlichen und Arbeitsscheuen. Zu einem neuen sankt-gallischen Gesetzesentwurf, in: Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht, 1924, S. 285 – 296. Zur Biografie von Ernst Hafter [bzw. Haffter] und zu dessen Beteiligung an der Ausarbeitung des Schweizerischen Strafgesetzbuches von 1937 vgl. den entsprechenden Artikel von Caterina Nägeli im HLS, Bd. 6, S. 32.



30



Bossart, Persönliche Freiheit und administrative Versorgung, S. 99 f.



Protokoll des Grossen Rates des Kantons St. Gallen, 11.05.1970, S. 867 – 870 (22.69.05), Antrag der vorberatenden Kommission vom 19.03.1970 auf Rückweisung der Vorlage an den Regierungsrat. Ebd. S. 870. Der Schriftverkehr des Polizeidepartementes zeigt, dass bereits in den 1950er Jahren im Zusammenhang mit dem Neubau und der Zweckbereinigung der Anstalt Bitzi eine Revision des Gesetzes geplant war, vgl. dazu u. a. den Brief des Polizeidepartements an die Verwaltung der Anstalt Bitzi, 20.07.1950 (in: StASG A 060/1.38) sowie die Auskunft über die laufende Gesetzesrevision an die Zürcher Justizdirektion vom 04.10.1955 (in: StASG A 060/1.25). Siehe dazu auch die Unterlagen in StASG A 002/060, u. a. Brief von Regierungsrat Mathias Eggenberger (Amtszeit 1951 – 1969) an das Justizdepartement betreffend Gesetzesrevision, 15.09.1955.



45



«Einweisung von administrativ zu versorgenden Personen in kantonale Strafanstalt, bzw. in die Straf kolonie», 07.03.1924 (RRB 1924, Nr. 443).



Zur «Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten» des Europarates (EMRK) siehe: Amtliche Sammlung des Bundes (AS) 1974 2151 (online unter: www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19500267/index.html).
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46



31



Botschaft und Gesetzesentwurf betreffend die Einweisung von Gewohnheitsverbrechern und Zwangsversorgten in die Strafanstalt, 23.04.1924 bzw. 05.04.1924, in: Amtsblatt, 1924, S. 433 – 443. Vgl. dazu auch die Protokolle des Regierungsrates, StASG ARR B 2, 1924, Nr. 600, Nr. 621, Nr. 745, Nr. 2019, Nr. 2119, Nr. 2250.



33



«Bericht der grossrätlichen Kommission an den Grossen Rat betreffend die Einweisung von Gewohnheitsverbrechern und Zwangsversorgten in die Strafanstalt, 11.11.1924», in: StASG AGR B 1, Protokoll des Grossen Rates, 1924, Beilage zu Nr. 80. Zur Zusammensetzung der Kommission und Beratung der Gesetzesvorlage im Grossen Rat siehe: StASG AGR B 1, 1924, Nr. 13, Nr. 36, Nr. 80, Nr. 83, Nr. 103 sowie Nr. 118.



Botschaft des Regierungsrates zum Entwurf eines Gesetzes über die Aufhebung von Vorschriften über die administrative Versorgung vom 27.10.1970, in: Amtsblatt, 1970, S. 1504 – 1507. Zur Diskussion im Grossen Rat vgl. Protokoll des Grossen Rates des Kantons St. Gallen, 1971, S. 1179f. (22.69.05) sowie die Stellungnahme des Kommissionspräsidenten Walter Hildebrand, Warum eine Gesetzesvorlage zurückgewiesen wurde, in: Die Ostschweiz, 15.05.1970.



47



Protokoll des Grossen Rates des Kantons St. Gallen, 1971, S. 1335 (22.69.05). Praktisch bestand gemäss Angabe des Regierungsrates seit dem 20.11.1969 keine aufgrund des kantonalen Versorgungsgesetzes verfügte Einweisung mehr, vgl. Amtsblatt, 1970, S. 1505.
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Zu Rekursen von Betroffenen gegen die vormundschaftliche Einweisung in die Anstalt Bitzi siehe v. a. die Personendossiers in StASG A 028, Departement des Innern: Vormundschaftswesen, 1955 – 1971, z. B. A 028/2-1961.10.2-051 (Rekurs und staatsrechtliche Beschwerde vor Bundesgericht).



Gemeinderats (Gemeindearchiv W. (GA) B 14.0.1), der Armenbehörde (GA B 38.1) sowie des Waisenamtes (GA B 91.2.1.1). Ausserdem befindet sich im Gemeindearchiv W. eine Fürsorgeakte aus den 1950er Jahren (GA 38.1.2.0, Fürsorgeunterstützungen, Ortsbürger). .
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67



RRB 1947, Nr. 1675 sowie die entsprechenden Aktenbeilagen in: StASG ARR 001.



68



StASG A 008/11, Nr. 1491, Kantonale Schutzaufsicht: Schluss- bzw. Patronatsbericht.



69



Vgl. dazu die Fürsorgeakte im Gemeindearchiv W. (38.1.2.0).



70



RRB 1945, Nr. 214.



71



Zbinden, Die administrativen Einweisungsverfahren in der Schweiz, S. 43 f.



Zur rechtssystematischen Unterscheidung von administrativer Versorgung und Anstaltsversorgungen aufgrund des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vgl. Lengwiler u. a., Bestandsaufnahme der bestehenden Forschungsprojekte in Sachen Verding- und Heimkinder, S. 44 f. sowie Waiblinger, Die Abgrenzung der strafrechtlichen von den vormundschaftlichen und administrativen Kompetenzen zur Anstaltseinweisung.
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50



Ziff. 3: «In frühern Jahren wurden vielfach auch Personen, welche unter Vormundschaft standen, nach dem Gesetz über die Versorgung arbeitsscheuer und liederlicher Personen in Zwangsarbeitsanstalten vom 1.8.1872 interniert.» Wie die Regierungsratsbeschlüsse zeigen, war dies mindestens bis in die 1950er Jahre der Fall. Siehe z. B. RRB 1956, Nr. 30.
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RRB 1929, Nr. 1856 (Name geändert).



52



Bossart, Persönliche Freiheit und administrative Versorgung, S. 26 – 36.



53



Siehe dazu Botschaft und Entwurf zu Gesetz über die administrative Versorgung in Arbeitserziehungs- und Arbeitsanstalten, in: Amtsblatt, 1969, S. 1293 – 1305.



72



Vgl. Versorgungsgesetz von 1872, Artikel 1 (siehe Abdruck im Anhang). Der vierte Versorgungsgrund (Missbrauch der Schutzaufsicht) wurde 1954 durch Ziff. 14 des Bereinigungsgesetzes vom 20. Dezember 1954 aufgehoben.



73



Vgl. u. a. RRB 1955, Nr. 127 oder Nr. 164 (Untragbares Verhalten in Armenanstalt bzw. Bürgerheim).



74



Siehe u. a. Amtsbericht von 1933, S. 181.



75



Z. B. RRB 1966, Nr. 1741.



76



RRB 1968, Nr. 1544.



54



Z. B. StASG 064/2, 1938, Nr. 61. Das Erziehungsdepartement wies zum Teil die Gemeindebehörden darauf hin, dass eine regierungsrätliche Bewilligung bei der Anstaltsversorgung von bevormundeten Personen nicht nötig sei, «ausgenommen in Fällen, bei denen es sich um ganz junge (ca. 20jährige) Versorgungskandidaten handelt». Vgl. dazu StASG A 064/2, 1948, Nr. 45, Erziehungsdepartement an Waisenamt Buchs, 07.01.1949.



55 Zum Fall vgl. Personendossier von Ursula A. (Name geändert), geb. 1922, in: StASG A 064/2, 1941, Nr. 44. Zum Verbot der Aufnahme von Schwangeren in der «Bitzi» vgl. Vollzugsverordnung zum Versorgungsgesetz von 1872, Artikel 2. Gemäss Angabe des Verwalters der «Bitzi» handelte es sich bei der Aufnahme der schwangeren Ursula A. in die Arbeitsanstalt nicht um einen Einzelfall: «Da uns aus frühern Zeiten schon bekannt war, dass in erwartungstehende Frauen hier aufgenommen werden mussten, hatte ich über ihre Aufnahme in hier nicht gezweifelt.» (Schreiben des Verwalters an das Erziehungsdepartement, 28.10.1941). 56



Siehe Schreiben von Regierungsrat Roemer (Erziehungsdepartement) an Gemeinderat Rorschacherberg, 09.03.1946, in: StASG A 065/14 sowie Detinierten-Verzeichnis vom 06.02.1950, in: StASG A 060/1.7. Zur vormundschaftlichen Einweisung auf unbestimmte Zeit vgl. auch StASG A 064/2, 1948, Nr. 31. Der Betroffene M.B., geb. 1912, war 1936 bereits einmal für zwei Jahre in die «Bitzi» eingewiesen worden, damals noch aufgrund des kantonalen Versorgungsgesetzes.



57



StASG A 060/1.25, Schreiben des St. Galler Polizeidepartements an das Neuenburger Justizdepartement, 10.09.1963.



58



Siehe dazu das «Gesetz betreffend die Versorgung von Gewohnheitstrinkern» von 1891 (Gesetzessammlung des Kantons St. Gallen. Neue Folge, Bd. 6, S. 93 – 95) sowie das «Gesetz betreffend die Bekämpfung der Trunksucht» von 1925 (Bereinigte Gesetzessammlung des Kantons St. Gallen, Bd. 2, S. 280 – 290) und das «Gesetz über die Verhütung und Bekämpfung des Alkoholmissbrauchs von 1968 (Neue Gesetzessammlung, Bd. 5, S. 410 ff).



59



StASG A 430/8.3.2-60 (1939) bzw. A 430/8.3.2-87 (1933) sowie A 430/8.3.2-84 (1934).



60



Amtsbericht von 1907, S. 310.



61



Amtsbericht von 1933, S. 210.



62



Z. B. RRB 1933, Nr. 1202.



77



Siehe dazu: Vollziehungsverordnung zum Gesetz über die Versorgung arbeitsscheuer und liederlicher Personen in Zwangsarbeitsanstalten vom 21. August 1872 (vgl. Abdruck in Anhang).



78



Vgl. z. B. RRB 1885, Nr. 274.



79



RRB 1885, Nr. 332.



80



Z. B. RRB 1910, Nr. 3080 (Versorgungsdauer von einem Jahr, bei gutem Verhalten Entlassung nach sechs Monaten); 1910, Nr. 2595 (Verlängerung um sechs Monate wegen unbefriedigendem Verhalten sowie zweimaliger Flucht aus der «Bitzi»).



81



Vgl. dazu: Gesetz über die administrative Versorgung in Arbeitserziehungs- und Arbeitsanstalten, Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 06.10.1969, in: Amtsblatt, 1969, S. 1293 – 1305, v. a. die Anmerkungen zu Artikel 6 (Verfahren). Zur Departementszugehörigkeit des Zwangsversorgungswesens siehe Unterkapitel «Regierungsrat».



82



Gesetz über die Organisation und Verwaltung der Gemeinden und Bezirke und das Verfahren vor den Verwaltungsbehörden (Organisationsgesetz) vom 29.12.1947, in: Bereinigte Gesetzessammlung des Kantons St. Gallen, Bd. 1, St. Gallen 1956, S. 129 – 204, v. a. S. 187 – 197. Im Abschnitt betreffend das Verfahren vor den Verwaltungsbehörden (Artikel 185ff.) wird allerdings in Bezug auf den Geltungsbereich festgehalten, dass besondere Bestimmungen – wie diejenigen des Versorgungsgesetzes von 1872 – bestehen bleiben (vgl. Artikel 185, Anmerkung 1, S. 188). Siehe auch: Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege vom 16.05.1965, in: Gesetzessammlung des Kantons St. Gallen, Neue Reihe, Bd. 3, St. Gallen 1964, S. 477 – 521. Das neue Gesetz ersetzte die Bestimmungen zum Verfahren vor den Verwaltungsbehörden im Organisationsgesetz von 1947 und regelte auch die Beschwerde gegen Zwangsversorgungen beim Verwaltungsgericht (vgl. ebd. S. 493, Artikel 59 c, Ziff. 4).



83



Bossart, Persönliche Freiheit und administrative Versorgung, S. 86 bzw. 92.



84



Amtsbericht von 1900, S. 275.



Gutachten von Staatsanwalt Dr. Zürcher über die Frage der Bereitstellung der für die Erziehung Liederlicher und Arbeitsscheuer zur Arbeit erforderlichen Einrichtungen vom August 1914, S. 164.



85



Kreisschreiben von 1911, in: Amtsblatt, 1911, S. 349 – 351.



64



Z. B. RRB 1930, Nr. 79, sowie 1940, Nr. 1007 (zuvor erfolglose «Trinkerversorgungen», Einweisung in die «Bitzi»); 1950, Nr. 1288 (zunächst Versorgung in der «Bitzi», evtl. anschliessende Versetzung in Trinkerheilanstalt); 1967 wurde der Antrag eines Betroffenen auf Einweisung in eine Trinkerheilanstalt vom Regierungsrat mit der Begründung abgewiesen, dass eine Alkoholentwöhnung auch in der «Bitzi» durchgeführt werden könne (RRB 1967, Nr. 1385).



86



65



87



63



Einvernahmeprotokoll vor dem Bezirksamt Werdenberg, 19.07.1950, in: Personenakte 6 E, Nr. 21, zurzeit noch im Archiv des Amts für Justizvollzug (Stand: Mai 2015). Der Name wurde vollständig anonymisiert. Zu den Beschlüssen des Regierungsrates vgl. RRB 1925, Nr. 2155; 1930, Nr. 2006; 1931, Nr. 614; 1931, Nr. 1609; 1947, Nr. 1675; 1950, Nr. 997. Siehe auch die Angaben zu den Personendossiers im Kapitel «Aktenlage». 66



Die folgenden Zitate zur Vor- und Krankengeschichte stammen aus dem Patientendossier der Klinik St. Pirminsberg, StASG A 404/2.00015, 1927 – 1928. Zu den Beschlüssen der Gemeinde vgl. die Protokolle des



Amtsbericht von 1933, S. 181. Ebenso 1934, S. 183: «Eine ganze Anzahl von Beschlüssen und Anträgen musste den zuständigen Behörden zur Aktenvervollständigung zurückgesandt werden. Meistens war der Nachweis der Arbeitsscheu und Liederlichkeit nicht hinlänglich erbracht. Es dürfte sich empfehlen, gerade in dieser Richtung jeweilen den Sachverhalt durch Polizeirapporte, Nachfrage auf dem Arbeitsamt usw. möglichst genau abzuklären, um so unnötige Mehrarbeit zu ersparen.» Zur Zuständigkeit vgl. das «Gesetz betreffend die Versorgung arbeitsscheuer und liederlicher Personen in Zwangsarbeitsanstalten vom 1. August 1872», Artikel 3 (siehe Abdruck in Anhang).



88



RRB 1963, Nr. 513. Das Personendossier mit der Nummer 6 E 298 befindet sich zurzeit noch im Archiv des Amts für Justizvollzug (Stand: Mai 2015).



166



89



Vgl. u. a. Personendossiers: StASG A 430/8.3.2-08 (1951 – 1953), StASG A 430/8.3.2-44 (1942 – 1943), A 430/8.3.2-64 (1938) sowie beispielsweise Personendossier von J. L. (vollständiger Name vgl. RRB 1922, Nr. 1185), in: StASG KA R.120-4-5b.



90



RRB 1929, Nr. 1856 (Name geändert). Die im Folgenden zitierten Waisenamtsprotokolle befinden sich im Archiv der St. Galler Wohngemeinde W. (vgl. dazu die Angabe im RRB). Zum Fall von Hans M. siehe auch Kapitel «Vormundschaftliche Versorgungen».



91



Zu den Zitaten und der Schilderung der Fallgeschichte vgl. RRB 1929, Nr. 1856.



92



Gemeindearchiv (GA) W., B 91.2.1.2, Waisenbuch, S. 11.



93



GA W., B 91.2.1.1, Protokoll des Waisenamtes, Bd. H, 09.11.1929, S. 174.



94



167



Arbeitserziehungsanstalt ist der Nachweis von Liederlichkeit und Arbeitsscheu. Während uns die erste Voraussetzung auf Grund der Akten ohne weiteres als gegeben erscheint, fehlt uns jede Unterlage für das Vorhandensein der zweiten Voraussetzung. (…) Wir müssen Sie deshalb ersuchen, uns noch die Unterlagen für den Nachweis der Arbeitsscheu zu erbringen (...).» Ebenso: Personendossier 1940, Nr. 26. Nach erfolgten Abklärungen wurden die beiden letzteren Personen in der Folge in die «Bitzi» eingewiesen, während die Zwangsversorgung der erstgenannten Betroffenen (Personendossier 1937, Nr. 23) von der Gemeindebehörde ad acta gelegt wurde. 112 Vgl. dazu StASG A 430/8.3.2-13 (Personendossier, Name geändert). Ebd. Brief des Erziehungsdepartements an den Gemeinderat, 14.08.1946. 113 Vgl. dazu z. B. die folgenden Personendossiers (StASG A 064/2): 1938, Nr. 35; 1947, Nr. 26, oder 1948, Nr. 4, sowie die dazugehörigen Karteikarten (StASG A 064/1).



Siehe Personendossiers in StASG KA R.120-4-5b, z. B. zu L.L. (vollständiger Name siehe RRB 1925, Nr. 752) oder L.M. (siehe RRB 1917, Nr. 1962); oder Personendossiers in: StASG A 064/2, 1936, Nr. 11; 1940, Nr. 21; 1945, Nr. 7 sowie Nr. 27; 1948, Nr. 29. Ebenso: RRB 1950, Nr. 1100.



114



RRB 1943, Nr. 1468 (Blindheit).



115



RRB 1870, Nr. 738 und Nr. 764; 1880, Nr. 1373 sowie Nr. 2223.



95



116



RRB 1929, Nr. 261.



RRB 1953, Nr. 1762 (Zwangsversorgung) bzw. StASG A 430/8.3.2-04 (Personendossier, 1950 – 1953). Vgl. auch: RRB 1950, Nr. 103 und 1951, Nr. 1653 (Trinkerversorgung). Name geändert.



96



StASG A 430/8.3.2-08 (Personendossier, 1953).



97



StASG A 430/8.3.2-09 (Personendosier, 1952). Vgl. dazu auch RRB 1952, Nr. 771.



117 Zu den Aufhebungen siehe u. a. RRB 1930, Nr. 1510 (Krebserkrankung); 1943, Nr. 375 (psychische Erkrankung). 118



StASG A 064/2, 1942, Nr. 33.



98



Vgl. u. a. die rückblickenden Kommentare in: «Bitzi – ein Name weckt falsche Vorstellungen», in: Die Ostschweiz, 06.10.1978; «Bemühungen um menschengerechte Behandlung sozialer Aussenseiter. Zum Beispiel die Anstalt Bitzi», in: Ostschweizer AZ, 09.10.1978.



119 StASG A 064/2, 1948, Nr. 1. Der Gemeinderat von Altstätten verwarnte daraufhin die 20-jährige Tochter und räumte ihr eine Bewährungsfrist ein. Gemäss Bericht des Gemeinderates gingen keine weiteren Klagen ein. Die junge Frau erscheint in der Folge auch nicht in den Registereinträgen zu den Zwangsversorgungen.



99



Zur Einteilung der 14 Bezirke (Bezirk Tablat wurde 1918 aufgelöst) vgl. Sankt-Galler Geschichte, Bd. 9, S. 164. Die Bezirksammänner sind im jeweiligen Staatskalender des Kantons St. Gallen verzeichnet.



120 StASG A 064/2, 1940, Nr. 21. Auch zu diesem Betroffenen gibt es in den Registerbänden zu den Regierungsratsprotokollen keinen Eintrag unter «Zwangsversorgung».



100



121 Siehe z. B. Personendossier (E.L., geb. 1875) zu RRB 1926, Nr. 1517, in: StASG KA R.120-4-5b; RRB 1945, Nr. 1049, oder die Personendossiers 1948, Nr. 16 und Nr. 28, in: StASG A 064/2.



RRB 1875, Nr. 115.



101 RRB 1924, Nr. 2217. Zum Einvernahmeprotokoll, zur Empfehlung des Bezirksammanns sowie zur Amtsnotiz des Departements vgl. das entsprechende Personendossier in: StASG KA R.120-4-5b. 102 Vgl. Personendossier zu RRB 1926, Nr. 310 (bzw. 1927, Nr. 526 sowie 1929, Nr. 1969), in: StASG KA R.120-4-5b. 103



Siehe Personendossier StASG A 064/2, 1948, Nr. 11, Schreiben des Alttoggenburger Bezirksammanns an das Erziehungsdepartement vom 05.03.1948. Sowie StASG A 065/21, Alttoggenburger Bezirksammann an Erziehungsdepartement, 04.10.1945. 104



Siehe u. a. Personendossiers zu den folgenden Regierungsratsbeschlüssen: RRB 1922, Nr. 1185; 1926, Nr. 1517; 1927, Nr. 277 sowie z. B. die Personendossiers 1945, Nr. 33 oder 1946, Nr. 18 (alle Personen dossiers in: StASG A 064/2).



105



Kreisschreiben des Justizdepartements von 1911, in: Amtsblatt, 1911, S. 349 – 351; Kreisschreiben des Erziehungsdepartements von 1944, in: StASG A 065/18 sowie Amtsbericht von 1944, S. 101 f.



106



Vgl. dazu die Angaben in den Amtsberichten: Polizeidepartement (1871 – 1873, 1930 – 1936 sowie 1950 – 1971), Departement des Innern (1873 – 1891), Justizdepartement (1891 – 1930), Erziehungsdepartement (1936 – 1949). Zu den jeweils zuständigen Regierungsräten und ihrer politischen Ausrichtung vgl. den Überblick zur Kantonsregierung von 1803 – 2003, in: Sankt-Galler Geschichte, Bd. 9, S. 170 f. sowie die Staatskalender des Kantons St. Gallen.



107



RRB 1930, Nr. 1316.



108



Vgl. z. B. RRB 1920, Nr. 2605 sowie das entsprechende Personendossier in StASG KA R.120-4-5b.



109 StASG A 064/1, Kartei zu «Zwangsversorgungen. Anstalt Bitzi», ca. 1931 – 1950. Siehe dazu auch die vereinzelt dazu erhaltenen Personendossiers (StASG A 064/2). Die Einträge betreffen nicht nur tatsächlich in der Anstalt Bitzi vollzogene Zwangsversorgungen, sondern auch abgelehnte Versorgungsanträge. 110 Z. B. RRB 1930, Nr. 1618 (Alkoholverbot und Beitritt zu einem Abstinenzverein), 1930, Nr. 448 (Eintritt in Arbeiterkolonie Herdern), 1941, Nr. 806 (Unterstellung unter kantonale Schutzaufsicht), 1942, Nr. 1002 (Alkoholverbot), 1955, Nr. 165 (Bewährung an Arbeitsstelle); 1964, Nr. 153 (Schutzaufsicht, Alkoholverbot).



122



StASG A 064/2, 1944, Nr. 13.



123



Siehe z. B. RRB 1890, Nr. 1652, 1920, Nr. 1950, oder 1941, Nr. 1638.



124 RRB 1946, Nr. 660, sowie 1950, Nr. 1714 (Name geändert). Zu den Zitaten vgl. Personenakte 6 E, Nr. 37, zurzeit noch im Archiv des Amts für Justizvollzug (Stand: Mai 2015). 125 Gesetz über die administrative Versorgung in Arbeitserziehungs- und Arbeitsanstalten, Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 06.10.1969, in: Amtsblatt, 1969, S. 1293 – 1305. Vgl. ebd. Artikel 6 zu Verfahren. 126 Entscheid des Verwaltungsgerichts vom 22. Dezember 1966, publiziert in: St.Gallische Gerichts- und Verwaltungspraxis, 1966, Nr. 11, S. 33 – 38. Zum Zwangsversorgungsbeschluss siehe: RRB 1966, Nr. 1481 sowie Nr. 1741. Der Name wurde vollständig anonymisiert. 127 Zum zitierten Schriftverkehr zwischen Polizeidepartement, Gemeinderat S. und Verwaltung der «Bitzi» vgl. das Personendossier 6 E, Nr. 320, zurzeit noch im Archiv des Amts für Justizvollzug (Stand: Mai 2015). 128



Vierzehnseitige Beschwerdeschrift von Emma S. an die Klinikleitung von St. Pirminsberg, undatiert, Anfang 1927 [nach dem 31.12.1926, vgl. im Brief zitiertes Datum der Anfrage an den Untersuchungsrichter], in: StASG A 404/2.08540. Wenn nicht anders vermerkt, stammen die folgenden Angaben und Zitate aus den Personenakten der Heilanstalten Wil (StASG KA R.120-4-6a-c, Aktenbeilagen zu RRB 1906, Nr. 2530) sowie St. Pirminsberg (StASG A 404/2.08540). Diese enthalten neben ärztlichen Gutachten auch Kopien der Schreiben verschiedener Ämter (Departement des Innern, Gemeinde- und Vormundschaftsbehörden) sowie handschriftliche Briefe von Emma S. aus dem Zeitraum von 1902 bis 1928. Zu den Regierungsratsbeschlüssen siehe: RRB 1902, Nr. 299 und Nr. 1504; RRB 1903, Nr. 503, Nr. 1097 und Nr. 1901; RRB 1906, Nr. 2530.



129 StASG A 319/01.2, Detiniertenverzeichnis der Anstalt Bitzi, Bd. 1, 1902, Nr. 538. Zur drohenden Zwangsversorgung bei Vernachlässigung der Familienpflichten, d.h. bei Nichtzahlen der Kostgelder für die fremdplatzierten Kinder, vgl. auch Isenring, Der Umgang mit Kost- und Pflegekindern, S. 161. 130



131 111



Z. B. StASG A 064/2, 1937, Nr. 23, oder 1940, Nr. 16. Ebd. Brief des Erziehungs- und Militärdepartements an den Gemeinderat von Altstätten, 27.06.1940: «Gesetzliche Voraussetzung für die Versorgung in eine



RRB 1902, Nr. 299 und Nr. 1504; 1903, Nr. 503, Nr. 1097 sowie Nr. 1901.



Vgl. dazu das entsprechende Personendossier inkl. ärztliches Gutachten in: StASG KA R.120-4-6a-c (Asyl Wil, Aktenbeilagen zu RRB 1906, Nr. 2530).



168



132



StASG KA R.120-4-6a-c (Asyl Wil, Aktenbeilagen zu RRB 1906, Nr. 2530).



133



RRB 1906, Nr. 2530.



134



RRB 1916, Nr. 227.



135



gen. Vgl. dazu die Botschaft des Regierungsrates des Kantons St. Gallen an den Grossen Rat über den Neubau der Arbeitsanstalt Bitzi, 18.09.1950, in: Amtsblatt, 1950, S. 531. 151



Lemmenmeier, Hochkonjunktur und mittelständische Sozialordnung, S. 10 – 82. Ebd. S. 54.



152



StASG A 060/1.48, Angabe des Polizeidepartements (Regierungsrat Eggenberger), 23.05.1969.



StASG A 404/2.08540 (St. Pirminsberg).



136



Max Lemmenmeier erwähnt Emma S. in der St. Galler Kantonsgeschichte als eine Betroffene der auch von den St. Galler Heil- und Pflegeanstalten wie dem Asyl Wil oder der Anstalt St. Pirminsberg in Pfäfers aus rassenhygienischen und sozialen Gründen befürworteten Zwangssterilisationen, vgl. Lemmenmeier, «Von Psychiatrie, Irrenanstalten und ‹Querulanten›», in: St. Galler Kantonsgeschichte, Bd. 7, S. 16. Die Suche in der im Rahmen des Forschungsprojekts erstellten Datenbank zu den «Zwangsversorgungen» ergab, dass Emma S. zuvor bereits administrativ in der Zwangsarbeitsanstalt Bitzi versorgt war.



137



169



StASG A 404/2.08540 (St. Pirminsberg).



138 Lengwiler u. a., Bestandsaufnahme der bestehenden Forschungsprojekte in Sachen Verding- und Heimkinder, S. 44. Urs Germann, Administrative Anstaltsversorgung, S. 3f., geht für die ganze Schweiz von 50 000 bis 60 000 Betroffenen aus. 139 Zimmermann, Betroffene von Fürsorgerischen Zwangsmassnahmen, S. 3 (Quelle: Geschäftsberichte des Regierungsrates, Abschnitt «Vollzug des Versorgungsgesetzes»). Zu anderen Kantonen vgl. u. a. Appenzell Ausserhoden: Das Staatsarchiv AR geht von 400 administrativen Versorgungsbeschlüssen und 80 Personendossiers aus (Zeitraum: 1944 – 1976) («AR war Versorgerkanton», in: Saiten. Ostschweizer Kulturmagazin, 02.05.2013); Nidwalden: 75 administrative Versorgungen (66 definitiv, 9 bedingt) sowie 7 abgelehnte Versorgungsanträge (1942 – 1981) (vgl. Badran, «Wiederholt versorgt gewesen.», S. 59 – 65); Neuenburg: mindestens 125 Versorgungsentscheide, 103 betroffene Personen (1940 – 1963) (Lavoyer, Les lettres de cachet de la République, S. 24). 



153 Kreisschreiben von 1911, in: Amtsblatt, 1911, S. 349 – 350, sowie Regierungsratsbeschluss dazu (StASG RRB 1911, Nr. 2356 (Zwangsarbeitsanstalt Bitzi: Vermehrte Inanspruchnahme derselben durch Gemeinden). 154



Zum Briefwechsel und den Statistiken vgl. StASG A 065/12.



155



Kreisschreiben des Erziehungsdepartements an die Gemeinderäte des Kantons St. Gallen, 10.11.1944, in: StASG A 065/18.



156 RRB 1899, Nr. 1636; 1913, Nr. 915; 1914, Nr. 1466; 1935, Nr. 625, sowie 1956, Nr. 30. Es handelt sich dabei um fünf verschiedene Bürger, alles Männer. Zur Liste der St. Galler Gemeinden sowie deren Bevölkerungszahlen und Gebietsverschiebungen vgl. St. Galler Kantonsgeschichte, Bd. 9, S. 164f. 157 RRB 1900, Nr. 2527 (Name geändert); 1901, Nr. 84; 1902, Nr. 2276; 1904, Nr. 1933; 1905, Nr. 1266; 1929, Nr. 1791; 1935, Nr. 70. 158 Vgl. Hans Büchler (Hg.), Das Toggenburg. Eine Landschaft zwischen Tradition und Fortschritt, Sulgen 1992, sowie die HLS-Artikel des gleichen Autors zu Toggenburg (Bd. 12, S. 417 – 419) und Nesslau (Bd. 9, S. 138); zu Wil siehe: Karl J. Ehrat, Chronik der Stadt Wil, Wil 1958, sowie den entsprechenden HLS-Artikel von Magdalen Bless-Grabher (Bd. 13, S. 464 – 466). 159



Gesetz über das Armenwesen von 1926, Artikel 35ff., in: Bereinigte Gesetzessammlung des Kantons St. Gallen, Bd. 2, St. Gallen 1956, S. 301ff.



140



Rietmann, «Liederlich» und «arbeitsscheu», S. 131.



160



141



Rietmann, «Liederlich» und «arbeitsscheu», S. 104f. bzw. S. 111 – 119.



161 Konkordat über die wohnörtliche Unterstützung von 1937, in: Bereinigte Gesetzessammlung des Kantons St. Gallen, Bd. 2, St. Gallen 1956, S. 323ff.



142 Gemäss Angabe von Sara Zimmermann, Betroffene von Fürsorgerischen Zwangsmassnahmen, S. 3, fielen ab 1953 (bis 1980) von 580 Versorgungen, 266 Fälle (46%) unter die Kategorie «Gewohnheitstrinker», S. 3 (Quelle: Geschäftsberichte des Regierungsrates, Abschnitt «Vollzug des Versorgungsgesetzes»). 143



Siehe Amtsberichte, 1908 – 1967; 1908 – 1920 unter: Departement des Innern, Gesetz betreffend die Versorgung von Gewohnheitstrinkern, ab 1921 – 1967 unter: Justizdepartement, Versorgung von Gewohnheitstrinkern / Bekämpfung der Trunksucht / Alkoholwesen bzw. Trinkerfürsorge.



162



Schreiben des Departements des Innern an das Waisenamt St. Gallen, 27.10.1948, in: StASG A 065/18.



Thürer, Staat und Gemeinden, in: St. Galler Geschichte, Bd. 2.1, S. 587f.



163



Vgl. dazu Amtsbericht von 1891, S. 119f., sowie die Rubrik «Alkoholzehntel» in den Amtsberichten, z. B. 1891, S. 26; Kreisschreiben von 1911, in: Amtsblatt, 1911, S. 349 – 351; 1927 wurden beispielsweise Beiträge aus dem Alkoholzehntel an die Versorgungskosten in der Höhe von 10 bis 60% ausgerichtet, je nach Steuerlast und Finanzlage der zahlungspflichtigen Gemeinden, Amtsbericht von 1927, S. 213.



144 Siehe dazu die Statistik des Polizeidepartements der Jahre 1960 bis 1968, total: 52 Versorgungen von «Arbeitsscheuen» und «Liederlichen», 145 vormundschaftliche Einweisungen, in: StASG A 002/060 (ohne Datum). Handschriftliche Notiz: «Praxis Dep. [Departement] hat geändert, mehr nach Vormundschaftsrecht.» Im Jahr 1968 kam es noch zu einer kantonalrechtlichen Versorgung gegenüber 17 vormundschaftlichen Einweisungen in die Arbeitsanstalt.



164 Vgl. das entsprechende Kreisschreiben des Erziehungsdepartements von 1944 sowie den Briefwechsel mit der Gemeinde Gommiswald, November/Dezember 1944, in: StASG A 065/18.



145



166



Vgl. exemplarisch: RRB 1941, Nr. 1231; 1955, Nr. 933; 1963, Nr. 684.



167



Hauss, Vormundschaftliche Eingriffe zwischen Recht und Willkür, S. 191f.



Die Angaben enthalten sowohl den Namen als auch die Heimatgemeinde der Betroffenen, die bis zu Beginn der 1950er Jahre in der Mehrzahl der Fälle die Versorgung beantragte. Die Einträge betreffen neben definitiven oder bedingten Versorgungsentscheiden auch Mehrfachversorgungen der gleichen Person sowie übrige Entscheide im Zusammenhang mit dem Zwangsversorgungswesen wie beispielsweise Rekurse, vorzeitige Entlassungen, Verlängerungen der Versorgungszeit oder Versetzungen in andere Anstalten. Vereinzelt sind darunter auch gerichtliche Verwahrungen aufgeführt. 146 Zu den statistischen Angaben vgl. Amtsberichte von 1894 – 1939 sowie Angabe von Regierungsrat Mathias Eggenberger betreffend administrative Versorgungen von 1958 – 1962: 45 Einweisungen aufgrund der kantonalen Versorgungsgesetze (StASG A 060/1.7, Antwortschreiben des Polizeidepartements (Regierungsrat Eggenberger) an Bossart, 13.02.1963). Für die Jahre 1963 – 1968 wurden die Daten aus den Regierungsratsprotokollen erhoben: 19 definitive Zwangsversorgungsbeschlüsse. 147



Lemmenmeier, Wirtschaft und Gesellschaft in der Krise, in: Sankt-Galler Geschichte, Bd. 7, S. 10 – 54.



148 Auch Tanja Rietmann weist darauf hin, dass die administrative Versorgung in erster Linie Angehörige der sozialen Unterschicht betraf, und Urs Germann spricht von einem «class bias». Vgl. Rietmann, «Liederlich» und «arbeitsscheu», S. 131, bzw. Germann, Administrative Anstaltsversorgung, S. 8. 149 Vgl. u. a. Amtsbericht von 1928, S. 214. Zu den Berufsgruppen siehe die Statistik zum Insassenbestand der Anstalt Bitzi in den Amtsberichten von 1904 – 1935. Danach werden die Berufe nicht mehr ausgewiesen. 150 Amtsbericht von 1959, S. 255. Auch bei der Reorganisation der «Bitzi» zu Beginn der 1950er Jahre war der Regierungsrat von einer Zunahme der Versorgungen bei Verschlechterung der Wirtschaftslage ausgegan-
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Rietmann, «Liederlich» und «arbeitsscheu», S. 96 – 99, sowie Germann, Administrative Anstaltsversorgung, S. 8. Zu Nidwalden vgl. Badran, «Wiederholt versorgt gewesen», S. 60.
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Zur Versorgungspraxis in der Romandie vgl. auch: Germann, Administrative Anstaltsversorgung, S. 6. Zum Kanton Waadt vgl. Collaud, «Protéger le peuple»; zu Neuenburg: Lavoyer, Les lettres de cachet de la République. Lavoyer verzeichnet dennoch ebenfalls einen deutlich höheren Männeranteil bei den administrativen Anstaltseinweisungen (103 betroffene Personen, davon 79 Männer, 24 Frauen), ebd. S. 24.
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Rietmann, «Liederlich» und «arbeitsscheu», S. 98 f.
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RRB 1901, Nr. 821.



171



Vgl. dazu die Statuten in: StASG A 205/9757.
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Zur Statistik siehe: Erziehungswerk zum Guten Hirten. Zur Hundert-Jahr-Feier, Altstätten 1968 (ohne Seitenzahlen). Die 1868 gegründete Anstalt wurde 1989 aufgehoben, vgl. dazu den Artikel von Anton Kottmann zu den Schwestern vom Guten Hirten, Altstätten, in: Helvetia Sacra, Bd. VIII/2, S. 400 – 409, sowie den HLS-Artikel zu «Altstätten (Gemeinde)» von Johannes Vogel (Bd. 1, S. 281f.). 173 Z. B. RRB 1930, Nr. 1426; 1930, Nr. 406; 1940, Nr. 825; 1942, Nr. 488; 1950, Nr. 1714; 1955, Nr. 1514; 1960, Nr. 1426. 174



Gina R., «Ich wollte nicht in diesem rückständigen Dorf gefangen sein.», in: Strebel, Weggesperrt, S. 59 – 65.



170



175 RRB 1953, Nr. 294. Zur Fallgeschichte vgl. das entsprechende Personendossier des Bezirksamts Obertoggenburg, StASG A 369/8.6.3-2.01, sowie die jeweiligen Personenakten des Polizeidepartements 6 E, Nr. 110 und Nr. 125 (zurzeit noch im Archiv des Amts für Justizvollzug, Stand: Mai 2015). Zu den Versorgungsbeschlüssen vgl. RRB 1953, Nr. 294 (Ehefrau) bzw. RRB 1952, Nr. 1075 (Ehemann). Siehe auch: RRB 1953, Nr. 825 (Rekurs des Vaters betreffend Entzug der elterlichen Gewalt).
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195



Vereinbarung der Kantone Zürich, Glarus, Schaffhausen, Appenzell A. Rh., Appenzell I. Rh., St. Gallen, Graubünden und Thurgau betreffend den Vollzug der Zuchthaus- und Gefängnisstrafen, der Massnahmen gemäss Schweizerischem Strafgesetzbuch und der Versorgungen gemäss kantonalem Recht vom 27.01.1956, in: Gesetzessammlung des Kantons St. Gallen. Neue Reihe, 1. Bd., S. 33 – 41.



196



Bericht der Staatswirtschaftlichen Kommission von 1941, S. 33.



176



Zur Biografie von Georg H., geb. 1946, und zur Bildreportage «Zwölf Geschwister suchen ein Heim», in der Schweizer Familie, vgl. Sara Galle und Thomas Meier, Von Menschen und Akten, S. 180 – 193 bzw. 74f. 177



Bertsch, «Bitzi – ein Name weckt falsche Vorstellungen», in: Die Ostschweiz, 06.10.1978.



178 «Brand in der kantonalen Arbeitserziehungsanstalt Bitzi Mosnang», in: Neue Toggenburger Zeitung, 22.08.1947. 179 Protokoll über die Sitzung der grossrätlichen Kommission betreffend den Neubau der Arbeitsanstalt Bitzi, 17.10.1950, in: StASG A 060/2.2 sowie das Schreiben der politischen Gemeinde Mosnang an die grossrätliche Kommission, 20.10.1950, in: StASG A 060/2.1. Siehe zudem den Pressespiegel zur Session des Grossen Rates im Oktober 1950, in: StASG A 060/2.3. 180



«Was aber, wenn die Nacht in mir drinnen ist?», in: St. Galler Tagblatt, 31.08.2013.



181 Zur Konzeption von Zwangsarbeitsanstalten im 19. Jahrhundert und dem Diskurs darüber siehe Lippuner, Bessern und Verwahren, S. 23 – 55. 182 Reglement der Toggenburgischen Zwangsarbeitsanstalt von 1893 sowie Reglement für die kantonale Zwangsarbeitsanstalt Bitzi von 1932 (jeweils Artikel 1). 183 Vgl. dazu den Vertrag über die Errichtung einer toggenburgischen Zwangs-Arbeitsanstalt, Sonderdruck zusammen mit Reglement und Hausordnung von 1893, in: StASG A 065/4. Zur ausführlichen Gründungs geschichte vgl. Haab, «75 Jahre Anstalt Bitzi», sowie derselbe, Entstehung und Entwicklung der Kantonalen Arbeits-Erziehungsanstalt Bitzi. Bei dem – gelegentlich als «Bitzibädli» bezeichneten – Gebäude handelt es sich um ein ehemaliges Bad (Geographisches Lexikon der Schweiz, Bd. 1, S. 275). Siehe dazu die Ansichts karte vom «Bizibaad» in: StASG ZMA 18/08.10-03. 184 Der Amtsbericht des zuständigen Departements beschreibt die «Bitzi» 1879 als Erfolgsmodell: «Seit dem Bestehen der Bizianstalt haben eine ganze Reihe von Armenhäusern ihre Taugenichtse an dieselbe abgegeben zum Heile der Armenhäuser und zur Erleichterung der Aufgabe der Armenbehörden. Schon die blosse Existenz einer Zwangsarbeitsanstalt wirkt abschreckend auf arbeitsscheue, liederliche Individuen, auf verkommene Familienväter, die ihre Angehörigen der öffentlichen Armenpflege überlassen. Der Name ‹Zwangsarbeitsanstalt› tönt schrecklicher an die Ohren der Unholde, als der Name ‹Strafanstalt›.» In: Amtsbericht von 1879, S. 18. 185



Protokoll des Grossen Rates, 27.10.1949, S. 6f. Mathias Eggenberger war von 1934 bis 1951 St. Galler Grossrat, 1947 – 1971 Nationalrat und von 1951  – 1969 Regierungsrat (Polizeidepartement), vgl. dazu den entsprechenden Artikel von Louis Specker im HLS (Bd. 4, S. 74f.).



198 Zu Entstehung, Zweck und Umsetzung der Anstaltsreform nach Einführung des Schweizerischen Strafgesetzbuches vgl. die Botschaft des Regierungsrates des Kantons St. Gallen an den Grossen Rat betreffend den Beitritt des Kantons St. Gallen zur interkantonalen Vereinbarung über den Vollzug der Zuchthaus- und Gefängnisstrafen, der Massnahmen gemäss Schweizerischem Strafgesetzbuch und der Versorgungen gemäss kantonalem Recht, in: Amtsblatt, 1956, S. 306 – 329. 199



Botschaft des Regierungsrates an den Grossen Rat betreffend Vollmachterteilung zur Übernahme der Zwangsarbeitsanstalt Bitzi durch den Staat und zur baulichen Erweiterung derselben vom 23.05.1903, in: Amtsblatt, 1903, S. 613 – 620. Auch die Staatswirtschaftliche Kommission des Grossen Rates bezeichnet die staatliche Übernahme der Bitzi als «sozialpolitisches Postulat»: «Es ist Sache des Staates, und nicht der Privaten, für die Unterbringung von Individuen zu sorgen, welche durch ihr arbeitsscheues, zügelloses, trunk- und skandalsüchtiges, unmoralisches Leben und ihre vielfachen Laster und Fehler einen unheilvollen Einfluss auf ihre Umgebung ausüben und in gewissem Sinne eine öffentliche Gefährde bilden.» (Bericht der Staatswirtschaftlichen Kommission von 1900, S. 45) 187



Bericht der Staatswirtschaftlichen Kommission von 1944, S. 15.



188



Bericht der Staatswirtschaftlichen Kommission von 1907, S. 39.



189 Vgl. dazu z. B. Amtsbericht von 1887, S. 33 f., sowie Haab, Entstehung und Entwicklung der Kantonalen Arbeits-Erziehungsanstalt Bitzi, S. 10.



Bericht der Staatswirtschaftlichen Kommission von 1916, S. 107.



191 Zur Einführung des Pekuliums vgl. Amtsbericht von 1926, S. 203. Gemäss der Hausordnung für die kantonale Zwangsarbeitsanstalt Bitzi von 1932 betrug das Pekulium 5 bis 30 Rappen pro Tag (siehe Artikel 20). 192



Amtsbericht von 1930, S. 189.



193



Bericht der Staatswirtschaftlichen Kommission von 1936, S. 26.



200



Botschaft des Regierungsrates des Kantons St. Gallen an den Grossen Rat über den Neubau der Arbeitsanstalt Bitzi, 18.09.1950, in: Amtsblatt, S. 530.



201



Botschaft des Regierungsrates des Kantons St. Gallen an den Grossen Rat betreffend den Beitritt des Kantons St. Gallen zur interkantonalen Vereinbarung über den Vollzug der Zuchthaus- und Gefängnisstrafen, der Massnahmen gemäss Schweizerischem Strafgesetzbuch und der Versorgungen gemäss kantonalem Recht, in: Amtsblatt, 1956, S. 309.



202



Vereinbarung der Kantone Zürich, Glarus, Schaffhausen, Appenzell A. Rh., Appenzell I. Rh., St. Gallen, Graubünden und Thurgau betreffend den Vollzug der Zuchthaus- und Gefängnisstrafen, der Massnahmen gemäss Schweizerischem Strafgesetzbuch und der Versorgung gemäss kantonalem Recht vom 27. Januar 1956, in: Gesetzessammlung des Kantons St. Gallen. Neue Reihe, Bd. 1, S. 33 – 41.



203 Amtsblatt, 1956, S. 306 – 329. Zum ehemaligen Artikel 43 StGB («Erziehung Liederlicher und Arbeitsscheuer zur Arbeit») siehe: O. A. Germann, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 8. neubearbeitete und erweiterte Auflage, Zürich 1966, S. 105  – 112. 204 Siehe dazu die Berichte und Vorstudien zur Errichtung einer geschlossenen Arbeitserziehungsanstalt im Dossier StASG A 060/2.1, Anstalt Bitzi: Neubau, 1947  – 1969. 205



Botschaft des Regierungsrates des Kantons St. Gallen an den Grossen Rat über Neubau eines Ökonomiegebäudes und eines Angestelltenwohnhauses der Arbeitserziehungsanstalt Bitzi vom 10.10.1967, in: Amtsblatt, 1967, S. 1353  – 1365.



206 Amtsbericht von 1987, S. 157. Seit April 2006 ist die «Bitzi» nicht mehr eine Strafanstalt, sondern ein Massnahmenzentrum. Zur heutigen Funktion der «Bitzi» vgl. die Angaben unter: www.bitzi.sg.ch. 207 Vgl. dazu die Amtsberichte des Regierungsrates, 1871 – 1951. Zur Zehnjahresstatistik siehe Amtsbericht von 1913, S. 348. Frauenanteil bei den ausgewerteten Stichproben (gerundete Prozentzahlen betreffen die Jahresfrequenz): 1910 (7%), 1920 (9%), 1930 (10%), 1940 (14%). Die Mehrheit der administrativ in der «Bitzi» versorgten Menschen stammte aus dem Kanton St. Gallen. Siehe dazu die Amtsberichte, u. a. Zehnjahresstatistik (1904 – 1913): rund 67% aus dem Kanton St. Gallen (Amtsbericht von 1913, S. 347); 1920: rund 65%; 1930: rund 85%; 1959: rund 67%; 1965: 70%. 208 Haab, «75 Jahre Anstalt Bitzi», in: Neue Toggenburger Zeitung, 02.08.1946. Der ehemalige Verwalter der «Bitzi» gibt an, dass von 1871 bis 1946 insgesamt 3161 Eintritte erfolgten. Vgl. dazu die Insassenverzeichnisse und Signalementbücher (1889  – 1949), in: StASG A 319/01. 209 Vgl. dazu die Angaben in den Amtsberichten von 1920 – 1930, unter: «Zwangsarbeitsanstalt Bitzi, Vorstrafen». Sowie von Regierungsrat Eggenberger in einem Fragebogen zur administrativen Versorgung im Kanton St. Gallen an das Radio Studio Bern, 23.05.1969, in: StASG A 060/1.48. Rückfallquote (1963  – 1968): 28%. 210 Amtsberichte, 1872  – 1971. Die Grafik bezieht sich auf den Insassenbestand am Jahresende, nicht auf die durchschnittliche Jahresfrequenz, da diese nur in den Berichtsjahren 1904  – 1931 angegeben wird. 211



Ebd. Durchschnittlicher Insassenbestand: 1920 (53.11 Personen), 1928 (88.9 Personen).



212



Vgl. dazu u. a. Amtsbericht von 1882, S. 26; 1907, S. 310; 1921, S. 204 f.; 1960, S. 293.



213



194



Siehe v. a. Dossier StASG A 060/1.39, Berichte über Drittanstalten, 1952  – 1965.



Vgl. dazu die Angaben in den Amtsberichten von 1881 – 1900.



186



190



197



Zum Kategoriensystem siehe StASG A 065/20, Reorganisation des Anstaltsbetriebs, 1945 – 1949. Zur Diskussion um die Behandlung der Insassen vgl. Kapitel «Verbale und körperliche Gewalt gegenüber Insassen».



Amtsbericht von 1956, S. 233, sowie 1959, S. 255: «Die Ursache hierfür [merklicher Rückgang des Insassenbestandes] dürfte in erster Linie im Mangel an Arbeitskräften in der freien Wirtschaft liegen. In vielen
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Fällen, in welchen früher eine Versorgung angeordnet werden musste, wird die auch nur teilweise befriedigende Arbeitskraft vom Unternehmer noch durchgehalten.» 214



Botschaft des Regierungsrates des Kantons St. Gallen an den Grossen Rat über den Neubau der Arbeitsanstalt Bitzi, 18.09.1950, in: Amtsblatt, 1950, S. 531.



215



StASG A 060/1.07, Justiz- und Polizeidepartement, Generalsekretariat: Anstalt Bitzi, Mosnang, Einweisungsstatistik 1925 – 1949. 216



Ebd., Detinierten-Verzeichnis vom 06.02.1950.



217



Vgl. dazu die Regierungsratsbeschlüsse (RRB 1916, Nr. 839 [Name geändert]; 1917, Nr. 838; 1920, Nr. 101; 1922, Nr. 376; 1923, Nr. 106; 1924, Nr. 363; 1926, Nr. 184; 1928, Nr. 149; 1930, Nr. 325; 1932, Nr. 187) sowie das entsprechende Personendossier in StASG KA R.120-4-5b, 1916 – 1926, und die Angabe im Bericht des ehemaligen Verwalters zur Entstehung und Entwicklung der Kantonalen Arbeits-Erziehungsanstalt Bitzi, StASG A 065/10, 01.07.1946, S. 11. 218 Amtsbericht von 1959, S. 255. Gemäss Amtsbericht waren von den insgesamt 21 Insassen, die sich Ende 1959 in der «Bitzi» befanden, neun durch den Regierungsrat und neun durch Vormundschaftsbehörden eingewiesen worden. Die übrigen drei Personen hielten sich freiwillig in der «Bitzi» auf. 219 Amtsbericht von 1968, S. 309. Die übrigen beiden Männer waren durch Gerichte (gemäss Artikel 43 StGB) in die «Bitzi» eingewiesen worden. Siehe dazu auch eine Statistik des Polizeidepartements über die Anstaltseinweisungen der Jahre 1960 bis 1968 (Versorgung von Arbeitsscheuen und Liederlichen, Trinkerversorgung sowie vormundschaftliche Einweisungen), z. B. 1960: 10 kantonalrechtliche und 19 vormundschaftliche Einweisungen, 1965: 4 kantonalrechtliche und 18 vormundschaftliche Einweisungen sowie 1 Trinkerversorgung, vgl. StASG A 002/060. Ebd. Zusammenstellung über die durchschnittliche Einweisungsdauer und Versorgungszeit der Insassen der «Bitzi» sowie über die einweisende Behörde (1962 bis Anfang 1969, 196 Einträge), erstellt durch Hans-Rudolf Gygax, Verwalter der «Bitzi», 20.02.1969. 220



RRB Nr. 1544, 09.12.1968.
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229 RRB Nr. 791, 09.06.1941, abgedruckt in: Amtsblatt, 1941, S. 483. Zur Problematik der Trennung und Aufsicht der Arbeitsdienstpflichtigen vgl. den Briefwechsel des Verwalters der «Bitzi» mit dem zuständigen Erziehungsdepartement in: StASG A 065/12, Arbeitsdienstpflicht für «Arbeitsscheue» und «Liederliche» während des Zweiten Weltkriegs. 230 Vgl. dazu die Statistik in den Amtsberichten von 1924 – 1963. Unter der Rubrik «Administrative Verwahrung / Einweisung» lieferte das Polizeidepartement bis 1930 ausführliche Angaben zu Insassen (Alter, Beruf, Herkunft usw.) sowie zu einweisender Instanz, Vorstrafen, Deliktart und Strafdauer, ab 1931 nur noch zur Deliktart bzw. Strafkategorie. 231 StASG KA R.86 B 7, Strafanstalt St. Jakob, Stammbuch Arbeitshaus, Zwangsversorgungen, 1924 – 1931. Fortsetzung siehe: StASG KA R.86 B 5a, Strafanstalt St. Jakob, Stammbuch, Einweisungen 1931 – 1934. Letzter Eintrag: 27.06.1934, danach Vermerk: «Vom 1. Juli 34 an Eintrittsbogen». Die Einträge liefern neben den persönlichen Daten auch Angaben zu den einweisenden Behörden sowie der Beschäftigung in der Anstalt. 232



Vgl. dazu die Statistik des Polizeidepartements in den Amtsberichten, z. B. 1926, S. 93. Von den 18 durch den Regierungsrat administrativ in der Strafanstalt versorgten Männern wies eine Person keine Vorstrafen auf. Ein Mann war unter 20 Jahre alt.



233 Z. B. Amtsbericht von 1942, S. 208 f. Von den 28 administrativ verwahrten Personen befand sich die eine Hälfte in der Strafanstalt, die andere in der Kolonie Saxerriet. 234 Protokoll der grossrätlichen Kommissionssitzung betreffend Neubau eines Ökonomiegebäudes und eines Angestellten-Wohnhauses der Arbeitserziehungsanstalt Bitzi, 23.01.1968, S. 6, in: StASG A 060/2.1. 235 StASG A 060/3.1, Bericht des Polizeikommandos des Kantons St. Gallen, 12.05.1950, S. 1 bzw. 10 f. Der Name wurde vollständig anonymisiert. 236 Da Lina T. von einer ausserkantonalen Behörde vormundschaftlich versorgt worden war, gibt es im Staatsarchiv St. Gallen weder eine Karteikarte noch ein Personendossier. Hintergrundinformationen liefern ein Detiniertenverzeichnis vom 06.02.1950 (StASG A 060/1.7) sowie der zitierte Polizeibericht zum Brandfall vom 12.05.1950 (StASG A 060/3.1).



221



Vgl. dazu Amtsbericht von 1982, S. 119: «Die vormundschaftlichen Versorgungen nach den neuen Gesetzesbestimmungen über die fürsorgerische Freiheitsentziehung haben, was nicht unbedingt erwartet wurde, eher zu- als abgenommen.» Die Prozentzahl bezieht sich auf die Verpflegungstage. 222 StASG 030/014, Beitrag des Verwalters Hans-Rudolf Gygax zum Amtsbericht von 1979, S. 1: «Schon bisher hat man (in Ritzung des Gesetzes) kurze Haft- und Gefängnisstrafen in der hiesigen Anstalt vollzogen, ohne dass dabei den wenigen nach ZGB internierten Insassen dadurch Schaden zugefügt wurde!» Gemäss Pressemitteilung von 1978 befanden sich zu diesem Zeitpunkt ein Drittel administrativ versorgte Menschen und zwei Drittel strafrechtlich verurteilte Personen in der «Bitzi», vgl. z. B. Brenner, «‹Ferienheim› Bitzi», in: St. Galler Tagblatt, 06.10.1978. 223



Amtsbericht von 1987, S. 157.



224



StASG A 060/2.3, Justiz- und Polizeidepartement, Generalsekretariat: Anstalt Bitzi, Mosnang, Bericht des Direktors der Arbeitserziehungsanstalt Uitikon (ZH) an das St. Galler Erziehungsdepartement, 31.05.1946, S. 1, sowie StASG A 060/2.2, Polizeidepartement an Baudepartement betreffend Arbeitsanstalt Bitzi, 22.09.1967. Siehe auch: Vereinbarung der Ostschweizer Kantone von 1956, Artikel 4 (Arbeitserziehung gemäss Artikel 43 StGB), in: Gesetzessammlung des Kantons St. Gallen. Neue Reihe, Bd. 1, S. 35.



237 Zum Fluchtversuch vom 02.10.1949 vgl. den entsprechenden Eintrag im Strafverzeichnis der Anstalt Bitzi (StASG A 319/01.4, S. 40). 238 Vgl. dazu den Bericht des Verwalters Haab an das Erziehungsdepartement vom 14.10.1949 sowie das Antwortschreiben vom 11.11.1949, in: StASG A 065/21. 239 Einvernahmeprotokoll von Emil U. (geb. 1934, Name geändert) durch den Bezirksammann, 05.01.1963, in: StASG A 060/1.60: «Ich will die Sache kurz machen und gebe zu, den Brand gelegt zu haben. (…) Es hat sich in mir eine Verbitterung angestaut, die nicht zuletzt ihre Ursache in dem letzten Waisenamtsbeschluss der Gemeinde W. vom 20.12.62 hat. Ich habe dem Beschluss entnommen, dass ich ein weiteres Jahr hier in der Anstalt zu bleiben habe. (…) Ich will gleich sagen, dass die Beschlussfassung des Waisenamtes W. mir schlaflose Nächte brachte und gestern Abend hat mich eine Intervention des Verwalters Haab hart getroffen. Ich will nicht auf Einzelheiten eintreten, aber die beiden letzten schlaflosen Nächte brachten mich aus der Fassung. Es reifte sich in mir der Entschluss, augenblicklich aus dieser Anstalt wegzukommen und ich griff zum Mittel der vorsätzlichen Brandlegung. Warum ich diesen Ausweg suchte, weiss ich im Moment nicht, ich kann nur sagen, es hätte leicht etwas Schlimmeres passieren können.»
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Amtsbericht von 1967, S. 308. Gemäss Insassenstatistik befanden sich Ende 1967 drei gemäss Artikel 43 StGB sowie 25 administrativ versorgte Personen (davon zwei aus anderen Kantonen) in der Anstalt.



240 Vgl. dazu das Regierungsratsprotokoll vom 12.05.1950 (StASG ARR B 2 1950, Nr. 650) sowie die Unterlagen zum Brandfall im Dossier StASG A 060/3.1, v. a. der 13-seitige Bericht des Polizeikommandos St. Gallen vom 12.05.1950.
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241



Reglement für die kantonale Zwangsarbeitsanstalt Bitzi von 1932, Artikel 2.



242



Vgl. Bericht der Staatswirtschaftlichen Kommission von 1909, S.58f.



In seinen Beiträgen zum Amtsbericht von 1978 (StASG A 030/014), S. 2, listet der Verwalter die Einweisungsgründe detailliert auf: 44% gemäss ZGB Artikel 421 Ziff. 13 (vormundschaftliche Massnahme), je 3,6% gemäss StGB Artikel 100bis (gerichtliche Einweisung von jungen Erwachsenen in eine Arbeitserziehungsanstalt) bzw. StGB 91.2 (gerichtliche Einweisung von Jugendlichen in ein Erziehungsheim), 4,6% gemäss StGB Artikel 44.1 (gerichtliche Einweisung von Trunk- und Rauschgiftsüchtigen), 0,1% gemäss StGB Artikel 43.1.2 (gerichtliche Verwahrung von geistig Abnormen), 41% Gefängnisstrafen (diverse Artikel StGB), 3,1% Militärstrafen (diverse Strafgründe). Gemäss Presseorientierung vom 06.10.1978 handelte es sich bei den kurzen Gefängnisstrafen v. a. um Vergehen gegen das Strassenverkehrsgesetz (Fahren in angetrunkenem Zustand). Zu den damaligen Gesetzesartikeln vgl. Robert Hauser / Jörg Rehberg (Hg.), Schweizerisches Strafgesetzbuch, 9. neubearbeitete Auflage, Zürich 1978. 227 Siehe dazu die Amtsberichte von 1918, S. 306; 1940, S. 101 (französische Internierte); 1969, S. 312 (tschechische Flüchtlinge). 1950 befanden sich zwei durch das eidgenössische Polizeidepartement eingewiesene Männer aus Russland und Polen in der «Bitzi» (vgl. StASG A 060/1.07, Detinierten-Verzeichnis vom 06.02.1950). Zu den tschechischen Flüchtlingen siehe auch: StASG A 060/1.77. 228



Amtsbericht von 1941, S. 115.
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Siehe StASG A 319/01.4, Strafverzeichnis Anstalt Bitzi, 1911 – 1960. Gemäss Strafverzeichnis musste der Detinierte O. den sogenannten Halsring vom 26. November 1912 bis Neujahr sowie – nach einer erneuten Flucht – vom 14. April bis 1. Juli 1913 tragen (vgl. S. 3 und 4, Nr. 357). Gemäss Angabe des ehemaligen Verwalters wurden Ende 1894 erstmals Entwichene mit einer zusammenhängenden Kette an beiden Beinen gefesselt. Das Anlegen des Halsringes mit Horn und das Tragen des Klotzes (bereits in den 1870er Jahren als Strafe erwähnt) wurde 1904 vom Departementsvorsteher bewilligt (vgl. Haab, Entstehung und Entwicklung der Kantonalen Arbeits-Erziehungsanstalt Bitzi/Mosnang, S. 9 f.). Ähnliche Bestrafungen sind beispielsweise aus der Freiburger Anstalt Bellechasse überliefert, vgl. dazu Rossier, L’Internement administratif à Fribourg, S. 37. Auch in den St. Galler Armenhäusern wurden noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts Halsring und Holzklotz als Strafmittel verwendet, vgl. Hauss, Armenhäuser und Kinderschutz, S. 105.



174



244 Vgl. den Zeitungsartikel von Zentner, Das Gefängnis auf der Alp, in: Neue Toggenburger Zeitung, 04.08.1995, S. 3. 245



StASG A 065/4, Auszug aus den Einvernahmeprotokollen, 13.12.1930.



246



Amtsbericht von 1892, S. 173.



175



Verwalters erfolgte – im Gegensatz zu den anderen Bewerbern – bereits vor der offiziellen Stellenausschreibung (53 Bewerbungen). Zum Verwalterwechsel vgl. Amtsbericht von 1911, S. 265, sowie 1938, S. 98 (neuer Verwalter ab 2.12.1963: Hans-Rudolf Gygax). 265



247



Vorläufiger Bericht des Polizeidepartements an die Aufsichtskommission der Anstalt Bitzi betreffend die beim Departement eingegangenen Beschwerden, 17.06.1931, in: StASG A 065/4. 248



Hausordnung für die kantonale Zwangsarbeitsanstalt Bitzi von 1932, Artikel 28, sowie Reglement von 1932, Artikel 6.



Vgl. dazu die Berichte der Staatswirtschaftlichen Kommission von 1944 (S. 15) sowie 1945 (S. 16).



266 StASG A 065/20, Fragenkatalog der Polizeidirektorenkonferenz (Kommission für den Strafvollzug), 20.04.1945 (Angabe des Verwalters) sowie 23.03.1945 (korrigierte Version des Erziehungsdepartements). 267 Bericht des Verwalters an das Erziehungsdepartement betreffend Erziehung und Freizeitgestaltung der Insassen, 30.08.1945, in: StASG A 065/20. 268



249



Siehe dazu die Dossiers StASG A 065/14 sowie StASG A 065/21, Beschwerden über die Verhältnisse in der Anstalt, 1943 – 1950. 250 Einvernahme von Othmar Z. (Name geändert) vor Bezirksamt, in: StASG A 430/8.3.2-36: «Als dann versetzte mir der Verwalter einen kräftigen Schlag mit der flachen Hand in das Gesicht. (…) Ein weiterer Detinierter, namens E., Coiffeur in der Bitzi wurde von Seiten des Verwalters mit einem Riemen derart traktiert, dass er am Rücken Blutspuren aufwies (…). Ich trug seit der zweiten Einlieferung das Zebrakleid und Holzschuhe [Strafkleidung nach Entweichungen]. Beim Verwalter stellte ich dann das Gesuch, ob ich nicht wieder die gewöhnlichen Bitzikleider tragen dürfe. Es wurde aber immer mit der Begründung abgelehnt, ich hätte ja doch Gedanken zu entweichen. (…) Abschliessend stelle ich die Bitte, dass man mich nicht mehr nach der Bitzi verbringt. Dort würde ich es unter keinen Umständen mehr ertragen. Ich bin bereit, den Rest meiner Einweisungszeit in der Strafanstalt St. Jakob bezw. im Saxerriet zu verbüssen.» Die Kennzeichnung von Entwichenen durch spezielle Kleidung war 1913 versuchsweise eingeführt worden, vgl. Amtsbericht von 1913, S. 349. Zu Othmar Z. vgl. auch RRB 1944, Nr. 1736; 1945, Nr. 1289; 1946, Nr. 1512; 1948, Nr. 1320; 1949, Nr. 658; 1949, Nr. 1489. Zu physischer Gewaltanwendung gegenüber Insassen vgl. auch Brief des Verwalters Haab an das Erziehungsdepartement, 03.12.1948, in: StASG A 065/17. 251



Vgl. z. B. StASG A 430/8.3.2-22 (1949) oder bereits in den 1920er Jahren: RRB 1920, Nr. 618 und 812.



Bericht des Direktors der Arbeitserziehungsanstalt Uitikon (Zürich) Fritz Gerber an das St. Galler Erziehungsdepartement, 31.05.1946, in: StASG A 060/2.3. Zur Kontroverse um den langjährigen Verwalter Fritz Gerber (1926 – 1957/61) siehe: Sonja Furger, «‹Bei Ihnen erlebte ich die Erfüllung meines alten Wunschtraumes›. C. A. Looslis Parteinahme für Fritz Gerber im Streit um die Arbeitserziehungsanstalt Uitikon», in: Spuhler, Anstaltsfeind und Judenfreund, S. 33 – 50.



269



StASG A 060/2.3, Kategorien-Einteilung und Organisation der Insassen, 20.03.1946.



270 Protokoll über die Sitzung der grossrätlichen Kommission betreffend den Neubau der Arbeitsanstalt Bitzi, 17.10.1950, S. 3, in: StASG A 060/2.2. 271 Siehe die verschiedenen Zeitungsartikel aus den Jahren 1945 – 1949, in: StASG A 065/21 sowie den Bericht der Staatswirtschaftlichen Kommission, 1947, S. 10. 272



Vgl. dazu das Protokoll der 26. Armenpfleger-Konferenz des Kantons St. Gallen, 1948, S. 10: «Die Erfahrungen, die unsere Gemeinden mit den aus der Arbeitserziehungsanstalt Bitzi Entlassenen machen, dürften gelegentlich zu einer Prüfung darüber führen, ob die Methoden hinsichtlich Beschäftigung und erzieherischer Beeinflussung noch zeitgemäss sind.»



273



Protokoll des Grossen Rates des Kantons St. Gallen, 1950, S. 25.



252



StASG A 065/21, Briefwechsel zwischen Nationalrat Spindler (Mitglied der Jungbauern) und Regierungsrat Roemer, März 1947.



274



254 Ebd. Briefwechsel zwischen Verwaltung der Bitzi und Erziehungsdepartement, Ende Februar / Anfang März 1946.



Im Amtsbericht von 1959, S. 256, wird das Anstaltspersonal aufgeführt: Neben dem Verwalterehepaar und dem Ehepaar, das den Alpbetrieb («Aelpli») leitete, werden vier Aufseher, ein «Küher» und ein Bürogehilfe genannt sowie zwei weibliche Angestellte und eine Haushaltlehrtochter (Insassenbestand Ende 1959: 21 Männer). Ende der 1960er Jahre umfasste der Personalbestand neben dem Verwalter und dem Aufseher auf dem «Aelpli» noch zwei Aufseher, einen Werkführer, einen Melker, einen Fahrer, einen Verwaltungsangestellten sowie zwei bis drei weibliche Angestellte (vgl. dazu die Botschaft des Regierungsrates betreffend Neubau der Bitzi, in: Amtsblatt, 1967, S. 1358).
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253 StASG A 065/14, Schreiben des Direktors der kantonalen Strafanstalt an den Alttoggenburger Bezirks ammann, 03.10.1945.



Ebd. Erziehungsdepartement an den Direktor der kantonalen Strafanstalt, 09.03.1946.



Amtsberichte von 1963, S. 282; 1964, S. 298; 1966, S. 326; 1969, S. 312.



256 Schreiben des Direktors der kantonalen Strafanstalt an das Erziehungsdepartement, 21.03.1946, in: StASG A 060/2.3.



276 Siehe dazu u. a. RBB 1927, Nr. 876, sowie das entsprechende Personendossier in: StASG KA R.120-4-5b. Weitere Gesuche um Versetzung in eine Strafanstalt zwecks Berufslehre: RRB 1941, Nr. 354; 1955, Nr. 934.



257 StASG A 065/21, Briefwechsel zwischen Nationalrat Spindler bzw. W. Riegg (Agronom) von Gut Lamperswil und Regierungsrat Roemer, Februar/März 1947.



277 Vgl. dazu die Protokolle des Grossen Rates, 1931 – 1950, z. B. StASG AGR B 1 1931, Nr. 99; 1935, Nr. 128; 1937, Nr. 52, sowie die Diskussion des Amtsberichts am 27.10.1947, ebd. S. 6 f.



258 Stellungnahme von Regierungsrat Roemer (Erziehungsdepartement) an das kantonale Polizeikommando, 30.06.1947, in: A 065/21, Beschwerden über Verhältnisse in der Anstalt, 1943 – 1950.



278



259 Schreiben des Polizeidepartements an den Schweizerischen Beobachter, 27.06.1963, in: StASG A 060/1.10. Betreffend physische und psychische Belastung vgl. ebd. den Schriftwechsel zwischen Verwalterehepaar und Departement.



279 Vgl. dazu Briefwechsel zwischen Erziehungsdepartement und Verwaltung der Bitzi, Mai/Juni 1937, in: StASG A 065/3. Das Gutachten von Prof. Dr. W. Guyer ist nicht erhalten.



Botschaft des Regierungsrates des Kantons St. Gallen an den Grossen Rat über den Neubau der Arbeitsanstalt Bitzi, 18.09.1950, Amtsblatt, S. 527 – 536.



280



Schreiben des Verwalters an das Erziehungsdepartement, 10.09.1940, in: StASG A 065/5.



260



«Was aber, wenn die Nacht in mir drinnen ist?», in: St. Galler Tagblatt, 31.08.2013. Auch ein tschechischer Flüchtling gibt 1970 an, dass er in der «Bitzi» vom Aufsichtspersonal geschlagen wurde, vgl. Bericht des Kantonalen Polizeikommandos Luzern vom 15.01.1970, in: StASG A 060/1.77. 261



281 Protokoll über die Sitzung der grossrätlichen Kommission betreffend den Neubau der Arbeitsanstalt Bitzi, 17.10.1950, S. 5, in: StASG A 060/2.2, sowie Bericht der Staatswirtschaftlichen Kommission, u. a. 1935, 1937, 1941, 1944 f., 1948.



«Was aber, wenn die Nacht in mir drinnen ist?», in: St. Galler Tagblatt, 31.08.2013.



262



Reglement für die kantonale Zwangsarbeitsanstalt Bitzi von 1932, Artikel 1 sowie Artikel 7 (4 – 6 Stunden Unterricht für bildungsbedürftige Detinierte unter 25 Jahren).



282 Bericht des Bezirksammanns von Alttoggenburg an die Gebäudeversicherungsanstalt betreffend Brandfall, 24.11.1947, in: StASG A 060/2.1. 283



Haab, «75 Jahre Anstalt Bitzi», in: Neue Toggenburger Zeitung, 02.08.1946.



284



«Der Neubau der Arbeitsanstalt ‹Bitzi›, Mosnang», in: Volksstimme, 01.10.1952.



263



Brief von Lehrer G.H. an Erziehungsdepartement, 23.03.1937, in: StASG 065/7. Zur Frage der Anstellung eines Erziehers äusserte sich auch der neue Verwalter im April 1944 negativ mit Hinweis auf die arbeitsbedingte häufige Abwesenheit der Insassen, die spezifische Anstaltsklientel der «Bitzi» sowie die baulichen Verhältnisse (Schreiben des Verwalters an das Erziehungsdepartement, 12.04.1944, in: StASG A 065/20). 264 Vgl. dazu den Briefwechsel zwischen dem ehemaligen Verwalter und dem Erziehungsdepartement, inklusive persönliches Dankesschreiben, in: StASG A 065/6. Die Referenzanfrage betreffend den Sohn des



285 Brenner, «Neues Werkstattgebäude ist offiziell eröffnet. Arbeitsanstalt Bitzi Mosnang wurde ausgebaut» sowie «‹Ferienheim› Bitzi» (Kommentar), in: St. Galler Tagblatt, 06.10.1978.



176



286



Siehe dazu die Berichterstattung zur «Bitzi» in: Die Ostschweiz (katholisch-konservativ) (06.10.1978), St. Galler Tagblatt (freisinnig-liberal) (06.10.1978) sowie Ostschweizer AZ (ehemalige Volksstimme) (sozialdemokratisch) (09.10.1978). Zur politischen Ausrichtung der Zeitungen vgl. Michael Walther, Mediengeschichte des Kantons St. Gallen, v. a. S. 62 f.



287 Gemeindearchiv N., Fürsorgeakte (ohne Signatur, alphabetische Ablage), Dokument Nr. 202, 10.12.1950. Der Name wurde aus Persönlichkeits- und Datenschutzgründen vollständig anonymisiert. Zur Identifikation vgl. Regierungsratsbeschlüsse über ihre administrative Versorgung: RRB 1949, Nr. 1340, und RRB 1951, Nr. 11, sowie die dazugehörige Karteikarte in StASG A 064/1. Im Staatsarchiv befinden sich weitere Personenakten, z. T. mit persönlichen Briefen: StASG A 001/12-2687 bzw. A 008/11-2687 (Personendossier der Kantonalen Schutzaufsicht, 1954 – 1959, vgl. auch die Berichte A 001/12-1765 sowie A 001/12-2060), siehe auch StASG A 369/8.6.4-70 (Bezirksamt, u. a. Einvernahmeprotokoll). Ein weiteres Personendossier mit der Signatur 6 E, Nr. 44, 1949 – 1954, befindet sich zurzeit noch auf dem Amt für Justizvollzug (Stand: Mai 2015). 288 StASG A 001/12-2060. Zum Briefwechsel mit der kantonalen Schutzaufsicht vgl. das entsprechende Personendossier (StASG A 001/12-2687). 289



Personendossier 6 E, Nr. 44, Brief an Polizeidepartement, 15.09.1952. Vgl. auch die Strafvollzugsbescheinigung vom 10.10.1952, wonach Berta M. vom 25.07.1952 bis 01.10.1952 in der Strafanstalt untergebracht war. 290



Gemeindearchiv N., Fürsorgeakte, Dokument Nr. 80.



291



Gemeindearchiv N., Fürsorgeakte, Dokument Nr. 74.



292 Ebd. Dokument Nr. 70. Zu Aufbau und Geschichte der Fürsorge in der Stadt St. Gallen vgl. Hauss/Ziegler (Hg.), Helfen, Erziehen, Verwalten, u. a. auch den Artikel von Anita Waltenspül zum Zufluchtshaus, ebd. S. 140 – 144. 293



Gemeindearchiv N., Fürsorgeakte, Dokument Nr. 58.
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Gemeindearchiv N., Fürsorgeakte, Dokument Nr. 77.



295



Vgl. dazu das entsprechende Dossier des Bezirksamts in: StASG A 369/8.6.4-70.
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Gemeindearchiv N., Protokoll des Gemeinderats, 1949, Nr. 464.



297



Vgl. RRB 1951, Nr. 11, sowie StASG A 001/12-1765 (Schlussbericht der kantonalen Schutzaufsicht).



298



StASG A 008/11-2687.



299



Der Begriff «Aktenbiografie» wird verwendet, um zu verdeutlichen, dass es sich um Biografien handelt, wie sie in Verwaltungsakten oder ärztlichen Unterlagen geschildert werden. Vgl. dazu Sara Galle/Thomas Meier, Von Menschen und Akten. Zum Umgang mit Psychiatrie- und Verwaltungsakten siehe Claudia Kaufmann/Walter Leimgruber (Hg.), Was Akten bewirken können.



300 Zu den Testimonials von Bernadette G. und weiteren Betroffenen siehe den Bericht und die Massnahmenvorschläge des Runden Tisches für die Opfer von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen in der Schweiz vor 1981, ebd. S. 25. Zur Lebensgeschichte von Bernadette G. vgl. das Buch von Jolanda Spirig, Widerspenstig. Zur Sterilisation gedrängt. Die Geschichte eines Pflegekindes, Zürich 2006. 301



Sara Galle/Thomas Meier, Von Menschen und Akten, S. 63.



302



Lisbeth Herger/Heinz Looser, Zwischen Sehnsucht und Schande. Der Historiker Heinz Looser hat zusammen mit der Autorin Lisbeth Herger die Lebensgeschichte seiner Grossmutter aufgearbeitet. In ihrer aufwendigen Aktensuche hat das Autorenpaar in Staats-, Gemeinde- und Kirchenarchiven über tausend Dokumente zusammengetragen. 303



Zu den Rekursen und Beschwerden siehe z. B. RRB 1886, Nr. 206; 1915, Nr. 2458; 1930, Nr. 193; 1935, Nr. 289; 1940, Nr. 119; 1942, Nr. 821 und Nr. 1199; 1943, Nr. 387 und Nr. 1305; 1944, Nr. 1021; 1949, Nr. 1196; 1954, Nr. 1270; 1955, Nr. 202; 1959, Nr. 1434.



304 Vgl. dazu RRB 1920, Nr. 1582 und Nr. 3645 (Beschluss der Zwangsversorgung), sowie 1921, Nr. 610 (Sistierung der Zwangsversorgung), insbesondere jedoch das entsprechende Personendossier (u. a. handschriftliche Briefe des Vaters an verschiedene Ämter sowie Einvernahmeprotokoll), in: StASG KA R.120-4-5b. 305 Vgl. dazu die Einträge im Strafverzeichnis der Anstalt Bitzi, StASG A 319/01.4, 1911 – 1960, z. B. 1955, 1956 und 1957; StASG A 319/01.3, z. B. Bd. 6, Nr. 448 (Vergiftungsversuch), Nr. 599 (Suizid); StASG A 064/2, 1948, Nr. 2, sowie die entsprechende Karteikarte in StASG A 064/1. 306 Zu den Angaben und Zitaten siehe Personendossier 6 E, Nr. 298, zurzeit noch im Archiv des Amts für Justizvollzug (Stand: Mai 2015). Vgl. auch RRB 1963, Nr. 513.
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307



Siehe dazu den Antrag des Staatsarchivs St. Gallen an den Lotteriefonds Kanton St. Gallen, Beiträge Sommer 2013, S. 28 f.



308 Armin Eberle, Politische Gemeinde Wartau: Ehemalige Heimkinder und Opfer des fürsorgerischen Freiheitsentzugs. Bericht über vorhandene Informationen und Dossiers, 2014, 11 Seiten (Excel-Liste im Staatsarchiv St. Gallen). 309



Amtsberichte des Kantons St. Gallen, 1871 – 1971.
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